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117. Sitzung 

Bonn, den 29. Juni 1967 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.01 Uhr 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Die heutige Tagesordnung soll um die in der 
Ihnen vorliegenden Liste bezeichneten Punkte er-
gänzt werden. — Ich höre keinen Widerspruch; das 
Haus ist mit der Erweiterung der Tagesordnung ein-
verstanden. 

Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses des Deutschen 
Bundestages und des Bundesrates hat mit Schreiben vom 28. Juni 
1967 mitgeteilt, daß der Vermittlungsausschuß in seiner Sitzung 
am 28. Juni 1967 das vom Deutschen Bundestag in seiner 110. Sit-
zung am 12. Mai 1967 beschlossene Gesetz zur Neuordnung des 
Bundesdisziplinarrechts bestätigt hat. Sein Schreiben wird als 
Drucksache V/1962 verteilt. 

Der Vorsitzende des Vermittlungsausschusses des Deutschen 
Bundestages und des Bundesrates hat mit Schreiben vom 28. Juni 
1967 mitgeteilt, daß der Vermittlungsausschuß in seiner Sitzung 
am 28. Juni 1967 über das vom Deutschen Bundestag in seiner 
109. Sitzung am 11. Mai 1967 beschlossene Architektengesetz 
nicht in die Beratung des Anrufungsbegehrens des Bundesrates 
eingetreten ist. Sein Schreiben wird als Drucksache V/1970 ver-
teilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Auswärtigen hat am 23. Juni 1967 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Eschmann, Dr. Müller-Emmert, Dröscher, Bauer 
(Würzburg), Porzner, Dr. Müller (München), Schmitt-Vocken-
hausen, Collet, Herold, Haar (Stuttgart), Frau Freyh, Schon-
hafen, Schwabe und der Fraktion der SPD betr. deutsche Be-
schäftigte bei den alliierten Streitkräften — Drucksache V11836 
— beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache V/1949 ver-
teilt. 

Nach einer Vereinbarung des Ältestenrates werden die nach-
folgenden Vorlagen auch dem Finanzausschuß mitberatend über-
wiesen: 

Antrag der Abgeordneten Gscheidle, Brück (Köln), Dorn und 
Genossen betr. Verwaltungsvereinfachung durch Datenver-
arbeitung 

— Drucksache V/1633 — 

Antrag der Abgeordneten Schoettle, Windelen, Dr. Emde und 
Genossen betr. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung 

— Drucksache V/1655 — 

Wir beginnen mit der 

Fragestunde 

— Drucksachen V/1943, zu V/1943 — 

Ich rufe aus dem Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
die Frage 38 des Abgeordneten Ertl auf: 

Warum hat der Vertreter der Bundesregierung bei den Ver-
handlungen im Ministerrat am 1. Juni 1967 in Brüssel sich bei 
der Zustimmung zu der Getreidepreisharmonisierung nicht an 
den einstimmigen Beschluß des Deutschen Bundestages vom 
10. Mai 1967 (Drucksache V/1732) gehalten, wonach die Bundes-
regierung vom Deutschen Bundestag aufgefordert wird, der Ge-
treidepreisregelung nur zuzustimmen, wenn gleichzeitig die 
Marktmechanismen in den EWG-Ländern vereinheitlicht werden? 

Bitte, Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Auf die Frage möchte ich 
folgendes antworten. Ich bin der Meinung, daß aus 
dem französischen Vermarktungssystem für Getreide 
ein Popanz gemacht worden ist. Es wäre keines-
wegs wünschenswert, wenn wir ein solches System 
hätten. 

Was nun die eigentliche Frage betrifft, inwieweit 
sich die deutsche Delegation an die einstimmig an-
genommene Entschließung des Deutschen Bundes-
tages vom 10. Mai 1967, die aus sehr vielen Teilen 
besteht, gehalten habe, so darf ich zunächst einmal 
zu dem Charakter und zu dem Inhalt einer solchen 
Entschließung folgendes sagen. Ich glaube, daß das 
Hohe Haus sich bei der einstimmigen Annahme 
dieser Entschließung, die ja ein Ersuchen zum Aus-
druck bringt, dessen bewußt war, daß es sich darum 
handelt, in einer Kollegialentscheidnung in Brüs-
sel — also mit sechs Staaten — darauf hinzuwir-
ken — so lautet auch der Text der Entschließung —, 
daß den dort aufgestellten Bedingungen Genüge 
getan werde. Das ist, wenn man es materiell sehen 
will, ähnlich wie ein Prozeßauftrag für einen An-
walt. Die deutsche Delegation hat sich nach Kräften 
bemüht, diesem Auftrag, der sehr viele und sehr 
schwierige Punkte enthielt, gerecht zu werden. 

Es ist auch möglich gewesen, einen Einbruch in 
das französische System zu erzielen. Sie wissen, daß 
dieses System zwei Vermarktungsmethoden hat, die 
Methode A und die Methode B. Die Methode B ist 
einheitlich für die ganze Gemeinschaft eingeführt 
worden. Sie gilt probeweise für ein Jahr und bedarf 
jeweils bei einer vorläufigen prophylaktischen In-
tervention der Zustimmung der Kommission und 
des Verwaltungsausschusses. Dadurch ist ein ein-
seitiger Vollzug durch die französischen Behörden 
nicht mehr möglich. 

Im übrigen ist sichergestellt, daß auch Getreide-
händler z. B. aus der Bundesrepublik nach den Vor- 
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Bundesminister Höcherl 
aussetzungen des französischen Rechts zugelassen 
werden müssen. Man kann von ihnen nicht mehr ver-
langen, daß sie ein Lager halten, wie das bisher 
nach französischem Recht der Fall war. Durch die 
Regionalisierung der Interventionspreise, die es bis-
her in Frankreich in dem Umfang nicht gegeben hat, 
sind Sicherheiten für einen gemeinsamen Markt-
mechanismus eingebaut. Darüber hinaus ist vor-
geschrieben, daß Berichte eingefordert werden und 
daß die Kommission noch im Laufe dieses Jahres 
Vorschläge zu einer weiteren Vereinheitlichung des 
Marktmechanismus unterbreitet. 

Die deutsche Delegation war der Meinung, daß 
sie in diesem Falle das Mögliche erreicht hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Herr Bundesminister, darf ich Ihre 
Antwort, insbesondere Ihre Bezeichnung „Popanz", 
dahin gehend auslegen, daß Sie der Auffassung 
sind, im Zeichen der EWG könnten durchaus natio-
nale selbständige Marktmechanismen beibehalten 
werden? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nein. Der Ausdruck 
„Popanz" bezieht sich auf die Wirksamkeit, den 
Inhalt und die Struktur dieses Marktmechanismus, 
den ich keineswegs als Vorbild betrachten möchte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Ertl. 

Ertl (FDP) : Darf ich Ihrer Antwort entnehmen, 
daß die neue Bundesregierung auf das Prinzip der 
Wettbewerbsgleichheit, die nur durch gleiche Markt-
handhabung möglich ist, verzichtet? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Nein. Ich weiß nicht, in 
welchem Teil meiner Antwort ich zu einer solchen 
Schlußfolgerung Anlaß gegeben hätte. Alle Maß-
nahmen, die wir erreicht haben, waren Instru-
mente zur Herstellung der Wettbewerbsgleichheit, 
die sich aus vielen Komponenten zusammensetzt 
und die keineswegs allein mit diesem Instrumenta-
rium erreicht werden könnte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Reichmann. 

Reichmann (FDP) : Herr Minister, ist Ihnen be-
kannt, daß Frankreich mit Hilfe seines Erfassungs-
systems den Richtpreis erzielte und wahrscheinlich 
auch in Zukunft erzielen wird, während bei dem 
deutschen System nur der Interventionspreis er-
reicht wurde? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Zunächst ist es so, daß 
Frankreich bisher immer niedrige Preise gehabt 
hat, so daß die Landwirtschaft keinen Anlaß hatte, 

sich darüber zu beklagen. Zweitens könnte dieser 
Umstand, selbst wenn es mit diesem System, das in 
der alten Form nicht mehr aufrechterhalten werden 
kann, gelänge, bei der Intervention ein kleines Plus 
herauszuholen, für den deutschen Markt vielleicht 
nicht uninteressant werden, weil dadurch unnötige 
Abflüsse von Frankreich nach Deutschland ver-
mieden werden. Auch aus diesem Grunde habe ich 
das französische Marktsystem nicht als so gefährlich 
empfunden, wie das gelegentlich zu lesen oder auch 
aus dieser Frage zu hören war. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer weiteren 
Frage Herr Abgeordneter Reichmann. 

Reichmann (FDP) : Herr Minister, sind Sie der 
Meinung, daß das eingespielte französische System 
mit den von Ihnen genannten Maßnahmen tatsäch-
lich im Sinne der Erzielung eines echten Wettbe-
werbs durchbrochen werden kann? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Erstens unterscheide ich 
nicht zwischen echtem und unechtem Wettbewerb, 
sondern nur zwischen Wettbewerb und Nichtwett-
bewerb. Zweitens haben wir zunächst einen Ein-
bruch erzielt. Ich habe nicht gesagt, daß schon alle 
Wünsche erfüllt sind. Aber was wir erzielt haben, 
war das, was unter den vielen Umständen möglich 
war, die sich bei einer so schwierigen Verhandlung 
geboten haben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Effertz zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Effertz (FDP) : Herr Bundesminister, darf ich 
Sie fragen, was Sie gemeint haben, als Sie mir da-
mals in der Sitzung um 11 Uhr nachts folgendes 
antworteten: 

Herr Effertz, ich würde Sie sehr herzlich ein-
laden, doch einmal einen solchen Standpunkt 
in Brüssel zu vertreten. Mehr kann ich auf 
eine solche Bemerkung nicht erwidern. 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich weiß zwar nicht, in 
welchem Zusammenhang diese Bemerkung mit der 
Frage steht, bin aber gern bereit, darauf zu ant-
worten. 

Sie haben in der Haushaltsberatung die Frage 
gestellt, warum die Bundesregierung einen be-
stimmten Auftrag nicht erfüllt hat. Ich habe schon 
eingangs der Beantwortung dieser Frage gesagt, daß 
die Aufträge, die in Entschließungsform an eine 
Delegation gegeben werden, keinen anderen Sinn 
haben können als ein Auftrag, der einem Anwalt 
erteilt wird, nach bestem Wissen einen Prozeß zu 
führen mit der Zielsetzung, das durchzusetzen, was 
im Rahmen eines Kompromisses möglich ist, der 
immer innerhalb von sechs Staaten erreicht werden 
muß. Sie haben damals gefragt, warum wir das nicht 
durchgesetzt haben. Warum wir das nicht durchge-
setzt haben, ist eine ganz andere Frage, die hier-
mit nicht zusammenhängt. Deswegen habe ich diese 
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Bundesminister Höcherl 

Antwort gegeben, und ich stehe auch heute noch 
dazu. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Dr. Effertz zu 
einer weiteren Zusatzfrage. 

Dr. Effertz (FDP) : Hen Bundesminister, sind Sie 
nicht mit mir der Meinung, daß damals der Bundes-
tag und vorher auch der Ernährungsausschuß un-
eingeschränkt und ohne Differenzierung der An-
sicht waren, daß man in Brüssel zum Ingangsetzen 
dieses Getreidepreises deutscherseits vorbehaltlos 
nein sagen sollte, wenn nicht, wie vorher verein-
bart, auch die Marktmechanismen am gleichen Tage 
harmonisiert seien? 

Höcherl , Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Sie wissen ganz genau, daß 
an dem Inkraftsetzen des Getreidepreisbeschlusses 
— einschließlich der Kennedy-Runde — so viel 
hängt, daß es gar nicht möglich wäre, wegen eines 
einzigen Punktes nein zu sagen und das Gesamt-
werk zu gefährden. 

Außerdem lautet die Entschließung gar nicht so. 
Sie hat sich durchaus im Rahmen der Möglichkeiten 
gehalten. Die Bundesregierung wurde darin ersucht, 
in Brüssel darauf hinzuwirken. Das ist genau die 
Formulierung, die für diesen Sachverhalt paßt und 
an die wir uns gehalten haben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Logemann zu einer Zusatzfrage. 

Logemann (FDP) : Herr Minister, bedeutet die in 
Brüssel getroffene  Vereinbarung bezüglich des 
französischen Systems, selbst wenn ich unterstelle, 
daß es etwas geändert worden ist, in der Tat nicht 
doch für die Zukunft eine starke Benachteiligung der 
marktfernen Gebiete in der Bundesrepublik? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich glaube das nicht, Herr 
Kollege Logemann. Sollte es aber der Fall sein, 
dann ist der Weg, der beschlossen worden ist — 
nämlich eine Untersuchung anzustellen und die 
Kommission zu beauftragen, noch in diesem Jahr 
einen Bericht vorzulegen —, geeignet, eine weitere 
Revision durchzusetzen. 

Vizepräsident Dr.  Dehler: Frage 39 des Herrn 
Abgeordneten Reichmann: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß infolge der Wandlungen 
bei der Schlachttiervermarktung die offiziellen Preisnotierungen 
nicht mehr marktgerecht sind? 

Bitte, Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: In der Schlachtviehvermark-
tung haben sich, wie der Bundesregierung bekannt 
ist, erhebliche Wandlungen vollzogen. Während 
früher fast ausschließlich nur Lebendvieh gehan-
delt worden ist, hat in den letzten Jahren die 
Fleischvermarktung stark zugenommen. Damit 
ist die Preisnotierung auf den Lebendviehmärkten 

nicht mehr voll aussagekräftig. Diese Wandlung hat 
sich besonders auf den Schweinemärkten vollzogen, 
während sie auf den Rindermärkten noch in der 
Entwicklung ist. 

Ich bitte um die Erlaubnis, die zwei Anschluß

-

fragen gleich beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Einverstanden? — 

Dann  rufe ich noch die Fragen 40 und 41 des Ab-
geordneten Reichmann auf: 

Bis zu welchem Zeitpunkt ist mit einer Novellierung des Vieh- 
und Fleischgesetzes zu rechnen, das den neuen Vermarktungs-
verhältnissen Rechnung trägt? 

Bis zu welchem Zeitpunkt kann mit der Durchführung der drin-
gend notwendigen Fleischnotierungen bei den Versandschlachte-
reien gerechnet werden? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Bundesregierung be-
arbeitet mit Nachdruck den Entwurf eines neuen 
Vieh- und Fleischgesetzes. Ein in Zusammenarbeit 
mit Vertretern der Wirtschaft, der Erzeuger, des 
Deutschen Städtetages und der Bundesländer er-
arbeiteter Entwurf wird z. Z. mit den daran inter-
essierten Organisationen beraten. In diesem Ent-
wurf ist u. a. eine Regelung vorgesehen, durch die 
eine Fleischnotierung — auch bei den Versand-
schlachtereien — ermöglicht wird. Die Beratungen 
gestalteten sich zum Teil recht schwierig, weil es gilt, 
Kompromisse zu finden und die unterschiedlichen 
Interessen aufeinander abzustimmen. Dennoch rech-
net die Bundesregierung damit, daß bald ein end-
gültiger Entwurf fertiggestellt und noch in diesem 
Jahr im Parlament eingebracht werden kann. 

Zwei entscheidende Fragen sind vor allem zu 
berücksichtigen, und zwar einmal der Marktzwang 
für Fleisch und zweitens der Notierungszwang. 
Zwischen beiden nach den vielfältigen Regelungen, 
die wir bei den bisherigen Vermarktungsformen 
haben, einen Kompromiß zu finden, ist nicht ganz 
einfach. Zur Zeit wird ein Test bezüglich von Han-
delsklassen auch für Rindfleisch durchgeführt. Das 
Ergebnis liegt noch nicht vor, ist aber eine Voraus-
setzung dafür, eine Fleischvermarktung mit Erfolg 
aufbauen zu wollen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Reichmann. 

Reichmann (FDP) : Herr Bundesminister, ist es 
zutreffend, daß die Preisnotierungen auch für die 
Funktion der Marktmechanismen der EWG-Ver-
marktung maßgebend und damit entscheidend für 
die Gesamtvermarktung in der Zukunft sind? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Preisnotierung ist ein 
unabdingbarer Bestandteil eines Vermarktungs-
systems, sei es eines Lebend- oder eines Fleisch-
vermarktungssystems. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Reichmann. 
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Reichmann (FDP) : Herr Minister, ist es zutref-
fend, daß die gegenwärtige schmale Basis der Le-
bendmarkt-Notierungen leicht manipulierbar ist? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Das wird man wohl nicht 
bestreiten können. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Reichmann. 

Reichmann (FDP) : Herr Minister, ist der Bun-
desregierung bekannt, daß die Lebendnotierung 
kürzlich von gewisser Seite so beeinflußt wurde, 
daß eine Abschöpfung von 50 O/0 zustande kam und 
diese wahrscheinlich von der betreffenden Seite ent-
sprechend ausgenutzt wurde? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie mir die „gewisse Seite" nennen würden. 

Reichmann (FDP) : Das werde ich gerne tun! 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weitere 
Frage. 

Frage 42 des Herrn Abgeordneten Brück (Holz) : 
Hält es die Bundesregierung für richtig, daß für landwirt-

schaftliche Bauten Beihilfen aus Mitteln des Grünen Plans ge-
zahlt werden, auch wenn die baupolizeiliche Genehmigung für 
diese Bauten nicht vorliegt? 

Bitte, Herr Minister! 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Bundesregierung hält es 
nicht für richtig, Zuwendungen aus Mitteln des 
Grünen Plans für solche landwirtschaftlichen Bauten 
zu zahlen, die der bauaufsichtlichen Genehmigung 
bedürfen, ohne daß diese Genehmigung vorliegt. Es 
ist deshalb durch Richtlinien und Ausführungsbe-
stimmungen sichergestellt, daß Beihilfen oder 
Kredite nicht vorzeitig ausgezahlt werden können. 
Dadurch, daß ein der Aufsicht des Landes unter-
stehender Betreuer die bauliche Oberleitung hat, ist 
die Gewähr gegeben, daß die Baugenehmigung ein-
geholt wird, bevor die bewilligten Darlehen oder 
Beihilfen abgerufen werden. Das trifft nicht zu für 
Bauten, die einer bauaufsichtlichen Genehmigung 
nicht bedürfen, weil sie nur anzeigebedürftig sind 
oder zu den anzeige- bzw. genehmigungsfreien 
Bauvorhaben zählen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Brück. 

Brück (Holz) (SPD) : Herr Minister, was werden 
Sie tun, wenn trotzdem in einem bestimmten Fall 
öffentliche Mittel für Bauten ausgegeben worden 
sind, die jetzt abgerissen werden müssen, weil sie 
nicht den baupolizeilichen Vorschriften entsprechen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Die Mittel müßten zurück-
gefordert werden. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Fragen 43, 44 und 
45 des Abgeordneten Dr. Tamblé: 

Teilt die Bundesregierung die  Auffassung, daß die deutsche 
Kutterfischerei erhebliche Fangeinbußen zu erwarten hat, wenn 
Dänemark am 1. Juli seine Fischereigrenze von bisher drei auf 
zwölf Seemeilen erweitern wird? 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die in Frage 
43 dargestellten Nachteile für die deutsche Fischerei abzuwehren? 

Wie ist der Stand der deutsch-dänischen Verhandlungen über 
die historischen Fischereirechte in den Grenzgewässern? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. 

Die Antworten des Herrn Bundesministers für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten vom 26. Juni 
1967 liegen vor. Sie lauten: 

Zu 1: 

Es läßt sich noch nicht übersehen, ob die  deutsche  Kutter-
fischerei Fangeinbußen zu erwarten hat, wenn Dänemark seine 
Fischereigrenze in der Nordsee am 1. Juli 1967 auf 12 Seemeilen 
erweitert. Nach dem Europäischen Fischereiübereinkommen vom 
9. März 1964, dem u. a. auch Dänemark und die Bundesrepublik 
angehören, bleiben die historischen deutschen Fischereirechte 
in dem Seegebiet zwischen 6 und 12 Seemeilen vor der däni-
schen Küste dauernd bestehen. In dem Seegebiet zwischen 3 
und 6 Seemeilen ist dagegen nur eine befristete Übergangsrege-
lung möglich. Es ist jedoch anzunehmen, daß nach Ablauf der 

Übergangsregelung ein Ausgleich auf anderen Fangplätzen er-
reichbar sein wird. 

Zu 2 und 3: 

Die Bundesregierung hat der dänischen Regierung die deut-
schen Ansprüche hinsichtlich der historischen Fischereirechte zwi-
schen 6 und 12 Seemeilen und Vorschläge für eine möglichst 
günstige Übergangsregelung zwischen 3 und 6 Seemeilen bereits 
vor längerer Zeit mitgeteilt. Eine abweichende dänische Stellung-
nahme liegt erst seit kurzem vor und wird gegenwärtig ein-
gehend geprüft. 

Zur endgültigen Festlegung der deutschen historischen Fische-
reirechte zwischen 6 und 12 Seemeilen und der Übergangsrege-
lung zwischen 3 und 6 Seemeilen werden in den nächsten Wo-
chen bilaterale Verhandlungen in Kopenhagen stattfinden. 

Wir kommen zu den Fragen 103 und 104 des 
Herrn Abgeordneten Dr. Kempfler, zu Drucksache 
V/1943: 

Treffen Pressemeldungen zu, wonach in dem Programm der 
EWG-Kommission für die landwirtschaftliche Produktion, vor 
allem in den Randgebieten der Gemeinschaft, der ostbayerische 
Raum nicht genannt ist? 

Würde eine eventuelle Nichterwähnung des in Frage 103 er-
wähnten Gebietes zur Folge haben, daß es von den Vergünsti-
gungen des Plans für die nächste Zeit ausgeschlossen ist? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Es trifft nicht zu, daß die 
EWG-Kommission in ihren Vorschlägen für die  Ge-
meinschaftsprogramme zur Agrarstrukturverbesse-
rung den ostbayerischen Raum unberücksichtigt ge-
lassen hat. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Darf ich dann den 
Herrn Minister ersuchen, die Presse entsprechend 
aufzuklären, die das Gegenteil berichtet hat? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja, ich glaube, daß das auch 
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Bundesminister Höcherl 
eine sehr dankbare Tätigkeit für den jeweiligen 
Wahlkreisabgeordneten wäre. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Wird die Bundes-
regierung bei der Abgrenzung dieses Gebietes be-
rücksichtigen, daß nicht nur das Zonenrandgebiet, 
sondern auch der Streifen entlang des Inns und der 
Salzach Grenzgebiet der EWG sind? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ja, das betrifft nicht nur 
diesen Streifen, sondern die Bundesregierung wird 
sich ganz allgemein um eine gute regionale Bear-
beitung dieser Gebiete bemühen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Ertl für eine Zusatzfrage. 

Ertl (FDP) : Herr Bundesminister, würden Sie viel-
leicht präzisieren, wie, durch welche Maßnahmen 
Sie eine gute regionale Gliederung vornehmen 
wollen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Ich brauche nur das Bild zu 
nehmen, das wir in der Bundesrepublik in der Re-
gionalpolitik ausgearbeitet haben. Das würde sich 
glänzend übertragen lassen. 

Ertl (FDP) : Herr Bundesminister, sind Sie dann 
der Auffassung, daß die Einschränkung der Han-
delsplätze, wie sie nach der neuen Getreidemarkt-
ordnung erfolgt ist, im Zuge dieser guten Regio-
nalgliederung liegt? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Wir haben alle Bemühun-
gen darangesetzt, die Handelsplätze so weit auszu-
dehnen und in diese Gebiete zu verteilen, und wir 
sind dabei nicht ohne Erfolg gewesen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Dittrich für eine Zusatzfrage. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
nachdem Herr Kollege Kempfler nun aus Ihrem be-
rufenen Munde weiß, daß auch Niederbayern und 
insbesondere das Zonenrandgebiet in dieses Regio-
nalprogramm der europäischen Gemeinschaft einge-
schlossen ist, frage ich: Welche Maßnahmen sind 
dabei getroffen, und welche Maßnahmen können von 
der Bundesregierung bei der europäischen Gemein-
schaft noch erwirkt werden? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Herr Kollege, die Auskunft, 
die ich gegeben habe, beruht auf einer privaten In-
formation. Es gibt noch keinen endgültigen Vor-
schlag. Mir haben nur die Unterlagen über die bis-
herigen Absichten der Kommission zur Verfügung 

gestanden, so daß ich diese Frage noch nicht beant-
worten kann. Ich werde sie beantworten, wenn die 
Vorschläge der Kommission vorliegen. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) : Ist es so, daß diese Ein-
zelvorschläge hinsichtlich der Förderungsmaßnah-
men noch nicht unterbreitet sind und noch nicht 
vorliegen? 

Höcherl, Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten: Genau das ist der Fall. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Minister. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäftsbe-
reich des Bundesministers für Verkehr und rufe die 
Frage 66 des Herrn Abgeordneten Ramms auf: 

Kann mir die Bundesregierung erklären, in welcher Weise sie 
künftig eine sinnvolle, einheitliche Verkehrspolitik in Deutsch-
land betreiben will, wenn sie nach den Worten des Parlamenta-
rischen Staatssekretärs im Bundesverkehrsministerium (Anlage 23 
zum Stenographischen Protokoll über die 113. Sitzung des Deut-
schen Bundestages) der Meinung ist, daß es ihr nicht zusteht, 
beispielsweise in bezug auf den Bau von Landstraßen auf die 
Regierungen der Bundesländer einzuwirken? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Herr Präsi-
dent, der Bundesminister für Verkehr hat die Grün-
dung eines Koordinierungsausschusses Straßenbau-
planung veranlaßt, in dem Bund, Länder und Ge-
meinden vertreten sind. Dieser Koordinierungsaus-
schuß wurde schon am 30. Juni 1966 gegründet. Auf 
Grund eines einstimmigen Beschlusses der für den 
Verkehr und den Straßenbau zuständigen Minister 
und Senatoren der Länder vom 21. April 1964 wurde 
zum Ausdruck gebracht, daß dieser Ausschuß Pla-
nung und Durchführung der Straßenbaumaßnahmen 
des Bundes, der Länder und der kommunalen Selbst-
verwaltungskörperschaften aufeinander abstimmen 
soll. Ich bin davon überzeugt, daß es im Rahmen 
dieses Ausschusses möglich ist, die für eine sinn-
volle einheitliche Verkehrspolitik wünschenswerte 
Abstimmung herbeizuführen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Ramms. 

Ramms (FDP) : Herr Minister, ist Ihnen bekannt, 
daß z. B. die L 401 beim Neubau kreuzungsfrei über 
eine stillgelegte Bahnstrecke gelegt wird, während 
sie 800 m weiter höhengleich den Autobahnzubrin-
ger B 58 kreuzt? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ja, das ist 
mir bekannt. 

Ramms (FDP) : Halten Sie das für eine gute 
Koordinierung? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich halte das 
nicht für eine gute Koordinierung. Solche Dinge pas-
sieren aber. 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Frage 
67 des Herrn Abgeordneten Ramms auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die von der Deutschen Ver-
gaser-Gesellschaft in Neuß entwickelte neue Methode zur Ent-
giftung von Autoabgasen? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Nach Presse-
meldungen handelt es sich bei der von der Deut-
schen Vergaser-Gesellschaft Neuß entwickelten Me-
thode um eine neuartige Vergaseranlage. Unter-
lagen über Konstruktion, Wirkungsweise und Eig-
nung liegen meinem Hause bisher nicht vor. Es wäre 
daher zweckmäßig, wenn die Deutsche Vergaser-
Gesellschaft ihre Anlage bei der auf meine Veran-
lassung errichteten Prüfstelle für Abgabe von Kraft-
fahrzeugen beim Technischen Überwachungsverein 
Essen zur Prüfung vorlegte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Frage 
68 des Herrn Abgeordneten Ramms auf: 

Muß die begrüßenswerte Rationalisierung im Omnibusverkehr 
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost zu 
solchen Schwierigkeiten wie auf den Linien Siegburg—Köln und 
Siegburg—Overath fuhren, die man bisher einschließlich der 
Schienenzüge der Deutschen Bundesbahn mit einer Fahrkarte be-
nutzen konnte, wogegen jetzt ein Übergang nicht mehr möglich 
ist, da die Deutsche Bundespost ihre eigenen Fahrkarten ver-
langt? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Der Nach-
teil, der durch die Nichtanerkennung der Schienen-
fahrausweise der Deutschen Bundesbahn auf den im 
Zuge der Entflechtungsmaßnahmen von der Bahn 
auf die Post übergegangenen Omnibuslinien ent-
steht, wird — insgesamt gesehen — durch die Vor-
teile, welche die Rationalisierungsmaßnahmen von 
Bahn und Post mit sich bringen, mehr als ausgegli-
chen. Es muß jedoch zugegeben werden, daß diese 
Maßnahme der beiden Bundesverkehrsanstalten 
einige Verkehrsnutzer finanziell zusätzlich belastet. 
Ihre Zahl dürfte allerdings gegenüber der Zahl der-
jenigen Verkehrsnutzer, denen durch die Entflech-
tungsaktion eine bessere Verkehrsbedienung gebo-
ten wird, verhältnismäßig gering sein. Bereits vor 
Ihrer Fragestellung, Herr Kollege Ramms, habe ich 
veranlaßt, daß die Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn die Frage einer Anerkennung der Bun-
desbahnschienenfahrausweise auf allen auf die Post 
übergegangenen Omnisbuslinien noch einmal über-
prüft. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 
Dann Frage 69 des Abgeordneten Kubitza: 

Gilt die Schriftliche Antwort des Parlamentarischen Staats-
sekretärs Börner auf meine Mündlichen Anfragen (Drucksache 
V/1818) generell, daß die Bundesregierung davon ausgeht, es 
stehe ihr nicht zu, auf Länderregierungen einzuwirken? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Die Ant-
wort, Herr Kollege Kubitza, bezog sich, wie aus 
dem Wortlaut zu ersehen ist — dort heißt es „solche 
Angelegenheiten" —, nur auf die Angelegenheiten 
des Ausbaus der Staatsstraßen in Bayern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann Frage 70 des 
Herrn Abgeordneten Lemmrich, die Herr Abgeord-
neter Dr. Becher übernimmt. 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Darf ich die 
drei Fragen des Kollegen Lemmrich zusammen be-
antworten? 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wenn Herr Dr. 
Becher einverstanden ist? — Ja. 

Dann rufe ich die Fragen 70, 71 und 72 des Ab-
geordneten. Lemmrich gemeinsam auf: 

Wann ist mit der Fertigstellung des Prototyps des Zuges für 
die V-Bahn in Munchen zu rechnen? 

Ist sichergestellt, daß bis zu den Olympischen Spielen 1972 
die 70 Wagenzüge fertiggestellt sind, die für das V-Bahnnetz in 
München erforderlich sind? 

Ist die Bundesregierung bereit, darauf hinzuwirken, daß die 
Vergabe für die Züge der Münchner V-Bahn bald erfolgt, um 
auf diese Weise der schlechten Beschäftigungslage der Waggon-
bauindustrie entgegenzuwirken? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Wie mir die 
Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn mit-
teilt, wird mit der Auslieferung der drei Probe-
wagenzüge bis Mitte 1969 zu rechnen sein. Der An-
schlußauftrag für weitere Triebwagenzüge kann 
erst nach Abschluß der Entwicklung und Erprobung 
der Probezüge, also nicht vor Ende 1969, erteilt 
werden. Nach den Planungen der Deutschen Bun-
desbahn ist beabsichtigt, bis zur Eröffnung der 
Olympischen Spiele im Jahre 1972 insgesamt 72 
dreiteilige Triebwagenzüge zu beschaffen. Da auf 
dem V-Bahnabschnitt auch jeder normale, mit einer 
elektrischen Lokomotive bespannte Zug verkehren 
kann, besteht auf keinen Fall Gefahr, daß dann 
Wagenmangel zu Schwierigkeiten führen wird. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
ist sichergestellt oder geplant, daß. auch die Vorort-
züge im Großraum München in das Netz der V-Bahn 
eingeschlossen werden? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Dies ist eine 
selbstverständliche Frage der Rationalisierung des 
Regionalverkehrs um München herum und wird auf 
jeden Fall angestrebt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann Frage 73 des 
Herrn Abgeordneten Josten: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um die Unfall-
meldemöglichkeiten zu verbessern? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Zur Frage 
der Unfallmeldemöglichkeit und der Verbesserung 
des Unfallmeldenetzes hat bereits mein Amtsvor-
gänger, Herr Dr. Seebohm, auf Anfrage des Herrn 
Kollegen Dr. Prassler in der 74. Sitzung des Deut- 
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Bundesminister Leber 

schen Bundestages am 24. November 1966 ausführ-
lich Stellung genommen. Ich darf insoweit auf die 
Seite 3469 des Sitzungsprotokolls verweisen. 

Ich möchte hinzufügen, daß in einem besonderen 
Arbeitskreis unter Vorsitz des zuständigen Refe-
renten meines Hauses die mit dem Unfallmelde

-

dienst zusammenhängenden Fragen und Probleme 
gemeinsam mit den zuständigen obersten Landes-
behörden laufend erörtert werden mit dem Ziel, die 
Entschließung der 8. Gemeinsamen Verkehrssicher-
heitskonferenz möglichst bald zu verwirklichen. 
Hierbei werden besonders die Einrichtung und Ver-
dichtung des Meldenetzes, die Einbeziehung von 
Behörden in das Meldesystem und die Kennzeich-
nung der Meldestellen geprüft. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Minister, ist Ihnen der 
Bericht des Deutschen Fernsehens bekannt, der vor 
ca. 14 Tagen ausgestrahlt wurde und in dem z. B. 
mitgeteilt wurde, daß es noch viele Unfallmelde-
stellen gibt, die keinen telefonischen Anschluß 
haben? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ja, ich habe 
von dieser Sendung gehört. Ich habe sie nicht selber 
gesehen. Ich will mir den Text beschaffen lassen. 

Aber dies ist gerade der Punkt, um den es 
dabei geht, das Netz zu verdichten, es technisch 
so auszugestalten, daß es auch funktioniert. Dabei 
muß man eine ganze Reihe auch ehrenamtlicher 
Helfer mitrechnen, die ihre technischen, in diesem 
Falle ihre Telefoneinrichtungen zur Verfügung stel-
len. Das ist eine Aufgabe, die nicht von heute auf 
morgen zu lösen ist. Aber ich darf Ihnen versichern, 
wir arbeiten ständig daran, das Netz so dicht und 
so vollkommen wie möglich zu machen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dann rufe ich die 
Frage 74 des Abgeordneten Dr. Schmidt (Wupper-
tal) auf. — Wird sie übernommen? — Dann wird die 
Frage schriftlich beantwortet, da der Abgeordnete 
nicht anwesend ist. 

Ich rufe die Frage 75 des Abgeordneten Dr. Becher 
(Pullach) auf 

Welche Absichten hegt die Deutsche Bundesbahn mit der De-
montage eines Teiles der Gleisanlagen auf der von München 
nach Pullach führenden Isartalbahn? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Wie mir die 
Deutsche Bundesbahn mitteilt, wurde in diesem 
Jahr das zweite Streckengleis zwischen München-
Isartalbahnhof und Großhesseloe—Isartalbahnhof 
und die gesamte Fahrleitung zurückgebaut. Die 
Genehmigung gemäß Bundesbahngesetz, diesen nur 
noch dem Güterverkehr dienenden Streckenabschnitt 
eingleisig zu betreiben, wurde der 'Deutschen Bun-
desbahn bereits 1964 erteilt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
kann ich .die erhaltene Auskunft so interpretieren, 
daß der Gleisabbau, der in weiten Kreisen der 
Bevölkerung große Verwunderung hervorgerufen 
hat, die Bundesbahn keineswegs davon abhalten 
wird, die Isartalstrecke wie alle anderen Vororts-
strecken des Großraumes München als Außenstrecke 
der V-Bahn einzurichten? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Das ist im 
Augenblick noch nicht geklärt. Ich kann Ihnen darauf 
keine definitive Antwort geben, denn ich müßte erst 
untersuchen lassen, wie dort die Planungen laufen. 
Ich kann Ihnen nur sagen, daß die 1964 getroffene 
Maßnahme im Einverständnis mit ,der Stadt Mün-
chen und mit den zuständigen Landesverkehrsbehör-
den erfolgt ist und daß 1964 die Entscheidung über 
die Strecke gefallen ist, so wie sie jetzt befahren 
wird. Inwieweit sie in den V-Bahn-Bereich einbe-
zogen werden kann, muß ich erst noch prüfen. Da 
ich auf die Frage nicht vorbereitet bin, kann ich jetzt 
aus dem Handgelenk keine Antwort geben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
würden Sie so freundlich sein, mir dabei dann auch 
Auskunft darüber zu geben, ob geplant ist, die 
Isartal-Bahnstrecke, wie ursprünglich vorgesehen, 
über den Holzkirchener Bahnhof in das V-Bahnnetz 
einzuleiten. 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich will die 
Frage gern in die Prüfung miteinbeziehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Gleissner zu einer Zusatzfrage. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
ist der Bundesregierung bekannt, daß die Demon-
tage der Isartal-Bahn auf den verschiedenen Strek

-

kenteilen, anstatt die völlig überfüllten Straßen im 
Raum südlich von München zu entlasten, diese Stra-
ßen noch mehr belastet und daß dadurch den schwe-
ren Verkehrsunfällen indirekt Vorschub geleistet 
wird? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Die Ver-
kehrsverhältnisse auf den Straßen sind überprüft 
worden, und zwar im Anschluß an früher gestellte 
Fragen, die sich auf diesen Gegenstand bezogen. 
Nach den Informationen, die ich hier habe, komme 
ich zu der Feststellung, daß für eine ausreichende 
Ersatzverkehrsbedienung Sorge getragen ist — sie 
findet tatsächlich statt —, daß die Fahrtdauer vom 
Ausgangspunkt der Busse zu ihrem Ziel etwas län-
ger geworden ist als früher bei der Eisenbahn - 
das hängt jedoch damit zusammen, daß die Busse 
öfter halten und für den Fahrgast eine größere 
Bequemlichkeit mit sich bringen — und daß im gan-
zen auch die Strecke etwas länger geworden ist 
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Bundesminister Leber 
— sie ist über den Bereich der früheren Eisenbahn-
strecke ausgedehnt worden —. Nach meinen Infor-
mationen ist der Bevölkerung damit ausreichend 
gedient. Ich weiß natürlich, Herr Kollege, aus vielen 
anderen Fällen: auch wenn für die Ersatzverkehrs-
bedienung ausreichend Sorge getragen worden ist, 
die Eisenbahn hätte man trotzdem gern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage 
des Herrn Abgeordneten Gleissner. 

Dr. Gleissner (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, 
ohne auf diese Busse einzugehen, die sich durch 
völlig überfüllte und über Gebühr enge Straßen 
zwängen müssen, möchte ich fragen: Wer ist ver-
antwortlich für den Abbau der Strecke speziell 
zwischen dem Kopfbahnhof München-Isartal-
bahnhof und Pullach? Die Staatsregierung hat wie-
derholt erklärt, sie habe sich dafür eingesetzt und 
setze sich dafür ein, diesen Abbau zu verhindern. 
Ist es mehr die Stadt München oder ist es die Bun-
desbahn, die das forciert hat? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich habe 
hier die Aufzeichnungen in der Hand. Ich kann 
Ihnen nur sagen: daraus ergibt sich mit Datum, daß 
das nach dem Bundesbahngesetz vorgeschriebene 
Verfahren eindeutig durchgeführt worden ist und 
alle Stellen gehört worden sind. Aus meinen Unter-
lagen ergibt sich ferner, daß die oberste Landes-
verkehrsbehörde keine Einwendungen gegen die 
Stillegung erhoben hat. Das ist ihr Votum. Sie 
braucht die Stillegung nicht zu befürworten. Viel-
mehr ist nach dem Gesetz vorgeschrieben, daß die 
Stillegung erfolgen kann, wenn keine Einwände er-
hoben werden. Das gleiche gilt auch für die Stadt 
München. 

(Abg. Dr. Gleissner meldet sich zu einer 
weiteren Zwischenfrage.) 

Vizepräsident Dr.  Dehler: Ihre Fragemöglich-
keiten sind erschöpft. 

Ich rufe die Frage 76 des Herrn Abgeordneten 
Schmidt (Kempten) auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Deutsche Bundesbahn 
ihren Kunden im Großbehälter-Städteschnellverkehr Frachtpreise 
anbietet, welche die eigenen Tarife der Deutschen Bundesbahn 
für Wagenladungen teilweise um mehr als die Hälfte unter-
schreiten, und zwar für die Strecke Düsseldorf—Hannover (274 
bis 279 km) bei 5,5 t A-Gut um 56 Prozent, bei B-Gut um 51 
Prozent und bei C-Gut um 47 Prozent, so daß zweifelsfrei auch 
von einer bedingten Kostendeckung in keiner Weise mehr ge-
redet werden kann? 

Bitte, Herr Minister! 

 
Leber, Bundesminister für Verkehr: Der Groß-

behälter-Städteschnellverkehr der Deutschen Bun

-

desbahn nach dem Ausnahmetarif 24 B 10 ist ein 
neuartiger Verkehr mit dem Ziel, in bestimmten 
Städteverbindungen jeweils mehrere Großbehälter 
zu einer Wagenladung zusammenzufassen. Die 
Fracht wird dabei für jeden Behälter getrennt be-
rechnet. 

Herr Kollege, Sie gehen bei Ihrer Frage offen-
sichtlich von der Verladung nur eines Großbehälters 
je Wagen aus, wofür sich in etwa die genannten 

Frachtermäßigungen ergeben können. Da jedoch 
immer mehrere Großbehälter zusammen verladen 
werden, vervielfacht sich die Frachteinnahme ent-
sprechend, so daß die Selbstkosten in diesem Ver-
kehr gedeckt werden. Der Großbehälter-Städte-
schnellverkehr ist vor allem auch deshalb rentabel, 
weil es sich um einen Schwerpunktverkehr handelt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Schmidt (Kempten). 

Schmidt (Kempten (FDP) : Herr Minister, darf ich 
Ihrer Antwort entnehmen, daß die Bundesregie-
rung diese sehr starken Tarifsenkungen im Ange-
bot für kostennah oder kostendeckend hält? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich halte sie 
angesichts der Ballung des Verkehrs nicht nur für 
kostennah, sondern durchaus für kostendeckend und 
damit für im Sinne des Verbrauchers liegend. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Schmidt. 

Schmidt (Kempten) (FDP) : Herr Bundesminister, 
ist es nicht eher so, daß dieses Entgegenkommen 
der Bundesbahn dadurch möglich ist, daß die Zu-
schüsse, die die Bundesbahn aus dem Bundeshaus-
halt erhält, eben nicht gezielt in die einzelnen Sek-
toren gehen, sondern sehr schön verteilt werden 
können? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Das hängt 
nicht mit den Zuschüssen an die Bundesbahn zu-
sammen. Die Bundesbahn muß vielmehr vor Geneh-
migung der Tarife auf jedem einzelnen Tarifgebiet 
klären und nachweisen, daß die Tarife kostendek-
kend sind. Bei dem Großcontainerverkehr auf der 
Schiene haben wir es mit einer völlig neuen Ver-
kehrsart zu tun. Wenn die Container einzeln über 
Waggons ans Ziel gebracht werden, ergibt sich na-
türlich ein ganz anderes Kostenverhältnis als bei 
dem Sammelverkehr, bei dem ganze Züge zusam-
mengestellt werden, die, ohne daß sie unterwegs 
wer weiß welche Fahrdienstbedienung und Wartung 
erfordern, vom Ausgangspunkt zum Endpunkt ge-
fahren werden. So entsteht ein außerordentlicher 
Rationalisierungseffekt für die Deutsche Bundes-
bahn, und ich bin dafür, daß die Deutsche Bundes-
bahn sich hier im Wettbewerb mit anderen Ver-
kehrsträgern auch tatsächlich so verhält, daß dem 
Benutzer dabei etwas zugute kommt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Ramms zu einer Zusatzfrage. 

Ramms (FDP) : Herr Bundesminister, ist Ihnen 
bekannt, daß die Absenkung der Regeltarife um 
25%, die die Deutsche Bundesbahn 1964 vorgenom-
men hat, an den Verbraucher nicht weitergegeben 
worden ist bzw. nicht weitergegeben werden konnte, 
weil sie zu gering war, z. B. auf 1 kg Fleisch 0,6 Pfen-
nig, auf 1 kg Mehl nur 0,9 Pfennig betragen hat? 
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Leber, Bundesminister für Verkehr: Das ist mir 
bekannt. Aber um so erfreuter bin ich, daß sie hier 
weitergegeben wird. 

Ramms (FDP) : Wollen wir das beste hoffen! 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine weitere 
Frage. 

Dann rufe ich die Fragen 107, 108 und 109 des 
Herrn Abgeordneten Miessner auf: 

Ist der Bundesverkehrsminister bereit, beim Vorstand der 
Deutschen Bundesbahn darauf zu dringen, daß die Dienstdauer

-

vorschriften gemäß der Entschließung des Deutschen Bundes-
tages vom 23. Juni 1965 in absehbarer Zeit verbessert werden 
sowohl hinsichtlich der Verlängerung der regelmäßigen Arbeits-
zeit nur für volle Stunden Dienst in Bereitschaft (Ziffer 1 b) als 
auch hinsichtlich der sich aus dem Dienst- und Fahrplan ergeben

-

ben Wartezeiten (Ziffer 1 c)? 

Erwägt der Bundesverkehrsminister zur Zeit Maßnahmen, die 
über die vom Deutschen Bundestag mit seiner Entschließung vom 
23. Juni 1965 damals als besonders dringlich angesehenen Min-
destmaßnahmen hinausgehen? 

Teilt der Bundesverkehrsminister die Auffassung, daß es für 
den Bereich der Deutschen Bundesbahn dringlicher ist,  die 

 Dienstdauervorschriften im Sinne der Betroffenen zu verbessern 
als allgemeine Arbeitszeitverkürzungen zu erwägen? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Herr Präsi-
dent, der von mir im Verkehrsausschuß dieses Ho-
hen Hauses angekündigte Gesamtverkehrsplan wird 
auch die notwendigen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gesamtsituation der Deutschen Bundesbahn 
enthalten. Im Hinblick auf den derzeitigen Stand 
der Überlegungen und der Arbeiten in meinem 
Hause möchte ich im gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Einzelprobleme vorweg behandeln. Ich bitte dafür 
um Ihr Verständnis, Herr Kollege Dr. Miessner. 
Selbstverständlich werde ich mich im Herbst auch 
mit den in den drei Fragen von Ihnen angesproche-
nen Dienstdauervorschriften erneut befassen und 
dann auch mit allen Kreisen, die ein Interesse an der 
Behandlung dieser Fragen haben könnten, in Ver-
bindung treten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Minister, darf ich aus 
Ihrer generellen Antwort schließen, daß Sie mit mir 
die Regelung des Bereitschaftsdienstes bei der Deut-
schen Bundesbahn als eine ganz besonders vordring-
liche Frage ansehen? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich halte die 
Frage des Bereitschaftsdienstes, der Wendezeiten 
und alle damit zusammenhängenden Fragen, die 
auch schon Gegenstand gerichtlicher Auseinander-
setzungen gewesen sind, für der Ordnung und der 
Neuregelung bedürftig. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Noch eine Frage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Miessner. 

Dr. Miessner (FDP) : Herr Minister, da die Rege-
lung dieser Dinge ja nicht in Ihrer unmittelbaren 
eigenen Zuständigkeit liegt, würden Sie es begrü-
ßen, wenn wir vom Parlament her im Herbst noch 

einmal nach dem Stand der Dinge fragen — gewis-
sermaßen zu Ihrer Unterstützung? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Das ist nicht 
nur das gute Recht des Parlaments, sondern, wenn 
damit eine Unterstützung des Verkehrsministers 
verbunden ist, bin ich dafür sehr dankbar. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich rufe die Fra-
gen 110, 111 und 112 des Herrn Abgeordneten Baron 
von Wrangel auf. — Ist der Abgeordnete Baron von 
Wrangel im Raum? — Das ist nicht der Fall. Dann 
werden die Fragen schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die Frage 113 des Herrn Abgeordneten 
Felder auf: 

Kann der Bundesverkehrsminister darüber berichten, bis zu 
welchem Zeitpunkt die Einrichtung eines Schreibabteils mit Tele-
fon im neuen TEE „Rembrandt" vorgesehen ist? 

Bitte, Herr Minister! 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Herr Präsi-
dent, nach Mitteilung der Deutschen Bundesbahn 
werden die personellen Voraussetzungen für die 
Einrichtung eines Schreibabteils und die technischen 
Voraussetzungen für den Zugpostfunk im TEE 
„Rembrandt" voraussichtlich bis zum Beginn des 
Winterfahrplans am 24. September 1967 hergestellt 
sein. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kempfler. 

Dr. Kempfler (CDU/CSU) : Herr Minister, be-
steht Aussicht, daß die Deutsche Bundesbahn die 
von allen Abgeordneten dieses Hauses, die nach 
Bayern fahren, wiederholt vorgebrachte Anregung 
verwirklicht und im Schreibabteil des „Rheinblitz" 
noch eine Telefonanlage einrichtet? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Ich bin sehr 
dafür. Ich hoffe, daß meine Bemühungen bei der 
Deutschen Bundesbahn erfolgreich sein werden. 

Vizepräsdent Dr. Dehler: Dann die Frage 114 
des Herrn Abgeordneten Dröscher: 

Wie weit sind die Bemühungen der Bundesregierung gediehen, 
bei der Deutschen Bundesbahn die Errichtung einer einzigen 
Schnellzugstation im Bereich der Nahemündung, d. h. an Stelle 
der beiden bisherigen Stationen Bingen und Bingerbrück, zu 
erreichen? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Wie mir die 
Deutsche Bundesbahn mitteilt, kann eine Entschei-
dung über die endgültige Lösung in absehbarer Zeit 
noch nicht erwartet werden, weil dabei straßen- und 
städtebauliche Planungen eine wesentliche Rolle 
spielen. Durch die Vielzahl der Beteiligten mit 
ihren unterschiedlichen Interessen werden die Ver-
handlungen sehr erschwert. Auch die Unsicherheit 
über die Finanzierung eines solchen Großvorhabens -
wirkt  sich auf den Fortgang der Verhandlungen 
hemmend aus. 

Es handelt sich dabei um die Möglichkeiten eines 
gemeinsamen Bahnhofs für Bingen und Bingerbrück. 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, sind Sie 
bereit, da die Angelegenheit wegen der Verkehrs-
bedeutung der Stationen und wegen des augen-
blicklichen unzumutbaren Zustandes, daß da auf 
1200 m Entfernung zwei Schnellzugstationen mit 
wechselnden Ankunfts- und Abfahrtzeiten vorhan-
den sind, sowie angesichts der Verkehrssituation in 
dem dortigen Raum sehr dringend ist, weiter auf die 
Bundesbahn einzuwirken, damit die Maßnahmen 
so bald als möglich durchgeführt werden? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Das will ich 
gern tun. Die Bundesbahn tut das auch von sich aus. 
Nur habe ich in meiner Antwort schon erwähnt, daß 
das nicht allein in ihrem Zuständigkeitsbereich mög-
lich ist. Hier spielt eine ganze Reihe städtebaulicher 
Interessen von zwei Städten mit hinein; Landes-
baumaßnahmen spielen ebenfalls hinein. Überdies 
ist das ein Projekt, dessen Durchführung nach den 
vor Jahren einmal angestellten Berechnungen etwa 
15 Millionen DM kosten würde. Im Augenblick würde 
es sehr schwerfallen, diese Mittel zu mobilisieren. 
Das Vorhaben selbst halte ich für so wichtig, daß 
man es ständig im Auge behalten sollte. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Dröscher. 

Dröscher (SPD) : Ist Ihnen bekannt, Herr Mini-
ster, daß die Bundesbahndirektion mit den in Frage 
kommenden Gemeinden noch keinen Kontakt auf-
genommen hat? 

Leber, Bundesminister für Verkehr: Das ist mir 
nicht bekannt. Aus meinen Unterlagen ergibt sich, 
daß die Bundesbahn schon eigene Konzepte ent-
wickelt hat. Wieweit sie diese mit den Gemeinden 
abgestimmt hat, vermag ich im Augenblick nicht zu 
übersehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Bundesminister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Justiz. Da sie wohl 
miteinander im Zusammenhang stehen, rufe ich zu-
nächst die Fragen 17, 18 und 19 des Herrn Abge-
ordneten Rollmann auf: 

Mit welchem Ergebnis ist die vom Deutschen Bundestag ge-
wünschte Errichtung eines zentralen Institutes zur Ausbildung 
und Fortbildung von Strafvollzugsbediensteten auf der 28. Ta-
gung des Strafvollzugsausschusses der Länder besprochen wor-
den? 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht über die Fortschritte vorzulegen, die bei der An-
wendung der den Strafvollzug betreffenden Beschlüsse und 
Empfehlungen des Ersten Kongresses der Vereinten Nationen 
vom 22. August bis zum 3. September 1955 über Verbrechens-
verhütung und Behandlung Straffälliger in der Bundesrepublik 
Deutschland gemacht worden sind? 

In welchem Umfang ist die Bundesregierung der Entschließung 
des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen vom 
31. Juli 1957 gefolgt, den Generalsekretär der Vereinten Natio-
nen alle fünf Jahre über die Fortschritte zu unterrichten, die bei 
der Anwendung der Einheitlichen Mindestgrundsätze für die Be-
handlung der Gefangenen des Ersten Kongresses der Vereinten 

Nationen über Verbrechensverhütung und Behandlung Straf

-

fälliger in der Bundesrepublik Deutschland erzielt worden sind? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Herr Kollege Rollmann, ein offizieller Bericht über 
die Tagung des Strafvollzugsausschusses der Länder 
liegt noch nicht vor. Es hat aber ein Vertreter des 
Bundesjustizministeriums an ihr teilgenommen, und 
aus dem, was er berichtet, entnehme ich, daß man 
sich einig war, die Bemühungen um die Aus- und 
Fortbildung der Vollzugsbediensteten mit größtem 
Nachdruck fortzusetzen. Es ist insbesondere vorge-
sehen, eine Anstaltsleitertagung im September oder 
Oktober dieses Jahres stattfinden zu lassen. Wenn 
auch das geschehen sein wird, wird, glaube ich, der 
Zeitpunkt gekommen sein, die Folgerungen in be-
zug auf das von Ihnen genannte Institut zu ziehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Darf ich daraus entneh-
men, Herr Minister, daß sich der Strafvollzugsaus-
schuß der Länder wenigstens auf der 28. Tagung 
noch nicht positiv zu dem Anliegen des Deutschen 
Bundestages geäußert hat? 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Soweit ich bis jetzt ersehen kann, ist es so, wie Sie 
sagen. — Ich darf nun zu der nächsten Frage über-
gehen. 

Wenn hier ein Strafvollzugsgesetz vorgelegt wer-
den wird, so wird in der Begründung zu diesem 
Gesetz Gelegenheit sein, zu all den Empfehlungen 
und Vorgängen Stellung zu nehmen, um die es 
Ihnen geht. Aus den Empfehlungen ist aber schon 
einzelnes verwirklicht. Ich darf z. B. darauf hin-
weisen, daß das Unfallversicherungs-Neurege-
lungsgesetz von 1963 auch Gefangene in den Ver-
sicherungsschutz einbezogen hat. Darüber hinaus 
darf ich darauf hinweisen, daß die Empfehlungen 
vom Bundesjustizministerium den Landesjustizver-
waltungen und auch noch anderen an dieser The-
matik interessierten Stellen weitergegeben worden 
sind. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Minister, Sie haben 
von der Vorlage eines Strafvollzugsgesetzes gespro-
chen. Darf ich Sie fragen, wie weit die Berufung der 
Grollen Strafvollzugskommission gediehen ist? 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Das ist jetzt nur noch eine Angelegenheit von weni-
gen Tagen. Die Länder haben ihre Vorschläge für 
die Zusammensetzung dieser Kommission gemacht. 
Die Zahl der vorgeschlagenen Mitglieder ist aber 
weitaus größer als die Zahl der Mitglieder, die die 
Kommission umfassen kann. Es geht also jetzt ledig-
lich noch um die letzte Auswahl. 
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Bundesminister Dr. Dr. Heinemann 
Zu Ihrer dritten Frage, Herr Abgeordneter Roll-
mann. Die Bundesregierung hat auf Wunsch der 
Vereinten Nationen im Jahre 1959 über die Ent-
wicklung auf dem Gebiete des Strafvollzuges als 
Folge der Empfehlungen der Vereinten Nationen 
berichtet. Anschließend wird in Halbjahresberichten 
die Entwicklung weiterhin geschildert. Ich glaube, 
daß eine darüber hinausgehende weitere Bericht-
erstattung nicht am Platze wäre. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 20 des Herrn Abgeordneten 
Kiep auf: 

Hat sich die Bundesregierung davon überzeugt, daß die Beur-
teilung der Vorgänge im Hamburger und Kölner Strafvollzug, 
über die die Ermittlungen der zuständigen Staatsanwaltschaften 
teilweise eingestellt worden sind, durch die Menschenrechtskom-
mission der Vereinten Nationen keine nachteiligen Konsequenzen 
für die Bundesrepublik ergibt? 

Bitte, Herr Minister! 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Der Bundesregierung, Herr Kiep, ist nichts darüber 
bekannt, daß sich die Menschenrechtskommission 
der Vereinten Nationen mit den Vorgängen in 
Hamburg oder in Köln befaßt hat. Für den Fall, daß 
sich Ihre Frage auf die Europäische Kommission für 
Menschenrechte beziehen sollte, möchte ich bemer-
ken, daß bei dieser Kommission Individualbeschwer-
den wegen der Vorgänge in Hamburg oder Köln zur 
Zeit nicht anhängig sind. Auf telefonische Mittei-
lung des Sekretärs der Europäischen Kommission 
für Menschenrechte in Straßburg haben wir zwar 
erfahren, daß Einzelbeschwerden eingegangen sind. 
Diese Beschwerden sind aber, ohne daß die Bundes-
regierung zu einer Stellungnahme aufgefordert 
wurde, als unzulässig erklärt worden, sind also 
praktisch abgeschlossen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Minister, sind Sie der 
Ansicht, daß eine Berichterstattung in einem Bericht 
der Europäischen Kommission oder in einem Be-
richt der UN-Menschenrechtskommission über diese 
Vorfälle im Strafvollzug in Hamburg, Berlin oder 
Köln möglich ist? 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Ich weiß nicht, auf welche Berichte Sie Bezug neh-
men. Mir ist kein Bericht bekannt, in dem diese 
Vorgänge eine Rolle spielen. 

Kiep (CDU/CSU) : Ich meine, Herr Minister, daß 
die Einstellung der Untersuchungen im Strafvollzug 
in Hamburg und in Köln dazu führen könnte, daß in 
einem Bericht der UN-Menschenrechtskommission 
oder der Europäischen Kommission dazu eventuell 
kritisch Stellung genommen wird. 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Das mag sein. Das kann ich nicht im voraus über-
sehen. Wenn so etwas in den Berichten aufkommen 
sollte, wäre es natürlich in erster Linie Sache der 

Landesjustizverwaltungen, dazu Stellung zu neh-
men. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die zweite Frage 
war eine Interpretation der ersten. Noch eine Frage, 
Herr Abgeordneter Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, wenn ich 
Sie richtig verstanden habe, sehen Sie demnach 
keine Möglichkeit, in dieser Frage etwas zu unter-
nehmen, um eine Berichterstattung dieser beiden 
Kommissionen zu verhindern. 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
An sich kann ich den Landesjustizverwaltungen 
nicht vorgreifen. Wenn aber wirklich die Besorg-
nis bestünde, daß damit etwas auf den Bund zu-
käme, würde ich mich selbstverständlich veranlaßt 
sehen, die Landesjustizverwaltungen mindestens 
vorbereitend zu einer sofortigen Stellungnahme 
aufzufordern. Bis jetzt war dazu noch kein Anlaß. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Minister. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft. Ich rufe 
die Frage 29 des Herrn Abgeordneten Dr. Becher 
(Pullach) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, für eine angemessene Ent-
schädigung der Ost-Müller einzutreten, deren auf Grund gesetz-
licher Maßnahmen ermöglichte Eingliederung in das Berufsleben 
dadurch aufgehoben wurde, daß das Mühlenkartell im Jahre 
1965 die diesbezüglichen Verträge kündigte, aber die Kontin-
gente der Ost-Müller unter Einbehaltung des Entgelts weiterhin 
nutzte? 

Bitte, der Parlamentarische Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Präsident, 
darf ich mir die Anregung erlauben, die Frage 102 
des Herrn Abgeordneten Dröscher ebenfalls heute 
— im Anschluß an die Frage des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Becher — beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Jawohl. Dann rufe 
ich auch die Frage 102 des Herrn Abgeordneten 
Dröscher auf: 

Trifft es zu, daß, nachdem den heimatvertriebenen sogenannten 
Ostmüllern mit Hilfe des § 75 Bundesvertriebenengesetz die Ein-
gliederung als Müller in die Mühlenwirtschaft ermöglicht werden 
sollte, wozu Vermahlungsverträge zwischen West- und Ost-
müllern behördlicherseits zu fördern waren, nun, ohne die Be-
hörden in Kenntnis zu setzen, die im Gesetz vorgesehene und 
praktizierte Möglichkeit durch einseitige Kartellbeschlüsse zu-
nichte gemacht zu werden droht, indem die Ostmüllerquoten den 
Vertragsmühlen gegen Entgelt angeboten und überlassen wur-
den, die Ostmüller aber ohne Entschädigung blieben? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Es handelt sich 
hier um ein zivilrechtliches Problem, das von den 
ordentlichen Gerichten zu entscheiden ist. Ein ent-
sprechender Musterprozeß ist seit dem Jahre 1965 
vor dem Landgericht Köln anhängig. 

Auf Grund der Verordnung Nr. 19 des Rates der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 4. April 
1962 dürfen die Mitgliedstaaten seit dem 30. Juni 
1962 Vermahlungsregelungen, wie sie vorher in der 
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Bundesrepublik bestanden, nicht mehr treffen. Da-
mit war auch die Grundlage für die Förderungs-
maßnahmen zugunsten der vertriebenen Müller ent-
fallen. 1965 beschlossen die Mühlenkartelle, daß 
Vermahlungen für, wie man sagt, Ost-Müller nicht 
mehr ohne Anrechnung auf die Kartellquote durch-
geführt werden könnten, und zwar seit dem 
30. Juni 1965. In der Folgezeit wurden neue Lohn-
vermahlungsverträge mit vertriebenen Müllern 
nicht mehr abgeschlossen und bestehende Verträge 
gekündigt. Das ist die Grundlage für den Zivil-
prozeß. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Becher! 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist die Bundesregierung nicht dennoch der 
Überzeugung, daß der von Ihnen zitierte Beschluß 
der sogenannten Mühlenkonvention vom 25. Mai 
1965, den Gewinn durch Übernahme der Ost-Müller-
Quoten einseitig zu erhöhen und die Ost-Müller 
selbst leer ausgehen zu lassen, gegen die Auflage 
des Bundeswirtschaftsministeriums aus dem Jahre 
1964 verstößt und daß die Mühlenkonvention des-
halb einseitig verfuhr? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Die Rechts-
grundlage für diese Förderungsmaßnahme ist, wie 
gesagt, entfallen, Herr Kollege Dr. Becher. Es gibt 
keine Möglichkeit, dagegen einzuschreiten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Dr. Becher. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, besteht nicht in Anbetracht der Tatsache, 
daß die Regelung auf Grund des Bundesvertriebe-
nengesetzes getroffen wurde, dennoch die Mög-
lichkeit, im Ministerium Vertreter der Ost-Müller 
und des Mühlenkartells an einen Tisch zu bringen, 
indem das Ministerium von sich aus die Initiative 
ergreift und von der Seite der Regierung aus diese 
Frage erörtert wird, deren Klärung auf dem ge-
richtlichen Wege wahrscheinlich Jahre benötigen 
wird und Hunderte von Existenzen ungeklärt ließe? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Für den 
Bundeswirtschaftsminister könnte das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ein Anknüpfungs-
punkt sein. Die Kartellbehörde ist aber bislang 
nicht überzeugt, daß im Verhalten der Mühlen-
kartelle ein Mißbrauch der durch i§ 106 Abs. 2 GWB 
bewirkten Freistellung der Kartelle von § 1 des Ge-
setzes liegt. Man muß sich also, wenn man helfen 
will, eine andere Art von Förderung einfallen las-
sen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dröscher zu einer Zusatzfrage. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, steht diese 
jetzt getroffene Lösung nicht im Widerspruch zum 

§ 75 des Bundesvertriebenengesetzes und den dar-
auf aufgebauten Maßnahmen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das muß er-
neut geprüft werden, Herr Abgeordneter Dröscher. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage. 

Dröscher (SPD) : Herr Staatssekretär, wären Sie 
bereit, in Zusammenarbeit mit dem Bundesver-
triebenenministerium, das doch an dieser Frage in-
teressiert sein muß, weil es um einen von ihm be-
treuten Personenkreis geht, diese ganze Frage noch 
einmal zu prüfen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Wir sind be-
reit, in diese Prüfung einzutreten und dann beiden 
Fragestellern, unseren beiden Kollegen hier, zu 
berichten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen dann 
zu den Fragen des Herrn Abgeordneten Blumenfeld, 
zunächst zur Frage 30: 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß die Sperrung eines 
Kredits in Höhe von 3 Millionen DM ein sehr wirkungsvolles 
Mittel ist, um eine aus dem Jahre 1957 stammende Forderung 
von zwei deutschen Firmen gegenüber iranischen Staatsstellen in 
Höhe von 1,5 Millionen DM plus inzwischen aufgelaufenen Zin-
sen zu erzwingen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Blumenfeld, die Zurückhaltung der Kapitalhilfe in 
Höhe von 3 Millionen DM scheint zur Zeit das am 
besten geeignete Mittel zu sein, um die iranische 
Regierung auf das Interesse der Bundesregierung 
an der Begleichung der privaten Forderungen deut-
scher Unternehmen aufmerksam zu machen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
die Bundesregierung der Meinung, daß die fortge-
setzte Gewährung weiterer Kapitalhilfe, zuletzt 
beim Besuch des Schahs von Persien vor wenigen 
Wochen, mit der Zurückhaltung eines Restanten 
von 3 Millionen DM das geeignete Mittel ist, nun-
mehr das Interesse der iranischen Regierung zu er-
zwingen, wie ich gefragt habe? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
der iranische Ministerpräsident hat bei seinem vor-
herigen Besuch erklärt, daß das iranische Parla-
ment bald ein Gesetz verabschieden werde, das die 
Entschädigung möglich machen werde. Zunächst be-
steht kein Grund, an dieser Erklärung zu zweifeln. 
Ich bin mit Ihnen der Meinung, daß man, wenn diese 
Erklärung nicht realisiert werden könnte, neue Maß-
nahmen überlegen müßte. 
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Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Herr Abgeordneter Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Darf ich mir die Frage 
erlauben, ob die Bundesregierung bei dem Besuch 
des Schahs von Persien mit seinem Ministergefolge 
Gelegenheit genommen hat, diese Frage grundsätz-
lich anzusprechen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Abge-
ordneter, das ist bei dem vorherigen Besuch des 
iranischen Ministerpräsidenten ausgiebig ge-
schehen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dr. Dichgans zu einer Zusatzfrage. 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, hal-
ten Sie es nicht vielleicht für zweckmäßig, daß die 
Bundesregierung in Zukunft bei Kreditverhandlun-
gen routinemäßig mit einer Besprechung der über-
fälligen Forderungen beginnt, um auf diese Weise 
der Einzelaktion den Charakter des Außergewöhn-
lichen zu nehmen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
soweit das Forderungen im Rahmen der Entwick-
lungshilfe sind, ist das, glaube ich, ratsam, wenn 
nicht sogar selbstverständlich. Hier handelt es sich 
um eine private Forderung. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die nächste Frage 
des Herrn Abgeordneten Blumenfeld, die Frage 31: 

Ist die Bundesregierung in der Lage, den Gesetzentwurf, den 
die iranische Regierung zur angeblichen Erledigung des in Frage 
30 erwähnten Falles eingebracht hat, im Wortlaut bekanntzu-
geben? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft. 

Zum Gesetzentwurf: Die deutsche Botschaft in 
Teheran ist angewiesen worden, über den genauen 
Wortlaut des Gesetzentwurfs zu berichten. Ich darf 
Ihnen unmittelbar nach Eingang dieser Nachricht 
darüber Mitteilung machen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Dritte Frage des 
Herrn Abgeordneten Blumenfeld: 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß der in Frage 31 
erwähnte Wortlaut einen klaren Fortschritt gegenüber dem bis-
herigen Verhandlungsergebnis, welches die Firmen mit Hilfe der 
deutschen Botschaft erreicht haben, darstellt? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Nach den Er-
klärungen des iranischen Ministerpräsidenten, Herrn 
Hoveida, muß davon ausgegangen werden, daß der 
dem Parlament vorgelegte Gesetzentwurf eine Ver-
besserung bringt. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Abgeordneter Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
werden Sie in der Lage sein, einen Kommentar 
zu geben, wenn ich Ihnen jetzt den Gesetzentwurf 
in deutscher Übersetzung, wie ich ihn vorliegen 
habe, vorlese, weil — was ich bedauere — die  Bun-
desregierung noch nicht im Besitz des Gesetzent-
wurfs des iranischen Parlaments ist? 

(Hört! Hört! bei der FDP.) 

Er lautet: 

Der Regierung wird gestattet, angeforderte 
Forderungen der Firmen nach notwendiger 
Prüfung und Feststellung durch die technische 
Kommission und Genehmigung der Budget-
kommission des Parlamentes unter Berücksich-
tigung der Regelungen zu zahlen. 

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Sie hierin die 
positive Regelung sehen, die Sie auf Grund der 
Bemühungen der Botschaft und der Bundesregierung 
vorhin in Aussicht gestellt haben? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
man kann diesen Passus ad hoc als Ermächtigung 
an die Regierung kommentieren, so zu verfahren. 
Es wird sich herausstellen, ob diese Ermächtigung 
in Verbindung mit der Zurückhaltung der deut-
schen Kapitalhilfe von 3 Millionen DM ausreicht, 
um den Ansprüchen der betreffenden deutschen 
Firma Genüge zu tun. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage, 
Abgeordneter Blumenfeld. 

Blumenfeld (CDU/CSU) : Meinen Sie nicht, Herr 
Staatssekretär, daß diese nach großer Verzögerung 
zustande gekommene Beschlußfassung des irani-
schen Parlaments — wenn der Wortlaut so ist, 
wie ich ihn verlesen habe — einen ganz klaren 
Rückschritt in der Angelegenheit darstellt, weil die 
Anerkenntnis der Forderung schon vor vielen Jah-
ren festgestellt worden ist? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 
Blumenfeld, ich glaube, diese Anerkenntnis der 
Forderung ist umstritten. Ich möchte dazu nicht 
mehr sagen. Es gibt dort verschiedene Auslegungen. 
Seien Sie bitte überzeugt davon, daß die deutsche 
Bundesregierung alles tun wird, den berechtigten 
Ansprüchen dieser Firma Geltung zu verschaffen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß der negative Ausgang 
eines solchen Falles geeignet wäre, die an sich von 
uns allen sehr gewünschte private Tätigkeit in Ent-
wicklungsländern negativ zu beeinflussen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
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private Tätigkeit, Unternehmertätigkeit ist immer 
riskant, und sie ist in Entwicklungsländern wahr-
scheinlich überdurchschnittlich riskant. Man kann 
Rückschläge nicht von vornherein ausschließen. Ich 
glaube, das wissen auch alle deutschen Unterneh-
men, die sich auf diesem Felde dankenswerterweise 
engagieren. Die Regierung kann nicht von vornher-
ein Warnungen aussprechen; ich glaube auch nicht, 
daß Sie das im Gedanken haben. Wir können nur 
sehen, daß wir hinterher das wieder in Ordnung 
bringen, was überhaupt in Ordnung zu bringen ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Frage, 
Abgeordneter Kiep. 

Kiep (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht der Ansicht, daß die deutsche private Wirt-
schaft, die solche Investitionen beabsichtigt, doch 
gewarnt wird und sich zurückhält, wenn sie erken-
nen muß, daß zusätzliche Kapitalhilfezusagen ge-
macht werden, ohne daß vorher derartige Forderun-
gen, wie sie hier vorzuliegen scheinen, realisiert 
werden? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
ich glaube, die deutsche Bundesregierung hat keinen 
Grund, an den Erklärungen des iranischen Minister

-

präsidenten zu zweifeln, solange nicht eine gewisse 
Frist für die Realisierung dieser Erklärungen ge-
meinsam mit dem iranischen Parlament verstrichen 
ist. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Moersch zu einer Zusatzfrage. 

Moersch (FDP) : Herr Staatssekretär, sind Sie der 
Meinung, daß sich gewisse Schwierigkeiten viel-
leicht beim nächsten Besuch des Schahs von Persien 
beheben lassen? 

(Heiterkeit.) 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Ich darf wieder-
holen, daß diese Frage mit dem Schah von Persien, 
dem persischen Staatsoberhaupt, nicht besprochen 
worden ist. Die deutsche Bundesregierung hat sich 
an den iranischen Ministerpräsidenten gehalten. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen zur 
Frage 33 der Abgeordneten Frau Brauksiepe: 

Ist die Bundesregierung bereit, zur Sicherung der  Arbeits-
plätze von mehr als 300 000 Frauen in der Bekleidungsindustrie 
Maßnahmen zur wirksamen Begrenzung der Bekleidungsimporte 
aus Billigpreis- und Staatshandelsländern zu ergreifen? 

Die Frage wird von Herrn Abgeordneten van Del-
den übernommen. 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
die Einfuhr der wesentlichen Bekleidungswaren aus 

Staatshandels- und Niedrigpreisländern ist geneh-
migungspflichtig und kontingentiert. Nach der mit 
Hongkong getroffenen Selbstbeschränkungsverein-
barung gilt das auch für Hongkong-Waren. Aller-
dings muß man in Rechnung stellen, daß die gegen-
wärtigen Schwierigkeiten der deutschen Beklei-
dungsindustrie in überwiegendem Maße auf der Ab-
schwächung der Konjunktur beruhen. Welche An-
strengungen die Bundesregierung und der Bundes-
tag machen, um die Nachfrage anzuregen, ist be-
kannt. Nur auf diesem Wege ist es möglich, einen 
hohen Stand der Beschäftigung in unserer Wirt-
schaft, und damit auch in der Bekleidungsindustrie, 
zu sichern. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Keine Zusatzfrage. 

Dann die weitere Frage der Abgeordneten Frau 
Brauksiepe, ebenfalls übernommen von Herrn Ab-
geordneten van Delden, die Frage 34: 

Treffen Befürchtungen der Bekleidungsindustrie zu, daß die 
Bundesregierung beabsichtigt, die Einfuhren von Bekleidung aus 
den Ostblockländern in erheblichem Umfang zu liberalisieren? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Auf lange Frist 
ist selbstverständlich beabsichtigt, im Rahmen der 
EWG zu einer Harmonisierung der Liberalisierungs-
quoten gegenüber Ostasien und auch gegenüber den 
Ostblockländern zu kommen. Bei den Ostblocklän-
dern heißt das, daß unsere Liberalisierungsquote 
höher sein wird, als sie zur Zeit ist. Gegenwärtig 
sind nur vorbereitende Arbeiten im Gange. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten van Delden. 

van Delden (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
halten Sie es nicht für bedenklich, daß sich jetzt, 
nachdem die Textilindustrie zunächst in diese 
Schwierigkeiten gekommen ist, die gleichen Schwie-
rigkeiten auch bei der Bekleidungsindustrie abzeich-
nen, angesichts der Tatsache, daß beide Zweige 
zusammen knapp eine Million Beschäftigte haben? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Beide Zweige 
brauchen keine aktuellen Maßnahmen auf diesem 
Gebiet zu befürchten. Ich bin froh, daß diese Frage 
uns die Möglichkeit gibt, etwaige Mißdeutungen zu 
zerstreuen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Staratzke. 

Dr. Staratzke (FDP) : Herr Staatssekretär, be-
deutet die Antwort, die Sie soeben dem Kollegen 
van Delden gegeben haben, daß bei einer Expansion 
des Osthandels eine weitere Liberalisierung von sol-
chen neuralgischen Waren aus dem Bereich der gro-
ßen Konsumgüterindustrie Textil-Bekleidung nicht 
vorgenommen wird? 
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Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Langfristig 
kann ich das nicht verneinen; denn langfristig ist im 
Rahmen der EWG-Harmonisierung eine Prüfung 
aller dieser Dinge notwendig. Auf kurze Frist wird 
es keine Schwierigkeiten für die deutsche Textil- 
und Bekleidungsindustrie geben. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine weitere Zu-
satzfrage des Abgeordneten Staratzke. 

Dr. Staratzke (FDP) : Herr Staatssekretär, be-
deutet dies, daß eine Liberalisierung gegenüber den 
Staatshandelsländern auf diesem Gebiet nur im 
Zusammenhang mit der EWG, d. h. auf Grund einer 
gemeinsamen Handelspolitik der EWG betrieben 
werden soll? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Das ist das 
Ziel, und es bedeutet für absehbare Zeit, mit Aus-
nahme eines Landes, keine nennenswerten Ände-
rungen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Schlager. 

Schlager (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, weil 
Sie vorhin das Selbstbeschränkungsabkommen mit 
Hongkong erwähnt haben, möchte ich Sie fragen: 
Ist Ihnen bekannt, daß das zwischen der Bundes-
republik und der britischen Kronkolonie abgeschlos-
sene Abkommen vom Januar dieses Jahres über 
die Beschränkung der Ausfuhr von Baumwollbeklei-
dung in die Bundesrepublik bei zahlreichen Arti-
keln durch Änderung des Mischungsverhältnisses 
zwischen Baumwolle und anderen Spinnstoffen 
umgangen wird? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege, 
ich muß diese Frage prüfen, ich bin auf dieses 
Detail nicht vorbereitet. Generell gesehen ist die 
Einfuhr von Textil- und Bekleidungserzeugnissen 
sehr stark rückläufig. Wir liegen in allen Sparten 
wesentlich unter dem ersten Quartal 1966. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Rinderspacher. 

Dr. Rinderspacher (SPD) : Herr Staatssekretär, 
sind Sie mit mir der Meinung, daß à la longue die 
deutsche Textilindustrie befürchten muß, daß in stei-
gendem Maße Importe aus den heutigen Entwick-
lungsländern auf den europäischen Markt kommen, 
weil gerade die Textilfabrikation sich in besonde-
rem Maße dazu eignet, die Industrialisierung sol-
cher Länder zu fördern, und weil die Rohstoffe in 
diesen Ländern im allgemeinen in ausreichendem 
Maße zur Verfügung stehen? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Herr Kollege 

Rinderspacher, ich darf die Frage vielleicht so be-
antworten, daß die Textil- und Bekleidungsindu-
strie auf sehr lange Zeit unter Wettbewerbsdruck 
aus Niedrigpreisländern stehen wird. Das werden 
immer wieder andere sein, weil Niedrigpreisländer 
nach einer gewissen Zeit zu Normalpreisländern 
werden, nämlich im Zuge ihrer Industrialisierung, 
und es gar keinen Sinn hat, diesen Prozeß auf-
halten zu wollen; im Gegenteil, es liegt im Inter-
esse Europas, diesen Prozeß in anderen Ländern 
zu fördern. Wir haben uns aber überzeugen kön-
nen, daß die deutsche Textilindustrie in der Lage 
ist, mit dem größten Teil dieser Wettbewerbs-
schwierigkeiten fertigzuwerden. Ihre Produktivi-
tät hat sich sehr gesteigert. Hochmoderne Betriebe 
sind in der Lage, besser und billiger — beides zu-
gleich — zu sein als diese ausländischen Konkur-
renten, von denen Sie sprechen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Wir kommen dann 
zu den Fragen des Herrn Abgeordneten Schlager. 

(Abg. Schlager: Ich habe noch eine Zusatz

-

frage!) 

— Dann kommen Sie aber mit Ihren Fragen nicht 
mehr dran. 

(Abg. Schlager: Ich habe so viele Zusatz-
fragen, daß ich vorschlage, meine Fragen 

morgen zu beantworten!) 

— Gut, dann zu einer Zusatzfrage Herr Abgeord-
neter Schlager. 

Schlager (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, aus 
welchen Gründen sind eigentlich Polen und Bulga-
rien in den Handelsverträgen von 1967 Kontingente 
für Bekleidungsherstellung im passiven Lohnver-
edelungsverkehr eingeräumt worden, obwohl die 
rückläufige Beschäftigung der Bekleidungsindustrie 
bereits seit dem Herbst 1966 bekannt ist? 

Dr. Arndt, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft: Ich kann diese 
Frage ad hoc nicht beantworten. Ich hoffe, daß Sie 
einverstanden sind, Herr Kollege Schlager, wenn ich 
Ihnen das schriftlich beantworte. 

(Abg. Schlager: Beide Zusatzfragen zusam

-

men!) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Ende der 
Fragestunde. 

Meine Damen und Herren! Wir haben als Gäste 
eine Delegation des Kongresses von Kolumbien hier, 
an ihrer Spitze ihr Präsident Manuel Mosquera 
Garcés. Ich darf den Herrn Präsidenten und seine 
Begleitung herzlich begrüßen. 

(Beifall.) 

Der Dringlichkeit wegen rufe ich zunächst den 
ersten Zusatzpunkt auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Ersten Gesetz 
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Berichterstatter ist Herr Minister Dr. Kassmann. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Kassmann, Minister des Landes Nordrhein-
Westfalen: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Der Bundesrat hat in seiner 310. Sitzung am 
2. Juni 1967 hinsichtlich des vom Deutschen Bundes-
tag am 12. Mai 1967 verabschiedeten Ersten Geset-
zes zur Neuregelung des Besoldungsrechts den Ver-
mittlungsausschuß angerufen. Der Vermittlungs-
ausschuß hat einen Änderungsvorschlag beschlossen. 
Hierzu darf ich folgendes bemerken. 

Das Gesetz in der Fassung des Bundestagsbe-
schlusses bestimmt in § 9 als Tag des Inkrafttretens 
den 1. Juli 1967. Demgegenüber hat der Bundesrat 
verlangt, daß § 1 Nr. 21 sowie die in dem Gesetz 
enthaltenen Änderungen der im § 55 Abs. 1 des 
Bundesbesoldungsgesetzes in bezug genommenen 
Grundsätze erst am 1. Januar 1968 in Kraft treten. 
Angesprochen sind hiermit die Rahmenvorschriften 
über die Festsetzung des Besoldungsdienstalters. 
Die Länder sollen demgemäß frühestens ab 1. Ja-
nuar nächsten Jahres verpflichtet sein, die neuen 
Bestimmungen über die Berechnung des Besoldungs-
dienstalters und die damit im Zusammenhang ste-
hende neue Grundgehaltstabelle zu übernehmen. 
Für den Bund dagegen soll es bei dem vorgesehe-
nen Inkrafttreten des gesamten Gesetzes am 1. Juli 
dieses Jahres bleiben. 

Der Bundesrat hat das verlangte Hinausschieben 
der Länderbindung, kurz gesagt, wie folgt begrün-
det. Er meint, das Gesetz löse für die Länder erheb-
lich höhere Mehrausgaben aus als für den Bund. 
Die Mehraufwendungen der Länder seien haupt-
sächlich in den genannten Vorschriften begründet. 
Diese Mehrausgaben aber könnten in den Haus-
haltsplänen der Länder 1967 nicht mehr gedeckt 
werden. 

Der Vermittlungsausschuß ist diesen Gründen ge-
folgt und hat dem Verlangen des Bundesrats ent-
sprochen. 

Namens des Vermittlungsausschusses bitte ich das 
Hohe Haus, dem Vorschlag des Vermittlungsaus-
schusses zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Das Wort zur 
Abgabe einer Erklärung hat der Abgeordnete 
Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion be-
dauert, daß das Erste Besoldungsneuregelungsgesetz 
nicht geschlossen am 1. Juli in Kraft treten kann. 
Sie stimmt aber, um eine weitere Verzögerung des 
Gesetzes zu vermeiden, dem Vorschlag des Vermitt-
lungsausschusses zu. 

Vizepräsident Dr. Dehler: Weitere Erklärun-
gen werden nicht abgegeben. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
des Vermittlungsausschusses, der Ihnen auf Druck-
sache V/1961 vorliegt. Wer zustimmt, gebe bitte Zei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Der An-
trag ist einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Ergänzung des Grundgesetzes 

— Drucksache V/1879 — 

In Verbindung damit rufe ich Punkt 10 der Tages-
ordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- und Fern-
meldegeheimnisses (Gesetz zu Artikel 10 
Grundgesetz) (G 10) 

— Drucksache V/1880 — 

Zur Begründung hat der Herr Bundesminister des 
Innern das Wort. 

Lücke, Bundesminister des Innern: Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Aufgabe, das Grundgesetz um eine Vorsorgerege-
lung für den Notstandsfall zu ergänzen, hat den 
Bundestag schon in den vorhergehenden Legislatur-
perioden beschäftigt. An der Konzeption, die Ihnen 
heute vorliegt, haben alle parlamentarischen Kräfte 
in diesem Hohen Hause ihren Anteil. Manche An-
regungen auch von Gruppen außerhalb des Parla-
ments, mit denen politische Gespräche geführt wur-
den, haben ihren Niederschlag in diesem Entwurf 
gefunden. 

Die Notwendigkeit einer grundgesetzlichen Vor
-sorge  für Notstandsfälle ist in diesem Haus unbe-

stritten. Die wesentlichen Gesichtspunkte sind: Es 
gibt keine Gewähr dafür, daß der Bundesrepublik 
Notstandssituationen erspart bleiben. Es ist un-
bestritten, daß die Bestimmungen des Grund-
gesetzes für Notstandsfälle nicht ausreichen. Ohne 
eine ausreichende grundgesetzliche Vorsorge für 
Notstandsfälle werden die alliierten Sicherheitsvor-
behalte nach dem Deutschlandvertrag nicht abgelöst. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der 
größte Wunsch des deutschen Volkes und seiner 
Regierung ist die Sicherung des Friedens. Alle 
Bundesregierungen der Bundesrepublik Deutschland 
haben seit 1949 den Friedenswillen des deutschen 
Volkes immer wieder und nachdrücklich betont. Sie 
haben damit die einmütige Auffassung des deut-
schen Volkes zum Ausdruck gebracht. Die Bundes-
regierung hat erklärt, daß sie jede Gewaltanwen-
dung zur Lösung politischer Probleme einschließ-
lich der widerrechtlichen und unnatürlichen Teilung 
unseres Vaterlandes ablehnt. Die Bundesregierung 
wird diese Politik um Frieden und Entspannung 
auch weiterhin fortsetzen. 

Jedoch, meine Damen und Herren, liegt die Be-
stimmung über Frieden und Entspannung in der 
Welt und in Europa nicht allein in dem Vermögen 
der Bundesregierung. Sollte es uns nicht erspart 
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bleiben, uns gegen eine Bedrohung von außen zur 
Wehr setzen zu müssen, dann würden die gelten-
den Grundgesetzbestimmungen nicht ausreichen, das 
Erforderliche zu tun. Diese Feststellung treffen, 
heißt nicht, den Schöpfern des Grundgesetzes ein 
Versäumnis zur Last zu legen. Damals, 1949, war 
die Situation eine andere. Gewiß, die Berlinkrise 
war damals vorangegangen. Über die andauernde 
Bedrohung der politischen Situation unseres Landes 
konnte kein Zweifel bestehen; er hat auch nicht 
bestanden. Tatsächlich hat der Parlamentarische Rat 
auch die Aufnahme einer Notstandsbestimmung in 
Form einer Generalklausel in das Grundgesetz er-
wogen. Aus zwei Gründen nahm er damals wohl 
davon Abstand. 

Erstens. Die Überwindung der Berlinblockade 
hatte erwiesen, daß unsere äußere Sicherheit da-
mals ausschließlich in den Händen der drei West-
mächte lag und liegen konnte. Dadurch erschien 
eine eigene Notstandsvorsorge nicht dringlich. 

Zweitens, der Parlamentarische Rat, der seine 
große Aufgabe in relativ kurzer Zeit erfüllt hat, 
erörterte als Notstandsregelung nur eine sehr um-
fassende Generalklausel. Daß er damals zögerte, 
eine solche Generalklausel in das Grundgesetz ein-
zufügen, ist begreiflich. 

Nur einige Außenseiter behaupten heute, daß die 
jetzigen Bestimmungen unseres Grundgesetzes aus-
reichen würden, allen Notstandssituationen zu be-
gegnen. Kenner des parlamentarischen Lebens kön-
nen eine solche Behauptung schwer wagen. 

Über die alliierten Sicherheitsvorbehalte haben 
wir in diesem Hohen Hause am 18. Januar dieses 
Jahres eingehend debattiert. Ich habe damals schon 
darauf hingewiesen, daß nach Art. 5 Abs. 2 des 
Deutschlandvertrages die Alliierten bei Ausübung 
ihrer Vorbehaltsrechte nicht an das Grundgesetz 
und die sonstige Rechtsordnung der Bundesrepu-
blik gebunden sind, unbeschadet der Schranken, 
die sich aus den allgemein anerkannten Regeln des 
Völkerrechts ergeben. Ich habe damals auf die Frage 
des Herrn Abgeordneten Genscher, wie die Bundes-
regierung sicherstelle, daß die Alliierten bei Aus-
übung ihrer Befugnisse hier  in  unserem Lande sich 
in die deutsche Rechtsordnung einfügten, geantwor-
tet, das werde nur — ich wiederhole: das werde nur 
— durch die baldige Verabschiedung einer prakti-
kablen deutschen Notstandsverfassung möglich sein, 
einer Notstandsverfassung, die den Fragenkreis 
der alliierten Sicherheitsvorbehalte endgültig und 
restlos ablöst. 

Die Bundesregierung steht wegen der Frage der 
Ablösung in Kontakten mit den drei Westmächten. 
Diese Kontakte geben ihr die Zuversicht, daß die 
Verabschiedung der beiden Ihnen vorliegenden 
Gesetzentwürfe die vollständige Ablösung der alli-
ierten Sicherheitsvorbehalte bewirken würde. Die 
Bundesregierung wird, sobald dieses Gesetzgebungs-
verfahren zu einer abschließenden Feststellung des 
Gesetzesinhaltes in der zweiten Lesung geführt hat, 
die drei Mächte bitten, sich über die Eignung der 
dann beschlossenen Regelungen für die Ablösung 
der Sicherheitsvorbehalte verbindlich zu äußern. 

Dann hat dieses Hohe Haus bei der abschließenden 
dritten Lesung die Gewißheit, daß das eine Ziel der 
Notstandsverfassung, die Ablösung der alliierten 
Vorbehalte, wirklich erreicht wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Auf-
gabe der Notstandsverfassung läßt sich in fünf 
Sätzen zusammenfassen: 

1. Unser Staat muß auch in der Stunde der Not 
ein Rechtsstaat bleiben. 

2. Was erforderlich und noch möglich ist, um die 
Gefahr abzuwehren, muß rasch genug geschehen 
können, um noch wirksam zu sein. 

3. Staatliche Machtausübung muß auch im Not-
stand kontrolliert bleiben, parlamentarisch und ge-
richtlich. 

4. Die Notstandsvollmachten müssen alsbald nach 
Beendigung der Notlage enden und den normalen 
Verfassungsregelungen wieder den Platz einräu-
men. 

5. Die Notstandsverfassung richtet sich gegen 
keine Gruppen oder Minderheiten unseres Volkes. 

Man kann die Aufgabe der Notstandsgesetzge-
bung zusammenfassend so definieren: eine freiheit-
liche demokratische und rechtsstaatliche Ordnung 
zu gewährleisten, die auch in Not- und Krisenzeiten 
funktioniert. 

Der Notstand, meine Damen und Herren, ist we-
der die Stunde der Exekutive noch die Stunde des 
Parlaments. Der Notstand ist die Stunde der Be-
währung des ganzen Volkes. Daher werde ich miß-
trauisch, wenn dem Regierungsentwurf von den 
Gegnern einer Notstandsregelung vorgeworfen 
wird, er sei zu ausführlich. Hier muß ich fragen: 
Was ist denn zu ausführlich? Die kürzeste Regelung 
wäre sicherlich eine Generalklausel. Jedoch gerade 
hier schrecken die Spuren der jüngeren deutschen 
Vergangenheit 

 (Sehr richtig! bei der SPD) 

und nicht zuletzt das Modell einer Notstandsnorm, 
die die Machthaber jenseits der Mauer in ihrem 
Verteidigungsgesetz vom 21. Dezember 1961 dekre-
tiert haben. Den Text können Sie in der Begrün-
dung der Regierungsvorlage nachlesen. 

Nun zu den wichtigsten Einzelfragen. 

Ein zentrales Problem war und ist, dem Parla-
ment die oberste Entscheidungsgewalt in jeder 
möglichen Notstandssituation zu sichern. Das Not-
standsrecht ausländischer Demokratien ergibt fol-
gendes Bild: In einer Reihe von Ländern kann das 
Parlament im Notstand mehr oder weniger umfas-
sende Generalvollmachten auf die Regierung über-
tragen, so z. B. in Belgien, in Italien und den Ver-
einigten Staaten. In anderen Ländern wachsen solche 
Vollmachten der Regierung in Notstandssituationen 
unmittelbar zu. Die parlamentarische Kontrolle stellt 
sich hier in der Befugnis des Parlaments dar, die 
Maßnahmen der Regierung wieder aufzuheben, so 
z. B. in England, in Kanada, in den Niederlanden und 
in Norwegen. 
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vor? Bei uns wird die Entscheidung darüber, ob ein 
Zustand der äußeren Gefahr gegeben ist, ausschließ-
lich in parlamentarischer Zuständigkeit liegen, also 
nicht in der Zuständigkeit der Regierung. Das gilt 
für den Beginn des Zustandes äußerer Gefahr, und 
das gilt für seine Beendigung. Art. 115 Abs. 2 be-
ginnt: 

Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bun-
desrates jederzeit 

— ich wiederhole: jederzeit !- 

durch einen vom Bundespräsidenten zu verkün-
denden Beschluß den Zustand äußerer Gefahr 
für beendet erklären. 

Unter welchen Voraussetzungen kann nun das 
Parlament den Zustand äußerer Gefahr feststellen? 
Art. 115 a Abs. 1 nennt hier die Alternative: daß 
das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen 
wird oder ein solcher Angriff droht. In der Not-
standsverfassung wird vorgesehen, daß die parla-
mentarische Feststellung des Zustandes äußerer Ge-
fahr auf Antrag der Bundesregierung erfolgen 
muß. Sie bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehr-
heit der Mitglieder des Bundestages. 

Über den Anfang und die Beendigung des Zu-
standes äußerer Gefahr entscheidet das Parlament. 
Es bleibt so Herr des Notstandes, soweit das Rechts-
normen überhaupt gewährleisten können. 

Hier stellt sich nun die Frage, was geschehen 
muß, wenn die Ereignisse dazu führen sollten, daß 
das Parlament nicht mehr zusammentreten kann. 
Wer soll dann die Gesetzgebungsbefugnis ausüben? 

Die Antwort des Regierungsentwurfs auf diese 
Frage ist der Gemeinsame Ausschuß. Schon der 
Regierungsentwurf von 1962 enthielt den Ansatz zu 
einer solchen Lösung. Dieser wurde dann im Ent-
wurf des Rechtsausschusses von 1965 zum Vorläufer 
der jetzigen Regelung weiterentwickelt. Diese Lö-
sung ist damals von Vertretern aller Fraktionen 
dieses Hohen Hauses als ein Kernstück, als unab-
dingbarer Bestandteil der Notstandsverfassung 
gewürdigt worden. 

Bemerkenswert und bezeichnend ist, daß in der 
modernsten ausländischen Notstandsverfassung, der 
schwedischen, unabhängig von unseren Überlegun-
gen — auch zeitlich — eine ähnliche Lösung ent-
wickelt worden ist. Ich meine die sogenannte Kriegs-
delegation des Reichstages, die in Schweden durch 
Gesetz vom 26. März 1965 geschaffen worden ist. 

Die Einrichtung des Gemeinsamen Ausschusses 
ist bereits über das Stadium theoretischer Über-
legungen hinaus gereift. Die Konzeption hat ihre 
erste praktische Bewährungsprobe bereits bestan-
den. Der NATO-Stabsrahmenübung „Fallex 66" lag 
als Übungsgrundlage in rechtlicher Hinsicht ein 
Notstandsverfassungsrecht zugrunde, das den Ge-
meinsamen Ausschuß im wesentlichen in der Gestalt 
enthielt, wie er auch im jetzigen Regierungsent-
wurf vorgesehen ist. An der Übung vom vergange-
nen Herbst haben neben Vertretern der Bundes

-

regierung erstmals Vertreter aller Fraktionen dieses 
Hauses teilgenommen. Das Urteil über die Ein-
richtung des Gemeinsamen Ausschusses war ein-
mütig positiv. 

Erlauben Sie mir, daß ich wegen der grundsätz-
lichen Bedeutung des Gemeinsamen Ausschusses auf 
die Befugnisse und die Zusammensetzung näher 
eingehe. Seine wichtigste Funktion ist, als Notpar-
lament tätig zu werden, wenn im Zustand äußerer 
Gefahr der  Bundestag  nicht mehr zusammentreten 
kann, also ausfällt. Der Gemeinsame Ausschuß tritt 
dann an die Stelle von Bundestag und Bundesrat 
und nimmt deren Rechte einheitlich wahr. Dabei 
handelt es sich vor allem um das Recht der Gesetz-
gebung und der parlamentarischen Kontrolle. Der 
Gemeinsame Ausschuß verkörpert die Gewähr für 
die Aufrechterhaltung der Gewaltenteilung auch in 
der äußersten Notstandssituation. Schließlich kann 
der Gemeinsame Ausschuß an  Stelle des Bundes-
tages die Feststellung des Zustandes äußerer Ge-
fahr treffen, wenn, wie es im Entwurf heißt — ich 
zitiere —, 

die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln 
erfordert und einen rechtzeitigen Zusammentritt 
des Bundestages unüberwindliche Hindernisse 
entgegenstehen oder er nicht beschlußfähig ist. 

Ich darf abermals betonen: der Gemeinsame Aus-
schuß tritt an die Stelle des Bundestages nur im Zu-
stand äußerer Gefahr und nur dann, wenn der Bun-
destag selbst nicht zusammentreten kann oder be-
schlußunfähig ist. Ob diese Voraussetzung gege-
ben ist, muß der Gemeinsame Ausschuß mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stim-
men, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder 
feststellen. 

Unter keinen Umständen ist der Gemeinsame 
Ausschuß in der Lage, etwas gegen den Willen des 
Bundestages .zu tun. Der Bundestag kann jederzeit 
den Zustand äußerer Gefahr für beendet erklären 
und im übrigen jederzeit alle Gesetze und sonstigen 
Maßnahmen des Gemeinsamen Ausschusses aufhe-
ben. 

Schließlich möchte ich, noch darauf hinweisen, daß 
der Gemeinsame Ausschuß keine verfassungsän-
dernden Gesetze erlassen kann und daß der Bun-
destag während des Zustandes äußerer Gefahr nicht 
aufgelöst werden kann. 

Der neue Regierungsentwurf verzichtet auf zwei 
vorsorglich vorgesehene Regelungen, die noch der 
Entwurf des Rechtsausschusses von 1965 für den 
Fall vorsah, daß auch der Gemeinsame Ausschuß 
einmal nicht beschlußfähig sein könnte. Der  neue 
Entwurf sieht nicht vor, daß bei Ausfall auch des 
Gemeinsamen Ausschusses die Feststellung des Zu-
standes äußerer Gefahr durch den Herrn Bundesprä-
sidenten mit Gegenzeichnung durch den Herrn Bun-
deskanzler erfolgen kann. ,Er sieht weiter kein Not

-

verordnungsrecht der Bundesregierung vor. 

Diese Beschränkung ist nicht ohne Kritik geblie-
ben. Ich glaube jedoch nicht, daß man deshalb die 
Konzeption der Regierungsvorlage als unpraktika-
bel bezeichnen könnte. Was das nicht mehr vorgese-
hene Notverordnungsrecht der Bundesregierung be- 
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trifft, erwartet die Bundesregierung vom Parlament, 
daß es von der im Regierungsentwurf vorgesehenen 
Möglichkeit Gebrauch macht, auch solche Rechts-
normen, die nur im Zustand der äußeren Gefahr an-
gewendet werden dürfen, vorsorglich schon im Frie-
den zu erlassen. Der Entwurf sieht vor, daß sich der 
Gemeinsame Ausschuß bereits in Friedenszeiten 
konstituiert, damit er im Ernstfall jederzeit  aktions-
fähig ist. 

Entsprechend der Grundkonzeption hat der Ge-
meinsame Ausschuß außerhalb des Zustandes der 
äußeren Gefahr keine Rechte, die sonst dem Bundes-
tag zustünden. Der Entwurf verbrieft dem Gemein-
samen Ausschuß ein Recht der Information über die 
Planungen der Bundesregierung für den Zustand 
der äußeren Gefahr, ferner ein Recht der Mitwir-
kung bei bestimmten Akten der Bundesregierung, 
die in einer Zeit erhöhter internationaler Spannung 
der Verstärkung der Verteidigungsanstrengungen 
dienen. 

Zusammengesetzt ist der Gemeinsame Ausschuß 
zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundes-
tages, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundes-
rates, wobei jedes Land durch ein von ihm bestelltes 
Mitglied des Bundesrates vertreten wird. In dieser 
Zusammensetzung nimmt der Gemeinsame Aus-
schuß, wenn der Bundestag im Zustand der .  äuße-
ren Gefahr nicht mehr handlungsfähig sein sollte, 
alle Rechte von Bundestag und Bundesrat einheit-
lich wahr. Die Vertreter des Bundesrates haben also 
das gleiche Stimmrecht wie die Abgeordneten des 
Bundestages im Gemeinsamen Ausschuß. Umge-
kehrt stimmen die Abgeordneten des Bundestages 
im Gemeinsamen Ausschuß mit, wenn über eine 
rechtlich gebotene Zustimmung durch den Bundes-
rat beschlossen werden muß. Auf diese Weise ge-
nügt der Entwurf der Notstandsverfassung der fö-
derativen Grundnorm des Artikels 50 des Grundge-
setzes, wonach die Länder durch den Bundesrat bei 
der Gesetzgebung und bei der Verwaltung des Bun-
des mitwirken. 

Der Entwurf der Notstandsverfassung sieht vor, 
daß der Bundestag seine Vertreter im Gemeinsamen 
Ausschuß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Mitglieder bestimmt. Diese Bestimmung ist 
auf Kritik gestoßen. Bedenken sind von verschiede-
nen Seiten vorgetragen worden. Ich nehme diese 
Frage ernst. Sollte eine bessere Lösung gefunden 
werden, wird die Bundesregierung ihre Zustimmung 
nicht versagen. 

Ich komme nun zu einem weiteren Komplex der 
Notstandsverfassung, der ein besonderes Interesse 
in der Öffentlichkeit findet, den Grundrechtsbe-
schränkungen. Sie werden festgestellt haben, daß 
der Regierungsentwurf in diesem Punkt hinter die 
Vorschläge früherer Entwürfe zurückgegangen ist. 
Beschränkungen, die über das nach geltendem Ver-
fassungsrecht Zulässige hinausgehen, werden nur 
noch für die folgenden Grundrechte vorgeschlagen: 
1. Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10), 
2. Berufsfreiheit (Art. 12), 3. Enteignungsregelung 
nach Art. 14 Abs. 3 und 4. Frist zur Vorführung vor 
den Richter bei Freiheitsentziehungen (Art. 104). 

Daneben tritt nur als die einzige für Fälle des 
inneren Notstandes vorgesehene erweiterte Grund-
rechtsbeschränkung eine Beschränkung der Frei-
zügigkeit. Auch hierzu einige Bemerkungen. 

Eines der schwierigsten Probleme der Notstands-
verfassung ist die Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
für den Zustand äußerer Gefahr. Es liegt auf der 
Hand, daß dann für viele verteidigungswichtige Be-
reiche ein gesteigerter Bedarf an Arbeitskräften 
und Dienstleistenden entsteht. Eine große Zahl von 
Wehrpflichtigen wird zum Wehrdienst einberufen 
werden müssen. Auch im öffentlichen Dienst und be-
sonders im Bereich der Zivilverteidigung wird eine 
Aufgabenvermehrung und damit ein gesteigerter 
Kräftebedarf eintreten. Das gleiche gilt für gewisse 
Bereiche der Privatwirtschaft. Auf Grund von Schät-
zungen glaubt die Bundesregierung, daß bei einer 
Umstellung der normalen Friedens- auf die Vertei-
digungswirtschaft insgesamt das vorhandene Ar-
beitskräftepotential ausreichen würde. Beträchtliche 
Umschichtungen auf dem Arbeitsmarkt werden sich 
nicht vermeiden lassen. Nach dem Willen der Bun-
desregierung soll in erster Linie der freie Arbeits-
markt die Aufgabe dieser Umstrukturierung über-
nehmen. 

Auf der Grundlage der Freiwilligkeit jedoch wer-
den die aufkommenden Probleme nicht zu lösen 
sein. Kein Land der Welt wird darauf verzichten 
können, im Verteidigungsfall die Aufrechterhaltung 
verteidigungswichtiger Funktionen notfalls gesetz-
lich sicherzustellen. Diese Notwendigkeit wird von 
keiner Seite mehr grundsätzlich bestritten. 

Die geltende Fassung des Art. 12 garantiert ohne 
Unterschied zwischen normalen Zeiten und Zeiten 
eines äußeren Notstands jedermann die Freiheit, 
Beruf und Arbeitsplatz zu wählen und zu wechseln. 
Sie läßt eine öffentliche Dienstleistungspflicht nur im 
Rahmen des Herkommens, einem in seiner Ausle-
gung umstrittenen Begriff, zu. Daher ist eine Ein-
schränkung des Art. 12 im Rahmen der Vorsorge für 
äußere Notstände unerläßlich. 

Eine solche Regelung muß drei Fragenkreise an-
sprechen. Erstens: Gegenüber welchem Personen-
kreis und für welche Aufgabengebiete sollen solche 
Verpflichtungen zulässig sein? Zweitens: Von wel-
chem Zeitpunkt ab sollen Arbeits- und Dienstleistun-
gen gefordert werden können? Drittens: Welchen 
Status sollen die Verpflichteten haben? 

Vorweg möchte ich erklären, daß die Bundesregie-
rung so bald wie möglich ein Ausführungsgesetz zu 
Art. 12 vorlegen wird. 

Was die Frage des Personenkreises anbelangt, so 
geht der neue Entwurf andere Wege als seine Vor-
gänger. Er macht einen Unterschied zwischen der 
rechtlichen Möglichkeit, erstens jemanden in seinem 
Beruf oder an seinem Arbeitsplatz, den er auch vor-
her innehatte, festzuhalten, und zweitens der Mög-
lichkeit einer Heranziehung zu einer vorher nicht 
ausgeübten Tätigkeit. Diese letztere Form der Inan-
spruchnahme beschränkt der Entwurf auf Wehr-
pflichtige, mithin auf Männer. An ihrem Arbeits-
platz festgehalten werden können dagegen alle 
Bürger, also Frauen und Männer. 
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Die Entscheidung der Bundesregierung, die Ver-

pflichtung in neu zu begründende Arbeits- und zivile 
Dienstverhältnisse auf Wehrpflichtige zu beschrän-
ken, ist zum Teil auf recht skeptisches Echo gesto-
ßen. Die Bundesregierung ist sich bewußt, daß in 
einem Zustand äußerer Gefahr die Mithilfe von 
Frauen auch in Funktionen benötigt wird, die diese 
Frauen vorher nicht innehatten, z. B. im Bereich des 
Gesundheitswesens. Es wird bei den Ausschußbera-
tungen sicherlich ausreichend Gelegenheit sein, diese 
außerordentlich schwierige Frage weiter eingehend 
zu erörtern. 

Soweit die gesetzlich geforderten Tätigkeiten in 
Arbeitsverhältnissen erbracht werden, bleibt auch 
die Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmer in dem all-
gemein geltenden verfassungsrechtlichen Rahmen 
einschließlch der Tarifautonomie und der Streik-
freiheit erhalten. 

Inn Rahmen des Art. 12 noch ein Wort zur Streik-
freiheit im Zustand äußerer Gefahr. Der Regierungs-
entwurf schlägt weder vor, die Streikfreiheit im 
Zustand äußerer Gefahr ausdrücklich verfassungs-
rechtlich zu garantieren, noch hat er einen Vorschlag 
aus der Beratung der Notstandsverfassung im ver-
gangenen Bundestag aufgegriffen, zu bestimmen, 
daß die Streikfreiheit während des Zustandes äuße-
rer Gefahr suspendiert wird. Ich glaube, daß der Re-
gierungsentwurf damit eine vernünftige Mitte inne-
hält. 

Ich möchte zunächst darauf hinweisen, daß Art. 9 
Abs. 3 des Grundgesetzes im Kern auch die Tarif

-

autonomie und Streikfreiheit als gewährleistet an-
sieht. 

Zu diesem Thema eine persönliche Bemerkung. 
Ich kenne die Einstellung des deutschen Arbeiters 
aus eigener Anschauung gut genug, sowohl sein Ge-
fühl für seinen Wert wie seine Einsatzbereitschaft. 
Einer Einzelregelung in der Verfassung, wann in 
einer Stunde der Not bei einer Bedrohung der 
Existenz unseres Volkes Lohnstreiks angemessen 
sind und wann nicht, bedarf es meines Erachtens 
wirklich nicht. 

Ein Wort zur Einschränkung des Art. 14 Abs. 3 des 
Grundgesetzes. Dort heißt es, daß jede Enteignungs-
regelung zugleich Art und Ausmaß der Entschädi-
gung abschließend bestimmen muß. Demgegenüber 
soll es nach dem Entwurf möglich sein, sich auf eine 
vorläufige Regelung der Entschädigung zu beschrän-
ken. Ich glaube, die Notwendigkeit und Angemes-
senheit dieses Vorschlags bedarf keiner weiteren 
Rechtfertigung. 

Weiter habe ich hier die Regelung zu erwähnen, 
wonach die Fristen für die Vorführung vor den Rich-
ter bei Freiheitsentziehungen für die Dauer des Zu-
standes äußerer Gefahr abweichend von Art. 104 des 
Grundgesetzes gesetzlich verlängert werden darf, 
jedoch nur bis zu einer Gesamtdauer von vier Tagen. 
Nach der geltenden und für Normalzeiten sicher an-
gemessenen Regelung ist jeder Festgenommene in 
Freiheit zu setzen, wenn er nicht spätestens am 
Tage nach der Festnahme einem Richter vorgeführt 
werden kann. Daß sich diese Frist als zu knapp er-
weisen kann, wenn kriegerische Ereignisse Ver

-

kehrsverbindungen unterbrechen oder zum Ausfall 
von Gerichten führen, liegt auf der Hand. Nach mei-
ner Überzeugung kann die im Entwurf vorgeschla-
gene Lösung, wonach eine richterliche Entscheidung 
binnen vier Tagen nach der Festnahme garantiert 
wird, was die Rechtsstaatlichkeit anbelangt, jeden 
internationalen Vergleich bestehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Lassen 
Sie mich nun auf die erweiterten Grundrechtsbe-
schränkungen eingehen, die der vorliegende Regie-
rungsentwurf abweichend von dem Entwurf des 
Rechtsausschusses der vergangenen Legislatur-
periode nicht mehr vorsieht. 

Der Entwurf verzichtet auf eine erweiterte Ein-
schränkbarkeit des Grundrechts der Versammlungs-
freiheit in bezug auf Versammlungen in geschlos-
senen Räumen. Er sieht ferner nicht mehr eine er-
weiterte Einschränkung des Vereinigungsgrund-
rechts durch Bildung privatrechtlicher Zusammen-
schlüsse und durch Erweiterung der Tatbestände für 
Vereinigungsverbote vor. Diese Beschränkung des 
Regierungsentwurfs ist die Frucht der Erfahrungen 
aus der NATO-Stabsrahmenübung „Fallex 1966". Die 
Bundesregierung hat die Überzeugung gewonnen, 
daß solche Einschränkungen nicht zwingend geboten 
sind. 

Der Entwurf sieht weiter die Möglichkeit einer 
erweiterten Beschränkung des Grundrechts der Frei-
heit der Berichterstattung im Zustand der äußeren 
Gefahr nicht mehr vor. 

Zum Komplex der Grundrechtsbeschränkungen ge-
hört auch die Erwägung der Sicherungen, die der 
Gesetzentwurf als Vorsorge gegen einen Mißbrauch 
der Notstandsvollmachten vorsieht. Diese Sicherun-
gen sind: 

1. Alle Grundrechtseinschränkungen bedürfen 
einer gesetzlichen, also parlamentarischen Ermächti-
gung. Die gelegentlich aufgestellte Behauptung ist 
nicht richtig, daß mit Verabschiedung der Notstands-
verfassung selbst im Zustand äußerer Gefahr die 
Exekutive von sich aus ohne weiteres Grundrechte 
einschränken dürfte. 

2. Von den erwähnten Besonderheiten im Rahmen 
des Art. 12 abgesehen, ist die erweiterte Grund-
rechtsbeschränkung nur während des Zustandes 
äußerer Gefahr zulässig. Sie tritt insoweit mit Auf-
hebung des Zustands äußerer Gefahr automatisch 
außer Kraft. 

3. Der allgemeine verfassungsrechtliche Grund

-

satz der Verhältnismäßigkeit der Mittel gilt für alle 
diese Grundrechtseinschränkungen. 

4. Unangetastet bleiben die allgemeinen verfas-
sungsrechtlichen Gebote, daß Grundrechte nicht völ-
lig aufgehoben oder in ihrem Wesensgehalt berührt 
werden dürfen und daß die Menschenwürde unan-
tastbar bleibt. 

5. Aufrechterhalten bleibt die allgemeine Rechts-
schutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 des Grundgeset-
zes, wonach der gerichtliche Rechtsschutz gegenüber 
Maßnahmen der öffentlichen Gewalt voll gewähr-
leistet bleibt. 
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6. Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfül-
lung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Bun-
desverfassungsgerichts und seiner Richter dürfen 
und werden nicht beeinträchtigt werden. 

7. Der Bundestag kann mit Zustimmung des Bun-
desrates jederzeit Gesetze und sonstige Maßnah-
men des Gemeinsamen Ausschusses und der Bun-
desregierung aufheben und den Zustand äußerer 
Gefahr für beendet erklären. 

Im Hinblick auf dieses vielfältige System der 
Sicherungen widerlegt sich die Behauptung von 
selbst, die Notstandsverfassung stelle ein Ermächti-
gungsgesetz zur legalen Einführung der Diktatur 
dar. 

Was sieht nun der Regierungsentwurf für die 
Fälle von inneren Notständen und Katastrophen-
notständen vor? Für innere Notstände enthält das 
geltende Verfassungsrecht bereits eine Vorsorge-
bestimmung, nämlich Art. 91. Hier betritt der Regie-
rungsentwurf also nicht rechtliches Neuland, son-
dern ergänzt die vorhandene Bestimmung lediglich 
in einigen Punkten. Nicht geändert werden vor 
allem die Voraussetzungen, die Art. 91 für den Fall 
eines inneren Notstandes aufstellt, nämlich eine 
drohende Gefahr für den Bestand oder die freiheit-
liche demokratische Grundordnung des Bundes oder 
eines Landes. Der Regierungsentwurf ergänzt diese 
Voraussetzungen um die Fälle einer Naturkata-
strophe und eines besonders schweren Unglücks-
falles. Abweichend vom Rechtsausschuß-Entwurf 
von 1965 vereinigt er die Regelungen für den inne-
ren Notstand und für den Katastrophennotstand in 
einer Bestimmung. Unberührt läßt der Regierungs-
entwurf auch das in der geltenden Fassung des 
Art. 91 enthaltene Prinzip, daß die Bekämpfung der 
Gefahren aus inneren Notständen und aus Kata-
strophennotständen in erster Linie Aufgabe der 
Länder ist. Eine Zuständigkeit des Bundes ist nur 
gegeben, wenn das betroffene Land mit der Gefahr 
nicht fertig werden kann oder nicht bereit ist, 
dagegen vorzugehen. Die erweiterten Vollmachten, 
die der Regierungsentwurf über die geltende Fas-
sung des Art. 91 hinaus neu schafft, bestehen im 
wesentlichen in der Möglichkeit, Bundesgrenzschutz 
und Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei als 
Polizeikräfte einzusetzen. In jedem Falle können 
die Streitkräfte nur als Polizeikräfte eingesetzt 
werden. Das bedeutet, daß sie bei ihrem Einsatz 
an die Maßstäbe des Polizeirechts gebunden sind. 

Darüber hinaus sieht der Regierungsentwurf, be-
schränkt auf die Fälle von Naturkatastrophen und 
Unglücksfällen, die Möglichkeit einer erweiterten 
Beschränkbarkeit des Grundrechts der Freizügigkeit 
vor. Er zieht hiermit die Konsequenzen aus den Er-
fahrungen der furchtbaren norddeutschen Flutkata-
strophe im Jahre 1962, bei der das Fehlen einer sol-
chen rechtlichen Möglichkeit sich als hinderlich er-
wiesen hat. 

Der neue Regierungsentwurf hat im Rahmen der 
Regelung des Art. 91 die schon im Entwurf des 
Rechtsausschusses von 1965 enthaltene Bestim-
mung übernommen, wonach die im inneren Not-
stand und im Katastrophennotstand gewährten Son-

dervollmachten keine Anwendung auf Arbeits-
kämpfe finden, die zur Wahrung und Förderung der 
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereini-
gungen im Sinne des Art. 9 Abs. 3, das sind die 
Koalitionen, geführt werden. 

Diese Bestimmung ist neuerdings von gegensätz-
lichen Standpunkten aus kritisiert worden. Einer-
seits ist behauptet worden, sie gewährleiste den Ge-
werkschaften ein Recht zum bewaffneten Aufstand 
und zur Gefährdung der Freiheit und der Demo-
kratie. 

Ich weigere mich, unseren Gewerkschaften eine 
solche Einstellung zu unterstellen. Ich wiederhole 
an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich, daß ich 
keinen Entwurf einer Notstandsverfassung vorlegen 
würde, der gegen die deutschen Gewerkschaften 
und gegen die deutsche Arbeitnehmerschaft gerich-
tet wäre. 

An dieser Stelle noch ein Wort zur weiteren Be-
handlung der bereits verabschiedeten Vorsorge - und 
Sicherstellungsgesetze, der sogenannten einfachen 
Notstandsgesetze. Zu diesem Komplex liegt eine 
Absichtserklärung der Bundesregierung vor. Sie 
läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Die Bundesregierung wird den gesetzgeben-
den Körperschaften Vorschläge zur Einschränkung 
der im Schutzbaugesetz vorgesehenen Verpflichtun-
gen unterbreiten. Dadurch sollen die finanziellen 
Lasten für bauliche Schutzmaßnahmen im Rahmen 
des Zivilschutzes sowohl für die Bürger als auch für 
die öffentliche Hand in tragbaren Grenzen gehalten 
werden. 

2. Die Bundesregierung wird den gesetzgebenden 
Körperschaften Änderungsvorschläge zu den Sicher-
stellungsgesetzen unterbreiten. 

3. Die Bundesregierung wird ferner Vorschläge 
zur angemessenen Beschränkung und Vereinfachung 
des Selbstschutzgesetzes vorlegen. 

4. Die Bundesregierung wird die bisherige Kon-
zeption für die Aufstellung des Zivilschutzkorps, für 
die Aufenthaltsregelung und die Sicherstellung von 
Arbeitsleistungen im Verteidigungsfall im gleichen 
Sinne überarbeiten. 

5. Diese Vorlagen sollen und werden so rechtzei-
tig angefertigt werden, daß die Änderung der ein-
fachen Notstandsgesetze in diesem Sinne vor oder 
spätestens gleichzeitig mit der Verabschiedung der 
Notstandsverfassung erfolgen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein 
Wort des Dankes und der Anerkennung gebührt all 
den Frauen und Männern, die sich als freiwillige 
Helfer und Mitarbeiter im Bereich des Zivilschutzes 
zur Verfügung gestellt haben. 

(Beifall.) 

Das sind .die 45 000 Helfer und ehrenamtliche Mit-
arbeiter des Bundesluftschutzverbandes, die 88 000 
ehrenamtlichen Helfer im Luftschutzhilfsdienst, die 
42 000 freiwilligen Helfer des Technischen Hilfs-
werkes, die 62 000 Frauen und Mädchen, die sich 
als Schwesternhelferinnen haben ausbilden lassen, 
die 1000 freiwilligen Mitarbeiter im Warn- und 
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Alarmdienst, die 514 000 Frauen und Männer, die 
an einer Grundausbildung im Selbstschutz teil-
genommen haben, und nicht zuletzt die über 2,8 Mil-
lionen Mitbürger, die sich in Erster Hilfe haben aus-
bilden lassen. 

Meine Damen und Herren, eine Vorsorge für die 
Stunde der Not — und das will diese Vorlage 
schließlich sein — kann nur erfolgreich sein, wenn 
neben die rechtlichen Bestimmungen die uneigen-
nützige Hilfe unserer Bürger tritt. In diesen Zahlen 
wird eindrucksvoll deutlich, daß unser Volk bereit 
ist, Opfer für das Gemeinwohl zu bringen, wenn ihm 
klargemacht wird, daß diese Opfer notwendig und 
sinnvoll sind. 

Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu 
den im Regierungsentwurf vorgesehenen Einschrän-
kungen des Art. 10 des Grundgesetzes und dem 
Ausführungsgesetz. Die Bundesregierung hat für 
die Ergänzung des Art. 10 keinen besonderen Ent-
wurf vorgelegt. Sie hat vielmehr die Regelung in 
den Entwurf der Notstandsverfassung einbezogen. 
Der Grund dafür ist, daß die Verabschiedung dieser 
Grundgesetzänderung und des dazugehörigen Aus-
führungsgesetzes Voraussetzung für die vollstän-
dige Ablösung der alliierten Sicherheitsvorbehalte 
ist. 

Über die Notwendigkeit einer deutschen recht-
lichen Regelung, die eine Beschränkung des Brief-, 
Post- und Fernmeldegeheimnisses zum Schutze der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder 
des Bestandes oder der Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes ermöglicht, bestand unter den Frak-
tionen des letzten Deutschen Bundestages keine 
Meinungsverschiedenheit. 

Der Regierungsentwurf der letzten Legislatur-
periode hatte dafür die sogenannte Richterlösung 
vorgeschlagen. Danach sollte der Ausschluß des 
Rechtsweges davon abhängig sein, daß die Be-
schränkung durch einen Richter angeordnet oder 
bestätigt wurde. Dieser Vorschlag hat sich als un-
durchführbar erwiesen. Deshalb schlägt die Bun-
desregierung in der Vorlage die politische Lösung 
vor. 

In dem Entwurf eines Gesetzes zur Beschränkung 
des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses ist 
dementsprechend vorgesehen, daß der für die An-
ordnung zuständige Bundesminister einer besonders 
ausgestalteten parlamentarischen Kontrolle unter-
liegt. Er muß in Abständen von höchstens einem 
halben Jahr einem parlamentarischen Gremium, 
das aus fünf vom Bundestag bestimmten Abgeord-
neten besteht, über die Durchführung des Gesetzes 
berichten. Neben dieser periodischen Berichterstat-
tung muß der Minister monatlich einer von diesem 
Gremium bestellten dreiköpfigen parlamentarischen 
Kommission über aktuelle Beschränkungsmaßnah-
men berichten. Diese Kommission entscheidet von 
Amts wegen oder auf Grund von Beschwerden über 
die Zulässigkeit der Beschränkungsmaßnahmen. Sie 
hat das letzte Wort. Anordnungen, die sie für 
unzulässig erklärt, muß die Exekutive unverzüglich 
aufheb en.  

Das Gesetz sieht die Ermächtigung zu sogenann-
ten strategischen Überwachungsmaßnahmen vor. 

Von diesen darf nur Gebrauch gemacht werden, um 
die Gefahr eines bewaffneten Angriffs auf unseren 
Staat rechtzeitig zu erkennen und einer solchen Ge-
fahr zu begegnen. In solchen Situationen sind Über-
wachungsmaßnahmen strategischer Art notwendig 
und müssen in Kauf genommen werden. Die jüngste 
Geschichte hat bestätigt, daß in solchen Lagen im In-
teresse größtmöglicher Verteidigungsbereitschaft 
nicht darauf verzichtet werden kann, alle Erkennt-
nismöglichkeiten auszuschöpfen. 

Auch diese Sicherheitsvorsorge und die Art ihrer 
Anwendung ist eine Voraussetzung für den Fortfall 
der alliierten Vorbehaltsrechte. 

Ob es möglich ist, die Vorschrift noch weiterge-
hend zu konkretisieren, ohne den Zweck der Vor-
schrift zu gefährden, sollte im weiteren Gesetzge-
bungsverfahren geprüft werden. Die Bundesregie-
rung ist bereit, bei dieser Prüfung mitzuwirken. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit die-
sem Überblick hoffe ich Ihnen deutlich gemacht zu 
haben, daß die Bundesregierung bemüht war,  eine 
Lösung zu finden, die  der  öffentlichen Sicherheit und 
dem Schutz der Persönlichkeitsrechte in gleicher 
Weise gerecht wird. Bei allen Tatbeständen hat sie 
sich von dem Grundsatz leiten lassen, daß das Mittel 
zum angestrebten Zweck in einem angemessenen 
Verhältnis stehen muß. 

Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen. Die 
Grundgesetzergänzung muß zwischen zwei Zielen 
einen vertretbaren Ausgleich finden, die bis zu 
einem gewissen Grade miteinander im Widerstreit 
stehen. Auf der einen Seite steht die Notwendigkeit 
einer raschen Effektivität des staatlichen Handelns 
in der Abwehr der Gefahr — hier ist immer Eile ge-
boten —, auf der anderen Seite steht das Ziel aus-
reichender Sicherheit für die Erhaltung der Rechts-
staatlichkeit, der Demokratie und — in größtmög-
lichem Umfang — der Freiheitssphäre der  Bürger 
unseres Vaterlandes. Von dem einen oder anderen 
Blickpunkt aus mag diese oder jene Regelung nicht 
optimal erscheinen. Sicher werden im Laufe der Bun

-

destagsberatungen zu Einzelheiten noch Verbesse-
rungen gefunden werden. Die Bundesregierung wird 
solche Bemühungen unterstützen. 

Für die nun einsetzende parlamentarische Bera-
tung wünscht die Bundesregierung eine breite 
öffentliche Diskussion. Sie stimmt mit .den Fraktio-
nen des Hohen Hauses darin überein, daß im Rah-
men öffentlich geführter Ausschußberatungen auch 
Gegner und Kritiker, aber auch Befürworter dieser 
Gesetze zu Worte kommen sollen, die nicht Mitglie-
der des Deutschen Bundestags sind. Meine Damen 
und Herren, wir haben nichts zu verbergen. Daher 
lege ich größten Wert darauf, daß alle Fragen sach-
lich und gründlich erörtert werden. Das aber soll 
hier im Deutschen Bundestag geschehen, in seinen 
Fraktionen und seinen Ausschüssen. Hier ist der 
Ort, an dem die Entscheidung über derartig bedeu-
tende Fragen, über Grundgesetzänderungen und Ge-
setze getroffen wird, — hier und im Bundesrat, nir-
gendwo anders. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Es ist Vorsorge für eine breitangelegte Öffentlich-
keitsarbeit getroffen, um deren Unterstützung ich 
auch Sie bitte. 

Die Bundesregierung wünscht, daß, soweit das 
überhaupt möglich ist, jedermann in unserem Lande 
über die geplanten Vorsorgemaßnahmen unterrichtet 
wird; denn jedermann in diesem Lande wird davon 
betroffen. Darin liegt doch wohl die Stärke unserer 
Demokratie, daß sie auch schwierige Fragen einge-
hend diskutiert. Wer wollte leugnen, daß diese Vor-
lage eine der schwierigsten Fragen behandelt, die 
es in einer parlamentarischen Demokratie zu lösen 
gilt. Ich danke in diesem Zusammenhang Rundfunk, 
Fernsehen und Presse, die sich bei den vorbereiten-
den Gesprächen bereit erklärt haben, uns bei dieser 
notwendig breit angelegten Diskussion zu unter-
stützen. 

Meine Bitte an Sie, meine sehr verehrten Damen 
und Herren des Deutschen Bundestages, geht dahin, 
daß Sie die Beratungen zügig durchführen mit dem 
Ziel, daß die Vorlage mit den dazu gehörigen Ge-
setzen im nächsten Jahr verabschiedet werden kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Die beiden Vor-
lagen sind begründet. Ich eröffne die Aussprache. 
Das Wort hat Herr Abgeordneter Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Zum drittenmal unternimmt 
eine Bundesregierung einen Anlauf, die Notstands-
verfassung in diesem Hause durchzubringen. Der 
Entwurf, der uns zum erstenmal vorlag, der Entwurf 
des damaligen Innenministers Dr. Gerhard Schröder, 
hat in der parlamentarischen Beratung die erste 
Lesung nicht überstanden. Für meine Fraktion hat 
damals Ewald Bucher bereits die Bedenken der 
Freien Demokraten zu dieser Regelung vorgetragen. 

(Zurufe von der SPD.) 

— Meine sehr verehrten Damen und Herren von der 
SPD, Sie können mit Sicherheit darauf rechnen, daß 
ich auf Ihre Argumente in der damaligen und der 
heutigen Situation ausführlich zu sprechen komme; 
Sie brauchen jetzt noch nicht unruhig zu werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Der zweite Entwurf war der, den Innenminister 
Höcherl diesem Hause zuleitete. Ich selbst habe 
damals für meine Fraktion bereits in der ersten 
Lesung eine Reihe von erheblichen Bedenken vorge-
tragen, weil nach unserer Auffassung auch dieser 
Regierungsentwurf in den Ermächtigungen für die 
Exekutive und für die Regierung zu weit ging. Ich 
habe damals an dieser Stelle gesagt: Es muß ein 
deutlich sichtbares Stoppzeichen gegen die Absicht, 
ein Notverordnungsrecht für die Bundesregierung zu 
schaffen, aufgerichtet werden. Ich habe in einer gan-
zen Reihe von Bemerkungen gegen Einzelbestim-
mungen dieses Entwurfs erhebliche Bedenken an-
melden können, und es ist ja kein Geheimnis, daß 
in der vorigen Legislaturperiode aus diesem Regie-
rungsentwurf in der zweiten und dritten Lesung in 
der Konzeption verfassungsrechtlicher und verfas-

sungspolitischer Art uns hier etwas völlig anderes 
vorgelegen hat als bei der Einbringung des Ent-
wurfs. Wodurch war das möglich? Weil in den ent-
scheidenden Ausschußberatungen im Rechtsausschuß 
die Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion und 
meine eigenen Parteifreunde entscheidend dazu bei-
getragen haben, die Konzeption der damaligen Re-
gierungsvorlage zu ändern, so daß es überhaupt zu 
dieser Regelung des Rechtsausschußberichtes ge-
kommen ist. In der zweiten und dritten Lesung ha-
ben die Kollegen der SPD-Fraktion dennoch diesem 
Gesetzentwurf ihre Zustimmung nicht geben kön-
nen, weil sie der Meinung waren, sie könnten nicht 
gegen ihre Parteitagsbeschlüsse verstoßen. 

Damals hat eine große Zahl von Journalisten in 
ihren Blättern darüber geschrieben, daß der Ein-
druck entstanden sei, die Sozialdemokratische Par-
tei oder deren Bundestagsfraktion würde ihre Zu-
stimmung zur Notstandsgesetzgebung nur gegen 
eine Regierungsbeteiligung eintauschen. Wir sehen 
heute, wie voraussehbar die Dinge für manche da-
mals schon zu sein schienen. 

Es kam nicht zur Verabschiedung dieser Gesetz-
entwürfe, obwohl wir in den Spitzengesprächen zum 
Schluß eine erhebliche Annäherung zwischen den 
Fraktionen erreichten. So ist es — das gestehe ich 
hier freimütig zu — unbestreitbar Ihr Verdienst, 
meine Damen und Herren von der SPD, daß wir uns 
jetzt hier erneut über die Verfassungsänderung 
unterhalten müssen. 

Aber die Diskussion ging seit 1965 weiter. Für 
keine Fraktion und für keine Regierung ist ein Er-
fahrungsstillstand eingetreten. Das beweisen auch 
die Ausführungen des Bundesministers des Innern, 
die er vorhin hier gemacht hat. Es ist für uns nicht 
uninteressant, festzustellen, daß innerhalb der Bun-
desregierung zu diesem Komplex doch sehr unter-
schiedliche Meinungen geäußert worden sind. Ich 
denke z. B. an das, was Bundesminister Carlo 
Schmid im Januar auf der Bundesdelegiertenver-
sammlung des Sozialdemokratischen Hochschulbun-
des äußerte, als er expressis verbis erklärte: Das im 
Rahmen der Notstandsgesetzgebung geplante Zivil-
schutzkorps für die Bundesrepublik wird nicht auf-
gestellt werden. Wie völlig anders klang das, was 
der Herr Bundesinnenminister heute hier gesagt hat: 
Die Bundesregierung wird Vorschläge zur angemes-
senen Beschränkung und Vereinfachung des Zivil-
schutzkorps vorlegen. Was stimmt nun? — Natür-
lich stimmt das, was der Bundesinnenminister gesagt 
hat. Die Vorlage des Bundesrates vom 2. Juni über 
die Verordnung zur Regelung des Vorgesetztenver-
hältnisses im Zivilschutzkorps und die Änderungs-
wünsche des Bundesrates dazu beweisen eindeutig, 
wer sich dem Parlament und der Öffentlichkeit ge-
genüber richtig geäußert hat. 

Lassen Sie mich ein anderes Beispiel aufgreifen. 
Am 8. November 1966 erklärte der parlamentarische 
Geschäftsführer der SPD, der Kollege Wienand: 

Wir haben schon einmal klargemacht, daß eine 
Notstandsgesetzgebung in ihrer Gesamtheit be-
raten wird, also auch die bereits gegen uns 
verabschiedeten Sicherstellungsgesetze. Ob sie 
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vollkommen neu eingebracht werden oder ob 
sie im Rahmen der Beratung novelliert werden, 
das lasse ich jetzt dahingestellt. Aber sie wer-
den im gesamten, so wie ich es gesagt habe, 
eingepaßt werden; sonst wird es keine Not-
standsgesetzgebung geben. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Das hat der 
Minister gerade gesagt!) 

Herr Kollege Wienand, wir begrüßen diese Fest-
stellung. Sie haben auch in der vorigen Legislatur-
periode diese Haltung von Anfang bis Ende vertre-
ten. Wir Freien Demokraten in diesem Hause haben 
in dieser Frage eine unterschiedliche Auffassung 
vertreten; das ist genauso unbestritten. 27 unserer 
65 Kollegen aus der damaligen Bundestagsfraktion 
haben den Sicherstellungsgesetzen in der seinerzei-
tigen Form zugestimmt. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Und wie 
viele haben dagegengestimmt? — Nur 11! 
Die anderen haben sich der Stimme ent

-

halten!) 

— Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, Sie haben 
natürlich die Möglichkeit, nachher hier ihre Auf-
fassung zu vertreten. Sie werden es, wie ich Sie 
kenne, auch sicher tun. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Wenn Sie 
Zahlen nennen, müssen Sie genau sein!) 

— Wir werden jetzt an dieser Stelle sagen, was wir 
für richtig halten. Sie können nachher vortragen, 
was nach Ihrer Auffassung gesagt werden muß. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Rasner: Aber 
wie wäre es denn mit Präzision?) 

Vizepräsident Dr. Dehler: Herr Abgeordneter 
Dorn, Herr Abgeordneter Schmitt-Vockenhausen 
möchte eine Frage stellen. 

Dorn  (FDP) : Nein, Herr Präsident, ich bitte, zu 
entschuldigen, daß ich jetzt keine Zwischenfragen 
zulasse. 

(Zurufe von der SPD: Weil es unangenehm 
ist! — Lüge!) 

— Nein, nicht weil es mir unangenehm ist, sondern 
weil ich nicht möchte, daß Ihr Fraktionsvorsitzender 
wieder in die schwierige Lage kommt, zusammen 
mit seinem Kollegen von der CDU/CSU in diesem 
Hause die Sprechminuten der einzelnen Redner aus-
rechnen zu müssen, um sie uns nachher vorzuhalten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Unsere Erfahrungen, meine Damen und Herren, 
bei der Anwendung der Sicherstellungsgesetze und 
der dazu erlassenen Verordnungen während der 
Fallex-Übung haben aber unsere Bedenken, die ich 
damals vorgetragen habe, noch erheblich verstärkt. 
Wir sind mit Ihnen und — das ist völlig neu — in-
zwischen auch mit der Bundesregierung der Mei-
nung, daß die Novellierung der Sicherstellungsge-
setze gleichzeitig mit der Verabschiedung einer Not-
standsverfassung erfolgen muß. Meine Argumente 
aus dem Jahre 1965 sind immerhin durch einige Ver

-

fassungsgerichtsurteile von Ende 1966 über die Ein-
grenzung der Ermächtigungsbestimmungen eindeutig 
bestätigt worden. 

An dieser Stelle ist heute morgen, als es um die 
Frage des Zivilschutzes für die Bevölkerung ging, 
vom Bundesinnenminister ein Wort des Dankes an 
diejenigen gesagt worden, die sich für diese Arbeit 
bisher der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 
haben. Wir Freien Demokraten haben in diesem 
Hause nie ein Hehl daraus gemacht, daß für uns 
militärische Verteidigung und Zivilschutz für die 
zivile Bevölkerung eine Einheit sind. Wir haben 
diese Auffassung bisher in allen Legislaturperioden 
eindeutig vertreten. Das beweist auch unsere Zu-
stimmung zu den verabschiedeten Gesetzen über 
Schutzbau und Selbstschutz. 

Aber, meine Damen und Herren, die Bundesregie-
rung hat mehrfach neuerdings erkennbar durch 
Äußerungen des Bundesinnenministers — ihre Mei-
nung geändert. Uns wurde am 25. November des 
vergangenen Jahres in der Bundestagsdrucksache 
V/1158 ein Gesetzentwurf vorgelegt, der, wenn ich 
mich recht erinnere, im April des vorigen Jahres im 
Bundesrat behandelt wurde. Es ist der Entwurf eines 
Gesetzes zur Fortführung des Zivilschutzes. Die Bun-
desregierung hatte damals in der Begründung die-
ses Gesetzentwurfs u. a. ausgeführt: 

Durch das Haushaltssicherungsgesetz ist das 
Inkrafttreten ... der drei Zivilschutzgesetze um 
zunächst zwei Jahre hinausgeschoben wor-
den. ... Die Folgen sind schwerwiegend; ... 
das Vertrauen der Öffentlichkeit zu einer Zivil-
schutzplanung des Bundes geht mehr und mehr 
verloren. Zudem muß in steigendem Umfange 
eine Resignation der ehrenamtlichen Helfer 
aller Bereiche festgestellt werden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir be-
dauern das mit der Bundesregierung, der wir damals 
noch angehört haben. Aber was ist in der Praxis 
geschehen? Die Bundesregierung hat seit dem da-
maligen Zeitpunkt nichts getan, um hier die Glaub-
würdigkeit der Sorge für die Zivilbevölkerung auch 
nur andeutungs- oder annäherungsweise sichtbar zu 
machen. 

Was geschah denn? Dieser Gesetzentwurf ist bis 
heute im Deutschen Bundestag nicht beraten worden. 
Die Bundesregierung hat neuerdings — vielleicht 
durch die Auswirkungen von Fallex 66, so hat es der 
Herr Bundesinnenminister anklingen lassen — eine 
neue Konzeption erarbeitet. Es wird das Problem 
diskutiert, ob jetzt nur noch Freiwillige in Anspruch 
genommen werden könnten, und es wird das Pro-
blem diskutiert, ob nur noch diejenigen, die frei-
willig und vielleicht auch auf eigene Kosten in der 
Lage sind, sich selbst im Rahmen des Schutzbauge-
setzes zu schützen, nunmehr mit den gesetzlichen 
Vorschriften versorgt werden sollen. Was geschieht 
aber mit denen, die finanziell nicht in der Lage sind, 
für ihren eigenen Schutz etwas zu tun? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, welch 
grausame Entwicklung ist von der damaligen Kon-
zeption, die wir alle gemeinsam in diesem Hause 
vertreten haben, bis zu dieser neuen Entwicklung 
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hier sichtbar geworden! Wir fragen den Bundes-
innenminister, ob er nicht das Gefühl hat, daß er 
mit dieser Konzeption, die er jetzt vorträgt, end-
gültig vor dem Trümmerhaufen seiner Zivilvertei-
digungsvorstellungen steht. 

Lassen Sie mich nur noch kurz auf die Übung 
Fallex 66 eingehen. Wir haben mündlich und schrift-
lich gefragt, was sich in der zweiten und dritten 
Phase dieser Übung abgespielt hat. Wir haben leider 
bis heute keine Antwort bekommen, es sei denn, 
man wertet das, was ich von einem Journalisten 
über das erfahren habe, was sich in der zweiten 
Phase abspielte, und dessen Information vom Par-
lamentarischen Staatssekretär Benda stammen soll, 
als eine Information — über diesen Umweg — der 
Opposition in diesem Hause. Es ist also — so kön-
nen wir nur feststellen — anscheinend nicht die Ab-
sicht dieser Regierung, das Parlament in dieser wich-
tigen Frage zu informieren, Sie will also das Parla-
ment zur „uniformierten Gesellschaft" machen. 

Der Bundesinnenminister hat dann erklärt: „Für 
die militärische und zivile Verteidigung wurden 
nach Fallex 66 neue Erkenntnisse gewonnen." Das 
klang vorhin auch so in einigen Nebensätzen 
des Herrn Innenministers an. Damit ganz eindeutig 
klarwird, wie sich die Freie Demokratische Partei 
im Herbst des vergangenen Jahres geäußert hat, 
damit klarwird, daß wir nicht zu dem großen Chor 
der euphorischen Sänger gehörten, der das Lied der 
großen politischen Erfolge von Fallex 66 im Herbst 
des vergangenen Jahres gesungen hat, lassen Sie 
mich einige Zitate aus unserer Erklärung von damals 
vortragen. 

Ich habe im Oktober des vergangenen Jahres ge-
sagt: 

Jedem politisch empfindenden Teilnehmer der 
Fallex-Übung müssen doch besorgniserregende 
Erkenntnisse erwachsen sein, wenn er an die 
militärische und zivile Entwicklung der Lage 
denkt, mit der er konfrontiert wurde. Darüber 
hinaus müssen sich für uns erhebliche politische 
Konsequenzen ergeben, wenn wir die uns im 
Bunker entwickelte Lage aufmerksam analysie-
ren. Diese politischen Erkenntnisse sind für uns 
vorrangig auch bei einer künftigen Beratung 
und Verabschiedung der Notstandsgesetze. 

Ich habe dann ergänzt: 

Wenn man an die Äußerungen einiger Kolle-
gen im Parlament und einiger Kabinettsmitglie-
der nach der Fallex-Übung denkt, gewinnt man 
den Eindruck, als ob die Regierung jetzt nur 
noch die Notstandsgesetze vorlegen müsse, um 
eine sofortige Zustimmung im Parlament zu 
erhalten. So gut sei alles gewesen und habe 
alles funktioniert. 

Lassen Sie mich dazu sehr offen sagen, daß ich ob 
dieser Einschätzung sehr betroffen bin, ja, daß sich 
bei uns vorhandene Bedenken nach der Teilnahme 
an dieser Übung noch verstärkt haben. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im Innen-
ministerium, Kollege Benda, hat — ich weiß nicht, 
an welchem Tage; denn das steht in den Informa-

tionen des Bundesministers des Innern nicht drin 
— eine sehr bemerkenswerte Erklärung zu der Lage 
abgegeben, in der die Parteien am Ende der vorigen 
Legislaturperiode waren, sowie über das, was sie bis 
zum heutigen Zeitpunkt bei der Beratung des Fort-
gangs der Notstandsgesetzgebung miterlebt haben. 
Herr Kollege Benda, das, was Sie ausgeführt haben, 
wird von uns unterstützt und gleichzeitig auch, wie 
Sie es für sich, für Ihre Fraktion und für die sozial-
demokratische Fraktion getan haben, von uns in 
Anspruch genommen, nämlich Ihre Erklärung: 

Wichtig ist nicht so sehr, wer in dem früher 
so heftigen Meinungsstreit zwischen Regierung 
und damaliger Opposition Sieger geblieben ist, 
sondern nur, ob die heute vorliegende Kon-
zeption sachlich richtig, rechtsstaatlich und zu-
gleich im Hinblick auf die Realitäten eines Not-
standsfalles praktikabel ist. 
(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 

der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, das ist der Kernpunkt, 
auf den wir uns hier heute verständigen und über 
den wir uns unterhalten müssen. 

Der Bundesinnenminister hat in dem Buch „Vor-
bereitung auf den Notstand", das in der nächsten 
Woche in der Öffentlichkeit erscheinen wird, u. a. 
erklärt: 

Auf der Grundlage der Gespräche der Zwölfer

-

Kommission wurde dann in meinem Hause ein 
erster neuer Entwurf einer Notstandsverfassung 
erarbeitet. Er lag der NATO-Übung Fallex 1966 
zugrunde. Die jetzige Vorlage beruht im 
wesentlichen auf diesem Entwurf. 

Herr Innenminister, ich bitte Sie, doch noch einmal 
zu prüfen, ob das, was Sie in diesem Buche geschrie-
ben haben, so allein stehen kann. Denn wir waren, 
glaube ich, alle, als wir an der NATO-Übung teil-
nahmen, und auch, als wir uns in den Vorbespre-
chungen darüber verständigten, nach welcher Kon-
zeption wir arbeiten würden, immer davon aus-
gegangen, der Entwurf des Rechtsausschusses aus 
der vorigen Legislaturperiode sei die Grundlage 
für unsere Übung im Bunker. Nun sprechen Sie 
hier von einem eigenen Entwurf. Diesen haben wir 
bis heute nicht zugestellt bekommen, es sei denn, 
es ist der jetzt vorliegende Entwurf. Wir wären 
Ihnen daher dankbar, wenn Sie das, was Sie hier 
geschrieben haben, noch einmal überprüften. 

Was sind nun die wirklichen Auswirkungen, wel-
ches sind die Erfahrungen aus Fallex 66? Herr Bun-
deskanzler, vielleicht sind Sie in der Lage, die 
Fragen, die wir an die Bundesregierung gestellt 
haben, zu beantworten, weil ja nach Ausführung 
Ihrer Regierung diese Übung mitentscheidend dazu 
beigetragen hat, diesen Gesetzentwurf so zu prä-
gen. Ist die Zivilverteidigung völlig zusammen-
gebrochen? Auf diese Frage haben wir seit dem 
7. Dezember bis heute keine Antwort bekommen. 
Welche Konsequenzen soll denn das Parlament auch 
für die Zivilverteidigungsvorstellungen ziehen, 
wenn es über das, was sich abgespielt hat, nicht 
informiert wird? 

(Beifall bei der FDP.) 
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Herr Bundeskanzler, wir wären auch für die 

Beantwortung der Frage dankbar, die der Bundes-
minister der Verteidigung in seinem Brief an mich 
zwangsläufig durch seine Äußerung aufgeworfen 
hat: Wer hat denn den Sieg zum Auszug der Parla-
mentarier im Bunker bestellt, die ganze Bundes-
regierung, nur einzelne Minister dieser Regierung? 
Das geht aus dem Schreiben ,des Bundesverteidi-
gungsministers leider nicht hervor, sondern da steht 
nur, daß die Bundesregierung diesen Sieg bestellt 
hat. Wir fragen also, Herr Bundeskanzler: Ist es 
richtig, daß in Ihrem Kabinett auch heute noch der-
jenige sitzt, der diesen Sieg bestellt hat, und wenn, 
wie lange wollen Sie eigentlich diesen neuzeitlichen 
Potemkin in Ihrer Regierung behalten? 

(Beifall bei der FDP. — Lachen bei den 
Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, die Vorlage dieser 
Regierung Kiesinger-Brandt, der alle Kabinetts-
mitglieder der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands zugestimmt haben, bringt eine ganze Reihe 
von Verbesserungen, nicht vorhandenen Grund-
rechtseinschränkungen, die in der vorigen Legis-
laturperiode noch diskutiert werden mußten und 
bei denen Sozialdemokraten und in einer Reihe 
von Fällen auch wir uns gemeinsam mit ihnen 
nicht gegen die CDU/CSU haben durchsetzen kön-
nen. Wir erkennen an, daß hier ohne Zweifel Ver-
besserungen dieses Gesetzentwurfs liegen. Nach 
Pressemeldungen zu urteilen, soll das auch der 
Grund gewesen sein, weshalb der Herr Bundes-
minister Schröder diesem Gesetzentwurf dann in 
der ersten Kabinettsberatung nicht zugestimmt 
haben soll. 

Aber es ist genauso unbestritten, daß eine große 
Anzahl höchst bedenklicher Bestimmungen in die-
sem Gesetzentwurf enthalten sind, ,die zum Teil 
überhaupt zum ersten Mal in der Diskussion über 
die Notstandsgesetzgebung auftauchen. „In diesem 
Gesetzentwurf ist eindeutig eine Strömung gegen 
die Arbeitnehmerschaft enthalten." 

(Lachen Bei der SPD und der CDU/CSU. — 
Zuruf: Sie entdecken Ihr Herz für die 
Arbeitnehmer! — Unruhe. — Glocke des 

Präsidenten.) 

— Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
würde mit einer Reaktion dieser Art noch etwas 
warten, es kommt noch besser. 

(Anhaltende Unruhe. — Zurufe. — Glocke 
des Präsidenten.) 

„Nicht nur die Regelung des Streikrechts, 

(Zuruf von der SPD: Fehlzündung!) 

sondern auch andere Bestimmungen der Regierungs-
vorlage stimmen mit den Parteitagsbeschlüssen der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nicht 
überein." 

(Erneutes Lachen bei der SPD und in der 
Mitte. — Zuruf von der SPD: Darüber zer

-

brechen wir uns den Kopf und nicht Sie!) 

— Das, meine Damen und Herren von der Sozial

-

demokratischen Partei — ich bitte zu entschuldigen, 

daß ich das nicht vorher gesagt habe —, ist kein 
Zitat von mir, sondern von Ihrem Fraktionskollegen 
Matthöfer, 

(Beifall und Heiterkeit bei der FDP) 

das er so wörtlich in einer Veranstaltung der Uni-
versität Frankfurt am 19. Juni dieses Jahres vorge-
tragen hat. 

(Erneuter Beifall bei der FDP. — Zuruf des 
Abg. Matthöfer: Ich hoffe, Sie zitieren mich 
auch, wenn es um die Mitbestimmung geht!) 

Wie ganz anders klingt das, was der Herr Bun-
desinnenminister hier verkündet hat: „Die Not-
standsverfassung richtet sich weder gegen die Ar-
beiterschaft noch gegen die Gewerkschaften." Wir 
überlassen es den Betroffenen selbst, ihr Urteil zu 
fällen und selbst zu entscheiden, ob Herr Kollege 
Matthöfer, der immerhin Mitglied einer Regierungs-
fraktion ist, oder .das Kabinett einschließlich der 
sozialdemokratischen Minister in dieser Sache recht 
hat. 

(Zurufe von der SPD.) 

Aber .es ist nicht uninteressant, daß Carlo Schmid 
vor dem Sozialdemokratischen Hochschulbund im 
Januar dieses Jahres sagte: „Ein künftiger Regie-
rungsentwurf zur Notstandsgesetzgebung wird so-
zialdemokratisch geprägt sein." 

(Sehr gut! bei der SPD. — Heiterkeit.) 

Wir fragen die Herren der Sozialdemokratischen 
Partei 

(Abg. Berkhan: Sie lassen sich doch auch 
nicht fragen!) 

— denn der Bundesvorsitzende und sein Stellver-
treter sitzen in diesem Kabinett und haben diesem 
Regierungsentwurf zugestimmt —, 

(Zuruf von der SPD: Sie meinen, Sie 
können fragen!) 

ob sie nicht zeitweilig vielleicht doch ihren Präge

-

stempel unterwegs verloren oder vergessen hatten. 

(Beifall und Heiterkeit bei der FDP. — 
Lachen bei den Regierungsparteien.) 

Wir denken dabei an einzelne Bestimmungen dieses 
Gesetzentwurfs. 

War die Begründung für die Ablehnung im Jahre 
1965 unter Berufung auf die Parteitagsbeschlüsse 
der wesentliche Grund für die SPD-Fraktion, den 
Gesetzentwürfen nicht zuzustimmen? Warum neh-
men dann die sozialdemokratischen Kabinettsmit-
glieder bei ihrer Zustimmung zu diesem Gesetzent-
wurf heute keinen Anstoß daran, daß die jetzige 
Regierungsvorlage in ganz entscheidenden Fragen 
gegen die Parteitagsbeschlüsse der SPD verstößt? 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Sagen Sie 
uns doch mal, was die FDP dazu zu sagen 
hat! — Abg. Schmitt-Vockenhausen meldet 

sich zu einer Zwischenfrage.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Möchten Sie 
eine Zwischenfrage zulassen? 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. Juni 1967 	5867 

Dorn (FDP) : Sie (zur SPD) haben in der vorigen 
Legislaturperiode Ihre Auffassung 2u unserer Zu-
stimmung damals vorgetragen. Wir werden uns er-
lauben, da Sie ja die Verantwortung mit tragen —
„auf Gedeih und Verderb", nach den Worten dieses 
Bundeskanzlers mit tragen —, 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Dorn, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP) : — festzustellen, wie Sie sich gegen-
über Ihren Parteitagsbeschlüssen verhalten werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir haben — — 

(Zurufe von der SPD: Zu feige, eine Frage 
zuzulassen! — Sagen Sie doch mal Ihre 
Meinung! — Abg. Rasner: Haben S i e 
irgendeine Auffassung? — Abg. Killat: Sa-
gen Sie endlich, was die FDP zu sagen hat! 
— Abg. Schmitt-Vockenhausen: Wir wollen 
doch wissen, wie die FDP zum Streikrecht 
usw. steht! Sagen Sie das doch! — Anhal

-

tende  Unruhe.) 
— Herr Kollege Schmitt-Vockenhausen, unsere Auf-
fassung hat sich in dieser Frage bis zum heutigen 
Zeitpunkt unverändert erhalten. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Schmitt

-

Vockenhausen: Sie sind also gegen das 
Streikrecht?! — Abg. Rasner: Es gibt noch 
gar keine FDP-Auffassung! — Weitere Zu

-

rufe von der SPD und von der Mitte.) 

— Das konzertierte Geschrei wird uns nicht daran 
hindern, hier unsere Meinung vorzutragen. 

(Erneuter Beifall bei der FDP. — Anhal

-

tende Zurufe von der SPD und von der 
CDU/CSU.) 

— Ich kann verstehen, daß Sie unruhig werden und 
daß Ihnen das alles nicht paßt und nicht gefällt; 
denn Sie haben ja alles das aufgegeben, von dem 
Sie hier vor zwei Jahren gesprochen haben. 

(Beifall rechts. — Anhaltende Unruhe bei 
der SPD.) 

Nun, da Sie mich so provozieren, werde ich Ihnen 
das vortragen. Ich hatte gedacht, ich könnte das 
jetzt einsparen. Die Sozialdemokratische Partei hat 
sich auf den Parteitagen der vergangenen Jahre de-
tailliert zur Frage der Notstandsgesetzgebung ge-
äußert. Nachdem seit Anfang April die Vorlage der 
CDU/SPD-Regierung für eine Notstandsverfassung 
vorliegt, erscheint es uns angebracht, daß wir uns 
mit diesem Entwurf und mit Ihren Parteitagsbe-
schlüssen auseinandersetzen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Sie haben auf Ihrem Parteitag vom 26. bis 30. Mai 
1962 in Köln einen Beschluß gefaßt, dessen erster 
Punkt zum Thema „Frieden, Krieg, Notstandsfall" 
folgendermaßen lautet: 

Es ist eindeutig klarzumachen, in welchen Fäl-
len und unter welchen Umständen von einem 
Notstand gesprochen werden muß, 

(Sehr gut! bei der SPD) 

der nur mit außerordentlichen Mitteln gemei-
stert werden kann. Dabei ist zwischen innerem 
Notstand, drohendem Verteidigungsfall und 
Spannungszeit und äußerem Notstand zu unter-
scheiden. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Im Regierungsentwurf, der von Ihnen geprägt ist, 
meine Damen und Herren von der SPD, ist davon 
nichts mehr zu spüren. Die Gleichsetzung von Ver-
teidigungsfall und Spannungszeit, die Sie jetzt im 
Regierungsentwurf haben, widerspricht eindeutig 
dem, was Sie damals beschlossen haben. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Zitieren 
Sie hier doch einmal Ihre früheren Ent

-

scheidungen!) 

— Nein, nachdem Sie mich so provoziert haben, 
werde ich den Beweis für das. antreten, was ich hier 
gesagt habe; darauf müssen Sie sich einstellen. 

(Beifall bei der FDP. — Zurufe von der 
SPD und von der Mitte.) 

Zur Frage der Zivildienstverpflichtung, die in 
Art. 12 geregelt werden soll, haben Sie folgende 
Stellungnahme abgegeben: 

Es ist auszuschließen, daß eine Einschränkung 
oder Drosselung der demokratischen Grund-
rechte im gewerkschaftlichen und betrieblichen 
Bereich unter dem Vorwand des Notstandes 
praktiziert werden kann. 

Das ist die Ziffer 4 Ihrer Entschließung von Köln. 

Unter Ziffer 11 h der Entschließung von Saar-
brücken heißt es: 

Nach übereinstimmender Meinung bleibt es da-
bei, daß Frauen nicht zum Dienst im Verband 
der Streitkräfte verpflichtet werden können. 

Dann haben Sie sich zum Zivildienst und äußeren 
Notstand geäußert. Nach Satz 1 Ziffer 6 des Beschlus-
ses von Saarbrücken geht die SPD davon aus, daß 
im Falle des äußeren Notstandes Dienstleistungen 
für die Sicherung der Verteidigung auch außerhalb 
der Bundeswehr erforderlich sind. Art. 12 Abs. 2 
Satz 2 des Regierungsentwurfs kennt aber keine Be-
grenzung der Dienstverpflichtungsmöglichkeit auf 
den Zustand der äußeren Gefahr. Die Inpflichtnahme 
kann also schon im Frieden erfolgen. Auch diese 
Bestimmung des Regierungsentwurfs weicht eindeu-
tig von Ihrem Parteitagsbeschluß ab. 

(Beifall bei der FDP.) 

Sicherung der Arbeitnehmerrechte! Zu dieser 
Frage, die unter Ziffer 6 des Saarbrückener und unter 
Ziffer 4 des Kölner Parteitagsbeschlusses behandelt 
wird, sagt Friedrich Schäfer in seinem Buch auf 
Seite 126: 

Die Garantie des Streikrechts muß in die Ver-
fassung aufgenommen werden. Dies kann nur 
dort erfolgen, wo die Koalitionsfreiheit gewähr-
leistet ist: bei Artikel 9 des Grundgesetzes. 

Und: 

Dem Vorschlag des Rechtsausschusses, dem Ar-
tikel 91 den vorgesehenen Abs. 2 
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anzufügen und dabei darüber hinaus eine Unter-
scheidung verschiedener Arten von Arbeits-
kämpfen zu treffen, wird man nicht folgen dür-
fen. 

Eine gleiche Äußerung, Herr Kollege Matthöfer, 
steht als Leserzuschrift von Ihnen heute in der 
„Frankfurter Rundschau". Ich bin also bereit, auch 
Ihnen das gleiche zu konzedieren. 

Fritz Erler hat dazu in der Bundestagsdebatte, in 
der 190. Sitzung der 4. Wahlperiode erklärt: 

Dabei muß aber die zivile Rechtsstellung der 
Arbeitnehmer gesichert werden. 

Das steht auch unter Ziffer 4 Ihrer Kölner Beschlüsse. 
In der Vorlage ist es nicht erfüllt. 

(Abg. Matthöfer meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP) : Nein, ich gestatte keine Zwischen-
frage. 

(Zuruf des Abg. Matthöfer.) 

— Sie können ja nachher Ihre Meinung dazu vor-
tragen. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Sie kön

-

nen doch nicht dauernd jemanden zitieren 
und dann keine Fragen zulassen!) 

In dem neuen Regierungsentwurf ist keine Rede 
mehr von einer verfassungsrechtlichen Fixierung des 
Streikrechts, so wie es damals von Ihren Kollegen 
und auf Ihren Parteitagen gefordert worden ist. 

(Abg. Killat: Wollen Sie das politische 
Streikrecht in die Verfassung hineinschrei

-

ben?) 

— Ich setze mich doch mit dem auseinander, was 
Sie bisher gefordert haben und  von  dem nichts 
mehr übriggeblieben ist, seitdem Sie in der Regie-
rung sind. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Killat: Aber 
wir wollen von Ihnen wissen, was Sie 

wollen!) 

Über das Notparlament haben Sie dann folgende 
Erklärungen abgegeben: 

Die Verantwortlichkeit des Parlaments ist in 
jeder Lage zu erhalten. Die Notstandsregelung 
darf keine Möglichkeit des Abweichens des 
Parlaments aus seiner Verantwortung schaffen. 

Das ist Ziffer 7 Ihrer Parteitagsbeschlüsse von Köln. 

Nächster Punkt: 

Die Verantwortung in jedem Stand des Ver-
fahrens bei der Verkündung bestimmter Not-
fälle und bei der Anwendung bestimmter recht-
licher Regeln muß beim Parlament liegen. Kann 
es nicht zusammentreten, 

— nur auf diesen Punkt konzentriert haben Sie das 
gesagt — 

muß ein Notparlament aktionsfähig sein. 

Meine Damen und Herren, das sind alles andere 
Vorstellungen, als sie in diesem Regierungsentwurf 
mit der Zustimmung Ihrer Minister in diesem Kabi-
nett vertreten worden sind. 

Lassen Sie mich nun auf die Einzelheiten dieses 
Gesetzentwurfs selbst eingehen. Die Delegations-
möglichkeit der originären Gesetzgebungsfunktion 
des noch funktionsfähigen Gesamtparlaments auf 
das neue Verfassungsorgan Gemeinsamer Ausschuß 
nach Eintritt des Zustands äußerer Gefahr ist jetzt 
— entgegen allen bisherigen Vorstellungen von 
Ihnen und von uns — hier in dieser Regierungs-
vorlage enthalten. Ich gebe natürlich zu, daß der 
Kollege Benda sich mit seiner Konzeption durchge-
setzt hat. Am 12. Januar hat er laut dpa erklärt: 

Es muß ernsthaft geprüft werden, ob das Not-
parlament in einer fortgeschrittenen Spannungs-
situation die ihm zugewiesenen Befugnisse nicht 
dann schon erhalten sollte, wenn die normalen 
Gesetzgebungsorgane noch zusammentreten 
können. 

Meine Damen und Herren, wo bleibt denn bei einer 
solchen Konzeption in dieser Regierungsvorlage 
Ihr Protest? Sind Sie bereit, das so hinzunehmen? Ich 
habe damals erklärt, der Auffassung des CDU-Abge-
ordneten Benda, daß das sogenannte Notparlament 
zu einem Zeitpunkt, an dem der Bundestag noch 
beschlußfähig ist, irgendeine Funktion übernehmen 
soll, müsse energisch widersprochen werden. Der 
Vorschlag Bendas bedeute eine Aushöhlung der par-
lamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik. 
Ihr, meine Damen und Herren, werden wir Freien 
Demokraten nie zustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir sind der Meinung, für die Bundesregierung 
wäre es, statt solche Überlegungen schon jetzt zu 
fixieren, wichtiger, ihren ganzen Ideenreichtum da-
zu zu verwenden, Sicherheiten und Organisations-
formen zu finden, um das Parlament auch in Krisen-
zeiten zusammentreten zu lassen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Ihr Fraktionskollege Pöhler hat am 11. Mai 1967 
in einer Diskussion vor dem Bonner Lehrerseminar, 
an dem er und auch ich teilgenommen haben, er-
klärt: „Der Gemeinsame Ausschuß darf so lange 
nicht tagen, wie das Parlament noch tagen kann." 
Wir haben dem nichts hinzuzufügen! 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Wir auch nicht!) 

Wir sind der gleichen Meinung. Wenn Sie aber, 
Herr Kollege Schmidt, dieser Auffassung sind, wer

-

den Sie diese Regierungsvorlage ändern müssen. 

(Zurufe von der SPD: Allerdings! Das 
wollen wir auch!) 

— Es ist sehr interessant, jetzt von Ihnen das Ein-
geständnis zu hören, daß Sie das ändern wollen. 

(Zurufe von der SPD.) 
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— Herr Kollege Schmidt, ich kann es mir natürlich 
nicht versagen, nachher einige Zitate prominenter 
Sozialdemokraten zu bringen, die bisher dazu genau 
das Gegenteil ausgesagt haben. Wir freuen uns, 
daß Sie heute so weit sind, daß Sie wenigstens die 
Absicht erkennen lassen, das nun mit ändern zu 
wollen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir, meine Damen und Herren, gehen in der 
Einschränkung der Möglichkeit, dem Gemeinsamen 
Ausschuß Aufgaben und Funktionen zu übergeben, 
noch weiter. Wir sagen genau das, was wir wäh-
rend der Fallex-Übung erklärt haben, erneut auch 
an dieser Stelle: 

(Abg. Schmidt [Hamburg] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

Der Gemeinsame Ausschuß muß vor entschei-
denden Abstimmungen immer wieder prüfen, 
ob das Parlament nicht inzwischen funktions-
fähig und beschlußfähig geworden ist. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Einen Augen-
blick! Herr Abgeordneter Schmidt, ich will dem 
Redner nicht vorgreifen, aber ich habe ihn jetzt 
dreimal gefragt, ob er eine Zwischenfrage beant-
worten will. Ich tue es jetzt zum vierten Male.  — 
Herr  Abgeordneter Dorn, wollen Sie eine Zwischen-
frage gestatten? 

Dorn (FDP) : Ja, bitte! 

(Lachen bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter Schmidt, Sie haben das Wort zu einer 
Zwischenfrage. 

Schmidt (Hamburg) (SPD) : Herr Kollege, mit 
ergebenstem Dank für Ihre Liebenswürdigkeit: 
Wenn es schon zweckmäßig scheint, zu erforschen 
— und das ist gewiß nicht unzweckmäßig —, was 
wer früher einmal zum gleichen Thema gesagt hat, 
so erlauben Sie mir die Frage: trifft es zu, daß Sie 
persönlich und Ihre Fraktion gegen Ende der vorigen 
Legislaturperiode hier in diesem Saal einer Fassung 
des Gesetzestextes, die damals zur Debatte stand, 
zugestimmt haben, nach der dem Gemeinsamen 
Ausschuß im Verhältnis zum Gesamtparlament 
wesentlich mehr Rechte zugebilligt waren als nach 
dem derzeitigen Entwurf der derzeitigen Regierung? 

Dorn (FDP) : Ich glaube, Herr Kollege Schmidt, 
wenn Sie das einmal genau prüfen, werden Sie zu 
dem gleichen Ergebnis kommen wie wir in der vori-
gen Legislaturperiode, zu dem Ergebnis nämlich, 
daß das so, wie es von Ihnen dargestellt worden 
ist, in der politischen Entscheidung des Gemeinsa-
men Ausschusses nicht möglich war; denn sonst hät-
ten wir ja auch während der Fallex-Übung unter 
diesen Voraussetzungen nicht solche Entscheidun-

gen treffen können, wie sie dort getroffen worden 
sind. 

(Zurufe von der SPD.) 

Sie selbst sind ja auch für einige Stunden in dem 
Bunker im Ahrtal gewesen. 

(Abg. Rasner: Das ist doch keine Antwort! 
— Zurufe von der SPD: Bleiben Sie bei 

der Wahrheit! Sie sitzen im Glaskasten!) 

Meine Damen und Herren! Das Problem der 
alliierten Vorbehaltsrechte ist vom Bundesinnenmi-
nister hier zu Recht angesprochen worden. Wir 
Freien Demokraten stellen dazu fest, daß weder die 
freiheitliche demokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland noch ihre Souveränität noch 
ihre Stellung im westlichen Vertragssystem Ein-
griffe. der Alliierten in die verfassungsmäßige Ord-
nung und in die Grundrechte der Bürger duldet. Die 
Vorbehaltsrechte der Alliierten sind zudem auf die 
Garantie der Sicherheit der alliierten Streitkräfte 
gegen eine Drohung von außen beschränkt. Sie 
können deshalb nicht Rechtsgrundlage für eine vor-
weggenommene deutsche Notstandsgesetzgebung 
sein. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP) : Nein, Herr Präsident. Ich möchte 
jetzt meine Ausführungen zum Abschluß bringen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der macht ganz 
feine Unterschiede! — Zuruf von der SPD: 
Zwei Klassen von Abgeordneten! — Heiter

-

keit bei den Regierungsparteien. — Weitere 
Zurufe von der SPD.) 

— Herr Kollege Schmidt, wenn Sie das daraus 
schließen wollen, fällt es mir allerdings schwer, 
einen Unterschied in der Klasseneinteilung zwischen 
Ihnen und Herrn Schmitt-Vockenhausen festzustel-
len. 

(Beifall bei der FDP. — Oho! bei den 
Regierungsparteien.) 

Wir haben das ja nicht angesprochen, das haben Sie 
angesprochen. 

Der Kollege Wehner hat am 28. Juni 1967 in 
einem Zeitungsartikel geäußert: 

Jeder anständige Staat hat für solche Zeiten 
Vorsorge getroffen. Bisher hatten die gesetzge-
benden Organe in der Bundesrepublik keinen 
Einfluß auf diese delikate und heikle Angele-
genheit. 

Er sprach damit das Problem der Schubladenge-
setze an. Ich bin mit meiner Fraktion und neuer-
dings anscheinend sogar mit einem Teil der Bun-
desregierung, aber mit Sicherheit mit den Sozial-
demokraten der Auffassung, daß wir jetzt endlich 
dazu kommen werden, vor Verabschiedung der Not-
standsverfassung die Schubladengesetze auf den 
Tisch des Hauses zu bekommen. Wir freuen uns dar-
über, daß das ständige Mahnen der Sozialdemokra- 
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ten und der Freien Demokraten wenigstens in die

-

sem Teil fruchtbar gewesen ist. 

(Abg. Hirsch: Meinen Sie nicht, daß Ihre 
Partei die Schubladengesetze mit zu verant

-

worten hat? Wer hat denn regiert, als die 
Schubladengesetze gemacht wurden?) 

— Ach, wissen Sie, Herr Kollege Hirsch — — 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Wer war denn 
eigentlich Justizminister, als die Schub

-

ladengesetze im Kabinett gemacht wurden, 
Herr Dorn?) 

— Wie diese Schubladengesetze zustande gekom-
men sind, darüber würde ich mich an Ihrer Stelle, 
Herr Kollege Schmidt, erst einmal erkundigen, be-
vor ich eine solche Vermutung äußerte, denn sie 
sind im Innenministerium erstellt und in die Schub-
lade gelegt worden. Nun lassen Sie mich ein sehr 
krasses Beispiel dafür nennen. 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Wollen .Sie leug

-

nen, daß der Justizminister zu jener Zeit 
von Ihrer Partei gestellt wurde und daß 
der Justizminister zu jener Zeit selber 
Schubladengesetze entworfen hat? Wollen 

Sie das bestreiten?) 

— Vielleicht wissen Sie inzwischen von dem Kolle-
gen Stammberger, der ja bei Ihnen gelandet ist, wie 
die Dinge ausgegangen sind. 

(Beifall bei der FDP. — Zurufe von den 
Regierungsparteien.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das 
letzte Problem, das in diesem Gesetz — — 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Wollen Sie ab

-

streiten, daß Herr Bucher solche Entwürfe 
gemacht hat? Herr Dorn, wollen Sie abstrei

-

ten, daß Herr Bucher Schubladengesetzent

-

würfe gemacht hat?) 

— Herr Kollege Schmidt, ich würde Ihnen empfeh-
len, dies eindeutig hier so auszuführen. 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Sie weichen zum 
drittenmal einer Frage aus!) 

Denn dann sind wir in der Lage, uns mit den Aus-
führungen und nicht nur mit den Verdächtigungen, 
die Sie aussprechen, hier auseinanderzusetzen. 

(Abg. Hirsch: Herr Dorn, warum beantwor

-

ten Sie die Frage nicht mit Ja oder Nein? 
— Weitere Zurufe von den Regierungspar

-

teien.) 

— Ihre Nervosität wird gleich noch etwas größer 
werden. Ich kann das verstehen, aber ich kann es 
Ihnen leider nicht ersparen. Sie müssen sich schon 
anhören, was wir Freien Demokraten an dieser 
Stelle dazu zu sagen haben. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Dorn (FDP) : Nein, Herr Präsident, ich gestatte 
jetzt bis zum Schluß meiner Rede keine Zwischen-
fragen mehr. 

(Abg. Damm: Das war einmal eine klare 
Antwort! — Lebhafte Zurufe von den Re

-

gierungsparteien.) 

— Sie können den Schluß natürlich noch hinauszö-
gern, wenn Sie sich weiter so verhalten, wie Sie es 
während der letzten Minuten hier getan haben. 
Aber Sie werden nicht erreichen, daß die Argu-
mente, die von uns in dieser Stunde vorgetragen 
werden, abgekürzt werden. 

(Zurufe von den Regierungsparteien: „Ar

-

gumente"? — Das ist doch nur Polemik! — 
Argumente haben wir noch nicht gehört!) 

— Das ist eben das Problem, daß Sie in diesem 
Hause bei solchen Fragen, wenn es für Sie proble-
matisch und allergisch wird, das Zuhören vergessen. 

Das nächste entscheidende Problem dieses Regie-
rungsentwurfs, das mit einer gefährlichen Idee für 
die verfassungsrechtliche und verfassungspolitische 
Beurteilung dieses Gesetzes verbunden ist, ist die 
Zusammenlegung von Spannungszeit und Verteidi-
gungsfall zum Zustand der äußeren Gefahr. Wir ha-
ben, genau wie Sie von der SPD, in der vorigen Le-
gislaturperiode in der zweiten und dritten Lesung 
des Entwurfs, dem wir unsere Zustimmung geben 
wollten, immer großen Wert darauf gelegt, daß Ver-
teidigungsfall und Spannungszeit nicht das gleiche 
sein dürfen, daß man für diese beiden Fälle ent-
scheidend unterschiedliche Maßnahmen anwenden 
muß. Sie verlegen nun die Schwelle der möglichen 
Eingriffsmaßnahmen schon in die Spannungszeit und 
werden damit einer Forderung, die Sie bisher immer 
erhoben haben, nicht mehr gerecht. Hier ist das Pro-
blem des Streikrechts von ganz entscheidender Be-
deutung. Meine Damen und Herren, auch wenn es 
Ihnen nicht paßt, wiederhole ich es an dieser Stelle: 
Wir Freien Demokraten haben in .der vorigen Legis-
laturperiode eindeutig erklärt, daß es für den Zeit-
punkt des inneren Notstandes, daß es für den Zeit-
punkt der Spannungszeit keine Einschränkung des 
Streikrechts geben darf. 

(Beifall bei der FDP.) 

Aber wir haben genauso deutlich gesagt — und 
dazu bekennen wir uns auch heute —, daß für den 
Zustand des Verteidigungsfalles, für den Zeitpunkt 
der militärischen Auseinandersetzung das Streik-
recht nicht abgeschafft, sondern suspendiert werden 
sollte. 

(Lachen bei der SPD.) 

— Ja, Sie haben anscheinend noch gar nicht begrif-
fen, was Sie hier neuerdings fabriziert haben. 

(Beifall bei der FDP.) 
Denn jetzt, meine Damen und Herren, ist das, was 
Sie nicht wollten, sogar schon für Spannungszeiten 
dadurch ermöglicht, daß Sie den Zustand der äuße-
ren Gefahr mit einem völlig anderen Begriffsinhalt 
versehen, als es bisher der Fall gewesen ist. 

Was dann gesagt wird — der Gemeinsame Aus-
schuß habe in Spannungszeiten den Feststellungs-
beschlüssen der Bundesregierung zuzustimmen, die 
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Entscheidungen über den Eintritt des äußeren Not-
standes und über seine Dauer lägen beim Parla-
ment — das, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, klingt alles sehr harmlos. Nur hat es leider 
nicht den Vorzug, mit dem Inhalt dieses Gesetzes 
übereinzustimmen. Denn der Begriff des äußeren 
Notstandes, der in der vorigen Legislaturperiode 
allein den Verteidigungsfall zum Inhalt hatte, spricht 
man zwar hier an, aber im Gesetzentwurf ist davon 
keine Rede mehr. 

Eine neue Idee dieser Regierung Kiesinger-Brandt 
hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst — der Herr 
Bundesinnenminister hat das vorhin zu Recht be

-

tont —, nämlich die Zusammensetzung des Gemein-
samen Ausschusses, der nunmehr mit der Zweidrit-
telmehrheit der Abgeordneten des Gesamtparla-
ments gewählt werden soll, nicht mehr nach der 
Fraktionsstärke. Hier beginnt das gefährliche Spiel 
der parteipolitischen und der personellen Manipula-
tion. 

(Beifall bei der FDP.) 

Meine Damen und Herren, der Kollege Wehner hat 
im Jahre 1960 zu dem Schröder-Entwurf unter ande-
rem geschrieben: 

(Zuruf von der SPD: Dem haben Sie doch 
zugestimmt!) 

— Ach, so viel Unsinn in einer Behauptung habe 
ich wirklich heute noch gar nicht angetroffen. — 

(Beifall bei der FDP.) 

Nun muß die Bundesregierung 

— so Kollege Wehner — 

und die sie tragende Partei CDU/CSU den Be-
weis erbringen, daß es auch ihnen um die Siche-
rung der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung gegen Gefahren geht und nicht darum, 
diese Grundordnung zugunsten einer Mehrheit, 
d. h. ihrer eigenen Mehrheit, zu manipulieren. 

So Herbert Wehner 1960, und die Hereinnahme der 
Manipulationsmöglichkeit seine Antwort im Jahre 
1967. 

(Beifall bei der FDP. — Zurufe von der SPD: 
Wo denn?) 

Hier wird natürlich für uns Freie Demokraten 
etwas von einem Geist spürbar, der uns in allem 
Ernst bedrückt. Denn wie ein roter Faden, der an 
einer Stelle, an einer Mittelstelle vielleicht etwas 
schwarz durchbrochen ist, geht es durch die Vorstel-
lungen und Konzeptionen führender Politiker zu die-
ser Äußerung. Der Senator Heinsen hat im Bundesrat 
erklärt: 

Der Rechtsausschuß war sich dabei bewußt, daß 
der uns vorliegende Entwurf ein mühsam aus-
gependelter Kompromiß ist und daß jede Ver-
änderung eines der tragenden Pfeiler das ganze 
Gebäude zum Einsturz bringen könnte. 

Das war die erste unüberhörbare Mahnung an das 
Parlament: „Oh, rühre nicht daran! Der Proporz der 
Meinungen ist hier so gut gelungen, er darf nicht 
mehr gestört werden, sonst bricht alles zusammen. 
Es darf nicht mehr geändert werden. Und du, Parla-
ment, und du, Bundesrat, geh diesen Weg." Der 

Weg, meine Damen und Herren, der hier erkennbar 
wird, ist nicht sehr weit zu der Erklärung des Herrn 
Bundeskanzlers — auch wenn sie in einer anderen 
Sache gemacht worden ist —: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das macht gar 
nichts; Hauptsache, es paßt in Ihr Konzept!) 

„Sollte das Parlament in einer lebenswichtigen Frage 
etwas beschließen, was ich nicht glaube verantwor-
ten zu können, dann werde ich das nicht ausführen, 
sondern meinen Platz räumen für jemand, der willi-
ger ist, als ich es bin." 

(Zurufe: Eine saubere Haltung! — Haben 
Sie etwas dagegen?) 

— Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese 
Konzeption — das zu tun oder nicht zu tun, wie er es 
hier sagt —, was das Parlament für richtig hält, zu 
werten, dazu werden wir gleich kommen. 

Der Kollege Jahn, immerhin Parlamentarischer 
Staatssekretär und prominentes Mitglied der sozial-
demokratischen Bundestagsfraktion, hat im Fern-
sehen in einer Diskussion am 30. März dieses Jahres 
unter anderem erklärt: „Die SPD wird der Verfas-
sungsänderung nur zustimmen, — — 

(Zuruf von der SPD: Furchtbar!) 

— Ja, hören Sie zu, wie furchtbar das ist! — „Die 
SPD wird der Verfassungsänderung nur zustimmen, 
wenn das Gesetz von der ersten bis zur dritten 
Lesung unverändert bleibt." 

(Zuruf von der SPD: Wer hat das gesagt?) 

— Wenn Sie zugehört hätten, Herr Kollege Schmidt, 
wüßten Sie es: der Kollege Jahn, Mitglied Ihrer 
Bundestagsfraktion. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Hat er 
nie gesagt!) 

Soll das Parlament also die Rolle der schweigen-
den Masse in einem antiken Drama hier wahr-
nehmen? 

(Beifall bei der FDP. — Lachen bei den 
Regierungsparteien.) 

Was ist das für eine verfassungspolitische Gesin

-

nung, die hier spürbar wird! Von diesem Parlament 
— „Du hast nur in meinem Sinne abzustimmen!" — 
bis zum „L'état c'est moi" ist nur ein kleiner Schritt, 
meine Damen und Herren, 

(Beifall bei der FDP. — Lachen bei den 
Regierungsparteien) 

und Sie werden sich mit dieser politischen Gesin-
nung noch auseinandersetzen müssen bis zum Jahre 
1969. 

(Zurufe von der SPD.) 

Meine Damen und Herren, wollen Sie das eigent-
lich, so frage ich Sie. Ist das wirklich Ihre Vorstel-
lung von einer parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland? 

Sie, meine Damen und Herren von der sozial-
demokratischen Fraktion, möchte ich an dieser Stelle 
ganz besonders und auch sehr persönlich anspre-
chen. Spüren Sie bei dem, was hier zitiert worden 
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ist, auch von führenden Leuten Ihrer Fraktion, 
eigentlich nicht, was an Problemen, an Schwierig-
keiten und auch an undankbaren Diskussionen auf 
Sie zukommen wird, und spüren Sie nicht die Be-
sorgnis vieler Menschen in diesem Staate, daß eine 
Manipulation der Machtverhältnisse über den Ge-
meinsamen Ausschuß erfolgen könnte? Wenn Sie 
sich die Vertreter der Länder und ihre parteipoli-
tische Zugehörigkeit ansehen, wenn Sie sich die Zu-
sammensetzung dieses Gemeinsamen Ausschusses 
ansehen und wenn Sie aus der Fallex-Übung wis-
sen, daß die Ländervertreter nicht als Bundesrat 
zusammengetreten sind, sondern nach ihrer partei-
politischen Zugehörigkeit an den Fraktionssitzun-
gen des Gemeinsamen Ausschusses teilgenommen 
haben, spüren Sie nichts von der Gefahr, die darin 
liegt, Herr Kollege Hirsch, daß auch ohne ein 
Ermächtigungsgesetz mit dieser Regelung der per-
sonellen und parteipolitischen Manipulation Gefah-
ren auf Sie zukommen können, die, wenn die Rege-
lung erst einmal mit Zweidrittelmehrheit verab-
schiedet ist, auch von Ihnen nicht mehr aufgehoben 
werden können? Wissen Sie denn nicht selbst, daß 
auch Sie in der Vergangenheit in zwei Legislatur-
perioden in diesem Hause nicht das eine Drittel der 
Sperrminorität besessen haben? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser 
Gesetzentwurf der Bundesregierung hat nicht den 
freiheitlichen Geist, der es uns ermöglichen könnte, 
ihm so, wie er vorliegt, zuzustimmen. Wir werden 
daher unsere Aufgabe als Opposition wahrnehmen 
und im Oktober dieses Jahres einen eigenen Ge-
setzentwurf vorlegen, der politische Alternativen 
zum Inhalt hat. Wir sind — damit das an dieser 
Stelle völlig klar ist — für die Verabschiedung 
einer Gesetzgebung für die Stunde der Not; aber es 
muß ein freiheitliches Gesetz sein, es muß eine 
Regelung gefunden werden, die mögliche Einschrän-
kungen nur auf den Verteidigungsfall konzentriert. 
Dabei müssen die alliierten Vorbehaltsrechte abge-
löst werden, und die Schubladenentwürfe müssen 
vorher auf den Tisch dieses Hauses und müssen hier 
verabschiedet werden, bevor eine Notstandsverfas-
sung verabschiedet werden kann. Ohne diese Vor-
aussetzung werden Sie mit unserer Zustimmung 
nicht rechnen können. Denn für uns Freie Demo-
kraten sind in einer parlamentarischen Demokratie 
Freiheit und Recht der Staatsbürger keine manipu-
lierbaren Größenordnungen oder wandelbaren Be-
griffe; 

(Beifall bei der FDP) 

für uns sind sie die ethische und verfassungspoli-
tische Rechtsgrundlage, auf der allein diese Demo-
kratie erhalten werden kann. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Even. 

Dr. Even (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte, be-
vor ich zu dem Kern der eigentlichen Problematik 
zurückkehre, Ihnen, Herr Kollege Dorn, in einigen 
wenigen Sätzen sagen, daß ich die Art Ihrer Argu

-

mentation — wenn sie überhaupt dieses Prädikat 
verdient — 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

auf das tiefste bedaure und daß ich glaube, daß 
diese demagogische Art 

(Beifall bei den Regierungsparteien — Un

-

ruhe und Zurufe bei der FDP) 

nicht geeignet ist, dem Rang dieses Themas gerecht 
zu werden. Sie haben versucht, durch einen Schwall 
parteipolitischer Polemik darüber hinwegzutäu-
schen, daß Sie in Ihrer FDP-Fraktion offenbar nur 
in Bruchstücken über eine Konzeption in dieser 
Frage verfügen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. 
Zurufe von der FDP. — Glocke des Präsi

-

denten.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Meine Damen 
und Herren, der Vorwurf der Demagogie geht ge-
rade an den Rand, 

(Lachen und Zurufe) 

— einen Augenblick! — aber er ist keine Verbalin-
jurie. 

(Unruhe und Zurufe. — Abg. Hirsch: Son

-

dern die Wahrheit in diesem Falle!) 

— Das darf der Präsident schon gar nicht sagen; das 
dürfen Sie glaub en,  aber das darf der Präsident 
nicht sagen. Kurz und gut, damit wir uns recht ver-
stehen: „Demogogie" bzw. der Vorwurf der Dema-
gogie geht bis an den äußersten Rand in diesem 
Hause. Aber wer Griechisch gelernt hat, kann sich 
ja ausrechnen, was es bedeutet, und deshalb sage 
ich, es ist keine Verbalinjurie. — Bitte, fahren Sie 
fort! 

Dr. Even (CDU/CSU) : Ich glaube, daß sich durch 
die Art der Rede des Herrn Kollegen Dorn die Ver-
mutung aus der Aktuellen Stunde vom Januar dieses 
Jahres bestätigt hat, daß die FDP in der Tat in der 
Frage der Notstandsgesetzgebung auf dem Wege in 
Richtung DFU ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Lachen bei der FDP. — Zuruf von der FDP: 

Nur weiter so!) 

Ich bedauere das, meine Damen und Herren von der 
FDP, weil ich nach wie vor der Meinung bin, daß in 
einer Frage von solch hohem politischen und verfas-
sungsrechtlichen Rang ohne Unterschied der Zuge-
hörigkeit zu den Regierungsparteien oder zur Oppo-
sition eine gewisse Basis der Gemeinsamkeit be-
wahrt werden müßte. Diese Basis, Herr Kollege 
Dorn, haben Sie heute morgen hier verlassen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie können auch nicht bestreiten, daß Ihre Fraktion 
im Sommer 1965 insgesamt der Fassung des Rechts-
ausschusses zugestimmt hat. Ihr Versuch, das heute 
zu kaschieren, muß scheitern. 

(Abg. Genscher: Wer hat das denn getan?) 
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Ich möchte Sie weiter auffordern, endlich Ihre 

dunklen Versuche der Legendenbildung um die 
Fallex -Ü bung 66 einzustellen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es gibt hier viele Zeugen im Saal, die als Übungs-
teilnehmer dabei gewesen sind. Ich kann es mir nicht 
anders erklären, als daß Sie, Herr Kollege Dorn, 
über erhebliche Gedächtnislücken zu klagen haben. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs

-

parteien.) 

Sie müßten nämlich zweierlei noch sehr deutlich in 
Erinnerung haben: Erstens ist allen Übungsteilneh-
mern vor Beginn der eigentlichen Übung im Ahr-
Bunker bei den vorbereitenden Beratungen hier im 
Hause ganz eindeutig mitgeteilt worden, daß diese 
Übung im Ahr-Bunker nur ein Teilabschnitt mit zwei 
weiteren Abschnitten sei, die stattfinden würden. 
Der Inhalt dieser beiden weiteren Übungen ist auch 
stichwortartig mitgeteilt worden. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Das war Ihnen ganz genau bekannt, wenn Sie an 
dieser Sitzung — wovon ich ausgehe — teilgenom-
men haben. 

(Abg. Dorn: Und was sich dann abgespielt 
hat!) 

Zweitens. Sie können nicht durch das Hinlenken 
der Aufmerksamkeit auf Randfragen darüber hin-
wegtäuschen, daß das Kernstück, der eigentliche 
Sinn der Beteiligung der Parlamentarier an dieser 
Übung „Top Gear" im Ahr-Bunker gewesen ist, zu 
erproben, ob auf der Basis der Fassung des Rechts-
ausschusses, die übrigens mit Zustimmung der 
Übungsteilnehmer in einigen Punkten tatsächlich ge-
ändert worden ist 

(Abg. Dorn: Kein neuer Entwurf!) 

— kein neuer Entwurf, aber ein geänderter Entwurf; 
ich glaube, dieses Mißverständnis sollte doch hier 
nicht künstlich dramatisiert werden —, das neue 
Instrument „Gemeinsamer Ausschuß" überhaupt 
praktikabel sei, ob es möglich, ob es nicht zu kompli-
ziert sei und ob es nicht schnellen Entscheidungen im 
Wege stünde, die natürlich in einem solchen Span-
nungsfall notwendig werden. In dem Punkte, Herr 
Kollege Dorn, hatten wir doch gemeinsam den posi-
tiven Eindruck, daß in der Tat ein solches parlamen-
tarisches Kontroll- und Entscheidungsorgan auch 
dann funktionsfähig ist, wenn es unter erschwerten 
Bedingungen arbeiten muß. In dem Punkte haben 
Sie jedenfalls bisher eine abweichende Meinung 
nicht zum Ausdruck gebracht. Das war das Kern-
stück. 

Insofern hat die Übung „Fallex 66" eine wert-
volle Erkenntnis für die Notstandsverfassung, wie 
sie jetzt im Regierungsentwurf wieder enthalten ist, 
gebracht. Ohne die Regierung allein zu bevollmäch-
tigen, dann etwa durch Notverordnungen zu regie-
ren, ohne diesen für uns bedenklichen Weg — ob-
wohl die meisten Länder der Welt ihn gehen — ist 
es möglich, ein parlamentarisches Organ zusätzlich 

(Abg. Dorn: Das wird ja von uns gar nicht 
bestritten!) 

mit in die Entscheidung zu zwingen, wenn Sie so 
wollen. Damit werden die parlamentarischen Befug

-

nisse nicht etwa beschnitten, sondern ausgeweitet. 

Nun hatte ich versprochen, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, noch einmal auf den eigent-
lichen Kern der Problematik zurückzukommen. Ich 
werde nachher Gelegenheit nehmen, zu dem einen 
oder anderen Punkt, den Sie, Herr Kollege Dorn, 
angeschnitten haben, unsererseits Stellung zu neh-
men. 

Eines darf in der Debatte, die in diesem Hause, 
aber auch draußen in der Öffentlichkeit an Verwir-
rung zuzunehmen scheint, nicht aus dem Auge ver-
loren werden, und ich möchte das mit allen Nach-
druck unterstreichen. Dieser Entwurf einer Grund-
gesetzergänzung ist der Entwurf eines Gesetzes zur 
Sicherung von Leben und Freiheit der Bürger bei 
großer Gefahr und nichts anderes. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dafür reicht die gegenwärtige Fassung des Grund-
gesetzes nicht aus. Extreme innere und äußere Ge-
fahrenlagen sind mit den Handhaben, wie sie das 
Grundgesetz jetzt bietet, nicht zu meistern. Gegen-
über diesem Sachverhalt dürfen wir die Augen ein-
fach nicht verschließen. 

Der Mangel des Grundgesetzes wird zwar durch 
die alliierten Vorbehaltsrechte in gewisser Weise 
behoben. Sie gelten entsprechend Art. 5 Abs. 2 des 
Deutschlandvertrages fort, bis sich die Bundesrepu-
blik Deutschland selber eine wirksame Verteidi-
gungsgesetzgebung geschaffen hat. Das sollte in der 
Öffentlichkeit endlich nicht mehr — in diesem Hause 
geschieht es nicht — in Zweifel gezogen werden. 
Die Weitergeltung der alliierten Rechte kann jedoch 
nicht als befriedigender Ersatz für die fehlende 
deutsche Rechtsetzung angesehen werden. Im Ge-
genteil, vom demokratischen Standpunkt aus müs-
sen die schwersten Bedenken geltend gemacht wer-
den, weil nämlich die Ausübung der alliierten Be-
fugnisse nicht an eine parlamentarische und eine 
gerichtliche Kontrolle gebunden ist. Sie kann zu 
außerordentlich weitreichenden, nicht vorherseh-
baren und nahezu unbegrenzten Eingriffen in das 
Rechts- und Privatleben der deutschen Bürger füh-
ren. 

Darüber hinaus ist es für unsere Alliierten auf die 
Dauer unzumutbar und für uns Deutsche, meine 
Damen und Herren, im Grunde kläglich, wenn wir 
die deutschen. Verfassungsorgane in Zeiten größter 
Not praktisch unter die Befehlsgewalt der drei 
Mächte stellen, nur weil es uns bisher nicht gelun-
gen ist, eine eigene Sicherheitsgesetzgebung zu 
schaffen. Hinzu kommt, daß eine wirkungsvolle Vor-
sorge, die ja schon in normalen Zeiten eingeleitet 
werden muß, bisher weder nach alliiertem noch nach 
deutschem Recht befriedigend möglich ist. 

Neben das Erfordernis des Schutzes der Menschen 
tritt daher die Notwendigkeit, alle alliierten Vor-
behaltsrechte aus Art. 5 des Deutschlandvertrages 
abzulösen. An ihre Stelle muß eine rechtsstaatliche 
Lösung treten, die wirksam ist und vor Mißbrauch 
schützt. Die Grundgesetzergänzung hat daher im 
Gegensatz zu manchen Irreführungen in der Öffent- 
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lichkeit gerade nicht zum Ziel, die gegenwärtig be-
stehenden Freiheitsrechte einzuschränken. Im Ge-
genteil, das gegenwärtig gültige radikale alliierte 
Notstandsrecht soll einer freiheitlicheren Vorsorge-
gesetzgebung weichen. Die Demokratie wird nicht 
abgebaut, sondern umgekehrt für Krisenlagen ge-
festigt. 

Nun wird eingewendet, die beste Notstandsvor-
sorge sei, alles zu tun, um Notstände durch eine 
zielstrebige Friedenspolitik zu verhindern. Das ist 
richtig, und daher stehen wir fest und uneinge-
schränkt zu der systematischen Friedens- und Ent-
spannungspolitik der Bundesregierung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ein verantwortungsbewußtes Parlament würde 
jedoch aufs schwerste seine Pflichten verletzen, 
wenn es blindlings auf die Unmöglichkeit von Not-
ständen oder die Sinnlosigkeit jedweder Hilfsmaß-
nahmen vertrauen würde. Diese Verantwortung, 
um der Menschen willen für das Menschenmögliche 
zu sorgen, kann uns niemand abnehmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Damit stellt sich die Frage nach dem Wie. Die 
rechtsstaatliche Bewältigung von Notständen hat 
zwei Erfordernisse. Erstens muß in Fällen besonde-
rer Not die. ganze Kraft des Volkes durch funktions-
fähige Staatsorgane zur Abwehr der Gefahr zusam-
mengefaßt werden können. Das bedeutet eine Straf-
fung der staatlichen Organisation, eine Beschleuni-
gung des Gesetzgebungsverfahrens und das Zusam-
menwirken der Bürger zur Meisterung der Lage. 
Zweitens müssen die Bürger vor einem Mißbrauch 
der dazu erforderlichen Gesetze geschützt werden. 
Es darf nicht zugelassen werden, daß Notstands-
gesetze entgegen ihrem Schutzzweck zur Willkür 
und Unfreiheit mißbraucht werden. 

Unsere Aufgabe liegt darin, diesen beiden Erfor-
dernissen durch eine wirksame Gesetzgebung Rech-
nung zu tragen. Beide Anforderungen können über-
spannt werden. Eine zu starke Konzentration der 
Staatsmacht in der Spitze mit zu weitreichenden 
Grundrechtsbeschränkungen kann zur Unfreiheit 
führen und dadurch die Verteidigung sinnlos 
erscheinen lassen. Umgekehrt kann eine zu perfek-
tionistische, überkomplizierte Regelung zur Un-
brauchbarkeit führen und die Demokratie in der 
Stunde ihrer größten Gefahr zur Abwehr unfähig 
machen. 

Nach Auffassung der CDU/CSU-Fraktion berück-
sichtigt der Regierungsentwurf beide Notwendig-
keiten. Wir stellen uns daher hinter die Grundkon-
zeption und alle wesentlichen Bestandteile des 
Regierungsentwurfs. Das hindert uns nicht daran, 
jedes Argument sorgfältig zu prüfen, zu wägen und 
darüber zu diskutieren. Für wirkliche Verbesse-
rungsvorschläge sind wir offen, auch und gerade 
wenn sie von der Opposition kommen. 

Wenn allerdings einige Kritiker behaupten, es 
würden legale Möglichkeiten zum Mißbrauch oder 
— wie es in einem Flugblatt heißt, das uns gestern 
auf den Tisch gelegt wurde — sogar zu einem 
„Staatsstreich von oben" geschaffen, so täuschen 

sich diese Kritiker selbst und die Öffentlichkeit. Es 
entbehrt jeder Grundlage, daß durch den Regie-
rungsentwurf die gesetzliche Basis für einen Miß-
brauch geschaffen würde. Wer diese Gesetze ent-
gegen ihrem klar formulierten Abwehrzweck miß-
brauchen sollte, handelte illegal und lieferte sich 
schwerster Bestrafung aus. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Solche Panikmache hilft uns nicht weiter. 

Es muß auch gesagt werden, daß die Bedenken 
des Kuratoriums „Notstand der Demokratie" ernst-
hafter erscheinen würden, wenn dessen führende 
Persönlichkeiten, die heute schwere Vorwürfe 
erheben, auch nur ein einziges Wort des Protestes 
geäußert hätten, als am 21. September 1961 im 
kommunistisch beherrschten Teil Deutschlands eine 
brutale Notstandsdiktatur gesetzlich für zulässig 
erklärt wurde. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Trotzdem werden wir alle erhobenen Bedenken 
sorgfältig prüfen und eingehend durchdiskutieren. 
Für diese Diskussion wäre es allerdings nützlich, 
wenn die grundsätzlichen Kritiker an Stelle ihres 
permanenten Nein endlich einmal ernsthafte und 
konstruktive Gegenvorschläge unterbreiteten. 

(Abg. Köppler: Sehr richtig!) 

Gerade das haben wir bisher vermißt. Wem es wirk-
lich um Leben und Freiheit der Bürger geht, muß 
sich Gedanken und Sorgen um das Schicksal der 
Menschen in schweren Krisenzeiten machen. Er 
muß um der Menschen willen zur Krisenvorsorge 
notfalls auch unter Opfern bereit sein. 

Von dieser Verantwortung für das Schicksal der 
Mitmenschen ist der Regierungsentwurf getragen. 
Dabei enthält er einen ganzen Katalog von vor-
beugenden Vorschriften gegen Mißbrauch, die ich 
hier nur kurz einmal andeuten möchte, angefangen 
von dem Verzicht auf eine Generalklausel und die 
ständige Kontrolle der Exekutive durch ein parla-
mentarisches Organ, insbesondere repräsentiert — 
wenn das Gesamtparlament nicht zusammentreten 
kann — durch den Gemeinsamen Ausschuß. Darüber 
hinaus enthält er zahlreiche Sicherungen gegen 
eventuelle Mißbrauchsmöglichkeiten, und die Grund-
rechte sind in der gegenwärtigen Regierungsvor-
lage nicht weiter eingeschränkt, als dies unbedingt 
erforderlich ist, als der Zweck der Einschränkung im 
Rahmen eines schweren Krisenfalles es erheischt. 

Nun wird eingewendet — der Herr Kollege Dorn 
hat es auch getan —, hier sei eine Verwischung von 
Verteidigungsfall und Spannungszeit vorgenommen 
worden. Dazu ist zu sagen: man muß einfach, so 
unangenehm das sein mag, Herr Kollege Dorn, da-
von ausgehen, daß bei der heutigen Situation im 
Gegensatz etwa zu 1914 eine ,klare Trennung -von 
Verteidigungsfall und voraufgegangenem Krisen-
zustand nicht mehr möglich ist. 

(Abg. Damm: Das weiß er auch ganz genau!) 

Es wird notwendig sein — darüber bestand doch 
bisher weitestgehende Einigkeit —, gewisse Maß- 
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nahmen vorzuziehen, gerade um den Verteidigungs-
fall nicht zu früh ausrufen zu müssen. 

(Abg. Dorn: In der vorigen Legislaturperiode 
waren Sie noch anderer Meinung!) 

— Nein, das ist nicht der Fall. 

Viertens ist vorgesehen, daß alle Notstandsbe-
fugnisse an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
gebunden sind. Das heißt, wenn eine Krise erst 
langsam anläuft, ist es niemals zulässig, gewisse 
Einschränkungen aufzuerlegen, die im äußersten 
Verteidigungsfall notwendig sein könnten. 

(Abg. Dorn: Wo steht das denn?) 

 — Das steht in der Fassung drin. 

(Abg. Dorn: Wo denn?) 

— Es ist davon die Rede, daß die Befugnisse nur 
ausgeübt werden dürfen, soweit dies zur Abwehr 
der Gefahr erforderlich ist. Daraus ergibt sich ganz 
klar der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der 
übrigens verfassungsrechtlich auch gelten würde, 
wenn er gar nicht mehr besonders erwähnt würde. 

Fünftens. Es ist Bedacht genommen, daß nach wie 
vor eine gerichtliche Kontrolle ausgeübt wird. Das 
Bundesverfassungsgericht soll in seiner Kontroll-
funktion auf jeden Fall erhalten bleiben. 

Schließlich sechstens: Notgesetze und darauf be-
ruhende Rechtsverordnungen können jederzeit vom 
Bundestag und vom Bundesrat aufgehoben werden, 
und außerdem treten sie auch noch automatisch 
sechs Monate nach Beendigung des Zustandes äuße-
rer Gefahr außer Kraft, wenn sie nicht vorher be-
reits aufgehoben worden sind. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist sicher-
lich nicht in jeder Hinsicht vollkommen. Aber es gibt 
keine Verfassung in der Welt, die ein perfekteres 
System des Mißbrauchsschutzes vorsieht. Eine noch 
weitergehende Perfektionierung könnte zur Selbst-
fesselung der Demokratie führen und sie in Zeiten 
größter Not außerstand setzen, .das Menschenmög-
liche zum Schutz der Bürger zu unternehmen und 
sich der Feinde der Freiheit zu erwehren. 

Was einige Spezialfragen, insbesondere das Pro-
blem der Dienstverpflichtungen und der Beschrän-
kungen des Arbeitsplatzwechsels, angeht, werden 
noch mein Fraktionskollege Zink und einige andere 
Damen und Herren meiner Fraktion Stellung neh-
men. 

Ich möchte, zum Schluß kommend, nur noch auf 
folgendes hinweisen. Naürlich müssen wir uns dar-
über klar sein, daß es kein absolut wirksames ge-
setzliches Mittel gegen die Diktatur geben kann, 
weil sich Diktatoren und antidemokratische Bewe-
gungen nicht ,an die Gesetze zu halten pflegen. Da-
her möchte ich noch auf eine weitere, die letzte und 
äußerste Möglichkeit des Mißbrauchsschutzes hin-
weisen, die, wenn auch ungeschrieben, zu unserer 
Verfassungsordnung gehört und die ich für außer-
ordentlich wesentlich halte. Es ist bekannt, daß der 
legale Streik nicht angetastet werden soll, weder 
im inneren noch im äußeren Notstand. Darunter 
fällt, was  wohl nicht bestritten ist, nicht der soge

-

nannte wilde Streik. Insoweit gibt es eine sehr weit-
gehende Übereinstimmung, gerade auch mit den 
Gewerkschaften. 

Wie aber steht es mit dem politischen Streik? 
Diese Frage kann von größter Bedeutung sein. Ich 
möchte sie klar beantworten. Hier muß deutlich un-
terschieden werden: ein Streik, der nicht zur Wah-
rung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen von Vereinigungen im Sinne des Art. 9 
Abs. 3 GG geführt wird, also von Gewerkschaften, 
sondern zur Nötigung des Parlaments oder anderer 
Staatsorgane, ist im Rechtsstaat illegal. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Denn er verläßt die verfassungsmäßige Rechtsord-
nung und stellt einen Angriff auf die freiheitliche 
demokratische Grundordnung dar. Er kann daher 
nicht rechtmäßig sein. 

Dagegen kann ein politischer Streik im Rahmen 
des Widerstandsrechts gegen Diktatur gerechtfertigt 
und unter Umständen sogar Pflicht sein. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Das Widerstandsrecht wird zwar nicht ausdrücklich 
im Grundgesetz erwähnt, ist aber bei uns wie in al-
len freien Ländern der Welt anerkannt. Es ist das 
äußerste Notwehrrecht bei Verweigerung oder Feh-
len eines rechtsstaatlichen Freiheitsschutzes, der Un-
terdrückung einer menschenwürdigen Rechtsschutz-
organisation. 

Ich selber habe in meiner Dissertation 1951 — ich 
bitte um Nachsicht, daß ich mich selbst zitiere — das 
Widerstandsrecht als das natürliche Menschenrecht 
gegen entartete Staatsgewalt bezeichnet. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Es ist das vorstaatliche unveräußerliche Selbsthilfe-
recht, das gegen die Diktatur des Unrechts bei Ver-
sagen anderen Rechtsschutzes als letztes Mittel ge-
geben ist. Es kann sowohl zur Verhinderung eines 
Unrechtsregimes als auch zum Sturz einer bereits 
vorhandenen Diktatur angewendet werden. 

Diese Auffassung stimmt mit der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts überein. Wenn das 
Widerstandsrecht gegen totalitäre Bestrebungen ge-
geben ist, steht es sowohl dem einzelnen als auch 
Gruppen ,der Gesellschaft zu und damit selbstver-
ständlich auch den Gewerkschaften. Zu diesem Wi-
derstandsrecht gegen Tyrannei bekennen wir uns 
ausdrücklich. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Aus diesem Geist ist auf deutschem Boden 1920 
beim Kapp-Putsch, am 20. Juli 1944 und am 17. Juni 
1953 gehandelt worden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

1933 ist es unterblieben. Es erscheint geboten, ge-
rade in dieser Debatte die Gesamtheit des Volkes 
auf seine letzte entscheidende Kontrollfunktion zur 
Sicherung der Freiheit hinzuweisen. Allen Bürgern 
muß gegenwärtig sein, was Friedrich von Schiller in 
Wilhelm Tell einen Schweizer Freiheitskämpfer 
sprechen läßt, nämlich die Worte: 
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Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. 
Wenn nirgends der Gedrückte Recht kann fin-

den, 
wenn unerträglich wird die Last, 
greift er hinauf getrosten Mutes in den Himmel 
und holt herunter seine ew'gen Rechte, 
die droben hangen unveräußerlich 
und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien.) 

Aus diesem Geist der Freiheit und des Willens zur 
Selbstbehauptung sollten wir die  Beratung des Ge-
setzes führen. Denn dies  Ist ein Gesetz zur Siche-
rung von Leben und Freiheit der Bürger bei großer 
Gefahr und nichts anderes. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Hirsch. 

Hirsch (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Dankenswerterweise hat 
Herr Kollege Even das Wesentliche zu der Art und 
Weise bereits gesagt, wie Herr Dorn hier vorhin 
ein merkwürdiges Schattenboxen mit demagogi-
schem Hintergrund veranstaltet hat. Man könnte 
eigentlich meinen, daß das genügt, was Herr Even 
erklärt hat. Denn das ganze fällt ja, nehmen Sie mir 
das nicht übel, Herr Dorn, unter das Motto: „Niedri-
ger hängen!" 

(Beifall bei den  Regierungsparteien.) 

Bei einem so  .ernsten Thema hier zu polemisieren 
mit Auffassungen, die Sie noch gar nicht kennen 
und gar nicht kennen können, weil wir uns  hier 
noch gar nicht geäußert haben, 

(Zuruf des Abg. Dorn) 

in einer Art und Weise, die darauf schließen läßt, 
daß Sie glauben, wir seien alle so  vergeßlich, daß 
wir nicht wüßten, was Sie 1965 selber gesagt haben, 

(Abg. Dorn: Ich selbst?) 

und diese merkwürdige Haltung, daß Sie uns zumu-
ten, wir sollten nicht daran denken, daß Sie oder 
die Mitglieder Ihrer Fraktion so viele Jahre die 
Regierung mitgetragen haben, — da  kann ich nur 
sagen, Herr Dorn: Was soll das?  Meinen Sie  ernst-
haft, daß uns das weiterführt bei der Lösung dieses 
so ernsten Problems? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vielleicht ist es schade um die  Zeit, 

(Sehr gut! bei der  SPD) 

aber einiges muß man Ihnen ja nun also doch noch 
ins Stammbuch schreiben. 

Sie haben sich jetzt zum Hüter der  Gewerkschaf-
ten aufgespielt. Eine ganz neue Rolle. 

(Abg. Dorn: Nein, das haben wir gar nicht! 
Wir haben nur zitiert!) 

Ich habe hier das Protokoll über Ihre Rede vom 
16. Juni 1965 vor mir, Herr Dorn. Das ist jetzt zwei 
Jahre her. Da haben Sie sich mit dem Streikrecht 
befaßt. 

(Abg. Dorn: Vorhin doch auch!) 

— Ja, heute auch. Aber, Herr Dorn, in dem Proto-
koll steht — und das müssen Sie doch wohl unter-
schrieben haben —: 

Wir wollen das Streikrecht nicht abschaffen. 
Wir halten es ,aber nicht für vertretbar, das 
Streikrecht auch noch für eine Zeit zu statuie-
ren, in der besondere Verpflichtungen für je-
den einzelnen in unserem Volk denkbar sind 
und Wirklichkeit werden. Wir müssen bei einer 
gesetzlichen Regelung dieses Problems auch 
berücksichtigen, daß wir nicht nur die augen-
blickliche wirtschafts- und sozialpolitische und 
politische Situation in der Bundesrepublik zu 
beurteilen haben; wir müssen vielmehr auch .an 
mögliche Krisenzeiten denken. 

Das klingt also nicht so, als ob Sie damals, als Sie 
noch in der Regierung waren und sich zu dem 
vorigen Entwurf äußerten, so schrecklich streik-
freundlich gewesen wären. 

(Zuruf des Abg. Dorn.) 

Aber heute tun Sie so, als ob sie der Geschäftsfüh-
rer der IG-Metall wären. 

(Heiterkeit und Beifall bei den Regierungs-
parteien.) 

Noch etwas, Herr Dorn. 

(Abg. Dorn: Sagten Sie nicht:. ,,Niedriger 
hängen!"?) 

— Herr Dorn, es ist ja dankenswert, daß Sie sich so 
mit den Parteitagsbeschlüssen der SPD befaßt ha-
ben. 

(Abg. Dorn: Notwendig!) 

Das sollten Sie  auch sonst tun. 

(Abg. Dorn: Das tun  wir auch!) 

Das könnte Ihnen mit  Sicherheit nichts schaden. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing Eh. h. Möller: Sehr 
gut!) 

Aber meinen Sie nicht, Herr Dorn, daß Sie kaum die 
zuständige Stelle sind, um auszulegen, was wir 
mit unseren Beschlüssen gemeint haben? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Dorn: „Auszulegen"?) 

Meinen Sie nicht auch, Herr Dorn, daß eis Sache 
des nächsten Parteitages der  SPD  und nicht Ihres 
Parteitages ist, zu klären, ob  die  Vorstellungen, die 
wir heute entwickeln, mit unseren früheren Be-
schlüssen übereinstimmen? 

(Abg. Dorn: Wir hoffen, daß das geschieht!) 

Halten Sie  es für eine zulässige Methode, daß Sie 
hier argumentieren und behaupten, wir hielten die 
auf unseren Parteitagen gefaßten Beschlüsse nicht 
inne? 

(Erneuter Zuruf dels Abg. Dorn.) 

— Aber Herr Dorn! Man kann es ja umgekehrt 
sagen: Wie wäre es eigentlich, wenn Sie sich mit  
den  Beschlüssen Ihrer eigenen Parteitage zu dem 
Problem befassen würden? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Wäre das nicht nutzbringender und wäre es hier 
für uns nicht interessanter gewesen, auf diese 
Weise einen befugten Sprecher  der  FDP darüber zu 
hören, was  die  FDP nun wirklich will? Denn schließ-
lich, Herr Dorn, hat die FDP den Höcherl-Entwurf 
mit eingebracht in dieses Haus, 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

und schließlich hat  die  FDP diesem Höcherl-Entwurf 
nicht widersprochen, sondern hat ihm dann, wenn 
auch in  der veränderten Fassung Benda,  in diesem 
Hause zugestimmt. 

(Oh-Rufe von  der  FDP. — Zuruf des  Abg. 
Dorn.) 

— Herr Dorn, Sie haben es ja vorhin selbst zuge-
ben müssen, daß Sie es nur der Haltung der SPD 
verdanken, hier überhaupt noch zu diesem Thema 
sprechen zu können, weil wir die letzte Vorlage ab-
gelehnt haben. 

(Heiterkeit und Beifall bei den  Regierungs-
parteien.) 

Aber, wie gesagt, meine Damen und Herren, ich 
glaube, es lohnt sich nicht, noch lange darüber zu 
reden. Ich möchte noch einmal sagen: Niedriger 
hängen! ist die  richtige Antwort. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf des Abg. Dorn.) 

Nun zur Sache. Es ist genau genommen das vierte 
Mal in den letzten sieben Jahren, daß diesem Haus 
ein Gesetzentwurf vorliegt, durch den die Aufrecht-
erhaltung der (demokratischen Grundordnung und 
der Rechte des Bürgers auch in  Not- und Kriegszei-
ten gesichert werden soll. Nach all dem, was unser 
Volk vor 1933, nach 1933 und in zwei Weltkriegen 
erlebt hat, wird niemand große Begeisterung über 
derartige Gesetzentwürfe erwarten dürfen. Vielen 
erscheint schon der bloße Gedanke an  ein solches 
Gesetz, für das .sich leider die,  wie ich glaube, fal-
sche Bezeichnung „Notstandsgesetz" eingebürgert 
hat, als verwerflich. Aber wenn wir alle auch nichts 
so sehr wünschen, als den Frieden zu erhalten — 
und sosehr unsere gesamte Politik auch auf dieses 
Ziel ausgerichtet ist —, so  können wir doch nicht 
so tun, als wäre dadurch für alle Zeiten gewähr-
leistet, daß wir nie mehr in einen Krieg verwickelt 
werden können, zumal das nicht einmal von uns 
allein abhängt. Es wäre staatspolitisch unverant-
wortlich, wenn wir aus einem Wunschdenken heraus 
so täten, als ob unser Land in dieser Hinsicht unge-
fährdet wäre — oder umgekehrt gesehen:  as  ob, 
wie mancher offenbar abergläubischerweise meint, 
die erforderlichen Überlegungen, Klärungen und 
gesetzlichen Regelungen sozusagen ein Unglück her-
beizaubern würden. Ebenso unverantwortlich wäre 
es aber, würden wir von der illusionären Vorstel-
lung ausgehen, als ob unser augenblicklicher Rechts-
zustand so  beschaffen wäre, daß er für den einzelen 
Bürger und  die  demokratische Grundordnung auch 
während einer äußeren Gefahr oder sonstigen Not-
situationeinen ausreichenden Schutz bedeutet. 

Meine Damen und Herren, wir sollten dennoch 
Verständnis für diejenigen haben, welche sich in den 
letzten Jahren aus Sorge um unsere demokratische 

Grundordnung und die Freiheit mit den einschlägi-
gen Fragen befaßt, Überlegungen angestellt und 
sehr viel Kritik geübt haben. Kaum je ist ein gesetz-
geberisches Vorhaben so hart und so hartnäckig 
diskutiert worden wie das, welches man leider Not-
standsgesetzgebung nennt. Diese Kritik ist an sich 
gut, denn sie beweist, daß viele Bürger unseres 
Landes wachsam geworden (sind und daß ihnen die 
demokratische Grundordnung und die Freiheit ein 
unverzichtbares Gut sind. Wir alle, die wir als Mit-
glieder der Bundesregierung oder als gewählte Mit-
glieder dieses Hauses die Verantwortung zu tragen 
haben, schulden daher denjenigen, die wirklich nach-
gedacht haben und heute noch nachdenken, die sich 
sachlich geäußert und mit uns diskutiert haben, 
Dank. Denn sie haben auch uns gezwungen, immer 
wieder noch einmal über die Probleme nachzuden-
ken,  die  Richtigkeit unserer bisherigen Vorstellun-
gen zu überprüfen, die tatsächlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen immer noch einmal zu klären und 
anschließend dann weitere Überlegungen anzustel-
len. 

Bedauerlich und bedenklich aber, meine Damen 
und Herren, wird es, wenn die kritische Haltung 
einiger, die sich auch „Notstandsgegner" nennen — 
was  ja sowieso eine groteske Bezeichnung ist, 
denn wir sind Jane  Gegner des Notstands —, 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

sich so verhärtet, daß man mit ihnen kaum noch 
diskutieren kann, insbesondere weil sie von vor-
gefaßten, überholten und damit unrichtigen Meinun-
gen 'ausgehen oder — noch schlimmer — weil sie 
zum Teil längst den Boden einer sachlichen Dis-
kussion verlassen haben, Demagogie treiben — Herr 
Dorn! — und sich zu Diffamierungen hinreißen las-
sen, so,  als ob die  Mitglieder der Bundesregierung 
und die Mitglieder dieses von dem deutschen Volk 
frei gewählten Parlaments nur Dummköpfe und Ver-
räter wären, die nichts anderes zu tun hätten, als das 
Grundgesetz zu demontieren,  die Freiheit des Bür-
gers zu beseitigen und sich selbst zu entmachten. 
Welch groteske Vorstellung! 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine Damen und Herren, wenn es  so  weit ge-
kommen ist, daß wir gestern in  der  Überschrift einer 
Zeitung lesen mußten „Sturm auf das Parlament?", 
muß man sich wirklich fragen, was für Vorstellungen 
diejenigen, (die etwas Derartiges schreiben, von der 
Demokratie haben. 

(Zustimmung bei den Regierungsparteien. 
— Zuruf von der SPD: Und vom Sturm! — 

Heiterkeit bei der  SPD.) 

Auch wenn man ihnen guten Willen unterstellt, 
meine Damen und Herren, meine ich: sie leisten der 
guten Sache, der sie dienen wollen, nämlich der 
Freiheit, damit kaum einen guten Dienst! 

Bei allen Überlegungen, die wir alle in  den letzten 
Jahren angestellt haben und weiterhin anstellen 
müssen, ob zur Aufrechterhaltung der demokrati-
schen Grundordnung und  der  Freiheit eine Ände-
rung des geltenden Grundgesetzes erforderlich ist 
— und wenn ja, inwiefern —, kann und darf nur 
davon ausgegangen werden, wie die Dinge sind, 
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und nicht davon, wie sie sein sollten. Die Aus-
gangslage aber ist höchst bedenklich und, wie wir 
endlich alle, auch die, die da ,demonstrieren, erken-
nen sollten, katastrophal schlecht. 

Erstens nämlich können auf Grund der in Art. 5 
Abs. 2 des Deutschlandvertrages enthaltenen alliier-
ten Vorbehalte den deutschen Behörden und der 
Bundesregierung in Kriegszeiten Befugnisse üb er-
tragen werden, die praktisch keinerlei Schranken 
aufweisen und bei deren Inanspruchnahme 'das 
Grundgesetz praktisch außer Kraft gesetzt werden 
kann. Wir haben in diesem Hohen Hause vor nicht 
allzu langer Zeit in einer Aktuellen Stunde ausführ-
lich über diese alliierten Vorbehalte gesprochen — 
Herr  Minister Lücke hat vorhin darauf hingewie-
sen —, so daß ich auf deren Inhalt und Bedeutung 
hier nicht noch einmal näher einzugehen brauche. 
Wenn jedoch auch Wissenschaftler verschiedentlich 
in der Öffentlichkeit versuchen, durch juristische 
Konstruktionen das Nichtbestehen dieser Vorbe-
halte zu beweisen, und sie dergestalt sozusagen 
hinwegzaubern möchten, so  kann man dazu ledig-
lich sagen, daß in diesem unserem Lande tagtäglich 
das Gegenteil praktiziert wird, indem nämlich die 
Alliierten von ihren Befugnissen  zur Post- und 
Telefonkontrolle Gebrauch machen und indem sie 
das provoziert haben, was  man  „Schubladen-Ge-
setze" und „-verordnungen" nennt, was ohne die 
alliierten Vorbehalte nicht möglich gewesen wäre. 

In dem Zusammenhang nun eine Frage an Sie, 
verehrter Herr Kollege Mende. Sie waren doch einige 
Jahre Mitglied der Bundesregierung und deren 
Vizekanzler. Ich möchte von Ihnen. nun wirklich 
einmal hören, ob Sie behaupten wollen, daß Sie 
damals von den Schubladen-Verordnungen keine 
Kenntnis bekommen haben. Die gleiche Frage 
möchte ich in aller Nüchternheit z. B. auch an den 
verehrten Kollegen Bucher richten, der  immerhin 
lange Zeit Justizminister war.  

(Abg. Dr. Mende meldet sich zu 'einer Zwi

-

schenfrage.) 

Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß in irgend-
einem Ministerium  Pläne für Schubladen-Gesetze 
ausgearbeitet worden sind, ohne daß das gesamte 
Kabinett oder wenigstens  die  zuständigen Minister 

 davon Kenntnis erhalten haben. Herr Mende, damit 
wir uns nicht mißverstehen: ich mache Ihnen daraus 
keinen Vorwurf; denn ich möchte ja hier klarma-
chen, daß die damalige Situation das wahrschein-
lich unvermeidlich machte. Ich wehre mich aber 
dagegen, daß Herr Dorn hierherkommt und gegen 
die Schubladen-Gesetze polemisiert, obgleich er mit 
Ihnen zusammen die damalige Regierung, die  das 
produziert hat, getragen hat. Dagegen wehre ich 
mich. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. 
Mende? 

Hirsch (SPD) : Ja, bitte! 

Dr. Mende (FDP) : Herr Kollege Hirsch, sind Sie 
bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß die sogenann-
ten Schubladen-Gesetze niemals im Gesamtkabinett 
behandelt wurden, sondern nur im Bundesverteidi-
gungsrat, dem anzugehören ich nicht die Ehre hatte? 

(Zuruf von .der CDU/CSU: Wußten Sie 
davon?) 

Hirsch (SPD) : Ich danke Ihnen. Ich hätte aber 
gern eine ähnliche Antwort auch von dem früheren 
Herrn Bundesjustizminister Bucher. Es ist nach der 
Geschäftsordnung der Bundesregierung völlig un-
denkbar, daß eine solche Vorlage nicht über das 
Justizministerium gelaufen sein  soll.  

(Zuruf von der SPD: Das zeigt die Regie

-

rungsfähigkeit des Vizekanzlers Mende! — 
Heiterkeit bei der  SPD.)  

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Dr. Mende (FDP) : Ist der Herr Kollege Hirsch 
bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß auch in der 
Organisaton der gegenwärtigen Bundesregierung 
die  gleiche  Teilung 'der Kompetenzen gegeben ist 
und daß unter  der  Richtlinienkompetenz des Bundes-
kanzlers gewisse Sachverhalte nur im Verteidi-
gungsrat und nicht im Gesamtkabinett behandelt 
werden, so daß ich auch in meiner Stellung als Stell-
vertreter des Bundeskanzlers nicht von den Schub-
laden-Entwürfen Kenntnis nehmen konnte? 

(Abg. Schmidt [Hamburg] : Sie haben es 
auch gar nicht versucht!) 

Hirsch (SPD) : Daß ich Ihnen persönlich das 
glaube, ist selbstverständlich, Herr Dr. Mende. Aber 
wundern muß ich mich doch. 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Denn wie ist es denkbar, daß Beamte der in Betracht 
kommenden Ministerien solche Entwürfe ausgear-
beitet haben, und jetzt will niemand etwas davon 
wissen, obgleich die Drucksachen dieser Entwürfe  in 

 den Panzerschränken liegen?! Ich meine jetzt nicht 
Sie, aber die Frage wäre gestellt. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Damm. 

Damm (CDU/CSU) : Herr Kollege Hirsch, könnten 
Sie mit mir darin übereinstimmen, daß man  geneigt 
sein könnte, an Herrn Dr.  Mende  die Frage zu rich-
ten, ob er jemals als Vizekanzler nicht auf die Idee 
gekommen ist, sich nach diesen Gesetzen zu erkun-
digen und sie sich jedenfalls persönlich vorlegen zu 
lassen? 

(Beifall beiden Regierungsparteien.) 

Hirsch (SPD) : Da kann ich nur antworten: völlig, 
Herr Kollege! 

Es wäre nach Meinung meiner Fraktion ein Miß-
verständnis, wollte man die Notwendigkeit einer 
Notstandsverfassung allein mit  der  Ablösung dieser 
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alliierten Vorbehalte rechtfertigen. In der Öffent-
keit ist insoweit manchmal der Vorwurf eines über-
stiegenen Prestige- oder Souveränitätsstrebens der-
jenigen erhoben worden, die sich auf die Ablösung 
der alliierten Vorbehaltsrechte berufen. Wenn ich 
diesen Vorwurf auch nicht billige, muß ich doch 
betonen, daß wir auch ohne alliierte Vorbehalte in 
ebensolchem Maße vor der  Notwendigkeit stünden, 
eine eigene Notstandsverfassung zu verabschieden. 
Eis wäre reine Illusion zu glauben, daß dann, wenn 
in einer Verfassung wie dem sonst so perfektionier-
ten Grundgesetz für den  Zustand dier äußeren Ge-
fahr keine Regelung getroffen ist,  .die Normalverfas-
sung immer unbeschränkt in Geltung bliebe. Hier 
darf ich .gewissermaßen in Klammern wiederum auf 
das hinweisen, was irgendwann von irgendwem in

-

nerhalb der Bundesregierung der letzten Zeit nach 
dem Kriege geschehen sein muß. 

Gerade wenn das Parlament seine Rechte auch im 
Kriegsfall gesichert haben will, müssen in ,einer 
Verfassung wie der Unsrigen — nicht in einem Land 
das keine Verfassung hat, und vielleicht auch nicht 
in Ländern, .die eine vage, kurze Verfassung haben, 
aber bei uns — Regelungen für den Fall  getroffen 

 wenden, daß ider Bundestag nicht zusammentreten 
kann, um die notwendigen Maßnahmen und Gesetze 
zu beschließen. Keine Bundesregierung, mag sie 
zusammengesetzt sein, wie sie wolle, könnte ange-
sichts ides heutigen Rechtszustandes, dieser Lücken 
im Grundgesetz im Zusammenhang mit den alliier-
ten Vorbehalten in einem sogenannten Notstands-
fall, im Krisenfall, im Kriegsfall einfach die Hände 
in den Schoß legen und warten, bis der Bundestag 
wieder beschlußfähig wäre, sondern sie würde und 
sie müßte unter Berufung auf das, was man juri-
stisch „übergesetzlichen Notstand" nennt, sich selbst 
ein Notverordnungsrecht mindestens für die Zeit 
der Handlungsunfähigkeit des Parlaments zubilli-
gen. Ich behaupte, das dürfte irgendwann einmal in 
einem ,der Kabinette, die bisher regiert haben, ge-
schehen sein. Ich würde sogar sagen, sie hätte ihre 
Pflicht verletzt, wenn sei eine solche Beschlußfas-
sung nicht vorbereitet hätte. 

Gerade dann aber, wenn wir keine Regelung für 
den Zustand der äußeren Gefahr in  unserer Verfas-
sung treffen, würde der Ausnahmezustand mit Si-
cherheit zur „Stunde der Exekutive". Jeder Staat 
nimmt für sich, ob das aursdrücklich geregelt ist oder 
nicht, im Ausnahmezustand auch Notstandsbefug-
nisse in  Anspruch, wobei dann tätig wird, immer 
tätig geworden ist und auch in Zukunft nur tätig 
werden kann derjenige, welcher der Macht am näch-
sten ist. Das ist die  Exekutive, die dann dazu neigen 
kann und in der Geschichte wiederholt dazu geneigt 
hat — Beispiele gerade hier bei uns in Deutschland 
liegen auf der Hand: Art. 48 Weimarer Verfas-
sung —, solche Befugnisse zu mißbrauchen. 

Wer also zu Recht, Herr Dorn, die Schubladen-
gesetze weghaben will, wer zu Recht dagegen ist, 
daß unsere Telefone unkontrolliert von irgendwem 
abgehört werden, der sollte endlich begreifen, daß 
nur, wirklich nur über eine Ergänzung der Lücken 
in unserem Grundgesetz und die nur dergestalt zu 
erreichende Beseitigung der alliierten Vorbehalts

-

rechte weiterzukommen ist und  idle  Freiheit und 
damit unsere Demokratie geschützt werden können. 

Die Haltung der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands zu diesem Problem ist mindestens seit 
unseren Beschlüssen bei dem Kölner Parteitag im 
Jahre 1962 völlig klar. Die sieben Penkte, die wir 
damals entwickelt haben und die durch die Be-
schlüsse der Parteitage von Karlsruhe und Dortmund 
jeweils bestätigt wurden, bedeuteten im wesent-
lichen folgendes — ich muß daran erinnern, Herr 
Dorn, daß Sie  das Wesentliche vergessen haben —: 
Wir haben verlangt, daß es kein irgendwie gearte-
tes Notverordnungsrecht der Exekutive geben 
dürfte. Wir haben verlangt, daß es keine unnötige 
Einschränkung der Grundrechte geben dürfte, ins-
besondere nicht ides  Rechts der Freiheit dier Presse 
und der freien Meinungsäußerung. Wir haben verl 
langt, daß es keine Einschränkung oder Drosselung 
der normalen demokratischen Grundrechte im ge-
werkschaftlichen und betrieblichen Bereich, vor al-
lem hinsichtlich des Streikrechts, geben dürfte. Wir 
haben damals schon und immer wieder gesagt: Es 
kann keine deutsche Notstandsgesetzgebung geben, 
ohne daß vorher geklärt ist, daß die alliierten Vor-
behaltsrechte abgelöst sind. Denn zwei Notstands-
regelungen sind unmöglich und untragbar. 

Herr Dorn und meine Herren von der FDP, die Sie 
Herrn Dorn so eifrig zugestimmt haben, was mich 
dabei  am  meisten gewundert hat, ist, daß Sie im 
Jahre 1965 bereit waren, die dort vorgesehene Ein-
schränkung der Presse- und Informationsfreiheit 
und der freien Meinungsäußerung zu schlucken, und 
daß Sie uns Sozialdemokraten heute vorwerfen wol-
len, wir hätten unsere Parteitagsbeschlüsse nicht 
erfüllt, und daß Sie offenbar völlig vergessen haben, 
was in dem Benda-Text idrin stand  und wie erheiblich 
besser der heutige Text  ist.  

Wir Sozialdemokraten haben, Herr Dorn — — 

(Abg. Damm: Er ist gar nicht da!) 

— Er ist weg; schade. Also, ich kann es verstehen, 
daß er nicht mehr da ist. 

Wir haben uns also, wie wir beweisen können, in 
all den Jahren völlig folgerichtig in diesem Hause 
verhalten. Der Schröder-Entwurf war für uns untrag-
bar. Er stand unter idem Motto: „Notstand ist die 
Stunde der Exekutive" und wollte etwas ganz an-
deres, als wir wollten. Auch der Höcherl-Entwurf 
war für uns nicht akzeptabel, einfach aws dem eben 
erwähnten Gründen. Er war nicht in Einklang zu 
bringen, auch bei allergrößter Liebe nicht, mit unse-
ren Parteitagsbeschlüssen. Dasselbe galt, wenn er 
auch besser war, letzten Endes auch für den Benda

-

Text, den Text ides Rechtsausschusses, oder wie man 
ihn nennen will, weil es nach wie vor Meinungs-
verschiedenheiten gab: für uns zu große Einschrän-
kung der Grundrechte, nicht genügende Klärung 
wesentlicher Fragen, was Streikrecht usw. betraf, 
letzten Endes doch noch ein Notverordnungsrecht, 
im allerletzten Stadium zwar, und keine Klärung .der 
Ablösung der alliierten Vorbehalte vor Verabschie-
dung ides Gesetzes. Das war im Gegensatz zu den 
Meinungen, die auch Herrn Dorn hier wieder hat an-
klingen lassen, der Grund, warum wir den Benda- 
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Text abgelehnt haben, und nicht der Druck irgend-
welcher Gewerkschaften auf unsere Fraktion. Auch 
das sollte die Öffentlichkeit endlich einmal zur 
Kenntnis nehmen. 

Nun gibt es ähnliche merkwürdige Entwicklungen 
wie bei Ihnen, meine Herren von der FDP, die Sie 
sich jetzt auf dem Wege von  der  Regierung zur 
Opposition, also auch auf dem Wege zu grundsätz-
licher Gegnerschaft zur Notstandsgesetzgebung, in 
manchmal etwas merkwürdiger Gesellschaft befin-
den, auch bei anderen. Es gibt — wenn ich daran 
erinnern darf — zwei sehr profilierte Notstands-
gegner, die uns alle in den letzten Jahren in Grund 
und Boden beschimpft haben, weil wir in diesem 
Hause bereit seien, die Freiheit zu demontieren, 
Professor Kogon und Professor Ridder. Ich meine, 
es ist ein eklatanter Beweis, wie schlecht ihre Aus-
gangssituation und das, was sie dachten, gewesen 
ist und immer sein wird, wenn die beiden jetzt zu-
geben müssen, daß es einfach nur eines ganz lächer-
lichen einzigen Paragraphen bedürfe, in dem zu ste-
hen hätte: Für den Fall  der  Kriegszeit kriegt der 
Bundeskanzler alle Vollmacht. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU.) 

Wer das fordert und uns sagt, wir gefährdeten die 
Freiheit, — ich weiß wirklich nicht mehr, wie der 
das verantworten kann, sich vor unser Volk als 
Ratgeber hinzustellen. 

(Beifall bei den  Regierungsparteien.) 

Nun, meine Damen und Herren, wir sind heute 
in der erfreulichen Lage, Herr Bundesinnenminister, 
im Grundsatz völlig Ihrer Meinung z u sein. Für uns 
— wie für Sie — ist die Notstandssituation die 

 Stunde des frei gewählten Parlaments und des 
freien, mündigen Staatsbürgers und nicht die Stunde 
der Exekutive. 

Wir begrüßen daher im Grundsatz die neue Regie-
rungsvorlage. 

Diese unsere Haltung hat aber im Gegensatz zu 
dem, was Sie uns da unter die Weste jubeln woll-
ten, meine Herren von der FDP, nicht im geringsten 
etwas mit der Schließung der Großen Koalition zu 
tun. Unsere Haltung ist festgelegt gewesen, als wir 
überhaupt noch gar nicht an die Große Koalition 
denken konnten und Sie bestimmt auch nicht, denn 
damals wollten Sie mit Sicherheit noch in der Regie-
rung bleiben, Herr Mende. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie ist geprägt durch unsere Parteitagsbeschlüsse, 
die ich soeben erwähnt habe, und sie ist fortgeführt 
worden aus der, wie ich glaube behaupten zu kön-
nen, der SPD eigenen staatsbejahenden Haltung, aus 
ihrer Verantwortung in der Richtung, daß etwas ge-
schehen müsse; und es ist etwas geschehen, indem 
wir lange vor der Bildung der Großen Koalition in 
der Zwölferkommission usw. mit dem Herrn Innen-
minister zusammengearbeitet und versucht haben, 
mit ihm einen Text zu finden, der auch für uns viel-
leicht tragbar sein könnte. Das weiß jedermann, und 
wenn man hier das Gegenteil behaupten will, sagt 
man schlicht und einfach die Unwahrheit. 

Die Vorlage entspricht also — ich sage es noch 
einmal, auch wenn es Herrn Dorn ärgert — im Kern 
und hinsichtlich aller wesentlichen Punkte dem, was 
wir seit unserem Kölner Parteitag zu diesem leidigen 
Problem meinen, beschlossen haben und für richtig 
halten. Diese unsere grundsätzliche Einstellung zu 
der Regierungsvorlage bedeutet aber natürlich kei-
neswegs, daß wir den dort vorgesehenen Einzelrege-
lungen hinsichtlich jedes Punktes und jedes Kommas 
bedingungslos zustimmen. Wir haben weder irgend-
welche Verpflichtungen koalitionspolitischer Art in 
dieser Hinsicht unternommen, noch neigt der Herr 
Innenminister etwa dazu, etwas Derartiges von uns 
zu verlangen; denn er könnte ja sonst nicht, meine 
Damen und Herren von der FDP, sich hier hinstellen 
und sagen: „Wir wollen diese Vorlage mindestens 
ein Jahr lang in diesem Lande und in diesem Parla-
ment eingehend diskutieren." Es wird doch keiner 
behaupten können, der Minister sage hier: „Wir 
wollen diskutieren", und am Ende bleibe das Gesetz 
dann haargenau so, wie es jetzt auf dem Tisch liegt. 
So größenwahnsinnnig sind Sie kaum, Herr Minister, 

(Heiterkeit) 

und so größenwahnsinnig, Herrn Dorn, sind auch 
wir nicht. Welches große Gesetz ist aus diesem 
Hause so hinausgegangen, wie es hereingekommen 
ist! Ich möchte bezweifeln, daß es überhaupt ein Ge-
setz gibt, an dem nicht in diesem Bundestag Erheb-
liches geändert wurde; vielleicht manchmal sogar zu 
viel. Daß ein Gesetz unbesehen angenommen wor-
den ist, wie es die Regierung vorgelegt hat, das hat 
es noch nicht gegeben und wird es auch nicht 
geben. Also so unfähig, würde ich ja fast sagen, sind 
wir alle auch wieder nicht, wie Herr Dorn glaubt, 
wobei er sich natürlich ausnimmt. Wir sind also  — 
um  das klarzulegen — mit dem Herrn Bundesinnen-
minister der Meinung, daß diese Vorlage in jeder 
Hinsicht sorgfältig diskutiert werden muß, und zwar 
nicht zum Zwecke einer Diskutierübung, sondern 
weil wir über die Diskussion und die Anhörung der 
Sachverständigen versuchen wollen, noch etwas 
mehr zu wissen als heute, noch bessere Formulie-
rungen zu finden und die Dinge, die zweifelhaft sein 
könnten, noch besser zu lösen, als es jetzt geschehen 
ist. Das ist der Sinn der Diskussion, und es kann 
keinen anderen Sinn geben. 

Diese Diskussionen dürfen sich nicht — wie lei-
der sonst in diesem Hause, weil in der Geschäftsord-
nung so vorgeschrieben — unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit abspielen, in kleinen Räumen, wo 
auch gar keine Öffentlichkeit hinein könnte, selbst 
wenn sie dürfte; diese Diskussionen, diese Hearings 
haben wirklich in voller Öffentlichkeit zu erfolgen, 
möglichst unter Hinzuziehung, meine ich, von Rund-
funk und Fernsehen, damit das gesamte deutsche 
Volk sie miterleben kann. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir meinen, da geht es gar nicht etwa nur darum, 
Staatsrechtler anzuhören; es sollten die Gegner und 
die Befürworter dieser Regelung angehört werden; 
es sollten insbesondere die Gegner gehört werden, 
die sich bisher geäußert haben, manchmal ohne daß 
ihnen in den betreffenden Gremien einer widerspre- 
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chen konnte. Selbstverständlich wollen wir dann 
den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des Ludwig Rosenberg hören, wir wollen den Vor-
sitzenden der IG Metall Otto Brenner hören, wir 
wollen Herrn Professor Kogon und Herrn Professor 
Ridder und Herrn Jürgen Seiffert, und wie sie alle 
heißen, hier hören. „Hic Rhodus, hic salta!" „Hier 
ist Rhodus, hier mußt du springen!" 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir wollen dergestalt im Einvernehmen mit dem 
Herrn Bundesinnenminister sicherstellen, daß dieses 
Hohe Haus vor der endgültigen Verabschiedung der 
vorliegenden Gesetze jede, aber auch jede ernst zu 
nehmende positive und negative Meinung zu den 
Problemen, über die wir dann endgültig entscheiden 
werden, gehört hat. 

Wir werden ferner — um auch dies schon jetzt in 
diesem Zusammenhang klarzustellen — die soge-
nannte Notstandsverfassung in der dritten Lesung 
in diesem Hohen Hause erst dann, aber auch wirk-
lich nur dann verabschieden, wenn vorher nach Ab-
schluß der zweiten Lesung eindeutig klargestellt ist, 
daß der dann endgültig erarbeitete Text dazu führt, 
daß die drei alliierten Mächte tatsächlich auf ihre 
Vorbehaltsrechte verzichten. 

(Beifall bei der SPD.) 

Eine Verabschiedung des neuen Teils unseres 
Grundgesetzes, mit dem die Demokratie und die 
Freiheit des Staatsbürgers auch für Notzeiten ge-
sichert werden sollen, ist darüber hinaus nur im Zu-
sammenhang mit der Neugestaltung der sogenann-
ten einfachen Notstandsgesetze denkbar, deren In-
halt wie auch der Text der vorgesehenen Geschäfts-
ordnung für den Gemeinsamen Ausschuß, genau 
wie die Grundgesetzänderung selbst, den Vorstel-
lungen entsprechen muß, die wir seit eh und je ver-
treten haben. Das Ganze sollte für uns alle wirk-
lich ein Paket sein. Wir wollen für diese wichtigen 
Fragen eine Gesetzgebung aus einem Guß, bestehend 
also aus den erforderlichen Grundgesetzänderun-
gen, den erforderlichen Einzelgesetzen, den erfor

-

derlichen Geschäftsordnungsbestimmungen usw., 
wobei es auch dazu kommen könnte, daß im Zusam-
menhang mit diesem ganzen Vorhaben gewisse Be-
stimmungen der Geschäftsordnung dieses Hohen 
Hauses — Fragen des Quorums usw., ich möchte sie 
nur andeuten — geändert werden. Wir wollen eine 
ausschließlich deutsche souveräne Gesetzgebung 
zum Schutze der Freiheit und der demokratischen 
Grundordnung — ich muß es noch einmal sagen — 
unter Ablösung aller sich aus dem Deutschl and

-

Vertrag ergebenden Vorbehalte der drei alliierten 
Mächte. 

Ohne in dieser ersten Lesung auf alle Einzel-
heiten der Regierungsvorlagen eingehen zu wollen 
oder zu können, halte ich es doch für richtig, hin-
sichtlich einiger sehr wesentlicher Einzelfragen kurz 
die Vorstellungen meiner Fraktion zu erläutern. 

Das Kernstück des Entwurfs ist — das ist hier 
schon mehrfach gesagt worden — die vorgesehene 
Regelung betreffend den Gemeinsamen Ausschuß. 
Diese Regelung, welche die gesetzgeberischen Be-
fugnisse ausschließlich, wenn auch über ein Not

-

parlament, auch für die schlimmste denkbare Situa-
tion dem frei gewählten Parlament im Zusammen-
wirken mit den Vertretern der deutschen Länder 
überträgt, findet im Grundsatz unsere volle ' Zu-
stimmung. Sie ist ja von uns im Ursprung mit ent-
wickelt und weiterentwickelt worden. Wir möchten 
aber nicht verhehlen, daß wir hinsichtlich einiger 
Einzelheiten der vorgesehenen Regelung gewisse 
Bedenken haben, die geklärt werden müssen und 
die unter Umständen auch zu weiteren Verbesse-
rungen und Änderungen des Gesetzes führen könn

-

ten und sollten. 

Bedenken haben wir — und insofern hat Herr 
Dorn vorhin eine sehr weit offen stehende Tür ein-
gerannt — gegen die in der Regierungsvorlage 
vorgesehene Wahl des Gemeinsamen Ausschusses, 
soweit die Parlamentsvertreter in Betracht kommen, 
mit Zweidrittelmehrheit. Das war sicherlich gut 
gemeint — sicherlich nicht gegen Sie, meine Damen 
und Herren von der FDP. Ihr Trauma ist ja schreck-
lich geworden, daß man  Sie irgendwo ausschließen 
wollte. Ich bin sicher, daß das nicht gemeint war. 
Sie sollten wissen, daß damit der Versuch gemeint 
war, zu verhindern, daß die NDP in diesen Gemein-
samen Ausschuß kommen könnte. Ich halte diese 
Methode, die NPD zu bekämpfen, persönlich für 
falsch. Denn entweder ist sie eine zu verbietende 
Partei — dann soll man sie durch das Bundes-
verfassungsgericht verbieten lassen —, oder sie 
wird, was wir nicht hoffen wollen, in dieses Par-
lament kommen, und dann wird sie die gleichen 
Rechte haben wie jede andere Partei; man darf 
hier nicht manipulieren. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Herr Abge-
ordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Moersch? 

Moersch FDP) : Darf ich Sie dann so interpre-
tieren, daß Sie damit sagen wollen, es sei nicht 
beabsichtigt gewesen — jedenfalls nicht von Ihnen 
aus —, nur Ihnen genehme Personen in den Aus-
schuß delegieren zu lassen? 

Hirsch (SPD) : Ich bin ein Abgeordneter, wie Sie, 
Herr Moersch, ich äußere mich jetzt zu einer Regie-
rungsvorlage, wie Sie das auch getan haben, als 
Sie noch hinter der. damaligen Regierung standen. 
Ich kann mich erinnern, daß Sie alle, meine Damen 
und Herren von der FDP, jeweils hinter jedem Wort 
irgendwelcher Regierungsvorlagen 'gestanden haben, 
auch wenn darunter die Unterschrift „Mende" stand. 
Es sollte in einem Parlament selbstverständlich sein, 
daß sich ein Abgeordneter gelegentlich auch mal 
kritisch mit der von ihm selber getragenen Regie-
rung auseinandersetzt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Können wir uns da verständigen? 

Wir sind der Meinung, daß diese Zweidrittel-
mehrheit ungut ist. Sie ist völlig ungewöhnlich. 
Wo gibt es denn eine Wahl, die mit zwei Dritteln 
vollzogen werden muß? Diese Vorschrift könnte zu 
großen Schwierigkeiten bei der Wahl führen. Wenn 
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zwei oder drei Gruppen da sind, die miteinander 
ganz böse sind, dann lehnt jede wechselseitig die 
andere ab, und die Wahl des Gemeinsamen Aus-
schusses könnte daran scheitern. 

Außerdem muß in konsequenter Fortentwicklung 
unseres Gedankens, daß dieses Notparlament in 
ganz besonderen Situationen für dieses gesamte 
Haus von uns Entscheidungsbefugnisse übertragen 
bekommen soll, abgesichert werden, daß dieser Not

-

ausschuß, dieser Gemeinsame Ausschuß, ein Spiegel-
bild des gesamten Parlaments hinsichtlich seiner 
Mehrheitsverhältnisse darstellt, wie immer sie vom 
Bürger durch den Wahlzettel gestaltet worden sind. 
Wir würden es begrüßen, wenn zu erreichen wäre, 
daß dieser Ausschuß mit einfacher Mehrheit nach 
dem Verhältnis der Stärke der Parteien in diesem 
Hause gewählt wird. 

Wir haben ferner gewisse Bedenken gegen die 
in Art. 115 e des Entwurfs vorgesehene Möglichkeit, 
daß das Parlament freiwillig auf seine Rechte ver-
zichtet und sie, auch wenn et noch funktionsfähig 
ist, dem Gemeinsamen Ausschuß überträgt. Wir 
kennen natürlich die Gründe für diese Regelung. 
Sie hängt mit der von Herrn Dorn heute erstaun-
licherweise so kräftig kritisierten Abschaffung des 
Unterschiedes zwischen äußerer Gefahr und Krisen-
lage zusammen. Das muß man ein bißchen kennen. 
Wir haben also einige Bedenken. Man kann sich 
nicht vorstellen, daß wir hier alle sitzen und einen 
Beschluß fassen: Wir haben nichts mehr zu sagen, 
das sollen jetzt die Damen und Herren des Gemein-
samen Ausschusses machen. Ich kann mir nicht vor-
stellen, daß ein solcher Beschluß hier eine Mehrheit 
finden könnte. 

Wir sind der Meinung, die wir immer vertreten 
haben, daß der Gemeinsame Ausschuß als gesetz-
gebendes Organ nur dann tätig sein sollte, wenn 
der Bundestag nicht mehr zusammentreten kann, 
wenn er nicht mehr funktionsfähig ist, wenn das 
Gesamtparlament aus irgendwelchen Gründen nicht 
entscheiden kann. 

(Vorsitz : Vizepräsident Schoettle.) 

Die Bedenken, die dagegen vorgebracht werden, 
daß das nicht praktikabel genug wäre, daß man 
dann zu langsam arbeiten würde, könnte man durch 
Sonderregelungen in der Geschäftsordnung aus-
räumen. Ich stelle das hier zur Debatte. Das muß 
man noch einmal genau überlegen. Das Ganze ist 
ein in sich geschlossenes Gefüge. Man kann nicht 
einen Stein herausbrechen, ohne eventuelle Konse-
quenzen mit ins Kalkül zu ziehen. 

Ebenso haben wir Bedenken gegen die vorge-
sehene Zustimmungsermächtigung in Art. 12 Abs. 3 
und Art. 53 a. Hier wäre auch zu prüfen, ob nicht 
besser das Gesamtparlament diese Zustimmungs-
erklärung abzugeben hat trotz der, wie manche mei-
nen — ich glaube: zu Unrecht — damit verbundenen 
angeblichen Eskalation. Aber auch das muß sorg-
fältig an Hand der Fakten geklärt und geprüft wer-
den. Je nachdem, wie diese Prüfung ausfallen wird, 
wird die Entscheidung zu fällen sein. 

Wir sind also — ich sage es noch einmal — 
grundsätzlich der Meinung — dieser Meinung 

waren wir immer —, daß der Gemeinsame Ausschuß 
als gesetzgebendes Organ nur dann in Funktion 
treten sollte, wenn dem rechtzeitigen Zusammen-
tritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse 
entgegenstehen oder wenn er nicht beschlußfähig 
ist. Das sollte unbeschadet der auch vorgesehenen, 
so oft mißverstandenen, ihm zusätzlich übertra-
genen Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive 
und Auskunftsverpflichtung seitens der Exekutive 
gegenüber dem Ausschuß auch in normalen Zeiten 
geschehen. Man darf nämlich nicht vergessen, daß 
dadurch dem Parlament — wenn auch indirekt — 
zusätzliche Kontroll- und Informationsmöglich-
keiten gegeben werden, die wegen ihrer Geheim-
haltungsbedürftigkeit wahrscheinlich nicht dem gan-
zen Parlament gegeben werden können. Auch in 
einem demokratischen Staat gibt es — das sollten 
manche endlich einsehen — gewisse Dinge, die man 
geheimhalten muß, weil es geradezu lächerlich wäre, 
sie auf dem offenen Markt auszutragen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Wir begrüßen die durch die Änderung des Art. 10 
im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entwurf 
eines Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post-
und Fernmeldegeheimnisses vorgesehene Regelung 
der hier einschlägigen Probleme. Es war stets eine 
unserer wesentlichen Forderungen, daß auch die 
Abhörerei durch die Alliierten und ihr Mißbrauch 
über andere. Stellen bereinigt werden und das 
Ganze, soweit es auf diesem Gebiet möglich ist, 
einigermaßen in einen korrekten Rechtszustand 
gebracht wird. Man muß wissen, daß die Ablösung 
der alliierten Vorbehalte gerade in diesem Zusam-
menhang nur über ein durch das Grundgesetz 
gedecktes eigenes deutsches Gesetz möglich ist. 
Wer gegen dieses Gesetz polemisiert — was ich 
vom Gefühl her verstehen kann —, vergißt, daß er 
es damit unmöglich macht, daß die allierten Rechte 
auf diesem Gebiet abgelöst werden. 

(Sehr wahr! in der Mitte.) 

Da gibt es natürlich wiederum etliche Einzel-
heiten, die sehr sorgfältig bedacht werden müssen. 
Wir halten es für richtig, diese jetzt gewählte poli-
tische Lösung, nämlich die Kontrolle durch einen 
verantwortlichen Minister und durch die beiden 
vorgesehenen politischen Gremien, einer Prüfung 
durch den Richter vorzuziehen. Es handelt sich um 
eine politische und nicht um eine richterliche Ent-
scheidung. 

Fraglich ist aber natürlich, ob es mit der Struk-
tur unserer Verfassung vereinbar ist, daß das rich-
terliche Nachprüfungsrecht als solches in der Ver-
fassung verboten werden soll. Die Frage, ob man 
das kann, kann ich heute nicht beantworten. Aber 
ich möchte sie doch immerhin erwähnt haben. Ob 
man das kann, ist nicht ganz sicher. Es wäre natür-
lich wenig praktisch. Denn wenn einmal durch eine 
Panne — nur durch eine solche kann es geschehen 
— herausgekommen ist, daß jemand abgehört wor-
den ist, und er es weiß, dann hilft es ihm nicht mehr 
viel, wenn ein Richter sagt: Das ist Unrecht gewesen. 
Aber wahrscheinlich wird er gar nicht klagen. 
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Wahrscheinlich wird er den Richter nicht anrufen, 
weil dieser ihm auch nicht mehr helfen kann. 

Das ist ein sehr unerfreuliches Kapitel, meine Da-
men und Herren. Darüber wollen wir uns gar nichts 
vormachen. Das geht noch mit § 2, wo es sich um das 
Abhören wegen bestimmter Tatbestände — Hoch-
verrat usw. — handelt. Dagegen kann man dann 
überhaupt nichts sagen. Aber sehr schwierig wird 
es bei § 3, wo das globale Abhörrecht gewährt wird. 
Das gilt ganz klar für die Nachrichtendienste. Ge-
macht wird das in jedem Land der Welt, ob in Ost 
oder West. Wir wissen es. 

Die Frage ist natürlich: Muß man das in eine Ver-
fassung hineinschreiben? Und nutzt es viel, wenn 
es so drinsteht? Die weitere Frage ist: Wie soll das 
alles praktiziert werden? Da ist natürlich aus dem, 
was jetzt in § 3 steht, nicht viel zu entnehmen. Dar-
über wird man in den Ausschüssen sehr sorgfältig 
reden müssen. 

Aber wer da meint, dieses Gesetz und den neuen 
Art. 10 ablehnen zu können, weil ihm die Geheim-
dienste nicht gefallen oder weil ihm das alles über-
haupt nicht paßt, muß eben wissen, daß die Ge-
heimdienste abhören, aber völlig unkontrolliert und 
abgeleitet von alliierten Rechten. Da sollte uns 
doch wahrlich nicht gefallen, meine Damen und 
Herren. 

Die in Art. 12 vorgesehenen Regelungen betref-
fend die Dienstverpflichtung für Wehrpflichtige, 
also — auch darauf muß immer wieder hingewiesen 
werden — nur für Männer, wie auch die Regelung 
des Art. 12 Abs. 3 betreffend die Freiheit, die Aus-
übung des Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, 
sind im Grundsatz, wenn man sich die in Betracht 
kommenden Lagen vorstellt, unvermeidlich. Wir 
glauben aber, daß die Formulierung der einschlä-
gigen Texte — Herr Minister, wir haben neulich 
schon darüber gesprochen — zu Mißverständnissen 
Anlaß geben könnte und daher verbessert werden 
muß. Ich meine, man sollte das, was in der Begrün-
dung zum Regierungsentwurf ausgezeichnet formu-
liert steht, in den Text der Verfassung selbst hin-
einschreiben. Denn nur so kann ein Mißbrauch ver-
hindert werden. Noch so schöne Begründungen nut-
zen nichts bei der Auslegung seitens irgendwelcher 
Gerichte bei einem Text, in dem als objektivierter 
Wille des Gesetzgebers, der maßgebend ist, etwas 
anderes steht, als in der Begründung behauptet 
worden ist. 

Insofern haben wir die herzliche Bitte, daß wir alle 
noch einmal sehr genau überlegen, wie die Formu-
lierungen lauten müssen, um das Gewünschte zu 
erreichen — dagegen hat niemand etwas —, um 
andererseits zu verhindern, daß man damit Miß-
brauch treiben kann, und um insbesondere die, wie 
wir alle zugeben sollten, begründete Angst unserer 
Gewerkschaften zu beseitigen, daß man gerade über 
die Bestimmungen des Art. 12 ihre Streikrechte 
unterwandern wolle. Ich bin sicher, Herr Minister, 
daß Sie das nicht wollen. Aber ich habe es Ihnen 
neulich schon in unserem Gespräch gesagt: An 
Ihre Stelle kann auch einmal der Bösewicht X treten, 

der gewillt ist, mit so etwas Mißbrauch zu treiben, 
und der mit dem Wortlaut dieses Gesetzes vielleicht 
auch ganz legal einen solchen Mißbrauch durchset-
zen könnte. 

So meine ich, daß gerade Art. 12 in seiner Ge-
samtheit nur dann richtig wird beurteilt werden 
können, wenn man den Text der dazu erforderlichen 
Einzelgesetze vor sich hat. Diese können dann na-
türlich mit einfacher Mehrheit geändert werden. 
Man muß also auf das Grundgesetz sehen. Ich 
glaube aber, es ist möglich, und zwar mit Zustim-
mung der Gewerkschaften, Lösungen zu finden, die 
tragbar und auch praktikabel sind. Wir dürfen bei 
diesen Überlegungen — auch das muß, glaube ich, 
hier endlich wieder einmal gesagt werden — doch 
nicht vergessen, daß unsere Gewerkschafter immer 
sehr hart um ihre Rechte gekämpft haben, daß sie 
aber so selten wie in keinem anderen Land der 
Welt davon Gebrauch machen, wenn es um das 
Streikrecht geht. Es gibt kein Land in dieser Welt, 
wo so wenig gestreikt wird wie bei uns. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Das allein bestätigt doch, wie verantwortungsbe-
wußt unsere Gewerkschaften insbesondere in der 
Zeit nach dem Kriege gehandelt haben. Sie haben 
zwar ihre Rechte gewahrt, haben sie aber nicht un-
gebührlich ausgenutzt. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU. — Abg. Schmidt [Hamburg] : 

Wo bleibt der Beifall von der FDP?) 

— Herr Dorn ist ja nicht mehr da. 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Schoettle: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage? 

Hirsch (SPD) : Ja, bitte! 

Dr. Mende (FDP) : Herr Kollege Hirsch, es 
stimmt, was Sie bezüglich der Anwendung des 
Streikrechts gesagt haben. Aber liegt das nicht mög-
licherweise auch daran, daß von den Tarifpartnern 
rechtzeitig nachgegeben wurde und sich ein Streik 
dadurch erübrigte, daß man den Forderungen der 
Gewerkschaften fast immer entsprochen hat? 

(Oh-Rufe bei der SPD.) 

Hirsch (SPD) : Sehr verehrter Herr Kollege 
Mende, es gibt doch die verschiedensten Situatio-
nen. Das mag manchmal so gewesen sein, und dann 
haben die Verhandlungen Sinn gehabt und ihr Ziel 
erreicht. Aber in anderen Ländern, die auch in der 
Konjunktur leben, pflegen sich solche Verhandlun-
gen genauso abzuspielen wie bei uns; dennoch 
streikt man dort mehr. 

Ich wollte die Gewerkschaften hier nicht zu tabui-
sierten Heiligen machen, sondern wollte nur klar-
stellen, daß man unverantwortlich handeln würde, 
wenn man ausgerechnet unseren deutschen Gewerk- 
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schaften den Vorwurf machte, sie mißbrauchten ihre 
Macht. Das haben sie wahrlich bisher nicht getan. 

(Beifall bei den Regierungsparteien und bei 
 Abgeordneten der FDP.) 

Herr Minister, wir haben in diesem Zusammen-
hang eine besondere Bitte, daß nämlich, wie das ja 
weitgehend auch im gegenwärtigen Rechtszustand 
geschieht, bei der Gestaltung des Art. 12, insbeson-
dere auch in den Einzelgesetzen, Rücksicht auf die 
berufstätigen Frauen mit Kindern genommen wird. 
Sie sind in einer besonderen Situation. Wer den 
letzten Krieg erlebt hat, weiß, wie eine Mutter leben 
mußte, die dienstverpflichtet war. Sie mußte sich 
immer entscheiden, entweder ihre Dienstverpflich-
tung zu verletzen oder ihre Kinder ungeschützt im 
Bombenhagel liegen zu lassen. Sie kennen diese 
Situation. Es ist also ein besonderes Anliegen von 
uns, daß, sosehr es natürlich nötig ist, daß auch 
Frauen in gewissen Situationen an ihrem Arbeits-
platz bleiben, doch sichergestellt werden muß, daß 
das nicht bürokratisch und unbeschränkt geschieht, 
sondern daß der besonderen Situation der Frauen 
gerade dabei Rechnung getragen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die in Art. 91 vorgesehenen Regelungen für den 
sogenannten inneren Notstand sind, wenn man sie 
richtig liest und richtig auslegt, im Grundsatz richtig 
und unvermeidlich und daher zu akzeptieren. Der 
Einsatz der Streitkräfte — darauf sei besonders hin-
gewiesen — darf in all den Situationen — Natur-
katastrophe, schwerer Unglücksfall und bewaffneter 
Aufstand — nur als Einsatz von Polizeikräften er-
folgen. Bei der Erörterung in der Öffentlichkeit wer-
den immer zwei Dinge verschwiegen, das „bewaff-
net" bei dem Aufstand und die Worte „als Polizei-
kräfte" bei den Streitkräften. Mit anderen Worten, 
die Streitkräfte können nicht mit dem Starfighter 
gegen einen Bauern kämpfen, der mit der Mistgabel 
gegen einen Polizisten vorgeht. Verzeihen Sie mir 
bitte dieses primitive und etwas überspitzte Beispiel. 
Der Einsatz darf also nur bei bewaffnetem Aufstand 
und dann eben nur mit einer Polizeiausrüstung er-
folgen, und zwar auch nur deswegen, weil die nor-
male Polizei nicht geeignet ist, einen bewaffneten 
Aufstand abzuwehren. Wer macht schon bewaffnete 
Aufstände? 

(Zuruf des Abg. Dr. Mende.) 

— Jedenfalls auch nicht die Gewerkschaften, Herr 
Mende ;  ich glaube, darüber können wir uns ver-
ständigen. 

(Abg. Dr. Mende: Es ist bei Günter Graß 
„Die Plebejer proben den Aufstand" nach

-

zulesen, wie schlecht wir das können; und 
das ist gut so!) 

Ganz besonders begrüßen wir natürlich die aus-
drückliche Anerkennung des Streikrechts im Sinne 
des Art. 9 Abs. 3 des geltenden Grundgesetzes sei-
tens der Bundesregierung, und zwar nicht nur durch 
die von ihr vorgelegte Fassung des Art. 91 Abs. 4, 
sondern vor allem auch durch die Begründung dazu, 
die Herr Even vorhin besonders hervorgehoben hat. 
Dafür danke ich ihm ganz besonders. Die Klarstel

-

lung war in diesem Hause auch einmal dringend not-
wendig. Aber auch die Bundesregierung hat dieses 
Widerstandsrecht ja in ihrer Begründung ausdrück-
lich, und da würde ich sagen: sogar verbindlich aner-
kannt. Ich bitte diejenigen, die die Begründung nicht 
gelesen haben, sie nachzulesen. Da steht in kurzen 
Worten das drin, was der Kern der Sache ist. Wenn 
ich sage: insofern verbindlich anerkannt, so liegt das 
daran, daß ich bei allen Überlegungen in dieser Hin-
sicht nicht glaube, daß es möglich ist, ein politisches 
Widerstandsrecht in Verfassungsbestimmungen nie-
derzulegen. Das wäre so, wie wenn man eine Bahn-
steigkarte verlangte, wenn man einen Bahnsteig 
stürmen will. Entweder ist der Bürger bereit, Wider-
stand für eine gute Sache zu leisten, oder nicht. 
Wenn er dazu bereit ist, fragt er nicht: Ist das 
risikolos? Dann ist es nämlich kein Widerstand 
mehr. 

(Abg. Dr. h. c. Dr.-Ing. E. h. Möller: Sehr 
richtig!) 

Weder die Leute, die 1920 gegen den Kapp-Putsch 
gestreikt haben, noch die Leute vom 20. Juli 1944 
noch die vom 17. Juni 1953 haben nach einer sol-
chen Bahnsteigkarte gefragt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Sie haben nach dem Recht gefragt und haben danach 
gehandelt. 

Ganz besonders erfreulich ist an dem vorliegen-
den Text, daß im Gegensatz zu allen Vorlagen, die 
wir bisher hatten, im Gegensatz auch zu dem Text 
des Rechtsausschusses — Herr Dorn, falls Sie da 
sein sollten oder das lesen: Ausrufungszeichen —, 
im Gegensatz also zu allen früheren Vorlagen, de-
nen Sie von der FDP bis auf zwei Ausnahmen hier 
meist zugestimmt haben, die früher vorgesehenen 
Grundrechtsbeschränkungen auf das allernotwen-
digste und tragbare Maß zurückgeführt worden sind. 

 
Interessant an diesen jetzt noch vorgesehenen 

Grundrechtsbeschränkungen ist allein die Möglich-
keit einer Freiheitsentziehung, aber auch das nur 
bis zu vier Tagen — heute bis 24 Stunden —, und 
das alles nur in einer Lage äußerer Gefahr. Ich 
glaube, man muß es in Kauf nehmen, daß sich dann 
der richterliche Haftbefehl — und darum geht es 
ja — um Stunden oder vielleicht um vier Tage ver-
zögern kann. Das ist nicht schön für denjenigen, der 
dann unschuldig vier Tage eingesperrt wird — sehr 
richtig —; aber im Verhältnis zu dem, was sonst 
in dieser Lage geschieht, ist das tragbar. Insbeson-
dere aber stellt diese Bestimmung sicher, daß es 
wenn die Verfassung geändert ist, nicht so etwas 
Ähnliches wie Schutzhaft oder KZ geben kann. Das 
ist damit endgültig und verbindlich für alle Zeiten 
ausgeschlossen, und das muß ausgeschlossen wer-
den. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Merkwürdigerweise wird auch die Regelung ange

-

griffen, die vorsieht, daß der Gemeinsame Ausschuß 
gegebenenfalls auch befugt sein soll, dem amtie-
renden Bundeskanzler ein konstruktives Miß-
trauensvotum auszusprechen oder ihn, was die 
Folge ist, auch neu zu wählen. Wenn der Gemein-
same Ausschuß — vielleicht hängt die Kritik etwas 
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damit zusammen — das Spiegelbild dieses Parla-
ments und der Länderparlamente darstellt, kann 
und muß man ihm diese Befugnis übertragen. Denn 
wenn der Bundeskanzler z. B. stirbt, muß ja der-
jenige, der die Richtlinien der Politik zu bestimmen 
hat, irgendwie ersetzt werden. Und Bedenken kann 
es nicht geben. Denn jede Maßnahme des Gemein-
samen Ausschusses ist ja durch das Parlament, wenn 
es wieder zusammentreten kann, sofort zu korrigie-
ren, wenn das Parlament in seiner Gesamtheit einer 
anderen Meinung sein sollte. Überhaupt ist ja diese 
Möglichkeit der Korrektur durch den Bundestag, 
wenn er wieder funktionsfähig wird, in der Diskus-
sion, die da geführt wurde, weitgehend übersehen 
worden. Der Bundestag bleibt der Souverän in der 
Gesetzgebung, wenn er wieder die Möglichkeit hat, 
normal arbeiten zu können. 

Da gibt es natürlich einige „Problemchen", möchte 
ich sagen, Herr Minister, wie das also z. B. sein 
könnte: Der Bundestag ist erst nicht funktionsfähig, 
der Gemeinsame Ausschuß tritt zusammen, und nun 
kommen plötzlich 210 „Normalabgeordnete" hier 
nach Bonn. Die sind zwar nicht beschlußfähig, sagen 
aber mit einem gewissen Recht: Was soll das? Da 
sind also jetzt 22, die dürfen, und wir anderen 210, 
wir dürfen nicht. — Das ist natürlich eine merk-
würdige Situation, die man aber wahrscheinlich 
auch durch eine verhältnismäßig einfache Regelung 
in den Griff bekommen kann, vielleicht durch eine 
Herabsetzung des Quorums in solchen besonderen 
Situationen, damit es eben nicht mehr die Hälfte der 
Mitglieder zu sein braucht. Dies ist nur eine etwas 
ins Unreine gesprochene persönliche Überlegung. 

Nun, meine Damen und Herren, der Probleme 
größerer und kleinerer Art gibt es außer den eben 
angesprochenen natürlich noch mehr. Es wird har-
ter Arbeit in den Ausschüssen bedürfen, um zu end-
gültigen Klärungen zu kommen. Wir werden es 
nicht einfach haben, und wir sollten es uns auch 
nicht einfach machen. Wir sollten nicht Schatten-
boxen miteinander veranstalten, wir sollten mitein-
ander diskutieren. Wir sollten uns dann auch die 
Meinungen sagen. Aber wir sollten nicht behaupten, 
der andere habe etwas gesagt — was er nie be-
hauptet hat — und ihm dann dafür — das meine ich 
mit „Schattenboxen" — einen k. o. zu geben ver-
suchen, der eventuell etwas Ähnliches darstellt wie 
den Versuch einer Selbsttötung: das soll ja schon 
mal vorgekommen sein. 

Dieser Entwurf bildet für unsere Fraktion im Ge-
gensatz zu den früheren Entwürfen eine sehr 
brauchbare und akzeptable Grundlage für die nun-
mehr erforderlichen ausführlichen Beratungen. Wenn 
wir bessere Regelungen finden, sollten wir uns alle 
darüber freuen. Niemand sollte meinen — wenn er 
eine Regelung gefunden hat —, daß es beleidigend 
für ihn wäre, wenn ein andere eine bessere findet. 
Ich weiß, daß Sie nicht so denken, Herr Minister, 
und Sie, Herr Benda, noch weniger — vielleicht. 

(Heiterkeit.) 

Dieses Sonderlob war gar nicht persönlich Ihnen 
ausgesprochen, sondern entsprang der Kameraderie 
der Juristen, Herr Benda. Trotz aller zum. Teil etwas 
hochgeputschten Differenzen — wie heute morgen 

geschehen, wo wir für Dinge beschimpft worden 
sind, die wir gar nicht wollen, und von jemandem 
kritisiert worden sind, der weiß Gott in dieser Rich-
tung kein Recht zur Kritik hat — hoffen wir, den-
noch bei diesem neuen Gesetz zum Schutz unserer 
Freiheit und der demokratischen Grundordnung zu 
einer Übereinstimmung zu kommen; denn es wäre 
gut, wenn ein solch wichtiges Gesetz nicht mit einer 
noch so großen Mehrheit, sondern möglichst ein-
stimmig hier verabschiedet werden könnte. Wir 
werden alles tun, um dieses Gesetz gründlich und 
trotz aller Sorgfalt so schnell wie möglich in den 
Ausschüssen zu beraten. 

Noch intensiver werden und müssen jedoch un-
sere Bemühungen sein, dafür zu sorgen, daß wir nie 
in die Lage kommen, dieses Gesetz, das wir jetzt vor 
uns haben, auch anwenden zu müssen. 

(Allseitiger Beifall.) 

Der beste und wirksamste Weg dazu ist, daß wir 
eine Politik verfolgen, die den Frieden auf jeden 
Fall zu erhalten sucht. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Schoettle: Das Wort hat der 
Herr Bundesminister der Justiz. 

Dr. Dr. Heinemann, Bundesminister der Justiz: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zur Klar-
stellung folgendes: Das Bundesjustizministerium 
war an der Ausarbeitung der Schubladengesetzge-
bung beteiligt. Der jeweilige Chef des Hauses war 
unterrichtet. Diese Schublade auszuräumen ist der 
Sinn dieser Vorlage. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Vizepräsident Schoettle: Meine Damen und 
Herren, ich unterbreche die Sitzung. 

(Unterbrechung der Sitzung 
von 13.23 Uhr bis 15.17 Uhr.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Die Sitzung 
ist wieder eröffnet. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Busse. 

Busse (Herford) (FDP) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren Kollegen! 
Meine Fraktion hatte mich an sich beauftragt, zu 
dem Komplex, der sich aus der Änderung des 
Art. 10 des Grundgesetzes und dem Ausführungs-
gesetz zu Art. 10 des Grundgesetzes ergibt, heute 
hier vor Ihnen zu sprechen. Aber gewisse Ausfüh-
rungen, die von Herrn Dr. Even und Herrn Kollegen 
Hirsch heute vormittag gemacht worden sind, geben 
mir Veranlassung, einige Punkte klarzustellen. 

Es mag gewiß wirksam sein — und die Reaktion 
eines großen Teiles dieses Hauses auf entspre-
chende Äußerungen hat diese Wirksamkeit ja deut-
lich unterstrichen —, wenn man die Ausführungen 
des Vorredners hier gleich mit einer Note versieht: 
Sie waren gut oder schlecht, sie waren sachlich, 
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sie waren unsachlich oder — wie es heute morgen 
so schön hieß — sie waren demagogisch. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Herr Kollege 
Busse, würden Sie nicht auch meinen, daß 
in Fragen der Benotung der Herr Kollege 

Dorn nie zurückhaltend war?) 

— Nein, das mag ruhig allgemein hingenommen 
werden. Wir sollten uns darüber einig sein, daß 
solche Urteile der Sache bei Gott nicht dienlich 
sind. Ich möchte deshalb an die beiden Herren, 
die sich dieser Redewendungen befleißigt haben, die 
Bitte richten, sich einmal in einer stillen Stunde zu 
überlegen, ob es nicht auch demagogisch ist, eine 
Rede, statt sie sachlich zu beantworten, einfach als 
demagogisch zu bezeichnen. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Schmitt

-

Vockenhausen: Sie ist doch sachlich beant

-

wortet worden, soweit etwas drin war! — 
Weitere Zurufe.) 

Es mag ein Weiteres bemerkt werden. Es ist so-
wohl vom Herrn Innenminister wie auch von Herrn 
Dr. Even betont worden, daß das Grundanliegen 
der Notstandsgesetzgebung ein gemeinsames An-
liegen dieses ganzen Hauses sein sollte. Wir haben 
in der Vergangenheit alles getan, diesem Anliegen 
Rechnung zu tragen. Es ist nicht unser Verschulden 
gewesen, daß dieses Gemeinsame in der Zeit, seit-
dem wir nicht mehr in der Koalition sind, verlassen 
worden ist. Wir wären bereit gewesen, in jeder 
Zeit und in jedem Stadium des Verfahrens gemein-
same Gespräche und Verhandlungen weiter zu 
führen, so wie sie in der Zeit, als wir noch in der 
Regierung waren, gemeinsam geführt worden sind. 
Daß man es nicht für nötig befunden hat, diese Ge-
meinsamkeiten weiter zu suchen, ist, wie gesagt, 
nicht unsere Schuld, sondern es ist Schuld der-
jenigen, denen dieses Versäumnis angekreidet wer-
den muß. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, daß 
das nicht gerade eine besonders freundliche Stim-
mung bei uns hervorgerufen hat, ich glaube, das 
wird mindestens menschlich verständlich sein.  Es 
wird noch verständlicher sein, wenn man heute 
hier Äußerungen hören muß, wie sie Herr Dr. Even 
für richtig gehalten hat: daß die FDP sich anschei-
nend auf dem Weg in Richtung DFU befinde. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, hier ein deut-
liches Wort: In Hunderten von Podiumsgesprächen, 
in Hunderten von Veranstaltungen haben meine 
politischen Freunde — und der Kollege Dorn und 
ich vorrangig — versucht, das Grundanliegen, das 
hier ansteht, im Volke verständlich zu machen. Wir 
haben sehr häufig Mitglieder dieses Hauses aus 
den Kreisen der CDU/CSU bei solchen Diskussionen 
vermißt, 

(Abg. Dorn: Sehr richtig!) 

wenn wir uns gestellt haben und zwar unseren 
eigenen Freunden, in den Universitäten, in Kollo-
quien, die über diese Frage stattgefunden haben, 
und wenn wir in allen Fragen darum gerungen 
haben — gerungen haben im wahrsten Sinne des 
Wortes; einzelne Mitglieder des Hauses wissen, 
wie hart das manchmal gewesen ist —, überhaupt 

Verständnis für das . Grundanliegen zu erwirken 
und die Meinung mit festigen zu helfen, daß hier 
etwas Notwendiges geschieht. 

Ausgerechnet denen, die das getan haben, sowohl 
als sie mit in der Regierung saßen wie auch in der 
Zeit, als sie in die Opposition hineingekommen 
waren, heute zu sagen, sie bewegten sich in Rich-
tung derer, die Gegner der Notstandsgesetzgebung 
waren — so sinngemäß Herr Kollege Hirsch —, 
oder noch schlimmer, wie Herr Dr. Even sagte, wir 
seien auf dem Weg in Richtung DFU, das sind 
Dinge, die wirklich geeignet sind, ein Klima her-
vorzurufen, das ein gemeinsames Handeln einfach 
menschlich schwer möglich macht. 

(Beifall bei der FDP.) 

Das bitte ich Sie in künftigen Fällen mit zu beachten. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Busse (Herford) (FDP) : Bitte! 

Dr. Rinderspacher (SPD) : Wie vereinbart sich 
das, was Sie soeben gesagt haben, Herr Kollege, 
mit der Tatsache, daß persönliche Kontakte zu Ver-
tretern der DFU bestehen? 

Busse (Herford) (FDP) : Aber Verehrtester, ich 
habe noch nie einen persönlichen Kontakt mit 
jemandem abgelehnt, weil der andere eine andere 
politische Meinung vertritt als ich. Ich habe gerade 
in persönlichen Kontakten auch mit Vertretern der 
DFU das gemeinsame Anliegen dieses Hauses ver-
treten. Wenn Sie das tadeln wollen, bitte schön, dann 
ist das Ihre eigene Angelegenheit. Glauben Sie nicht, 
Herr Kollege, daß es besonders im gegenwärtigen 
Zeitpunkt, speziell am heutigen Tag, ein bißchen 
peinlich wirkt, wenn man solche Kontakte jetzt fest-
stellt? 

(Zuruf von der FDP zu Abg. Dr. Rinder

-

spacher: Was meinen Sie denn? Sagen Sie 
doch, was Sie wollen! — Abg. Dorn: Den

-

ken sie an Herrn Berisch oder Herrn 
Frenzel!) 

Ich verstehe Ihre Äußerung um so weniger, als 
heute in diesem Haus nicht nur von uns, sondern 
auch vom Minister und von Herrn Hirsch und allen, 
die gesprochen haben, eindeutig erklärt worden ist, 
daß wir mit jedem Gespräche führen wollten, ganz 
gleich ob er Freund oder Gegner der Notstands-
gesetzgebung sei; und daß wir nicht deshalb, weil 
jemand Mitglied der DFU ist, solchen Gesprächen 
ausweichen wollen, das ist heute hier genügend 
deutlich zum Ausdruck gekommen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist 
dann mehrfach darauf angespielt worden, wie wir 
uns früher verhalten haben. An unserer Grundein-
stellung — das sage ich in diesem Hause vor die-
sem Plenum nicht zum erstenmal — hat sich nichts 
geändert. Nach wie vor ist die FDP dafür, daß eine 
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) Notstandsgesetzgebung geschaffen wird. Daß dabei 
Differenzen in unserer Haltung aufkommen im Ver-
hältnis zu dem, was wir vor ein, zwei, drei Jahren 
gesagt haben, wird nur ein Mensch, der die Ent-
wicklung nicht verfolgt hat, tadeln können. 

Ad eins: Wir sind jetzt in der Opposition, und 
das ist etwas anderes — das werden einige Herren 
von der SPD inzwischen auch gemerkt haben —, als 
wenn man in einer Regierungskoalition sitzt und 
in dieser Koalition zu gewissen Kompromissen kom-
men muß. Darüber hinaus aber sehen wir es gerade 
als Aufgabe der Opposition an, besonders kritisch 
gegenüber allen Handlungen der Regierung zu sein. 

(Beifall bei der FDP.) 

Dieser Aufgabe müssen wir uns unterziehen, und 
wenn wir uns hundertmal in Widerspruch setzen zu 
Dingen, die wir früher vielleicht einmal gesagt und 
getan haben. 

Ad zwei: Wir haben die Fallex-Übung gehabt. Sie 
sollte den Zweck haben, uns Erkenntnisse über die 
Praktikabilität des vom Rechtsausschuß erarbeiteten 
Entwurfs zu schaffen. Nun, wir haben Konsequen-
zen aus der Fallex-Übung gezogen, und wir sind 
auf Grund der Fallex-Übung in manchen Punkten zu 
neuen und anderen Ansichten gekommen. Damit 
war für uns einer der Zwecke dieser Fallex-Übung 
erreicht. 

Und der dritte Punkt: In der Zwischenzeit hat, 
was, wie wir heute wissen, in der Vergangenheit 
leider weitgehend versäumt wurde, eine weitge-
hende Diskussion über die Notstandsgesetzgebung 
stattgefunden. Es gibt Leute, die meinen, sie hätten 
von Anfang an den Stein der Weisen entdeckt und 
brauchten nichts mehr hinzuzulernen. Allein der 
jetzt vorliegende Entwurf der Regierung zeigt, wie 
vieles man  in der Tat laufend hinzulernen kann: 
Denn er ist in wesentlichen Punkten anders, als frü-
here Entwürfe waren, teils besser, teils nach unse-
rer Meinung schlechter. Wenn das allgemeine Er-
kenntnis ist, warum macht man uns dann Vorwürfe 
daraus, daß auch wir heute in gewissen Fragen eine 
präzisere, eine nuanciertere Stellung einnehmen, als 
wir es früher getan haben? 

(Abg. Rasner: Der Ton macht die Musik!) 

— Ich bin nach wie vor bereit, Herr Rasner, bei 
jedem, der sachlich mit mir über die Dinge diskutie-
ren will, zu lernen. 

(Abg. Rasner: Ihnen glaube ich das auch!) 

Ich habe mit Freuden festgestellt, daß das anschei-
nend auch die Grundhaltung von Herrn Hirsch und 
Herrn Even heute morgen gewesen ist. Dann soll 
man aber nicht auf andere mit Steinen werfen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Und, Herr Rasner, wenn wir jetzt anfangen wollen, 
hier gegenseitig Maßstäbe an den Ton anzulegen, 
dann werden wir uns auf ein sehr heikles Gebiet 
begeben. 

(Abg. Rasner: Wer hat denn hier ange

-

fangen?) 

— Ach, wer hat denn angefangen? Erinnern Sie 
sich doch einmal ein bißchen zurück, meine Freunde, 
als hier noch die Opposition war, welche Reden da 
von hier oben gehalten worden sind, was Herr Kol-
lege Schmidt etwa bei seinen Attacken auf den 
damaligen Herrn Verteidigungsminister hier oben 
an Ausführungen gemacht hat. Streiten wir nicht 
über den Ton; der ist verschieden bei dem einen 
und bei dem anderen. 

(Abg. Rasner: Das kann man wohl sagen!) 

— Auch bei Ihnen, Herr Rasner, zwischen uns 
beiden. 

Was man uns sachlich zum Vorwurf machen 
wollte, war, daß Herr Dorn hier sehr klar auf-
gewiesen hat, wie man nicht mit dem zurecht-
kommen konnte, mit dem, was die SPD früher hier 
erklärt hat, dem, was sie in der Gegenwart erklärt 
hat, und dem, was hier als Gesetzentwurf vorgelegt 
ist. Bedenken wir doch einmal, es ist ein Gesetz-
entwurf vorgelegt worden, der von maßgeblichen 
Vertretern der SPD in der Regierung mit zu ver-
antworten ist. Es kann nicht abgestritten werden, 
daß Herr Jahn erklärt hat — damals noch parla-
mentarischer Geschäftsführer der SPD —, daß so 
und nicht anders dieser Gesetzentwurf angenommen 
werden müsse. Meine Freunde, ist es da nicht be-
rechtigt, wenn einer, dem man die Möglichkeit 
besserer Erkenntnis vorher dadurch genommen hat, 
daß man ihn nicht mehr eingeladen hat, auf diese 
Dinge hinweist und sie klarstellt und fragt: Was 
ist denn nun? Was gilt denn nun? Gilt das, was 
hier vorliegt, oder gilt das, was früher von einem 
maßgeblichen Mitglied der Koalition gesagt und 
getan worden ist? Ich kann mich an sehr viele 
Dinge — gerade seitens ,der SPD — erinnern, daran, 
wie wir hier manchmal behandelt worden sind, 
wenn wir in der Koalitionsregierung gewisse Kon-
zessionen machen mußten, was man uns dann zu-
gerufen und wie man uns behandelt hat. Die Form, 
in der heute morgen diese Diskrepanz aufgezeigt 
worden ist, was, glaube ich, so, daß sie parlamen-
tarisch überall vertreten werden kann. 

(Beifall bei der FDP. — Abg. Matthöfer: 
Herr Busse, aber nicht im Verhältnis zu 
Ihrer eigenen Position 1965! — Abg. Dorn: 

Aber sicher doch!) 

— Das verstehe ich nun nicht, Herr Matthöfer; tut 
mir leid. Aber wir wollen es nicht im einzelnen 
diskutieren. 

(Abg. Matthöfer: Damals hat Herr Dorn 
den Entwurf als „optimal" bezeichnet!) 

— Ich glaube, das werden Sie so nicht nachweisen 
können, daß er ihn als optimal bezeichnet hat; 
wenn aber „optimal", dann unter den damaligen 
Umständen, wie die Verhältnisse damals lagen, 
unter dem Gesichtspunkt, was erreichbar erschien. 

Ich will einmal einen Punkt herausgreifen, der 
heute morgen auch zur Diskussion gestellt ist. 
Unsere Stellungnahme zum Streikrecht — was Sie 
gerade interessiert — ist stets eindeutig gewesen. 
Wir haben für normale Zeiten es bejaht und haben 
uns insbesondere in den Ausschußberatungen ein- 
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deutig dafür ausgesprochen. Wir haben aber ebenso 
klar gesagt, daß in Fällen des äußeren Notstandes 
dieses Recht zum Ruhen gebracht werden müsse, 
aus den Verhältnissen heraus. Das ist stets unsere 
Grundhaltung gewesen. Wir haben trotzdem davon 
abgesehen, diesen unseren Standpunkt, daß in Zei-
ten äußeren Notstandes das Streikrecht ruhen 
müsse, weiter zu verfechten, weil wir bei der Zu-
sammensetzung dieses Hauses keine Möglichkeit 
sahen, diese unsere Vorstellungen auch gesetzlich 
zu realisieren. Wir haben damit nicht unseren 
Standpunkt aufgegeben. Aber obgleich z. B. unser 
Anliegen im Gesetzentwurf nicht enthalten war, 
kann man durchaus sagen, daß das, was nach 
der Gesamtkonstellation als optimal angesprochen 
werden mußte, erreicht worden ist. Man wird vieles 
darüber reden können; aber allein so sind solche 
Äußerungen zu sehen und zu werten. 

Nun ein Letztes für dieses Vorgespräch gewisser-
maßen, zu den vielberühmten, vielzitierten „Schub-
ladengesetzen". Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich weiß nicht, wer von der SPD es war, 
der sich dazu äußerte, ich glaube, Herr Kollege 
Schmidt: eines vorab, diese Schubladengesetze wur-
den schon gestohlen, als Herr Bucher noch gar nicht 
daran dachte, einmal Justizminister zu sein oder zu 
werden. 

(Abg. Dorn: Hört! Hört;) 

Das ist ein Faktum, das feststeht und aus dem Sie 
alle, glaube ich, die notwendigen Konsequenzen 
ziehen könnten. Kenntnis von einem wesentlichen 
Teil der Schubladengesetze haben dann anschlie-
ßend nicht nur Minister, sondern auch eine ganze 
Reihe von Mitgliedern dieses Hauses, insbesondere 
diejenigen, die an der Fallex-Übung teilgenommen 
haben, bekommen. Wir haben damals aber bewußt 
gesagt: wir wollen sie jetzt nicht diskutieren, son-
dern einmal als Übungsgrundlage hinnehmen. Aber 
eines war, glaube ich, die gemeinsame Ansicht aller 
Beteiligten an der Übung und an dem Ausschuß: daß 
diese Gesetze — jedenfalls das, was wir davon vor 
die Augen bekommen hatten — in dieses Haus hin-
eingehörten, in diesem Hause beraten werden könn-
ten und beraten werden müßten. Wir alle, glaube 
ich, waren der Meinung, daß das vor Verabschie-
dung des verfassungsändernden Gesetzes erfolgen 
sollte. Ich hoffe, daß diese Meinung auch heute 
noch da ist. Damit werden wir dann einen ganz 
wesentlichen Streitpunkt, diese bösen Schubladen-
gesetze, endlich aus diesem Raum herausbringen. 
Aber es geht nur, wenn sie wirklich klar auf den 
Tisch dieses Hauses gelegt, von diesem Hause 
ordnungsmäßig beraten und dann so oder auch an-
ders auch verabschiedet werden. 

(Beifall bei der FDP.) 

Darf ich einige der Grundsätze, die ich soeben an-
deutete, konkretisieren, indem ich mich nunmehr 
der eigentlichen Aufgabe zuwende, die mir gestellt 
war, nämlich zu der Änderung des Art. 10 und dem 
Ausführungsgesetz zu Art. 10 Stellung zu nehmen. 

Anders als der Entwurf einer Notstandsverfas-
sung ist dieses Gesetz — wenn ich es einmal als 
ein Gesetz ansprechen darf — in der vorigen 

Legislaturperiode nicht abschließend beraten wor-
den, geschweige denn zur endgültigen Abstimmung 
in das Plenum gekommen. Es lagen dafür zwei we-
sentliche Gründe vor. Den einen will ich einmal als 
den Modus procedendi bezeichnen. Man wollte da-
mals so etwas unter der Hand in das Gesetz hin-
einbringen, ein Weg, den nicht nur wir, sondern, 
glaube ich, Mitglieder aller Fraktionen für wenig 
opportun gehalten haben. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Die Regie

-

rungsvorlage jetzt ist dann der bessere 
Weg!) 

— Ich spreche von dem, was war, Herr Kollege 
Schmitt-Vockenhausen. — Das zweite aber war das 
sachliche Anliegen, was dann noch auf diesem et-
was komischen Wege in das Gesetz hineinkommen 
sollte. 

Hat sich an dieser Situation heute Entscheiden-
des geändert? Das ist die Frage, die sich stellt. Herr 
Kollege Hirsch hat heute morgen bereits dankens-
werte Ausführungen, auch solche der Kritik, zu die-
sem Gesetz gemacht. Ehe ich mich der Kritik zu-
wende, möchte auch ich hier betonen — und ich 
bitte, uns das nun endlich abzunehmen, genauso, wie 
meine Bitte dahin geht, daß Sie uns endlich unsere 
grundsätzliche Einstellung zum Notstand abnehmen, 
damit wir sie nicht jedesmal wieder hier vorbeten 
müssen —: Auch wir bejahen die Notwendigkeit, 
ein Ausführungsgesetz zu Art. 10 auf der Grund-
lage dessen zu schaffen, was hier von der Regierung 
vorgelegt worden ist. Die Notwendigkeit ist evi-
dent.  Ein solches Gesetz dient der Sicherung unserer 
rechtsstaatlichen, verfassungsmäßigen Verhältnisse. 
Derjenige, der bestrebt ist, gerade diese Ordnung 
zu untergraben, soll am wenigsten Recht haben, 
sich darauf zu berufen, daß wir hier seine Rechte 
einschränken. Das ist die Grundeinstellung, von der 
aus wir an die Sache herangehen. 

Wenn man dann aber die Dinge weiter verfolgt, 
so muß man einmal klar erkennen, daß unseren Mög-
lichkeiten gewisse Grenzen gesetzt sind. Diese 
Grenzen ergeben sich einmal aus unserer Verfas-
sung selbst, zum anderen aber — und das ist, glaube 
ich, bisher zu wenig angesprochen oder beachtet 
worden — auch aus der Menschenrechtskonvention, 
deren Bedeutung wir hier nicht unterschätzen kön-
nen, und zwar in einem doppelten Sinne. 

Unsere Verfassung unterliegt zwar in einem ge-
wissen Umfang unserer Disposition. Ob diese Gren-
zen in dem vorliegenden Gesetzentwurf immer ein-
gehalten sind, wagen wir zu bezweifeln. Wir wagen 
zu bezweifeln, ob es richtig ist, grundsätzlich und 
allgemein den Rechtsweg auszuschalten, grundsätz-
lich und allgemein dem Betroffenen keine Kenntnis 
davon zu geben, daß er überprüft wird, und ähn-
liche Dinge mehr. Man wird hier sehr vorsichtig ab-
schätzen müssen. Derjenige, bei dem sich heraus-
stellt, daß er schuldig ist, wird anschließend in dem 
Gerichtsverfahren gewahr, daß er abgehört worden 
ist. Derjenige aber, bei dem sich herausstellt, daß 
es ein unbegründeter Verdacht war, soll nichts ge-
wahr werden und soll nicht einmal in den Stand ge-
setzt werden, die Folgewirkungen des Abhörens zu 
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überwachen und zu kontrollieren, ob hier ord-
nungsmäßig in seinem Interesse verfahren worden 
ist? Es soll alles geheim. bleiben? Ich werfe diese 
Frage hier auf. Wir werden uns im Ausschuß einge-
hend damit beschäftigen müssen, wo hier die Gren-
zen, die uns die Verfassung selbst setzt, liegen, ob 
wir hier nicht dabei sind, ein Grundrecht, nämlich 
das des Rechtsschutzes, der Möglichkeit, Gerichte 
gegen Hoheitsakte anzurufen, für einen gewissen 
Teil von Menschen völlig auszuräumen. 

Ich muß diese Frage um so mehr stellen, als ja 
nicht nur ein Verdächtiger hier betroffen werden 
soll, sondern selbst der freundliche Nachbar, der 
dann und wann dem anderen erlaubt, sein Telefon 
zu benutzen. Und im geheimen frage ich mich manch-
mal gar: Wie ist es denn mit den öffentlichen Fern-
sprechstellen, die ein solcher böser Mensch ja auch 
manchmal zu benutzen pflegt? Soll man so weit 
gehen, daß man dann alle öffentlichen Fernsprech-
stellen abhört, um alles mitzubekommen, was auf 
diesen Telefonleitungen gesprochen wird? 

Ich bin mir darüber klar, daß wir zu einer Ein-
schränkung der Mitteilungspflicht kommen müssen. 
Wo hier aber die Grenzen liegen, das bedarf sehr 
eingehender Erörterung, und ich glaube nicht, daß 
wir unsere Zustimmung dazu geben würden, sie 
generell zu verneinen und generell den Rechtsweg 
auszuschließen. Dann frage ich mich: warum soll 
nicht gerade der zu Unrecht Betroffene die Möglich-
keit haben, unter Umständen im Rechtsweg alles das 
nachprüfen zu lassen, was als Material angefallen 
und als Folgewirkung da ist? Man wird über das 
alles viel leichter und viel besser sprechen können, 
wenn man die Rechtskontrollen, die der Entwurf vor-
sieht, einmal kritisch überprüft hat und dann hoffent-
lich zu besseren Lösungen gekommen ist. 

Da ist zunächst eine Kommission vorgesehen, die 
eingeschaltet werden soll. Diese Kommission — so 
war es in den Vorbesprechungen zu hören, und so 
soll es ja wohl auch sein — hat eine doppelte Funk-
tion. Sie soll einmal — wenn ich es so ausdrücken 
darf — der Prokurator des Betroffenen sein; sie soll 
mit für ihn und seine Interessen denken und han-
deln und immer wieder die Frage aufwerfen: Ist es 
für den Betroffenen wirklich notwendig, daß er diese 
Einschränkung seines Grundrechts in Kauf nehmen 
muß? Sie soll darüber hinaus Judex, Richter, sein, 
der darüber befindet, ob sich die getroffene Maß-
nahme im Rahmen des Zulässigen hält. Diese dop-
pelte Funktion der Kommission bedingt eine weit-
gehende Selbständigkeit und Eigenständigkeit. Ge-
rade das ist in dem Gesetzentwurf nicht vorgesehen. 
Diese Frage ist in einem völlig ungenügenden Maße 
geregelt. 

Nicht die Tatsache, daß der Vorsitzer der Kom-
mission die Befähigung zum Richteramt haben muß, 
gibt hier die nötige rechtsstaatliche Sicherung. Die 
nötige rechtsstaatliche Sicherung kann nur gewähr-
leistet sein, wenn diese Kommission auch mit allen 
richterlichen Unabhängigkeiten ausgestattet ist. Die 
richterliche Unabhängigkeit ist das Entscheidende. 
Darüber schweigt das Gesetz leider. Überspitzt 
könnte man das etwa so ausdrücken: Ein Assessor, 
der — wie soll man sagen? — den Staatssekretärs

-

stab schon im Tornister trägt, hat bestimmt die 
Befähigung zum Richteramt; hat er aber auch die 
richterliche Unabhängigkeit, wenn er über Akte 
seines Ministers zu befinden hat? Ich weiß, daß ich 
hier überspitze. In diesem Punkte sind also Zweifel 
offensichtlich möglich, und ich melde sie hiermit an. 
Wir werden diese Dinge sehr genau prüfen müssen. 

Noch eigenartiger ist es mit der sogenannten 
parlamentarischen Kontrolle. Da sollen fünf — 
ausgerechnet wieder fünf; die Zahl muß man im 
Zusammenhang mit sonstigen Zahlen sehen, die 
hier und anderwärts auftauchen — Mitglieder die-
ses Hauses gewählt werden. Sie werden huldvoll 
alle sechs Monate über das unterrichtet, was 
geschehen ist. Sie können dann zwar sagen: das 
gefällt uns nicht. Aber inzwischen ist alles längst 
erledigt, weil die Dinge so oder so abgelaufen sind. 
Auch hier wird man, so glaube ich, zu nachhaltige-
ren Kontrollen kommen müssen. 

Was den sachlichen Inhalt betrifft, so wird man 
die Fälle des § 2 im allgemeinen bejahen können. 
Wir hoffen, Herr Kollege Dr. Güde, daß der Sonder-
ausschuß Strafrecht im Herbst das politische Straf-
recht beraten haben wird, das hier hineinspielt. 
Das wird uns dann eine endgültige Stellungnahme 
zu diesen Fragen ermöglichen; denn das eine hängt 
nun einmal unlösbar mit dem anderen zusammen. 
Abschließendes wird man erst sagen können, wenn 
man weiß, wie das politische Strafrecht gestaltet ist. 
Unmöglich erscheint uns dagegen der § 3 in der 
jetzigen Fassung. Auch hier verkennen wir an sich 
nicht, daß das frühe Erkennen eines Angriffs auf 
die Bundesrepublik ein legitimes Interesse ist und 
daß hierfür unter Umständen weitgehende Opfer 
gebracht werden müssen. Aber alles das, was heute 
morgen schon gegen die Generalklausel gesagt wor-
den ist, kann ich hier nur doppelt wiederholen. 
Nichts ist gefährlicher als solche Generalklauseln, 
die der Willkür Tür und Tor offenlassen; nicht 
öffnen — das sage ich nicht —, aber offenlassen. 
Das ist doch tatsächlich der Fall. Wir sind nicht die 
einzigen, die hier ihre kritische Sonde ansetzen. 
Selbst der Bundesrat hat hier schon mahnend seinen 
Finger erhoben. Ich glaube, hier werden wir sehr 
eingehend überlegen müssen, ob wir nicht zu ande-
ren Ergebnissen kommen. 

Dabei wird auch die Frage eine Rolle spielen, 
wieweit derartige Maßnahmen überhaupt notwen-
dig sind. Denn daß wir einer Einschränkung des 
Grundrechts nur in dem Rahmen zustimmen kön-
nen, wie unabweisbare Notwendigkeiten dafür vor-
liegen, entspricht der Gesamthaltung unserer Par-
tei in diesen Fragen. 

Ich darf ganz kurz auf die Fragen eingehen, die 
sich im Hinblick auf die Menschenrechtskonvention 
stellen. Daß das Briefgeheimnis auch durch die 
Menschenrechtskonvention geschützt ist, ist wohl 
allgemein bekannt. Diese Menschenrechtskonven-
tion hat die Besonderheit, daß sie nicht unserer 
Disposition unterliegt, sondern daß wir zur Ein-
haltung der darin enthaltenen Bestimmungen ver-
pflichtet sind. 
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Auch die Menschenrechtskonvention bestimmt, 
daß bei Verletzung des Briefgeheimnisses dem Be-
troffenen eine Beschwerdemöglichkeit eingeräumt 
werden muß. Es ist schon streitig — darüber werden 
wir uns unterhalten müssen —, ob die Beschwerde-
möglichkeit, die ich hier eben bereits etwas illu-
striert habe und die in diesem Gesetz vorgesehen 
ist, ausreicht, um den Anforderungen der Men-
schenrechtskonvention gerecht zu werden. 

Wesentlicher ist mir aber folgendes. Aus der In-
stitution der Möglichkeit zur Anrufung der Ge-
richte gegen Verwaltungsakte in unserer Verfas-
sung folgert selbst die Regierung, daß damit eine 
Mitteilungspflicht gegenüber dem Betroffenen ver-
bunden sei, daß sich das eine eben zwangsläufig 
aus dem anderen ergibt. Darüber können wir dispo-
nieren. 

Das gleiche muß aber für das Beschwerderecht 
gelten, das die Menschenrechtskonvention ein- 
räumt. Auch aus diesem Beschwerderecht folgt an 
sich eine Mitteilungspflicht, aber mit dem Unter-
schied, daß wir darüber nicht einseitig disponieren 
können, 

(Abg. Dorn: Sehr richtig!) 

und mit dem weiteren Unterschied, daß auch die 
Menschenrechtskonvention vorsieht, daß diese Be-
stimmungen in gewissem Umfang aufgelockert wer-
den können. Aber die Voraussetzungen hierfür sind 
in der Menschenrechtskonvention wesentlich anders 
und wesentlich enger als die, die der vorliegende 
Gesetzentwurf vorgesehen hat. Damit werden wir 
uns auseinandersetzen müssen, um dann zu Lösun-
gen zu kommen. 

Die Problematik, die ich damit aufgezeigt habe, 
gewinnt eine ganz besondere Bedeutung dadurch, 
daß wir uns alle gemeinsam das Ziel gesetzt haben, 
durch unsere Gesetzgebung die Vorbehaltsrechte 
der Alliierten abzulösen. Hier kann eine Problema-
tik auf uns zukommen, von der ich mit ganzem Her-
zen hoffe, daß sie nicht kommen wird, deren Kom-
men ich aber leider nicht ausschließen kann. Es kann 
die Problematik auf uns zukommen, daß wir gemein-
schaftlich sagen: Wir sind bereit, soundso weit zu 
gehen; soundso weit können wir nach unserem 
Grundgesetz und nach der Menschenrechtskonven-
tion gehen, aber nicht weiter. Ich befürchte das ins-
besondere hinsichtlich des Tatbestandes des § 3. 

Wenn dann, wie ich nicht hoffe und — ich unter-
streiche es noch einmal — nicht glaube, gesagt wer-
den sollte: „Dann sind wir aber nicht bereit, unsere 
Vorbehaltsrechte aufzugeben", wird eine schwierige 
Frage und eine schwere Verantwortung auf uns zu-
kommen. Ich glaube aber — ich kann es für meine 
Freunde erklären, hoffe aber auch, hierzu die Zu-
stimmung des ganzen Hauses zu finden —, wir 
können und müssen dann eindeutig erklären, daß 
wir über die Grundsätze unseres Grundgesetzes und 
über die vertraglichen Verpflichtungen, die wir ein-
gegangen sind, nicht hinausgehen können. Wenn 
das dann nicht als genügend angesehen werden 
sollte, haben die Verantwortung für das Mehr allein 
diejenigen zu tragen, die meinen, die Aufhebung 

ihrer Vorbehaltsrechte von einem Mehr abhängig 
machen zu müssen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Wir sind, um das zu erreichen, was unser gemein-
sames Ziel ist, bereit, einen hohen Preis zu zahlen, 
in vielen Punkten schweren Herzens. Wir sind nicht 
bereit, jeden Preis zu zahlen. Es liegt in der Ver-
antwortung dieses Hohen Hauses, die Grundsätze 
einer rechtsstaatlichen, freiheitlichen Demokratie 
auch weiterhin auf das sorgfältigste zu beachten. 

(Beifall bei der FDP.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Dr. Güde. 

Dr. h. c. Güde (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist mir 
ein Vergüngen, nicht nur dem Parlaments-, sondern 
auch dem juristischen Kollegen Busse antworten zu 
dürfen; denn es ist für unsereinen doch ein Gefühl 
größerer Befriedigung, nicht zum Melodrama ver-
pflichtet zu sein. Es gibt in dieser Debatte sehr melo-
dramatische Partien, und es ist nicht gut, daß die 
Herren sich dann beschweren, wenn auch die Geg-
ner im Stil des Melodramas antworten. Von dieser 
Verpflichtung bin ich Gott sei Dank entbunden. 

Ich will nur zu einem Punkt etwas sagen. Herr 
Kollege Busse, es wäre besser, wenn auch Sie noch 
Ihren Sprachschatz reinigten. Ihr Kollege Dr. Mende 
hat heute morgen mit Recht das Wort „Schubladen

-

entwürfe" und nicht das Wort „Schubladen-
gesetz e" gebraucht. Ich kann mir die Bemerkung 
nicht versagen, daß mir das Geschrei über die 
„Schubladengesetze" geradezu lächerlich erscheint. 
Denn seit Jahren weiß ich, und zwar nicht erst, seit 
Notstandsdebatten stattfinden, daß es keine große 
Verwaltung gibt, die nicht Schubladenentwürfe 
hätte. Selbsverständlich werden in einem großen 
Ministerium Lösungen für Probleme, die die Öffent-
lichkeit und dieses Ministerium beschäftigten, in Ent-
würfen erarbeitet, so daß man die Entwürfe der 
Öffentlichkeit und dem Parlament unterbreiten 
kann, wenn es notwendig ist. Lassen wir das Melo-
drama und sprechen wir künftig wie Herr Dr. Mende 
von „Schubladenentwürfen"! Dann werden wir uns 
eine ganze Reihe von Tönen und Mißtönen sparen 
können. 

Aber zurück zu Herrn Busse. Das Thema, das er 
durchaus sachlich behandelt hat, ist des Ernstes und 
der Sachlichkeit wert. Niemand sollte sich einbilden, 
daß dieses Gesetz, sagen wir es vulgär, bloß die 
Spitzbuben angehe, sondern das, was in diesem Ge-
setz behandelt wird, kann jeden von uns treffen, 
mich genau wie Sie. Ich spreche in dieser Beziehung 
ja aus einer gewissen schwachen Erfahrung, so daß 
mir die Probleme bewußt sind. Es kann jeden tref-
fen und verdient, mit dem absoluten Ernst behan-
delt zu werden, der einem so allgemeinen Problem 
zukommt. 

Die Vorlage, die uns die Bundesregierung über-
mittelt hat, ist ein ganzes Paket. Es handelt sich nur 
zu einem Teil um die Ablösung der Rechte aus 
Art. 5 Abs. 2 des Deutschlandvertrages, dieses Stük- 
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kes alliierter Vorbehaltsrechte, nicht zu verwech-
seln mit den allgemeinen Vorbehalten, die hinter 
dem Notstandsproblem stehen. Hier ist vielmehr 
ein ganz spezieller Vorbehalt, der ganz speziell ab-
gelöst werden muß. Das ist das eine. Mit Recht wird 
versucht, endlich zu einer Lösung dieses Problems 
zu kommen. 

Ich erinnere mich — das darf ich am Rande be-
merken —, vor mehr als zehn Jahren — ich würde 
sagen, vor zwölf Jahren — zum erstenmal einen 
Entwurf gesehen zu haben, kein Schubladengesetz, 
sondern einen Entwurf der Sachbearbeiter des In-
nenministeriums, die versucht hatten, die Lösung 
des Problems in die Hand zu nehmen, und zwar so-
wohl des alliierten, sage ich jetzt kurz, als auch des 
innerdeutschen Problems, das auch jetzt in das Pro-
blem einbezogen worden ist. 

Mit Recht ist als Drittes die Behandlung der 
strafprozessualen Vorschriften eingefügt worden, 
und schließlich sind ebenfalls mit Recht die straf-
gesetzlichen Vorschriften einbezogen worden, die 
sich daraus ergeben. Ich will die strafgesetzlichen 
Vorschriften, die mir an sich am nächsten liegen, 
beiseite schieben und sagen: sie sind durchaus sach-
gemäß formuliert. Der Sonderausschuß für die Straf-
rechtsreform hat sich zwar noch nicht mit diesem 
Teil beschäftigt, aber mit der völlig gleichartigen 
Vorlage der CDU/CSU. Das wird nach den Ferien 
diesem Hohen Hause vorgelegt werden. 

Lassen Sie mich eines ohne alle gehässige Kritik 
sagen; es trifft gar nicht die Ministerien, sondern 
es trifft unsere Art, Gesetze zu machen: Der Stil 
des Ganzen ist überperfektionistisch. Das ist ein 
feinmechanisches Werk, von dem derjenige, der von 
der Sache etwas versteht, fürchten muß, daß es zu 
fein geworden ist, als daß es funktionieren könnte. 
Hier hat eine sehr rechtsstaatsbewußte, sehr sorg-
fältige Bürokratie in der Folge von Entwürfen das 
Bestmögliche gemacht, sie hat das gemacht, was im 
Sinne der Feinmechanik das Beste zu sein scheint. 
Ich bin vielleicht nicht ganz einig mit Ihnen, Herr 
Busse, wenn ich sage: es darf nicht noch feiner 
werden, sondern es muß versucht werden,  das 
Ganze zu vereinfachen, ohne die Wirkung zu schwä-
chen. 

Ein Nachteil springt für den in die Augen, der ge-
wohnt ist, mit solchen Gesetzen umzugehen. Die 
Feinmechanik hat die politischen Probleme nicht 
verarbeitet. Mit Feinmechanik kann man die echten 
politischen Probleme nicht erfassen. Es gibt hier 
zwei große politische Probleme. Das eine Problem 
ist: Wer macht und verantwortet das? Das ist keine 
Frage der Feinmechanik. Das andere Problem steckt 
im Art. 1 § 3. 

(Zuruf des Abg. Schmitt-Vockenhausen.) 

Dies ist das schwerste Problem des ganzen Gesetz-
entwurfs. Nach diesem § 3 kann jeder von uns, 
wenn er spionageverdächtig wird — das kann jedem 
von uns passieren —, auf eine sehr gefährliche 
Weise überwacht werden. An dieser Stelle will ich 
Herrn Busse recht geben: Wir müssen das, was im 
rechtlichen Bereich, im strafprozessualen und straf-
rechtlichen, geregelt ist, einer sorgfältigen Prüfung 

unterziehen. Daß ich in dem Verdacht gewesen bin, 
ein Mörder zu sein, darf ich nachträglich erfahren. 
Ich darf dies aber, wenn ich recht sehe, bei den sehr 
schweren politischen Verdachten, um die es 
hier geht, nicht erfahren, Es gibt — ich kann es nur 
immer wieder sagen — dagegen keine Garantie. 
Ich habe hier Beispielsfälle — die ich nicht anfüh-
ren will — in meinem Bewußtsein. Ich habe mich 
immer dann in meiner Praxis, wenn jemand zu Un-
recht in den Verdacht des Landesverrats oder der 
Spionage geraten war und sich dieser Verdacht als 
unbegründet erwiesen hatte, befleißigt, dem Betref-
fenden zu sagen: Herr Müller, ich muß Ihnen jetzt 
mitteilen, daß Sie in dem und dem Verdacht ge-
standen haben. — Ich erinnere mich an einen ekla-
tanten Fall, in dem der Verdächtigte ein Oberstaats-
anwalt im Dienst war. Soll das für sein Leben in 
Beiakten zu seinen Personalakten stehen? Das darf 
nicht sein. Das nehme ich in Tat ernst. Die Frage 
muß geprüft werden, wie auch andere Fragen in die-
sem kunsthandwerklichen Werk geprüft werden 
müssen. Ich bin sicher, daß ich die Zustimmung des 
Herrn Bundesinnenministers habe, wenn ich sage: 
das Ganze kann und soll auf seine technische Zweck-
mäßigkeit und auf seine rechtsstaatliche Zulässig-
keit geprüft werden. 

Menschenrechtskonvention — nur am Rande, Herr 
Kollege Busse! In der Menschenrechtskonvention 
heißt es auch für unseren Fall, daß der Eingriff 
selbstverständlich zulässig ist, soweit er notwendig 
ist in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ord-
nung, das wirtschaftliche Wohl des Landes. Auf gut 
deutsch und ganz kurz gesagt: auch in der Menschen-
rechtskonvention steht, daß der Mißbrauch eines 
Rechtes nicht durch das Recht gesichert wird. Das ist 
ein allgemeiner Rechtsgrundsatz, der hinter dieser 
ganzen Institution steht: wer das Recht mißbraucht, 
darf sich nicht, kann sich nicht auf das Recht berufen. 
Die Frage ist nur: unter welchen rechtsstaatlichen 
Garantien und von wem das geprüft wird, ob er zu 
Recht in dem Verdacht steht, sein Recht zu miß-
brauchen. 

Ich bin der Ansicht, daß die politische Lösung, die 
für die Anordnung gewählt worden ist, richtig ist. 
Man kann es nicht anders machen. Glauben Sie es 
mir aus meiner Erfahrung: man kann dem Richter 
das nicht als eine Rechtsfrage vorlegen. Wir Juristen 
sagen: die Entscheidung von Rechtsfragen besteht 
im Subsumieren, im Unterordnen eines tatsächlichen 
Sachverhalts unter eine rechtliche Formulierung. 
Hier handelt es sich um etwas anderes; hier ist sozu-
sagen ein riskantes Geschäft, das jemand auf sich 
nehmen muß, der offen dafür politisch verantwortlich 
ist, auf gut deutsch: ein Minister. Ich halte diese 
Lösung für vollkommen richtig, halte allerdings den 
— mit Recht politisch konstruierten — Kontroll-
apparat für viel zu kompliziert, für so kompliziert, 
daß er nicht wirken wird. Darüber wird im Rechts-
ausschuß — und ich sage bei diesem hochbrisanten 
Gesetz: unter uns allen — noch einmal sehr ernst-
haft gesprochen werden. Aber ich meine — so wie 
auch der Herr Kollege Busse das initiiert hat —: das 
ist ein Anliegen, das ernst zu nehmen ist, auch in 
seinen Grenzen ernst zu nehmen ist, nicht bloß in 
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seinen negativen, sondern auch in seinen positiven 
Grenzen. Die Natur der Sache verbietet nämlich ein 
vorzeitiges Offenbaren. 

Ich habe vorher gesagt: ich bin sehr dafür, daß am 
Ende derjenige, der sich als unschuldig erwiesen hat, 
in der ganzen Breite dieses Gesetzes gesagt be-
kommt: Wir haben dich in Verdacht gehabt, wir 
haben das getan. Aber es wäre eine reine Torheit, 
dem Verdächtigen während der Verdacht besteht, 
während eine Tat im Gange ist, zu sagen: „Entschul-
dige vielmals, wir haben dich in Verdacht, einen 
Diebstahl oder einen Mord zu begehen" — wie oft 
ist man in dieser Lage! —, „nimm es mir nicht übel, 
ich werde jetzt dein Telefon überwachen." Das ist 
selbstverständlich widersinnig. Das kann niemand 
erwarten. Was gegen die Natur der Sache ist, soll 
man auch nicht in die Grenzen dieses Unternehmens 
hineintragen. 

Aber noch einmal: hier ist ein Stück Gesetzge-
bungswerk, das ohne jede Melodramatik sachlich 
behandelt zu werden verdient, so, wie es bisher be-
handelt worden ist, sachlich behandelt werden muß, 
nicht nur hier, sondern auch in den Ausschüssen. Ich 
hoffe, daß die Ausschußarbeit noch wesentliche Ver -
besserungen — ich sage es noch einmal: Verein-
fachung ohne Abschwächung der Wirkung — an 
diesem Gesetzgebungswerk bringt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Zink. 

Zink (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Im Rahmen einer 
Debatte zur ersten Lesung einer so wichtigen Ge-
setzesvorlage wie der Notstandsverfassung ist es 
sicher notwendig, aus den verschiedensten Perspek-
tiven zu diskutieren. Gestatten Sie mir, daß ich als 
Abgeordneter, der neben seinem Mandat noch so 
oft wie möglich in einem Großbetrieb seiner Arbeit 
nachgeht, aus dieser Sicht einen kurzen Beitrag 
leiste. 

Man stößt draußen bei den politisch und gewerk-
schaftlich engagierten Arbeitnehmern auf Befürwor-
ter und Gegner einer solchen Verfassungsänderung. 
Hier gilt es, noch sehr viel Vorurteile abzubauen. 
Das wird man nicht mit ausgefeilten juristischen 
Darstellungen fertigbringen können. Hier müssen 
die Probleme in die Sprache des Volkes übersetzt 
werden, wie ich mir überhaupt die Anmerkung er-
laube, man sollte auch in diesem Hause mit weniger 
Fremdwörtern reden; denn sonst laufen wir Gefahr, 
von unseren Bürgern draußen im Lande nicht mehr 
verstanden zu werden. 

(Allgemeiner Beifall.) 

Die Haltung der Arbeitnehmerorganisationen zu 
dem vorliegenden Gesetzentwurf ist bekannt. Ich 
selbst bin der Ansicht, daß der jetzige Entwurf das 
Bemühen der Regierung und der bei der Erarbeitung 
des Entwurfs beteiligten Kollegen widerspiegelt, ge-
rade den Einwänden seitens der Gewerkschaft Rech-
nung zu tragen. Zu begrüßen ist auch der Beschluß  

des DGB-Bundesvorstandes vom Juni vergangenen 
Jahres, eine Kommission zu bilden, die Sachge-
spräche mit den zuständigen Instanzen der Regie-
rung und diesem Hohen Haus führen soll. Ich darf 
für die Fraktion der CDU/CSU sagen, daß wir zum 
Dialog bereit sind. 

(Zuruf von der FDP: Was heißt Dialog?) 

Wir gehen dabei davon aus, daß gegenseitiges Ver-
trauen gerade bei dieser Frage notwendig ist, da 
Zeiten der Not, von der wir hoffen, daß sie niemals 
eintreten mögen, nur auf solcher Basis gemeistert 
werden können. 

(Zuruf von der SPD: Sind Sie auch zu Ände

-

rungen bereit?) 

— Ich komme noch darauf zurück. 

Nun, meine Damen und Herren, daß die Dienst-
verpflichtung und das Streikrecht die Arbeitnehmer-
schaft bei dieser Frage besonders interessieren, liegt 
in der Natur der Sache. Ohne die Gesamtvorlage 
außer acht zu lassen, möchte ich gerade zu diesen 
beiden Fragen einige Anmerkungen machen. 

Niemand hier in diesem Hause denkt daran, das 
Recht auf freie Berufsausübung zu beseitigen. Um 
was es hier in Art. 12 geht, ist folgendes: 1. im Zu-
stand der Verteidigung die Versorgung der Streit-
kräfte und der Zivilbevölkerung zu sichern — dazu 
bedarf es an gewissen Schwerpunkten wahrschein-
lich zusätzlicher Arbeitskräfte — und 2. um dies im 
Notfall auch garantieren zu können, eine Ausbil-
dung sicherzustellen. 

Ich kann es mir nicht vorstellen, daß ein Arbeit-
nehmer dazu nicht bereit wäre, wenn er z. B. seinen 
Sohn bei der Bundeswehr weiß und sich bewußt ist, 
daß dessen Leben davon abhängen könnte. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Genauso erwartet der Bundeswehrangehörige, daß 
seine Familie weitestgehend Versorgung erhält. 
Dieser Verantwortung kann sich niemand entziehen, 
zuallerletzt der Gesetzgeber. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Zink (CDU/CSU) : Bitte schön, Kollege Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Entschuldigen Sie, Herr Kol-
lege Zink, ist Ihnen entgangen, daß nach dem 
Wortlaut des Regierungsentwurfs die Dienstver-
pflichtung keineswegs nur im Zustand der Verteidi-
gung, sondern praktisch jederzeit erfolgen kann? 

Zink (CDU/CSU) : Herr Kollege Matthöfer, ich 
habe auch dazu etwas zu sagen und komme jetzt 
auf einige Vorschläge dieser Art zurück. 

Für die weiteren Beratungen in den Ausschüssen 
darf ich mir erlauben, hier folgende Empfehlungen 
auszusprechen. 

1. Es sollte geprüft werden, ob eine zeitliche 
Begrenzung der Dienstverpflichtung in Artikel 12 
Abs. 2 möglich ist, um dadurch zu bekunden, wie 
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ernst es uns um das Grundrecht der freien Arbeits-
platzwahl ist. 

2. Für Personen, die verpflichtet werden — das 
gilt vor allem für das Ausführungsgesetz —, sollte 
weitestgehend das normale Arbeitsrecht Gültigkeit 
haben. Dadurch könnten alle arbeits- und sozial-
rechtlichen Nachteile vermieden werden. Die öffent-
lich-rechtliche Unterstellung sollte nach Möglichkeit 
nur für solche Personen Anwendung finden, die 
irgendwelche Zwangsbefugnisse auszuüben haben. 

3. Begrenzung der Möglichkeit, Wehrpflichtige in 
neu zu schaffende Stellen zu vermitteln, um hier 
klar zum Ausdruck zu bringen, daß diese Möglich-
keit keine Spitze gegen das Streikrecht der Gewerk-
schaften darstellt. 

4. Man sollte prüfen, ob die jetzt vorgesehene 
Bindung von Frauen an ihre Arbeitsstelle nicht 
eine Benachteiligung gegenüber den Frauen darstellt, 
die aus wirtschaftlichen Gründen kein Arbeitsver-
hältnis eingegangen sind. 

Meine Damen und Herren, diese Empfehlungen, 
die ich hier ausgesprochen habe, sollen zum Aus-
druck bringen, wie ernsthaft wir bemüht sind, alle 
Möglichkeiten zu untersuchen, um Grundrechte 
weitestgehend auch in Zeiten der Not aufrechtzu-
erhalten. 

Zu begrüßen ist nach meinem Dafürhalten die 
Formulierung zur Erhaltung des Streikrechts in 
Art. 91 Abs. 4. Sie besagt, daß das Streikrecht auch 
im Zustand einer Gefahr nicht angetastet wird. Ich 
selbst kann es mir jedoch nicht vorstellen — und 
dazu gibt mir auch der bisher maßvolle Gebrauch 
dieses Instruments seitens der Gewerkschaften An-
laß —, daß etwa im Zustand der äußeren Gefahr 
bei uns Lohnstreiks durchgeführt werden. Wenn es 
allerdings jemanden gibt, der glauben sollte, diese 
Bestimmungen gingen etwa zu weit, so würde ich 
empfehlen, die Satzungen der Gewerkschaften zu 
lesen, um festzustellen, welch qualifizierte Mehr-
heiten danach erforderlich sind, um durch Mitglie-
der in einer Urabstimmung überhaupt einen Streik 
zu beschließen. Die öffentlichen Hearings werden 
noch Gelegenheit geben, die Auffassungen der ver-
schiedensten Seiten hierzu zu hören. 

Dasselbe gilt wohl auch für die Frage des poli-
tischen Streiks. Hier hat sich durch die Vorlage 
gegenüber dem jetzigen Zustand nichts geändert. 
Das Widerstandsrecht jedes Staatsbürgers und 
jeder verfassungstreuen Koalition wurde vom Bun-
desverfassungsgericht anerkannt und hat durch 
die Vorlage keine Veränderung erfahren. 

Meine Damen und Herren, ich möchte abschlie-
ßend feststellen: Die vorliegende Notstandsver-
fassung ist nicht eine Vorlage gegen die Bevöl-
kerung, sondern für die Bevölkerung und sollte 
deswegen in Kraft gesetzt werden. Sie will Grund-
rechte nicht beseitigen, sondern weitestgehend 
auch in Zeiten der Not aufrechterhalten. Daß dies 
nicht ganz ohne persönliche Opfer abgeht, sollte 
eigentlich jedem einleuchten. Ich habe mit Absicht 
keine Vergleiche zu Notstandsregelungen anderer 
Länder angestellt, weil ich meine, daß wir uns  

unser Haus so einrichten sollten, wie wir es für 
richtig halten. Hätte ich Vergleiche angestellt, so 
wäre ich allerdings zu der Feststellung gekommen, 
daß die Regierungsvorlage sicherlich dabei nicht 
schlecht abgeschnitten hätte. 

Wir sollten unserer jungen Demokratie das 
geben, was sie zu ihrer Erhaltung nötig hat. Wir 
sollten, was .die Arbeitnehmerschaft betrifft — da-
mit möchte ich auch eine Bitte an Sie, Herr Minister, 
richten —, überlegen, ob wir im Rahmen der ein-
fachen Gesetze und der Ausführungsgesetze nicht 
eine größere Mitverantwortung auch der Arbeit-
nehmerschaft und ihrer Repräsentanz anbieten soll-
ten. Das könnte sicherlich dazu beitragen, manche 
psychologischen Barrieren zu beseitigen. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte 
ich - ich glaube, mit Ihrer aller Übereinstimmung 
— sagen: Ich bin davon überzeugt, daß in Zeiten 
der Not gerade auch die Arbeitnehmerschaft un-
seres Landes mit zu den Treuesten zählen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Herr Bundesminister des Innern. 

Lücke, Bundesminister des Innern: Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Ich möchte Herrn 
Kollegen Busse — ich sehe ihn nicht — antworten. 
Er hat in seinem Diskussionsbeitrag bedauert, daß 
ich die Gespräche mit der Zwölferkommission, der 
Mitglieder ,der Fraktionen und des Bundesrats an-
gehörten, unter der Regierung Kiesinger nicht fort-
gesetzt habe. Ich möchte dazu bemerken, meine 
Herren von den Freien Demokraten, daß das nicht 
an mir, sondern an Ihrer Fraktion lag. Ich stütze 
mich auf eine Meldung der „Frankfurter Rund-
schau", die ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten 
zitieren darf. Laut „Frankfurter Rundschau" vom 
27. Januar 1967 ist in Bonn mit Überraschung zur 
Kenntnis genommen worden, daß sich die Freien 
Demokraten an den von Bundesminister Lücke an-
gekündigten Gesprächen zur Vorbereitung der Not-
standsverfassung nicht mehr beteiligen wollen. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Es heißt hier weiter: 

In einem Interview mit der „Neuen Ruhr-Zei-
tung" erklärte Dorn, es liege in der Verant-
wortung des Kabinetts, einen Regierungsent-
wurf vorzulegen. 

Dazu hat in meinem Auftrag mein Pressereferent 
erklärt, der Minister denke nicht daran, jemanden 
wegen seiner Beteiligung an dieser Zwölferkom-
mission „festzunageln". Das ist der Tatbestand. Ich 
lege doch Wert auf diese Feststellung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete -Schmitt-Vockenhausen. 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Zufall hat es ge- 
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fügt, daß der letzte Redner des Hauses, mein Ge-
genkandidat im Wahlkreis, Herr Kollege Zink, hier 
seine Jungfernrede gehalten hat. Ich darf die Ge-
legenheit benutzen, ihm meine besten Wünsche dazu 
zu sagen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in „Ge-
danken und Erinnerungen„ können wir die Stelle 
nachlesen, an der Bismarck im Zusammenhang mit 
der Emser Depesche sagte, daß aus der Schamade 
die Fanfare wurde. Bei den Freien Demokraten geht 
es in diesem Hause immer umgekehrt: erst kommen 
schrille Fanfarenstöße und dann die Schamade, dies-
mal durch Herrn Busse, und danach wird die Sache 
wieder einigermaßen glatt. 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien. 
— Zurufe von der FDP.) 

Ich habe mich zu Wort gemeldet, um hier noch 
einiges zu den Fragen des Zivilschutzes zu sagen, 
die der Herr Innenminister heute morgen in seinen 
grundsätzlichen Ausführungen angesprochen hat. 
Herr Kollege Dorn hat behauptet, der Herr Bundes-
innenminister habe auf diesem Gebiet gewisser-
maßen einen Trümmerhaufen geschaffen. Nun, Herr 
Kollege Dorn, der einzige Trümmerhaufen, der in 
dieser Beziehung besteht, sind die Finanzen, die 
Herr Dahlgrün dem Kabinett Kiesinger-Brandt hin-
terlassen hat. 

(Heiterkeit bei den Regierungsparteien.) 

Es ist natürlich jetzt schwierig, aus dieser Finanz-
situation heraus Luft- und Zivilschutz in Ordnung 
zu bringen, nachdem — und daran ist ja nichts zu 
ändern — viele Jahre lang auch unter ihrer Ver-
antwortung nicht genug für den Zivilschutz getan 
worden ist. 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage? 

Schmitt-Vockenhausen (SPD) : Bitte schön, 
Herr Kollege Mende! 

Dr. Mende (FDP) : Herr Kollege Schmitt, wäre 
es nicht, da Sie den Stil anderer beklagen, gut, mit 
gutem Beispiel voranzugehen? Ich frage Sie daher: 
Bestimmt der Finanzminister neuerdings die Richt-
linien der Politik und muß er Ausgabenbeschlüsse 
seiner eigenen Person verantworten, oder sind es 
nicht vielmehr Ausgabenbeschlüsse des Deutschen 
Bundestages und des Kabinetts? 

Schmitt -Vockenhausen (SPD) : Herr Kollege 
Mende, der Finanzminister bestimmt nicht die Richt-
linien der Politik. Aber nach den vielen Liebeser-
klärungen an den damaligen Kanzler können Sie 
doch jetzt nicht von ihm abrücken; da müssen Sie 
schon auch hier mit ihm in einer Einheitsgemein-
schaft bleiben. 

(Zuruf von der FDP: Seien Sie vorsichtig!) 

Von Art. 113, den Sie nicht angewandt haben, wol-
len wir gar nicht reden. 

Nun zur Sache! In der heutigen Debatte, Herr 
Kollege Dorn, konnte und mußte die Behandlung 
der Zivilschutzgesetze am Rande erfolgen, weil die 
Bundesregierung zunächst einmal die Ergänzung des 
Grundgesetzes und das Durchführungsgesetz zu 
Art. 10 des Grundgesetzes vorgelegt hat. Sie hat 
aber bereits in ihrer Absichtserklärung, die der 
Herr Bundesinnenminister heute wiederholt hat, 
versichert, daß im Zusammenhang mit der Behand-
lung der eigentlichen Notstandsverfassung auch die 
bereits verabschiedeten sogenannten einfachen Ge-
setze noch einmal überprüft werden mit dem Ziel, 
sie an die finanziellen Möglichkeiten anzupassen 
und sie — das gilt vor allem für die Sicherstellungs-
gesetze — mit der Verfassungsergänzung in Ein-
klang zu bringen. Wie begrüßen diese Erklärung, 
weil sie deutlich macht, daß die Bundesregierung 
und die sie tragenden Koalitionsparteien bereit 
sind, in der Frage der Sicherstellungsgesetze im 
Rahmen der Beratungen zur Änderung des Grund-
gesetzes einen Weg zu suchen, der unsere verfas-
sungsrechtlichen Bedenken beseitigt, die wir schon 
bei der Beratung dieser Gesetze im Jahre 1965 vor-
getragen haben. 

Die Anlage der Grundgesetzergänzung, wie sie 
jetzt vorliegt, bietet dazu eine gute Möglichkeit. 
Wir werden uns nun im Herbst nicht nur mit der 
Frage der Sicherstellungsgesetze, sondern vor allem 
auch mit dem Ausführungsgesetz zu Art. 12 des 
Grundgesetzes und mit der Novellierung der Zivil-
schutzgesetzgebung zu beschäftigen haben. 

Tch möchte bei dieser Gelegenheit noch einmal in 
unser aller Erinnerung zurückrufen, daß die Zivil-
schutzgesetzgebung der 4. Legislaturperiode vor 
allem auf die sehr guten Zivilschutzerfahrungen in 
Schweden, Dänemark und Norwegen zurückgehen 
und daß wir damals vieles hier beschlossen hatten 
und verwirklichen wollten, was in diesen Ländern 
am Ende der 50er und am Anfang der 60er Jahre 
vorgesehen war. Wir hatten uns im Innenausschuß 
schon damals besorgt gefragt, ob nach den Vorschlä-
gen der Bundesregierung Bund, Länder und Ge-
meinden finanziell nicht allzu stark belastet wür-
den. Sie wissen, meine Damen und Herren, daß "da-
mals im Innen- und im Haushaltsausschuß erheb-
liche Kürzungen an den vorgeschlagenen Program-
men vorgenommen worden sind, Kürzungen, die 
auch das Plenum des Bundestages gebilligt hat. Es 
hat sich dann gezeigt, daß die finanzielle Grundlage 
für die damals entwickelte Gesamtkonzeption nicht 
vorhanden war, so daß die gesetzgebenden Körper-
schaften vor der Frage standen, wie nun der Zivil-
schutz gestaltet werden sollte. Das Haushaltssiche-
rungsgesetz schob das Inkrafttreten der ausgabe-
wirksamen Beschlüsse zunächst einmal bis 31. De-
zember 1967 hinaus. 

Finanzielle Engpässe haben aber auch manchmal 
ihr Gutes. Sie zwingen dazu, darüber nachdenken, 
ob das, was manchmal etwas unorganisch gewach-
sen ist, so bleiben soll und ob man wirklich alles 
durchführen kann, was man sich einmal vorgenom-
men hat. Im letzten Jahr haben wir in den skandi-
navischen Ländern gesehen, daß vieles von den 
Plänen und Vorstellungen, die man in den 50er Jah-
ren und Anfang der 60er Jahre entwickelt hatte, 
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nicht durchgeführt werden kann, weil sich auch dort 
die finanziellen Möglichkeiten für derartige Pro-
gramme neben dem Verteidigungshaushalt als be-
grenzt erwiesen haben. 

Wir haben daher schon am 9. Dezember 1965 ein 
Mindestprogramm für den Zivilschutz gefordert, das 
unter Berücksichtigung der finanziellen Lage des 
Bundes so aufgestellt werden sollte, daß nur das für 
den Zivilschutz und die Bevölkerung unbedingt Er-
forderliche durchgeführt wird. Wir haben schon da-
mals deutlich gemacht, daß der Bund, wenn er kein 
Geld hat, nicht dadurch einen Ausgleich schaffen 
kann, daß Länder, Gemeinden, die Wirtschaft und 
Privatpersonen stärker herangezogen werden, son-
dern daß er ein Programm aufstellen muß, in dem 
überall mehr oder weniger Abstriche gemacht wer-
den müssen, wenn es überhaupt durchgeführt wer-
den soll. Es hat lange Verhandlungen gegeben. Daß 
dem Deutschen Bundestag das Programm heute noch 
nicht vorliegt — was wir begrüßt hätten —, liegt 
nicht an dem Innenministerium, sondern daran, daß 
der Deutsche Bundestag von der Bundesregierung 
ausdrücklich verlangt hat, daß das Zivilschutzpro-
gramm in die mittelfristige Finanzplanung der Bun-
desregierung einbezogen wird. Es ist nicht sinnvoll, 
eine Planung nur für heute und morgen vorzuneh-
men. Wir müssen eine Zielsetzung für einige Jahre 
deutlich machen. Ein gestrafftes Programm ist erar-
beitet worden. Ich glaube, es ist richtig, in der heuti-
gen Debatte der deutschen Öffentlichkeit und diesem 
Hohen Haus in wenigen Punkten die Grundzüge 
dieses Programms zur Kenntnis zu bringen; denn 
wir wissen, daß das Interesse an diesen Fragen 
außerordentlich groß ist. 

Das Gesetz über den Zivilschutz in kreisfreien 
Städten und Landkreisen wird mit der bisherigen 
Vorstellung einer sauberen Trennung beim Einsatz 
von Organisationen bei Katastrophen im Frieden 
und im Verteidigungsfall aufräumen. Stadt- und 
Landkreise werden zuständig sein. Dies halten wir 
wohl alle für richtig; denn sie haben die besten ört-
lichen Kenntnisse, und sie wissen am besten, wo und 
was wirklich notwendig ist. So bietet sich die Mög-
lichkeit einer besseren Verteilung der Ausstattung 
mit Fahrzeugen und Gerät. Ebenso können durch die 
Zusammenfassung der bisherigen Vielfalt der Orga-
nisationen und Einrichtungen einfache, überschau-
bare und klare Ordnungen geschaffen werden. Wir 
haben schon oft darauf hingewiesen, daß nicht selten 
selbst Fachleute mit der Vielfalt der nach und nach 
gewachsenen Organisationen nicht mehr zurecht-
kommen. 

Der Gesetzentwurf wird bei einigen Verbänden 
gelegentlich kritisiert. Meine Damen und Herren, 
wir erkennen stets an, daß die humanitären Or-
ganisationen, daß die Mitarbeiter des Bundesluft-
schutzverbandes, des Technischen Hilfswerks, des 
örtlichen und des überörtlichen Luftschutzhilfsdien-
stes, deren Arbeit und Einsatzbereitschaft Sie, Herr 
Minister, heute mit Recht gelobt haben und denen 
Sie gedankt haben, wertvolle Arbeit leisten. Wir 
sind sicher, daß sich alle diese Männer und Frauen 
auch weiterhin von der Sache, der sie sich ver-
schrieben haben, werden leiten lassen. Ich glaube  

nicht, daß sie die Organisationsform vor die. Sache 
stellen werden. Niemandem wird die Mitarbeit ver-
wehrt sein. Im Gegenteil, wir sind alle froh und 
dankbar über jeden, der mitarbeitet und bereit ist, 
hier zu helfen. Wir sind sicher, daß die Mitarbeiter 
ihre Tatkraft und ihren Idealismus auch in der 
einen oder anderen veränderten Organisationsform 
zur Verfügung stellen werden, von der sie wissen, 
daß sie zweckmäßiger und vor allem langfristig 
wirkungsvoller ist. 

Das Selbstschutzgesetz mit seinen zahlreichen Be-
stimmungen wird in seiner alten Form nicht mehr 
in Kraft treten. Niemand wird zur Teilnahme an 
der Ausbildung im Selbstschutz, zur Verdunkelung 
oder zur Anschaffung von Vorräten und Brand-
schutzgeräten verpflichtet werden; die letzten Maß-
nahmen waren ohnehin immer nur als freiwillige 
Leistungen vorgesehen. Auch die Einrichtung von 
Betriebs- und Werkselbstschutz entfällt. Selbstver-
ständlich können die Betriebe freiwillig etwas tun, 
und im Rahmen der Ausrüstung mit Werksfeuer-
wehren und anderem geschieht hier vieles. 

Zunächst soll mit der Aufstellung eines Zivil-
schutzkorps begonnen werden. Bei den kleinen Auf-
stellungsprogrammen — jährlich eine Abteilung von 
etwa 800 bis 900 Mann — können genügend Sani-
tätsräume und Feuerwehrfahrzeuge bereitgestellt 
werden. Auch diese Abteilungen können im Frieden 
für den Katastropheneinsatz zur Verfügung stehen. 
Kein Angehöriger des Zivilschutzkorps wird eine 
Waffe tragen. Das Korps soll allein Menschen aus 
Lebensgefahr retten. Über die Teilnahme entschei-
det did Musterungskommission nach Berücksichti-
gung der Tauglichkeit für Pioniere und Sanitäter. 
Man muß hier mit aller Deutlichkeit sagen, daß das 
eine der Organisationen ist, die unter die Genfer 
Konvention fallen. Sie gehört damit nicht zum mili-
tärischen Bereich, wie es das Gesetz ausdrücklich 
bestimmt. 

Das Schutzbaugesetz wird die Ein- und Zwei-
familienhäuser wie auch in Dänemark, in Schweden 
und in anderen Ländern aus der Schutzbaupflicht 
herausnehmen. Natürlich können hier Schutzräume 
mit staatlichen Zuschüssen gegebenenfalls gebaut 
werden. Es gibt aber dafür keine Verpflichtung 
mehr. Nur noch für Mehrfamilienhäuser, bei denen 
die Schutzplatzkosten geringer werden, sind ent-
sprechende Maßnahmen vorgesehen. Aber auch 
diese Kosten sind weitaus geringer. Schulen und 
Krankenhäuser werden zunächst nicht ausgestattet, 
obwohl wir bei den Operationsräumen und anderen 
Behandlungsräumen auf lange Sicht unsere Wünsche 
und Vorstellungen haben. 

Damit, meine Damen und Herren, sind auch 
manche Sorgen der Länder und Gemeinden hinfällig 
geworden. Ich hoffe, daß die deutsche Öffentlichkeit 
sieht, daß Bundesregierung und Bundestag sich 
bemühen, ein Programm zu gestalten, das den ver-
änderten finanziellen Verhältnissen in Bund, Län-
dern und Gemeinden und auch in der privaten 
Wirtschaft in der heutigen schwierigen Situation 
gerecht wird. Wir werden uns dabei entscheidend 
auf die freiwillige Mitarbeit unserer Bürger, für 
die es bereits in all diesen Jahren viele Beweise 
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gibt, stützen müssen. Wir würden uns freuen, wenn 
wir damit einen vernünftigen, aber auch finanziell 
tragbaren Schutz und Hilfe für unsere Zivilbevölke-
rung für einen Fall schüfen, der hoffentlich nie ein-
treten wird. 

In diesem Sinne, glaube ich, ist es gut, wenn in 
der heutigen Debatte deutlich gemacht wird, daß 
wir in absehbarer Zeit noch vor der Verabschie-
dung der Grundgesetzergänzung dem deutschen 
Volk Klarheit über die finanziellen und materiellen 
Auswirkungen dieser einfachen Gesetze geben wol-
len und können. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort hat 
die Frau Abgeordnete Funcke. 

Frau Funcke (FDP) : Herr Präsident! Meine Her-
ren und Damen! Herr Schmitt-Vockenhausen, es 
mag zweifelsohne bei Ihren Parteifreunden sehr ein-
drucksvoll sein, wenn Sie ihnen immer wieder klar-
machen, daß die ganze Finanzmisere von der bösen 
FDP gekommen sei und daß man jetzt natürlich gut 
mit der CDU regieren könne, weil dieser schreck-
liche Finanzminister nicht mehr da sei. Nur glaube 
ich, in diesem Hause wird das allmählich ein biß-
chen billig. Wahr ist doch, daß die Ausgabenanträge 
mehr von Ihrer Seite und von der Mitte dieses 
Hauses gekommen sind als von der FDP. 

(Sehr wahr! bei der FDP. — Widerspruch 
und Lachen bei den Regierungsparteien. 
— Abg. Dorn: Denken Sie an Althammer 
und seine Aufstellung! — Abg. Schmitt

-

Vockenhausen: Die Opposition war daran 
schuld!) 

Wollen Sie bestreiten, daß Ihre Ausgabenanträge 
größer waren als die der anderen beiden Parteien? 

(Beifall bei der FDP.) 
Das können Sie doch ehrlich nicht tun, Herr Schmitt-
Vockenhausen. 

(Zuruf des Abg. Schmitt-Vockenhausen.) 

— Ich glaube, jetzt fängt es an, wirklich zu billig 
zu werden, Herr Schmitt. Wahr ist, daß die Mehrheit 
für die Entscheidungen im Kabinett nicht bei der 
FDP lag, wahr ist, daß die Richtlinien der Politik der 
Bundeskanzler bestimmt, und wahr ist — das wis-
sen Sie auch —, daß das Schwert des  Art. 113 des 
Grundgesetzes stumpf ist, weil es nur das „Alles 
oder nichts" kennt und nicht die Zwischentöne. Des-
wegen wollen wir ihn ja wohl ändern. Das einzige 
Schwert, das ein Finanzminister einer kleineren Par-
tei hat, ist der Rücktritt, meine Herren und Damen, 
und diese Möglichkeit ist angewendet worden. 

(Beifall bei der  FDP. — Lachen bei der 
CDU/CSU.) 

Sie sollten doch eimmal in der Tat die wirklichen 
Verhältnisse prüfen. Es ist dieses Hauses in der 
Tat nicht ganz würdig, so zu argumentieren wie dem 
kleinen Max gegenüber. Aber da wir keine Finanz-
debatte führen — sonst würde ich gern ein bißchen 
mehr sagen —, will ich es dabei bewenden lassen. 

Herr Bundesinnenminister, Sie  sind heute mor-
gen besonders schnell, und mir schien, besonders 
geflissentlich, über einen Punkt in der Notstandsge-
setzgebung hinweggegangen, zu dem wir in der Tat 
gern etwas Genaueres und etwas mehr erfahren 
hätten, weil er mehr als .die Hälfte unserer Bevölke-
rung betrifft. Ich meine die Arbeitsverpflichtung für 
Frauen. 

Alle früheren Entwürfe in diesem Hause, sowohl 
d'as Notdienstgesetz von Herrn Minister Schröder 
als auch das Dienstpflichtgesetz von Herrn Minister 
Höcherl, gingen in ihrer Begründung — und die war 
wohl gleichlautend — davon aus, daß der  Personal-
bestand in Notzeiten nicht ausreiche und deswegen 
der Personalbedarf durch andere Mittel als nur über 
den freien Arbeitsmarkt gedeckt werden müßte. In-
folge der Einziehung von Männern werden zweifels-
ohne neue Arbeitskräfte auf lebenswichtigen Ge-
bieten gebraucht, und die Frage, ob der Bedarf durch 
anderweitig frei werdende Arbeitskräfte gedeckt 
werden kann, ist zu diskutieren. Herr Minister 
Schröder hat seinerzeit besonders darauf hingewie-
sen, daß in solchen Fällen lein besonderer zusätzli-
cher Bedarf 'an weiblichen Arbeitskräften entstehen 
würde. 

Wir hätten heute morgen, als Sie uns erklärten, 
daß der  jetzige Entwurf von einer Dienstverpflich-
tung der Frauen absehe und allenfalls nur ein 
Rückbehaltungsrecht in einigen Gebieten konsti-
tuiere, gern gewußt, warum plötzlich dieser Sinnes-
wandel entstanden ist.  Er kann aus zweierlei Grün-
den entstanden sein. Entweder hat  man  nachgerech-
net, daß man die Frauen nicht braucht. Dann hätten 
wir gern genaueres über die neuen Berechnungen 
erfahren. Die zweite Möglichkeit — und die wäre 
sehr erfreulich gewesen, gerade auch in unserem 
Sinne — hätte sein können, daß Sie uns gesagt 
hätten: „Ich bin überzeugt, daß alle fehlenden Kräfte 
durch freiwillige Meldungen ausgeglichen werden 
und wir deswegen auf eine Dienstverpflichtung von 
Frauen verzichten können." 

Meine Herren und Damen, beides ist nicht er-
folgt, weder eine begründete Berechnung des tat-
sächlichen Bedarfs noch etwa ein Hinweis auf die 
genügend vorhandenen freiwilligen Kräfte. Im Ge-
genteil: gerade dies hat der Herr Bundesinnenmi-
nister heute morgen mit aller Deutlichkeit als nicht 
gegeben hingestellt. Denn wenn er sogar bezwei-
felte, daß auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
aller Bedarf gedeckt werden könnte — und das ist 
wirklich ein Gebiet, wo die Freiwilligkeit am ehe-
sten zu suchen ist —, dann darf man mit Sicherheit 
davon ausgehen, daß Sie,  Herr Bundesinnenmini-
ster, noch viel größere Zweifel daran haben müssen, 
daß ,der Bedarf etwa im Gebiet der Versorgung — 
mit Ausnahme der reinen Lebensmittelversor-
gung —, bis hin zum Kriegsbedarf, gedeckt werden 
könnte. 

Sie haben zur Begründung des Verzichts auf 
die Frauenverpflichtung weder neue Berechnungen 
noch besonders hohe Freiwilligkeit angeführt, son-
dern sie haben in aller wünschenswerten Offenheit 
sinngemäß folgendes erklärt: Hier sind sich die 
Fraktionen nicht einig, deswegen hat man sich auf 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. Juni 1967 	5897 

Frau Funcke 
den Wegfall geeinigt, aber ich, Bundesinnenmini-
ster, habe große Bedenken, es werden  da  große 
Schwierigkeiten sein. Da sich das Kabinett nicht 
geeinigt hat, geben wir die Schwierigkeiten jetzt in 
die Ausschüsse hinein. Das heißt mit den Worten 
des Innenministers: Über die Schwierigkeiten müs-
sen wir im Innenausschuß sprechen. So kann man es 
doch nur interpretieren, Herr Minister Lücke, und 
ich habe auch in den bisherigen Diskussionen eigent-
lich nichts gefunden, was dem im Ernst widerspricht. 

(Sehr richtig! bei der FDP.) 

Wir wollen nun einmal prüfen, was wirklich im 
neuen Text steht. Die bisherigen Bemerkungen, die 
so beruhigend ausgestreut wurden, gingen dahin: 
auf die Frauen wird man verzichten, eine Dienstver-
pflichtung der  Frauen findet nicht mehr statt. So 
auch das neue Blatt für Frauen aus dem Presse- 
und Informationsamt, das mit aller Deutlichkeit 
sagte: auf die Dienstverpflichtung der Frauen kön-
nen wir verzichten. 

Wir begrüßen dies, Herr Bundesinnenminister, 
ganz besonders auf dem Gebiet, für das sich die FDP 
von allem ersten Anfang an sehr konsequent und 
hartnäckig eingesetzt hat, nämlich: keine Dienst-
verpflichtung von Frauen im Verband der Streit-
kräfte. Insoweit sind wir also sehr erfreut, daß mari 
sich nun, offensichtlich auch mit Zustimmung des 

 Herrn Bundesverteidigungsministers, der bisher so 
sehr für die Dienstverpflichtung der Frauen im Ver-
band der Streitkräfte war, dazu bereit gefunden hat, 
dies abzulehnen. 

Wir haben nur eine Frage. Statt einer Dienst-
verpflichtung der Frauen auch im Verband der 
Streitkräfte bleibt das von Ihnen konzipierte Zu-
rückbehaltungsrecht bestehen, wenn ich es einmal 
so nennen darf, d. h. das Verbot des Arbeitsplatz-
wechsels. Das heißt, eine Frau, die bereits in der 
Bundeswehr an. irgendeinem Platz beschäftigt ist, 
muß im Ernstfall damit rechnen, daß sie den  Ar-
beitsplatz nicht verlassen darf. Das entspricht im 
Inhalt, wie es im Augenblick klingt, genau dem, 
was auch in den interfraktionellen Besprechungen 
in der letzten Legislaturperiode anklang, nämlich: 
Frauen dürfen gegen ihren Willen nicht zum Dienst 
in der Bundeswehr verpflichtet werden. 

Nur eines, Herr Minister, hätten wir gern gewußt: 
Bedeutet dieses Zurückbehaltungsrecht, daß die Frau 
in der Sparte,  in der  sie tätig ist, d. h.  an  ihrem 
Arbeitsplatz zurückbehalten werden darf, oder be-
deutet Idas nur eine Verpflichtung zum Dienstherrn, 
ich meine ein Rückbehaltungsrecht, der Bundeswehr 
als solcher unabhängig von dem jeweiligen Ar-
beitsplatz? Hier hätten wir gern etwas Genaueres 
gehört. Denn den letzteren Fall hatten wir nicht 
gemeint, als wir im letzten Bundestag einer Eini-
gung nahe waren mit der Verpflichtung nur der 

 Freiwilligen. Wir meinten ein Festhalten an dem 
Arbeitsplatz und in dem Arbeitsgebiet, zu dem sich 
die Freiwillige zu verpflichten bereit war. 

Eine weitere Frage, Herr Bundesinnenminister: 
Warum ist nun eigentlich Art. 12 Abs. 3 Satz 1 GG 
gefallen? Das Grundgesetz hat bisher eine eindeu-
tige Sicherung für die Frau gegen eine Dienstver

-

pflichtung in der Bundeswehr, und diese Bestim-
mung, die verfassungsrechtlich verankert ist, haben 
Sie gestrichen. Sie sagen dazu in  der Begründung: 
das ist jetzt nicht mehr nötig, weil wir Überhaupt 
nur noch Wehrpflichtige, d. h. Männer, verpflichten 
wollen. Wenn Sie es so meinen, halten wir es für 
richtig, beim alten Text zu bleiben. Denn es er-
regt immer Verdacht, wenn man etwas ändert, was 
man nach den mündlichen Aussagen eigentlich bei-
behalten will. So werden wir uns dafür einsetzen, 
Herr Bundesinnenminister — und Sie  werden da-
für Verständnis haben —, daß gar nicht erst der Ver-
dacht aufkommt, hier sei noch etwas hinter dem 
Busch. Wir meinen Art. 12 Abs. 3 Satz 1 — nämlich 
Frauen dürfen in den Verband der Streitkräfte nicht 
gegen ihren Willen verpflichtet werden; das „ge-
gen ihren Willen" wollen wir konzedieren — soll 
bestehen bleiben. Dann sind Auslegungszweifel 
nicht mehr möglich. 

(Beifall bei der FDP.) 

Nun sollen nach den  Erklärungen, die  uns gege-
ben worden sind, nur Männer wehrdienstpflichtig 
werden können. Ich habe versucht, zu ergründen, 
ob der Text in  der  neuen Fassung, die lautet: „Män-
ner können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum 
Wehrdienst verpflichtet werden", wirklich aus-
schließt, daß nicht auch Frauen gemeint sein  kön-
nen. Denn dieser Kann-Satz ist im Entwurf die 
einzige Fassung, die die Dienstpflicht der Frauen 
ausschließen soll. In meinem juristischem Zweifel 
habe ich bei mehreren Staatsrechtlern versucht zu 
klären, ob diese Fassung mit Sicherheit sagt, daß 
wirklich nur Männer dienstverpflichtet werden kön-
nen. Aber die Staatsrechtler haben gepaßt. Sie 
sehen, wenn schon Staatsrechtler Bedenken haben, 
dann sollte mindestens die Bundesregierung versu-
chen, diese Bedenken durch eine eindeutige Fas-
sung auszuräumen, damit nicht irgendwelche Ver-
dächtigungen oder Zweifel innerhalb der Bevölke-
rung bestehenbleiben. 

Ein dritter Punkt. Sie  haben vorgesehen, daß 
Männer und Frauen am Arbeitsplatz festgehalten 
werden können. Ich habe für den Bereich der Bun-
deswehr soeben schon zu klären versucht, was 
damit im einzelnen gemeint ist. Noch wichtiger er-
scheint uns das für den Bereich der zivilen Dienste. 
Denn es muß die Frage gestellt werden: Kann jede 
Frau festgehalten werden? Wir hatten im Entwurf 
des früheren Dienstpflichtgesetzes bestimmte Be-
freiungsgründe: schwangere Frauen, Frauen mit 
Kindern unter 15 Jahren, Frauen, bei denen zu 
Hause besondere Verhältnisse vorlagen. Es kann 
durchaus sein, daß eine Frau, die ein Kind er-
wartet, noch im Dienst ist. Normalerweise arbeitet 
sie ja noch bis  sechs Wochen vor der Niederkunft. 
Unter den erschwerten Verhältnissen einer unge-
wöhnlichen Zeit müßte aber die Möglichkeit be-
stehen, daß die Frau ihren Dienst aufgeben kann; 
sie sollte nicht zwangsweise festgehalten werden. 
Das gleiche gilt für Mütter mit Kindern, die in 
normalen Zeiten ihre Kinder betreut wissen, aber 
im Kriege damit nicht mehr rechnen können. 

Herr Minister, es wäre gut, wenn Sie uns gerade 
zu diesem Punkt ein bißchen mehr von den Intentio- 
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nen Ihres Gesetzentwurfes gesagt ,hätten, der of-
fensichtlich irgendwo in der internen Beratung des 
Ministeriums steht. Sie werden uns abnehmen, daß 
die Frauen gerade in diesem Punkte sehr inter-
essiert sind, nachdem vom Notdienstgesetz über das 
Zivildienstgesetz bis jetzt zu dieser Fassung mehr-
fache wesentliche Änderungen vorgenommen wor-
den sind. Wir haben den Eindruck, daß die jetzige 
Fassung, die schriftliche Begründung und die heutige 
Erläuterung des Ministers mehr verschweigen als 
sie sagen, und daß sie verschiedene Möglichkeiten 
der Interpretation geben und manche Sorge offen-
lassen. 

Sie stellen darauf ab — das war von Anfang an 
 unsere Intention —, die  Vorrangigkeit der Freiwil-

ligkeit vorzusehen. Aber hier muß doch einmal 
geklärt werden, wie denn eigentlich der  Freiwillige 
gesichert ist. Ein Mann oder eine Frau ist nicht 
nur durch das normale Arbeitsrecht sozial gesi-
chert; es geht auch um jene, die in Bereichen tätig 
sind, in denen es sich nicht um ein normales Dienst-
verhältnis handelt; ich denke z. B. fan das Rote 
Kreuz, welche Rechtskonstruktionen und Sicherun-
gen sind vorgesehen für das Sanitätspersonal, das 
den Sanitätsverbänden freiwillig untersteht, und 
zwar bei der Ausbildung in Friedenszeiten und beim 
Einsatz im Ernstfall? 

Ein letzter Punkt, bezüglich dessen wir sehr be-
sorgt sind, Herr Bundesinnenminister. Die früheren 
Gesetzentwürfe, das Notdienstgesetz wie das Zi-
vildienstgesetz, haben sich auf Art. 12 Abs. 2 Satz 1 
gestützt, der lautet: 

Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit ge-
zwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungspflicht. 

Dass war ihre verfassungsrechtliche Grundlage. Denn 
sowohl für dais Notdienstgesetz wie für dass Zivil-
dienstgesetz war expressis verbis keine Grundge-
setzänderung vorgesehen. Sie sind auch heute min-
destens teilweise noch der Meinung, daß diese 
Fassung eine Dienstverpflichtung mit umgreifen 
könnte. Denn in der schriftlichen Begründung des 
Entwurfes heißt es mit aller wünschenswerten Of-
fenheit: 

Manches spricht dafür, daß eine derartige Er-
mächtigung — nämlich zur Arbeitsverpflichtung — 

bereits im geltenden Satz 1 des Artikels 12 
Abs. 2 enthalten ist. Diese Auslegung ist je-
doch nicht unumstritten. Um alle Zweifel aus-
zuräumen, ist eine Ergänzung des Verfassungs-
textes geboten. 

Ihre Ergänzung des Verfassungstextes zielt auf die 
Wehrpflichtigen ab. Aber, meine Herren und Da-
men, wenn es noch umstritten ist, ob man mög-
licherweise nicht doch mit Art. 12 Abs. 2 Satz 1 
dienstverpflichten kann, dann hätten wir gern die 
Sicherheit, daß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 so abgesetzt 
wird, daß Sie die Frau, wenn Sie sie nicht verpflich-
ten wollen, nicht durch die Hintertür des  Art. 12 
Abs. 2 Satz 1 doch noch erreichen können. 

Sie werden deshalb, Herr Bundesinnenminister, 
auch verstehen — nach all der Aufregung und all  

der Sorge, die die Frauen seit idem ersten Not-
dienstgesetz in der Frage der Arbeitsverpflichtung 
gehabt haben —, daß wir in diesem unklaren Punkt 
gern Klarheit hätten, wie im einzelnen die Inten-
tionen sind und wie die Unklarheiten, die in der 
derzeitigen Fassung zweifelsohne bestehen, behoben 
werden können. 

Wir Freien Demokraten haben deutlich gemacht, 
daß wir mit aller Entschiedenheit gegen die Dienst-
verpflichtung der Frauen im Verband der Streit-
kräfte sind. Wir sind aber durchaus bereit, über zi-
vile Notwendigkeitenernsthaft zu diskutieren, auch 
darüber, ob, wann und wie möglicherweise, wenn 
die Freiwilligkeit nicht ausreichen sollte — das 
müßte einmal nachgerechnet werden —, Sicherun-
gen erfolgen können. Nur bitten wir, meine Herren 
und Damen, dies im Sinne einer absoluten Klärung 
im Grundgesetz einerseits und mit dem Vorrang 
der Freiwilligkeit andererseits zu tun. 

(Beifall bei der FDP und der SPD.) 

Präsident D. Dr. Gerstenmaier: Das Wort 
hat Frau Abgeordnete Jacobi. 

Frau Jacobi (Marl) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich werde mir erlauben, 
im Laufe meiner Ausführungen auf die Bemerkun-
gen meiner beiden Vorredner einzugehen. 

Herr Professor von Weizsäcker hat hier im Hause 
bei einem Hearing vor zwei Jahren betont, daß 
wichtiger als die Entscheidung über die Art des 
Schutzraumbaus die rücksichtslose und wahrheits-
gemäße Orientierung der Bevölkerung über die 
Gefahren und Wirkungen der modernen Waffen und 
über die Möglichkeit sei, darauf zu reagieren, um 
zu überleben. Diese Orientierung der Bevölkerung 
wurde bisher angesichts des Fehlens einer Not-
standsgesetzgebung und der übrigen Gesetze in 
vorbildlicher Weise vom Bundesluftschutzverband 
auf der Basis des Zivilschutzgesetzes des -Jahres 
1957 geleistet. Der Bundesluftschutzverband hat in 
diesen zehn Jahren mit etwa 1300 hauptamtlichen 
Kräften auf Kreis-, Länder- und Bundesebene 
51/2 Millionen Menschen angesprochen und ausge-
bildet. 450 000 Männer und Frauen haben sich dar-
über hinaus als Mitglieder der Organisation zu 
ehrenamtlicher Tätigkeit als Ausbilder und Helfer 
verpflichtet. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesluft-
schutzverband haben das Deutsche Rote Kreuz, der 
Malteserhilfsdienst, der Johanniterhilfsdienst und 
der Arbeitersamariterbund Ausbildung in Erster 
Hilfe und Ausbildung von Schwesternhelferinnen 
geleistet. Ihnen allen möchte ich hier an dieser 
Stelle für ihre uneigennützige Opferbereitschaft und 
Ihre von Sorge um die Mitmenschen erfüllte Tätig-
keit herzlich danken. 

(Beifall.) 

Nicht vergessen darf man dabei auch das Techni-
sche Hilfswerk, das über 42 000 Hilfskräfte verfügt. 
Immer wieder hatten diese Gelegenheit, bei Un

-

glücksfällen und bei Katastrophen, von denen noch 
kein Jahr verschont blieb, ihr Können und ihre 
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Hilfsbereitschaft auch über die Grenzen der  Bundes-
republik hinaus zu beweisen. 

Notwendig scheint uns aber, daß auch die vielen 
Menschen, die sich diesen Fragen bisher verschlos-
sen haben, eine gewisse Schulung und Ausbildung 
erfahren. Wer nicht Bescheid weiß, reagiert im 
Ernstfall falsch und sinnlos. Im Grunde genommen 
wollen die Menschen in der Bundesrepublik orien-
tiert sein; sie haben auch einen Anspruch darauf. 
Vor drei Wochen konnte sich die Geschäftsstelle 
des Bundesluftschutzverbandes vor Anfragen und 

 Telefonaten nicht retten. Plötzlich wollte jede Haus-
frau Bescheid wissen. In Eile mußte Aufklärungs-
material über Vorratshaltung nachgedruckt werden. 
Schon heute ist das alles wieder nicht so brennend. 
In Wirklichkeit ist es aber heute und jeden Tag 
genauso aktuell wie vor drei Wochen. Die Probleme 
sind nicht gelöst, solange die Möglichkeit eines 
Krieges überhaupt noch besteht. Sowenig wir eine 
Reglementierung sozialen Tuns wünschen, so not-
wendig ist es doch, daß alle Vorsorgemaßnahmen 
auf eine breitere Basis gestellt werden und mehr 
Bevölkerungskreise erreichen. 

Das Selbstschutzgesetz des Jahres 1965 ist mög-
lichst schnell zu überprüfen und nach der finanziel-
len Seite ebenso wie nach den Anforderungen an 
die Menschen auf eine einfache und praktikable Lö-
sung hin zu untersuchen. Ich habe mir sagen lassen 
— aber jetzt habe ich es ja von Herrn Schmitt-Vok-
kenhausen selber gehört —, daß Kolleginnen und 
Kollegen, die im 4. Bundestag sehr dafür waren, 
daß alles  bis  ins kleinste gesetzmäßig und verbind-
lich für alle zu lösen sei, heute im 5. Bundestag nur 
noch die Freiwilligkeit bejahren. Die CDU-Fraktion 
hat von jeher weitgehend die Freiwilligkeit bejaht. 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Aber die Re

-

gierungsvorlage war anders, Frau Kollegin!) 

Wir sollten darin aber doch konsequent bleiben. 
Wir sollten die Vielzahl der Organisationen, die 
ihre Arbeit mit soviel Elan und Sachverstand betrie-
ben haben, am Leben erhalten. Wir sollten es den 
Menschen freistellen, auf welchem Arbeitsfeld sie 
sich betätigen wollen. Das gilt für die Wohlfahrts-
verbände, für die Krankenpflegeverbände, aber auch 
für das Technische Hilfswerk und für die Freiwilli-
gen Feuerwehren. 

Die Unruhe im Bundesluftschutzverband, von der 
wir gestern in der Fragestunde ein Beispiel aus 
Bayern zu hören bekamen — was ich aber auch für 
Nordrhein-Westfalen bestätigen kann —, wurde 
hervorgerufen — — 

(Abg. Schmitt-Vockenhausen: Frau Kolle

-

gin, die verantwortlichen Herren sollten 
ein bißchen zur Dämpfung beitragen, statt 
die Unruhe herbeizuführen; das ist deren 

Pflicht!) 

— Nein, hervorgerufen wurde diese Unruhe durch 
Absichten, die anscheinend in den Ministerien und 
im Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz disku-
tiert und dann in die Bevölkerung hineingetragen 
worden sind. Herr Schmitt-Vockenhausen, ich habe 
die Konzeption, die Sie heute quasi als neues Gesetz 
vorgetragen haben, jetzt eben erst in der Ausführ

-

lichkeit gehört. Ich bin der Auffassung, daß Kommu-
nalverbände nicht schlechthin die Arbeit des Bun-
desluftschutzverbandes übernehmen können. Selbst-
verständlich sind die  Verbände bereit, sinnvoll mit 
der Gemeindeverwaltung zusammenzuarbeiten. Das 
haben sie bisher auch getan. Es wäre aber verkehrt, 
auch nur einen der Verbände zu zerschlagen oder in 
seine inneren Angelegenheiten hineinzuregieren. 

Die Gemeinde kann, wenn 'ein Selbstschutzgesetz 
in Kraft tritt, die betroffenen Bürger zur Schulung 
auffordern. Die Schulung selbst sollte man den be-
währten Kräften des Bundesluftschutzverbandes 
vorbehalten. 

Der Bedarf an Krankenschwestern, der schon 
heute nicht gedeckt ist, wird in der Stunde der Not 
noch größer sein. Aber die Tatsache, daß 62 000 
Frauen  und  Mädchen 

(Abg. Matthöfer: Das Problem lösen Sie 
auch nicht mit der Dienstverpflichtung!) 

Schwesternhelferinnen-Kurse mitgemacht haben, 
läßt darauf schließen, daß sich im Falle der Gefahr 
Frauen in genügender Zahl freiwillig zu diesem 
Dienst melden werden. Der Gesetzentwurf vertraut 
darauf. Auch wir hegen keinen Zweifel an der Ein-
satzbereitschaft der Frauen. Mit den Möglichkeiten 
der organisatorischen Durchführung und den Fra-
gen, die dabei entstehen, sollte sich allerdings zu-
nächst der Innenausschuß befassen. 

Ein Drittel aller Arbeitsplätze in der Bundesrepu-
blik ist von Frauen besetzt. Darum erscheint es mir 
verständlich, daß in Art. 12 Abs. 3 kein Unterschied 
zwischen Frauen und Männern gemacht worden ist. 
Es ist aber ausdrücklich festgelegt, daß nur durch 
Gesetz oder auf Grund eines Gesezes die Freiheit, 
die Ausübung des Berufs oder den Arbeitsplatz auf-
zugeben, eingeschränkt werden kann. Daß dieses 
Gesetz eine Differenzierung zwischen Frauen und 
Männern bringen muß, scheint mir selbstverständ-
lich zu sein. Genauso selbstverständlich 'erscheint 
es, daß dabei auf die familiären und auf die gesund-
heitlichen Verhältnisse der Frauen besondere Rück-
sicht zu nehmen ist. 

Es kann nicht Sinn einer ersten Aussprache sein, 
verehrte Frau Kollegin Funcke, die Dinge so zu 
diskutieren, als ob dieses Gesetz schon vorläge. 
Darum möchte ich darauf verzichten, in größerer 
Breite auf sie einzugehen. 

Dagegen scheint mir ein anderer Punkt sehr wich-
tig zu sein. In der Bundesrepublik ist das Luft-
warnsystem wiederhergestellt, verbessert und aus-
gebaut worden. Wenn bei uns die Sirenen probe-
weise oder auch versehentlich ertönen, fragt sich 
mancher Mensch, was geschehen soll, wenn es ein-
mal Ernstfall wäre. Mütter mit  Kindern, alte Men-
schen und unsere Jugendlichen haben einen An-
spruch auf Schutzräume im Hause, genauso wie 
der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Schutzräume 
sind die erste notwendige Antwort auf die Bedro-
hung durch die moderne Waffenentwicklung. Wir 
lehnen den Krieg ab. Es gibt keine politische Frage, 
die nicht mit friedlichen Mitteln gelöst werden 
könnte, und jede politische Frage sollte mit fried-
lichen Mitteln gelöst werden. Aber leider liegt diese 



5900 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. Juni 1967 

Frau Jacobi (Marl) 
Bedrohung — und vor drei Wochen vor den Toren 
Europas — immer noch im Bereich des Möglichen. 

Aus dem Selbstschutzgesetz des Jahres 1957 
wurde der Bau von Schutzräumen bis zum Jahre 
1959 ausgeklammert, und es erfolgte dann nichts. 
Das beschlossene Schutzraumbaugesetz des Jahres 
1965 wurde schon nach einigen Wochen durch das 
Haushaltssicherungsgesetz auch um zwei Jahre ver-
schoben. Was inzwischen an Wiederherstellung von 
Bunkern in .einem Vorabprogramm im Bau von 
Mehrzweckräumen, Tiefgaragen usw. geschehen ist, 
ist unbestritten gut, aber leider viel zu wenig und 
in ausreichendem Maße betrieben, für unsere finan-
zielle und politische Situation zu teuer. Was wir 
brauchen, sind Schutzräume in Wohnbauten. 

Der Deutsche Bundestag sollte sich entschließen 
— oder die Bundesregierung sollte sich entschlie-

ßen —, .das Schutzraumbaugesetz völlig neu zu kon-
zipieren und den heutigen Möglichkeiten anzupas-
sen. Mit einer Summe von 30 bis 50 Millionen DM 
pro Jahr müßte es gelingen, Häuser mit mehreren 
Wohnungen, die im sozialen Wohnungsbau gebaut 
werden, mit Schutzräumen auszustatten, von deren 
Kosten dann 25 bis 40 % vom Bund getragen wer-
den könnten. Die Wohnungen, die nicht im sozialen 
Wohnungsbau, sondern privat erstellt werden,  könn-
ten durch Steuerermäßigung begünstigt werden. 
750 000 bis 1 Million Menschen könnten in einem 
Jahr mit Schutzräumen versorgt werden. Natürlich 
werden wir sagen: Was bedeutet .das bei einem 
Volk von etwa 60 Millionen? Es ist nur ein Anfang. 
Aber ein Anfang muß einmal gesetzt werden, und 
es muß damit gleichzeitig ein Anreiz geboten wer-
den, auch für schon bestehende Wohnhäuser Schutz-
räume zu errichten. Dann würde in Zukunft diese 
Vorsorge auch schneller vor sich gehen können. 
Wichtig scheint uns aber, daß es wirkliche Schutz-
räume sind und nicht nur trümmersichere Keller-
decken. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Mommer.) 

Die Bundesregierung sollte die kommenden Mo-
nate dazu benutzen, dem Parlament ein neues Ge-
setz für den Schutzraumbau — fast möchte ich sagen 
es könnte ein Mini-Gesetz für den Schutzraumbau 
sein — vorzulegen. Aber es müßte uns vorgelegt 
und es müßte so schnell wie irgend möglich in 
Kraft gesetzt werden. Ebenso wäre das Selbstschutz-
gesetz auf ein realis ierbares Mindestmaß zurückzu-
führen. Was uns am meisten fehlt, ist Schulung und 
Orientierung sowohl durch die Regierung als auch 
durch den Bundesluftschutzverband, damit ein An-
reiz geschaffen wird, sich mit Material und Instru-
menten für die Stunde der Not zu versorgen. Die 
„Aktion Eichhörnchen" sollte wieder belebt und 
propagiert werden. Sorgen und Schrecken und Wi-
derstand gegen alle Vorsorgemaßnahmen würden 
verschwinden, wenn wir von den Reden und dem 
Zerreden dieser Aufgabe in den letzten zehn Jahren 
zu Taten schritten, um das, was wir tun können und 
tun müssen, konsequent zu tun. 

Weder der Bundeshaushalt noch die Privatsäckel 
noch die seelischen und physischen Kräfte der Men-
schen würden dabei überfordert werden. Aber das, 
was bisher geschaffen wurde, alle Arbeiten und das 

Geld, was da schon investiert ist, sollten nicht um-
sonst aufgewandt worden. sein. Wir können es nur 
dann zu einem wirksamen Schutz für die Bevölke-
rung ausbauen, wenn wir jetzt konsequent zu den 
Gesetzen und auch zu ihrer Ausführung kommen 
können. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Verehrte Frau 
Kollegin Jacobi, im Präsidium waren Zweifel aufge-
taucht, ob Ihre Ausführungen im Sinne der Ge-
schäftsordnung zur ersten Lesung der Vorlagen ge-
hörten. Nun, die Sache ist hiermit erledigt. 

(Abg. Frau Jacobi [Marl] : Genauso wie bei 
Herr Schmitt-Vockenhausen!) 

Das Wort hat der Parlamentarische Staatssekre-
tär beim Bundesministerium des Innern. 

Benda, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Frau Kollegin Funcke hat die 
sehr wichtige Frage der eventuellen Dienstverpflich-
tung der Frauen angesprochen, eine Frage, von 
der wir alle wissen, daß sie sehr wichtig ist, daß sie 
weite Kreise unserer Bevölkerung, insbesondere 
natürlich die  Frauen selbst, bewegt. Sie haben in 
diesem Zusammenhang .an den Herrn Bundesinnen-
minister eine Reihe von Fragen gerichtet. Ich möchte 
versuchen, Frau Kollegin Funcke, in Kürze wenig-
stens die Fragen, die ich für die wichtigsten halte, 
hier zu beantworten. Wir sind sehr gern bereit, auf 
die einzelnen Fragen in den Ausschußberatungen 
zurückzukommen. Ich darf auch allgemein sagen, 
Frau Kollegin Funcke wie auch Frau Kollegin Jacobi 
— Sie haben sich ebenfalls dazu geäußert —, wir 
sind uns darüber im klaren — wenn ich an Ihre 
Worte, Frau Kollegin Funcke, anschließen darf —, 
daß bei der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen 
Regelung natürlich eine Reihe von Fragen, wenn 
Sie wollen, offenbleiben bzw. sich ergeben. 

Ich glaube nicht, daß der Vorwurf berechtigt ist, 
den Sie gegenüber dem Regierungsentwurf geäußert 
haben, die dort enthaltene Regelung sei unklar. 
Klar und eindeutig ist sie wohl. Der Herr Bundes-
innenminister hat vorhin in seinen einleitenden 
Ausführungen die Auffassung der Bundesregierung 
noch einmal dahin zusammengefaßt, daß die Dienst-
verpflichtung — das entspricht auch dem Text des 
Ihnen vorgelegten Entwurfs — auf Wehrpflichtige, 
d. h. auf Männer beschränkt wird. Dies ist eine klare 
Entscheidung der Bundesregierung die dem Entwurf 
zugrunde liegt. 

Nun zum nächsten Punkt, den Sie mit Recht er-
wähnt haben: der Möglichkeit des Festhaltens am 
Arbeitsplatz, die sich auch auf Frauen erstreckt. Das 
ist eine klare Situation. Es wird Sache des Hauses 
sein, über die Konsequenzen, die sich aus diesem 
Vorschlag der Regierung ergeben, ebenso wie über 
alle anderen zu sprechen. Die Bundesregierung und 
der Bundesinnenminister sind aber nicht der Auffas-
sung, Frau Kollegin, und haben damit auch nicht 
zum Ausdruck bringen wollen: Nun soll mal der 
Innenausschuß die Fragen, die sich selbstverständ-
lich daraus ergeben, klären und weiter verfolgen. 
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Vielleicht war das so gemeint, als ob die Verantwor-
tung für die Regelung dieser Fragen den beteiligten 
Ausschüssen dieses Hauses zugeschoben werden 
sollte. Ich darf zu diesem Punkt darauf aufmerksam 
machen, daß der Herr Bundesinnenminister selber 
bei den Beratungen im Bundeskabinett vorgeschla-
gen hat — und das Kabinett hat entsprechend be-
schlossen —, zur Behandlung der sich aus der Ent-
scheidung der Regierung in diesem Punkt ergeben-
den Fragen eine Regierungskommission, bestehend 
aus den Herren Bundesministern für Arbeit und 
Sozialordnung, für das Post- und Fernmeldewesen, 
für Verteidigung und selbstverständlich auch aus 
dem Bundesinnenminister selbst, zu bilden. Diese 
unmittelbar auf Grund ihrer Ressortzuständigkeit 
beteiligten Minister und Ministerien werden also 
auf der Ebene der Regierung sich zunächst einmal 
weiterhin über die Fragen Gedanken machen und 
zu gegebener Zeit die Konsequenzen, die sich dar-
aus ergeben, dem Hohen Hause und seinen Aus-
schüssen vortragen. 

Die Fragen, um die es sich handelt, sind in den 
Ausführungen von Frau Kollegin Jacobi zum Teil 
schon angeklungen, und zwar mit vollem Recht. 
Natürlich muß man überlegen, wie die Situation 
rein zahlenmäßig ist, welche Möglichkeiten gegeben 
sind und vielleicht noch gefunden werden können, 
über das bisher Geschehene hinaus an die Frei-
willigkeit nicht erst im Ernstfall zu appellieren, 
sondern auch insoweit rechtzeitig Vorsorge zu tref-
fen. Dankenswerterweise hat Frau Kollegin Jacobi 
darauf hingewiesen, daß hier schon eine Menge 
geschehen ist. Daß durch die Tätigkeit des Bundes-
innenministeriums 62 000 freiwillige Helfer  auf dem 
Gebiet der Krankenpflege gefunden worden sind, 
ist immerhin ein, wie mir scheint, beachtlicher Er-
folg. Frau Kollegin Jacobi hat das bereits an-
erkannt. Ich kann mich dieser Anerkennung nur 
anschließen. 

Aber es gibt eine Fülle von praktischen Fragen, 
über die ich jetzt im einzelnen gar nicht sprechen 
kann. Wir werden Gelegenheit haben, uns ein-
gehend damit zu beschäftigen. Sie haben eine Reihe 
von Rechtsfragen aufgeworfen, die ich ganz kurz 
beantworten möchte. 

Wie verhält es sich mit der bisherigen Regelung 
nach Artikel 12 Abs. 3 des Grundgesetzes, der 
besagt, daß Frauen nicht zu einer Dienstleistung im 
Verband der Streitkräfte verpflichtet werden kön-
nen? Sie haben die Frage aufgeworfen, ob die Weg-
lassung dieses Satzes, der ja in der jetzigen Fas-
sung des Regierungsentwurfs nicht auftaucht, etwa 
bedeute, daß man an eine solche Möglichkeit doch 
denke. Die Antwort ist eindeutig: nein. Dieses Nein, 
Frau Kollegin Funcke, gilt ganz sicherlich nach der 
Absicht, die dem Regierungsentwurf zugrunde liegt, 
auch nach meiner persönlichen juristischen Über-
zeugung und auch nach der juristischen Interpre-
tation dessen, was Ihnen als gedruckter Text vor-
liegt. Wir glauben im Gegenteil — Herr Minister 
Lücke hat das bereits in seiner Begründung er-
wähnt —, daß durch eine Bestimmung, die aus-
drücklich sagt, daß Frauen nicht zu Dienstleistungen 
im Verband der Streitkräfte herangezogen werden 

können, eher Grund zur Verwirrung geschaffen 
würde, wenn man nämlich überliest, daß Frauen  — 
was  sich doch ausdrücklich aus der Formulierung 
des Regierungsentwurfs ergibt — nicht nur nicht 
im Verband der Streitkräfte oder wo immer sonst, 
sondern eben überhaupt nicht dienstverpflichtet 
werden können. Bei dieser ganz allgemeinen For-
mulierung bedarf es nach unserer Auffassung keiner 
besonderen Hervorhebung dessen, was im gelten-
den Recht enthalten ist — in Art. 12 Abs. 3 — und 
was in seinem .sachlichen Gehalt nicht geändert 
werden soll. Ich wiederhole also: Es ist die Absicht 
des Regierungsentwurfs — und es kommt darin, 
wie wir meinen, auch juristisch präzise zum Aus-
druck — , daß eine Heranziehung von Frauen weder 
im Verband der Streitkräfte noch anderweitig im 
Wege der Dienstverpflichtung möglich sein soll. 

Sie haben weiter die Frage aufgeworfen, ob be-
absichtigt sei, was das Verbot des Arbeitsplatz-
wechsels betrifft, daß etwa jede Frau festgehalten 
werden kann. Sie haben z. B. auf das Problem der 
jungen Mütter und ähnliche Fälle hingewiesen, bei 
denen evident ist, daß ein Festhalten nicht oder 
höchstwahrscheinlich nicht möglich ist. Die Antwort 
auf Ihre Frage, Frau Kollegin, ist selbstverständlich 
nein. Selbstverständlich kann nicht jede Frau fest-
gehalten werden. Sie haben selbst mit Recht auf 
den früheren Entwurf eines Dienstleistungsgesetzes 
hingewiesen, der diese Fragen im einzelnen ge-
regelt hat. Dies sind Dinge, die der Regelung des 
einfachen Gesetzes vorbehalten bleiben müssen und 
die nicht in der Verfassung — etwa in Art. 12 — 
geregelt werden können. Die Absicht der Bundes-
regierung geht natürlich in die Richtung, diese Fälle 
so zu regeln, daß Härten vermieden werden. Dar-
über werden wir uns in diesem Hause in den Inten-
tionen sicherlich völlig einig sein. 

Schließlich zur letzten Frage, die ich noch von mir 
aus erörtern möchte. Sie werfen die juristische, ver-
fassungsrechtliche Frage auf, ob Art. 12 Abs. 2 Satz 1 
nicht doch eine Art Grundlage für Dienstverpflich-
tungen sein könne, weil es in der Tat — und ich be-
stätige Ihnen das — früher einmal die Rechtsmei-
nung gegeben hat, die entsprechende Bestimmung 
des geltenden Verfassungsrechts, daß Dienstver-
pflichtungen im Rahmen der allgemein herkömm-
lichen, für alle gleichen Dienstverpflichtungen mög-
lich sind, sei eine Grundlage für Dienstverpflichtun-
gen in dem Rahmen, über den wir im Augenblick 
reden. Über diese juristische Frage hat sich streiten 
lassen, und darüber läßt sich auch heute noch strei-
ten, da der Text des Grundgesetzes, bis wir ihn im 
Rahmen der Notstandsverfassung ändern, ja noch 
geltendes Verfassungsrecht ist. Ich möchte aber 
sagen, daß die Hinzufügung des zweiten Satzes im 
gleichen Absatz, der regelt, was nach unserer Auf-
fassung für Zwecke der Verteidigung im Wege der 
Dienstleistung erfolgen kann, eindeutig klarstellt, 
daß nach den Absichten des Verfassungsgebers oder 
des Verfassungsergänzers, wenn er die Verfassung 
in diesem Sinne ergänzt, eine Dienstverpflichtung 
auf den zweiten Teil des Absatzes, aber nicht auf 
den Satz gestützt werden kann, auf den Sie sich be-
zogen und hinsichtlich dessen bisher gewisse Zweifel 
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oder Meinungsverschiedenheiten juristischer Art 
möglich sind. 

Ich meine, daß man sich über diese und manche 
anderen Fragen im Rechtsausschuß und anderswo 
unterhalten kann. Mir lag aber daran, diese Fragen 
wenigstens noch im Ergebnis darzustellen. Was dazu 
im Juristischen zu tun sein mag, darüber mögen wir 
uns bei späterer Gelegenheit noch verständigen. Ich 
glaube also, Frau Kollegin Funcke, daß wir in der 
Sache selbst nicht zu weit auseinander sind. Ich 
glaube, daß wir für das, was uns in den Sachfragen 
gemeinsam bewegt, die treffenden juristischen For-
mulierungen entweder bereits gefunden haben oder, 
falls Sie anderer Meinung sein sollten, sie in Zukunft 
noch finden werden. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Dr. Rau. 

Dr. Rau (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte nur ganz kurz das Wort er-
greifen, und zwar nur aus einem einzigen Grund. 
Ich will überhaupt nicht zum Text der Gesetze, die 
uns hier vorliegen, sprechen, sondern eigentlich nur 
zu gewissen atmosphärischen Dingen, die uns in den 
letzten Tagen und Wochen hier alle etwas beun-
ruhigt haben. 

Ich finde, daß, wenn wir jetzt — was ich sehr 
begrüße — die Hearings durchführen und u. a. die 
bekannten entschiedenen Gegner der Entwürfe wie 
Herrn Professor Ridder und Herrn Professor Kogon 
hier hören, dann vorweg eine Bereinigung der 
Atmosphäre in dem Sinne erfolgen müßte, daß 
gewisse Ursachen beseitigt werden, die, wie ich 
glaube, zu entscheidenden Mißverständnissen zwi-
schen den so auseinanderstrebenden Parteien ge-
führt haben. Ich habe in den letzten Tagen heraus

-

gespürt, daß der Komplex der Vorbehaltsrechte der 
Alliierten, ihr Verhältnis zum Grundgesetz, die Aus-
übung dieser Vorbehaltsrechte, die den Alliierten 
im Deutschland-Vertrag eingeräumt sind, durch 
deutsche Stellen, wo man nicht so ganz genau weiß, 
ob die Handhabung noch den Vorschriften unseres 
Grundgesetzes entspricht, das ist, was den Argwohn 
bei diesem und jenem erregt und ein Klima her-
vorgerufen hat, welches gerade auch im Zusammen-
hang mit den Vorkommnissen der letzten Wochen 
so überhitzt vor. Im Laufe der Beratungen über 
diese Gesetze müssen die Verhältnisse, wie sie 
bisher faktisch gewesen sind, völlig offen klar-
gelegt werden. Wenn das Mißtrauen nicht aus-
geräumt wird, reden wir immer aneinander vorbei 
und werden wir nie zu einer gemeinsamen Auffas-
sung oder auch nur zu sich annähernden Auffassun-
gen in dieser schwierigen Frage kommen. 

Das ist das einzige, was ich sagen wollte. Ich 
sage es deshalb, weil ich von so vielen; hauptsäch-
lich von Jugendverbänden, ganz dringend gebeten 
worden bin, mich mit aller Entschiedenheit gegen 
dieses Gesetzgebungswerk zu wenden, von dessen 
Richtigkeit im Prinzip ich mich besonders durch die 
Ausführung des Kollegen Hirsch habe überzeugen 

lassen. Ich kann seine Ausführungen nur unter-
schreiben. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Es liegen keine 
Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe die Aus-
sprache. 

Wir kommen zu der Ausschußüberweisung. Die 
beiden Vorlagen Drucksache V/1879 und Druck-
sache V/1880 sollen nach dem Vorschlag des 
Ältestenrats an den Rechtsausschuß — federfüh-
rend — und an den Innenausschuß — mitberatend 
— überwiesen werden. Andere Ausschüsse können 
sich gegenüber dem federführenden Ausschuß gut-
achtlich äußern. — Ich höre gegen diesen Vorschlag 
keinen Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 41 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gewerbesteuergesetzes 
— Drucksache V/1867 — 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Ich schließe die Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf 
an den Finanzausschuß — federführend — und an 
den Ausschuß für Kommunalpolitik, Raumordnung, 
Städtebau und Wohnungswesen — mitberatend — 
zu überweisen. — Ich höre keinen Widerspruch; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 55 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver-
teidigungsausschusses (5. Ausschuß) über den 
Jahresbericht 1966 des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages 

— Drucksachen V/1825, V/1926 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Er wünscht das Wort nicht. 

Ich eröffne die Aussprache. Wir das Wort zur 
Aussprache über den Bericht des Verteidigungsaus-
schusses zum Bericht des Wehrbeauftragten ge-
wünscht? — Das Wort wird nicht gewünscht. — 
Meine Damen und Herren, ich werde soeben davon 
unterrichtet, daß wohl das Bedürfnis besteht, etwas 
zu diesem Punkt zu sagen, daß aber die Kollegen, 
die dieses Bedürfnis haben, im Augenblick nicht im 
Saal sind. 

(Zuruf: Sie werden gerade gerufen!) 

— Sie sind also auf dem Wege. 

Dann wollen wir den Punkt 2 aus der Liste der 
Zusatzpunkte vorwegnehmen. Das ist schnell ge-
schehen. Ich rufe also auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des In-
nenausschusses (6. Ausschuß) über den von 
der Bundesregierung vorgelegten Vorschlag 
der Kommission der EAG für eine Verord-
nung zur Änderung der Regelung der Bezüge 
und der sozialen Sicherheit der Atomanlagen- 
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bediensteten der Gemeinsamen Kernfor-
schungsstelle, die in Italien dienstlich ver-
wendet werden 

— Drucksachen V/1799, V/1982 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schmitt-Vok-
kenhausen 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

Der Bundestag soll nach dem Vorschlag des Aus-
schusses die Verordnung zustimmend zur Kenntnis 
nehmen. — Ich höre keinen Widerspruch; es ist so 
beschlosssen. 

Wir kommen nun wieder zurück zu dem Punkt 55 
der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Ver-
teidigungsausschusses (5. Ausschuß) über den 
Jahresbericht 1966 des Wehrbeauftragten des 
Deutschen Bundestages 
— Drucksachen V/1825, V/1926 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Klepsch 

Der Herr Berichterstatter hat das Wort. — Ich 
korrigiere: Herr Dr. Klepsch hat nicht als Bericht-
erstatter das Wort; er spricht als Abgeordneter der 
CDU/CSU-Fraktion. Bitte, Herr Dr. Klepsch! 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Fraktion der Christlich-De-
mokratischen und der Christlich-Sozialen Union be-
grüßt es, daß es dieses Jahr in  einer sehr kurzen 
Zeitspanne möglich gewesen ist, den Bericht des 
Wehrbeauftragten zu beraten und hier dm Plenum 
zur Erörterung zu stellen. Wir haben es bedauert, 
daß in den zurückliegenden Jahren technisch-organi-
satorische Schwierigkeiten die Beratung etwas sehr 
weit hinausschoben. Wir hoffen, daß sich der gute 
Brauch, der dieses Jahr begonnen hat, in den künfti-
gen Jahren fortsetzt. Denn wir meinen, es ist not-
wendig, daß das Parlament diesen Lagebericht über 
die Probleme und Schwierigkeiten, die aus der Bun-
deswehr an den Wehrbeauftragten herankommen 
und die dann, mit seinem Votum versehen, im Ver-
teidigungsausschuß gemeinsam mit den Beauftrag-
ten des Ministeriums beraten werden, so schnell 
wie möglich berät und daß die Erkenntnisse so 
schnell wie möglich an die Truppe weitergegeben 
werden. Wir begrüßen also, daß der Bericht dieses 
Jahr so schnell beraten werden kann. 

Dies liegt zu einem Teil daran, daß der Herr 
Wehrbeauftragte eine neue, den Wünschen des Aus-
schusses entsprechende Form gewählt hat. Wir sind 
in völliger Übereinstimmung mit dem Herrn Wehr-
beauftragten darin, daß der Bericht, den er uns hier 
vorlegt, in dieser neuen Form gestaltet werden soll. 
Es soll sich dabei eben nicht nur um eine Aufzäh-
lung von negativen Einzelbeispielen handeln, son-
dern der Bericht des Wehrbeauftragten hat sich 
durch drei kardinale Erkenntnisquellen auszuzeich-
nen. 

Der Bericht hat uns erstens einen Durchblick 
durch die Probleme der Bundeswehr zu verschaffen. 
Das ist in diesem Jahr ganz ausgezeichnet gelun-
gen. 

Zweitens haben wir in der Vergangenheit immer 
wieder zu beklagen gehabt, daß mißverständliche 
Betrachtungen über die Arbeit des Wehrbeauftrag-
ten und die Institution als solche dadurch hervor-
gerufen wurden, daß in der Publizistik Einzelbei-
spiele, die diesem Bericht zwangsläufig als Er-
kenntnisquelle beigefügt waren, zum Hauptinhalt 
der Betrachtung der Lage der Bundeswehr im Hin-
blick auf diesen Bericht geworden sind. Der Herr 
Wehrbeauftragte hat sich diesmal mit unserer völli-
gen Zustimmung dazu entschlossen, diese Einzel-
beispiele jeweils in eine Gesamtbetrachtung der 
Problematik einzufügen. 

Ferner begrüßen wir die neue Aufgliederung des 
Berichts, die dem Hohen Hause die Möglichkeit 
verschafft, Erkenntnisse über die Hauptprobleme, 
die die Bundeswehr beschäftigen, zu gewinnen. Vor 
wenigen Wochen haben wir hier über den vorletz-
ten Bericht des Wehrbeauftragten gesprochen. In 
der nachfolgenden Diskussion über diesen Bericht 
sind in der Publizistik zum Teil auch kritische Kom-
mentare zu den vom Ausschuß mit dem Wehrbe-
auftragten vereinbarten Richtlinien über seine Ar-
beit als Hilfsorgan des Parlaments geschrieben wor-
den. Ich möchte ausdrücklich sagen, daß es sowohl 
die Meinung des Wehrbeauftragten wie die meiner 
Kollegen, wie die des ganzen Ausschusses gewesen 
ist, daß wir mit diesen Richtlinien für seine Tätig-
keit als Hilfsorgan des Parlaments endlich eine Prä-
zisierung seiner Stellung herbeigeführt haben, daß 
es niemandem darum ging, Einschränkungen vorzu-
nehmen, sondern daß wir — und das, glaube ich, hat 
sich in der weiteren Tätigkeit schon sehr nützlich 
niedergeschlagen — hier einen Weg gefunden ha-
ben, der es uns ermöglicht, die einzelnen Verant-
wortlichkeiten und Verfahrensweisen so korrekt 
wie möglich zu gestalten. 

Die Berichterstattung kann sich nicht auf die De-
tails erstrecken. Aber ich möchte doch folgende 
Dinge hervorheben. 

Erstens zeichnet sich dieser Bericht nicht nur 
durch eine gute Analyse und einen Einblick in 
manche Probleme aus, er enthält auch eine Reihe 
sehr guter Vorschläge. Wir haben deshalb in unse-
rem Beschlußantrag ausdrücklich und — das, glaube 
ich, kann ich für meine Kollegen sagen — sehr 
gern darauf verwiesen, daß diese Vorschläge vom 
Ministerium für Verteidigung sorgfältig geprüft und 
nach Möglichkeit in Betracht gezogen werden sol-
len. 

Zum zweiten hat sich auch bei diesem Bericht die 
Frage von Bildung und Ausbildung als das zentrale 
Problem herausgestellt. Die großen Fortschritte, die 
an einigen Stellen dieses Berichts sowohl beim jün-
geren Offizierskorps wie auch beim Unteroffiziers-
korps vom Wehrbeauftragten ausdrücklich attestiert 
wurden, sind seines und unseres Erachtens darauf 
zurückzuführen, daß Bildung und Ausbildung immer 
mehr vervollkommnet werden. 

Nun wäre es nicht richtig, nicht darauf zu ver-
weisen, daß die Betrachtung eines solchen Berichts 
eine Erscheinung vor unser aller Auge rückt, die 
wir jedes Jahr wieder haben werden, nämlich daß 
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es noch Schwierigkeiten, Mißstände, Probleme in 
der Bundeswehr gibt. Wie jeder Organismus unse-
res Staatsapparats wie unserer Gesellschaft wird die 
Bundeswehr auch durch die sorgfältigen Anstren-
gungen, alle Fehlerquellen auszuschalten, nicht da-
ran vorbeikommen, daß solche Mitteilungen festzu-
halten sind. Aber ich möchte doch ausdrücklich sa-
gen, daß wir dankend empfunden haben, wie sehr 
man sich darum bemüht, erkannte Fehlerquellen 
abzustellen und Problemen zu Leibe zu rücken. Ich 
möchte deshalb ausdrücklich hervorheben, daß die-
ser Bericht, der uns in der Drucksache V/1926 zur 
Zustimmung empfohlen wird, ein Dokument ist, das 
geeignet ist, jedem von uns Erkenntnisse über die 
Lage der Bundeswehr zu verschaffen. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ganz 
sicher ist eine Fülle von Punkten in diesem Bericht 
enthalten, die uns nachdenklich stimmen müssen. 
Ich will nur zwei davon herausgreifen. 

Das eine ist der Hinweis des Wehrbeauftragten 
darauf, daß das Beschwerderecht noch immer nicht 
die richtige Anerkennung, die richtige Stellung ge-
funden hat. Ich glaube, daß die Richtlinien, die das 
Ministerium für Verteidigung für den Verkehr mit 
der Institution des Wehrbeauftragten an die Truppe 
gegeben hat, schon sehr nützlich gewesen sind und 
sehr gut gewirkt haben. Ich glaube aber, daß diese 
ganze Problematik auch unter dem Gesichtspunkt 
gesehen werden muß, daß verbesserte Ausbildung, 
verbesserte Kenntnisse über diese Fragen hier ab-
tragen werden, was noch an Schwierigkeiten besteht. 

Ein Zweites — und das müssen wir ganz ernst 
nehmen — ist die Darlegung des Wehrbeauftragten 
über das Problem des sogenannten Gammelns. Es 
kehrt wieder als ein Problem, das von der Öffent-
lichkeit auf die Armee hin in der Diskussion ebenso 
ausgestrahlt wird, wie es von der Truppe selber zur 
Erörterung gestellt wird. Ich glaube, es ist sehr gut, 
daß in dem Bericht auch einmal die verschiedenen 
Kennzeichnungen für dieses „Gammeln" aufgezeich-
net worden sind und damit sichtbar gemacht worden 
ist, daß mit diesem Begriff auch sehr vieles bezeich-
net wird, was gar nicht „Gammeln", sondern durch-
aus ernste Anstrengung, Wiederholung — vielleicht 
ermüdende Wiederholung — von notwendigen Ver-
haltensweisen oder Übungen ist. Aber wir sind uns 
darüber klar, daß es wegen des noch immer vorhan-
denen Fehlbestandes bei Offizieren und Unteroffi-
zieren für die Truppe sehr schwierig ist, jeweils die 
notwendige Zahl geeigneter Führungskräfte für die 
Ausbildung bereitzuhalten. Es ist deshalb richtig, daß 
der Herr Wehrbeauftragte dankbar die großen An-
strengungen und Leistungen anerkannt hat, die 
gerade das Offiziers- und das Unteroffizierskorps 
hier erbracht haben. 

Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich 
möchte abschließend sagen: Wir danken dem Wehr-
beauftragten für diesen Bericht, wir pflichten dem 
Antrag des Ausschusses voll bei und bitten Sie, die-
sem Antrag zuzustimmen. 

Ich möchte schließen, indem ich der Hoffnung Aus-
druck gebe, daß wir in künftigen Jahren die Mög-
lichkeit haben werden, auf dieser Form des Berichts  

aufbauend jeweils auch vergleichende Querschnitte 
durch die Bundeswehr und ihre Probleme von Jahr 
zu Jahr anzustellen. Das wird, glaube ich, uns und 
der Bundeswehr nützlich sein. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Abgeordnete Jung. 

Jung (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst 
namens der Fraktion der Freien Demokratischen 
Partei dem Wehrbeauftragten und seinen Mitarbei-
tern und auch den Berichterstattern für ihre gewiß 
nicht einfache Arbeit danken. Ich kann mir vor-
stellen, daß die Aufdeckung von Mängeln, Lücken 
oder Schwächen, auf die in diesem Bericht aufmerk-
sam gemacht wird, nicht immer sehr einfach ist. 
Der Hinweis auf Mängel oder Schwächen ist, wie 
der Wehrbeauftragte in seinem Bereich betont, 
nicht als Mißtrauen gegenüber der Bundeswehr zu 
werten; vielmehr können Mängel nur dann besei-
tigt werden, wenn sie erkannt sind. So gesehen, 
ist also dieser Bericht eine echte Hilfe für die 
Bundeswehr, und wir haben die Hoffnung, daß 
auch das Bundesverteidigungsministerium aus ihm 
die entsprechenden Konsequenzen zieht. 

Lassen Sie mich auf einige wenige Punkte in 
diesem Bericht eingehen, die mir besonders bedeut-
sam erscheinen. So schreibt der Wehrbeauftragte, 
wie schon Herr Dr. Klepsch aufzeigte, von den 
zahlreichen an ihn herangetragenen Klagen über 
„Leerlauf im Dienst", über „Gammeldienst" und 
„Beschäftigungstherapie". Das sind nach unserer 
aller Ansicht sehr schwerwiegende Klagen. Das 
weitverbreitete Gefühl des Unausgefülltseins und 
der Unlust ist sicherlich ein schweres psycholo-
gisches Handikap, das sogar geeignet ist, die Ein-
satzbereitschaft der Bundeswehr ernsthaft zu ge-
fährden. Ich bezweifle, daß man allein durch Appelle 
an die Phantasie und den Einfallsreichtum der Kom-
mandeure oder der Kompaniechefs der Einförmig-
keit des Dienstes entgegenwirken kann. 

Die Schwierigkeiten sind in der Struktur unseres 
gegenwärtigen Wehrdienstsystems begründet. Die 

 politische Führung der Bundeswehr muß sich zu 
einer Radikalkur entschließen. Die ausbildenden 
Offiziere und Unteroffiziere können ihren Aufgaben 
nur dann gerecht werden, wenn ihre Zahl zu der 
der auszubildenden Wehrpflichtigen in einem ver-
nünftigen Verhältnis steht. Bisher haben wir aber 
immer noch einen erheblichen Fehlbedarf an Aus-
bildern. Die Kompaniechefs tun zwar ihr bestes, 
sind aber in allen Fällen überfordert. Eine Lösung 
kann nur dadurch gefunden werden, daß man die 
Zahl der auszubildenden Wehrpflichtigen herab-
setzt und sie dadurch dem Ist-Bestand an Ausbil-
dern anpaßt. Erst dann wird es möglich sein, daß 
sich die Offiziere und Unteroffiziere dem einzelnen 
Wehrpflichtigen und seiner Ausbildung in einem 
ausreichenden Maße widmen. 

Die Freien Demokraten haben einen Weg auf-
gezeigt, wie man durch Herabsetzung der Wehr- 



Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. Juni 1967 	5905 

Jung 

dienstzeit auch die zu hohe Quote — etwa 47 % — 
an  Wehrpflichtigen in der Bundeswehr vermindern 
kann. Wenn Soldaten dem Wehrbeauftragten be-
richten, sie würden nach Abschluß ihrer Grundaus-
bildung häufig für die restlichen 15 Monate nur 
noch zu Sicherungs- und Wachdiensten heran-
gezogen, so beweist das am Ende, daß in vielen 
Einheiten eben nicht 12 oder, wie hier immer wieder 
gefordert wurde, 18 Monate für eine sinnvolle Aus-
bildung vonnöten sind. Diesen Klagen kann man 
nur wirksam begegnen, wenn man die Dauer des 
Wehrdienstes herabsetzt und damit den Ausbil-
dern die Möglichkeit eröffnet, die verbleibende Zeit 
wirklich intensiv zu nutzen. Dabei ist gar nicht er-
forderlich, daß, wie bisher im Durchschnitt gesche-
hen, praktisch jeder dritte Tag dienstfrei ist. Sie 
werden, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
in Kürze Gelegenheit haben, die Vorstellungen der 
FDP, nämlich die Neuorganisation in drei Säulen, 
hier zu unterstützen und diesen Klagen damit wirk-
sam zu begegnen. 

Ich möchte zweitens zu den Bemerkungen des 
Wehrbeauftragten über die negativen Folgen der 
häufigen Versetzungen innerhalb der Bundeswehr 
Stellung nehmen und insbesondere zu den negativen 
Auswirkungen für Ehe und Familie der Betroffenen. 
Ich begrüße den Hinweis, daß der grundsätzlich ga-
rantierte Schutz von Ehe und Familie im Rahmen 
des Möglichen auch bei dieser Frage berücksichtigt 
wird. Denken Sie aber daran, welche Tragödien 
sich in vielen Soldatenfamilien abspielen, wenn der 
Vater immer wieder an einen neuen Standort ver-
setzt wird. Hier möchte ich insbesondere auf die 
schulischen Schwierigkeiten hinweisen. Sie kennen 
alle das Wort: Der Vater wird versetzt, und die 
Kinder bleiben sitzen. Das ist natürlich eine Folge 
unseres föderalistisch orientierten Schulsystems. 
Wie gesagt, diese Schwierigkeiten vergiften allzu 
häufig die Atmosphäre in den Soldatenfamilen. Nach 
unserer Meinung müssen unbedingt Mittel und 
Wege gefunden werden, um die Versetzungen aur 
ein Mindestmaß zu beschränken und, wenn sie gar 
nicht zu umgehen sind, sicherzustellen, daß die Fa-
milien möglichst bald wieder zusammengeführt wer-
den. 

Lassen Sie mich zu dem Punkt Fürsorge noch 
einige wenige Beispiele anfügen, die wir vor kur-
zem Gelegenheit hatten kennenzulernen. Hier 
möchte ich dem Bundesverteidigungsministerium 
empfehlen, sich der Versetzungen von Soldaten-
familien ins Ausland besonders anzunehmen. Wir 
hatten Gelegenheit, auf einem sardinischen Flug-
platz festzustellen, daß die Frage der Wohnungs-
fürsorge, die Frage der Mieten, die ja für einen 
Haushalt sehr bedeutsam ist, nur sehr mangelhaft 
geregelt ist und daß z. B. die dort weilenden Solda-
tenfamilien selbst Vorsorge treffen müssen, um ihre 
Kinder in eine Schule schicken zu können, ja, daß sie 
sogar selbst dafür sorgen müssen, daß entspre-
chende Lehr- und Lernmittel vorhanden sind. Hier 
ist auch ein Punkt der Fürsorge gegeben. Das 
gleiche gilt bei der Frage der Mieten, da dies für 
uns auch von besonderer finanzieller Bedeutung ist. 
Wir sehen nicht ein, daß eine Wohnung in einem 
Falle 40 000 Lire kostet, während eine gleichwertige 

Wohnung einen deutschen Soldaten 55 000 Lire ko

-

stet. Schließlich müssen wir das Wohngeld bezahlen. 
Das sind alles Dinge, die mit zur Fürsorge gehören. 

Bei den Familien wird es auch nicht gerade gün-
stig aufgenommen, wenn für die Soldaten die An-
weisung kommt, daß wegen der in dem dortigen 
Gebiet herrschenden Schweinepest nur aus Deutsch-
land eingeflogenes Schweinefleisch zu verwenden 
ist, die Familie aber nicht in den Genuß dieses ein-
geflogenen Fleisches kommen kann. Auch das ist 
eine Frage der Fürsorge, die sich das Bundesver-
teidigungsministerium angelegen sein lassen muß. 

Im Bericht des Wehrbeauftragten ist die Rede 
davon, daß der technische Dienst sehr oft nicht sinn-
voll genug gestaltet sei und daß Wehrpflichtige 
nicht entsprechend ihren Fachkenntnissen eingesetzt 
seien und einmal erworbene Fachkenntnisse nicht 
genügend anwenden könnten. Auch hierfür gibt es 
ein Beispiel. Alljährlich rücken nahezu 300 gradu-
ierte Ingenieure als Wehrpflichtige zu den einzel-
nen Einheiten ein. Ein Teil davon klagt, daß er z. B. 
beim Heer nach der Grundausbildung nicht entspre-
chend seiner Vorbildung eingesetzt sei. Die Betreffen-
den werden nur dann entsprechend ihrer Vorbildung 
eingesetzt, wenn sie sich als Zeitsoldaten verpflich-
ten. Auch hier muß, um dem allgemeinen Gefühl der 
Unlust entgegenzuwirken, das Bundesverteidigungs-
ministerium Maßnahmen ergreifen, damit diese 
Leute auch sinnvoll und entsprechend ihren fach-
lichen Kenntnissen in der hochtechnisierten Bundes-
wehr verwendet werden. 

Ferner ist davon die Rede, daß eine Laufbahn für 
technisches Personal und die Förderung kriegsge-
dienter Unteroffiziere vordringliche Probleme seien. 
Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinwei

-

sen, daß die FDP sowohl in Fragestunden wie auch 
in Anfragen der Fraktion diese Probleme besonders 
herausgestellt und eine dritte Laufbahn für techni-
sches Personal gefordert hat. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch ein Problem 
ansprechen, das der Wehrbeauftragte ebenfalls um-
schreibt. Er sagt, Soldaten aller Dienstgrade würden 
die Befürchtung aussprechen, daß sie benachteiligt 
würden, wenn sie eine Beschwerde oder eine Ein-
gabe machten. Wir hatten gestern Gelegenheit, im 
Rahmen der Debatte um den Bericht über den 
Rücktritt der Generale Trettner und Panitzki von 
einem Kollegen der CDU/CSU-Fraktion zu hören, 
es sei durchaus loyal und legitim, daß der Offizier 
als Bürger in der Öffentlichkeit seine Meinung dar-
stelle, auch wenn diese von der der politischen 
Führung abweiche. Ich frage mich allerdings, ob 
dieser Kollege auch bedacht hat, daß sich ein Offi-
zier, der eine Meinung äußert, die von der eines 
Abgeordneten abweicht, getroffen fühlt, wenn er 
dann ein Schreiben bekommt, in dem der Abgeord-
nete fragt, wie es ein Offizier denn mit seiner 
Loyalität gegenüber der politischen Führung halte, 
wenn er in der Öffentlichkeit Zahlen und Angaben, 
die Abgeordnete in der Öffentlichkeit verwenden, 
korrigiere. Meine sehr geehrten Kolleginnen und 
Kollegen, wir als Abgeordnete sollten uns fragen, 
wem gegenüber diese Loyalität der Offiziere, die in 
diesen Spezialdingen die größere Sachkenntnis 



5906 	Deutscher Bundestag — 5. Wahlperiode — 117. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 29. Juni 1967 

Jung 
haben, zu üben ist. Ich meine: nicht nur der poli-
tischen Führung gegenüber. 

Diese Bundeswehr ist nicht die Bundeswehr 
irgendeiner Partei, sondern sie ist die Bundeswehr 
des ganzen Volkes. Deswegen haben diese Offiziere 
auch ihre ganz besondere Loyalität gegenüber dem 
Volk und dem Soldaten zu erfüllen. 

In diesem Sinne begrüßen wir den Bericht des 
Wehrbeauftragten und hoffen, daß die Schwächen, 
die hier aufgezeigt wurden, vom Verteidigungs-
ministerium erkannt werden und sich bald in einer 
zukunftsträchtigen Konzeption niederschlagen wer-
den. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
Herr Abgeordneter Buchstaller. 

Buchstaller (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen! Meine Herren! Die SPD-Bundestagsfraktion 
begrüßt es ebenso wie die CDU/CSU und der 
Berichterstatter, daß nach den Jahren der Verzöge-
rung bei der Einreichung des Jahresberichts des 
Wehrbeauftragten in diesem Jahr die Möglichkeit 
gegeben ist, den Jahresbericht 1966 sowohl im Ver-
teidigungsausschuß als auch hier im Plenum zu dis-
kutieren. Es war sicherlich der Institution des Wehr-
beauftragten nicht dienlich, daß wegen der verspä-
teten Erstellung der Jahresberichte in der Vergan-
genheit die parlamentarische Beratung oft erheblich 
hinter der öffentlichen Erörterung hinterherhinkte. 
Es bleibt zu hoffen, daß diese verfehlte Praxis nicht 
wiederkehrt. 

Wir freuen uns, daß im Jahresbericht 1966 eine 
Reihe von Anregungen der Arbeitskreise der Frak-
tionen, der Berichterstatter und des Verteidigungs-
ausschusses ihren Niederschlag gefunden haben. So 
halten wir es für gut, daß der Herr Wehrbeauftragte 
in seinen Vorbemerkungen zum Jahresbericht 1966 
das durch einstimmigen Bundestagsbeschluß vom 
21. September 1966 bekundete Vertrauen zur Bun-
deswehr an die Spitze stellt und dabei seine Auf-
gabe, zur engen Einbeziehung der Bundeswehr in 
unsere staatliche und gesellschaftliche Ordnung bei-
zutragen, unterstreicht. 

Für ebenso gut halten wir es, daß erstmals dieser 
Jahresbericht frei ist von den seitenlangen Kompe-
tenzerörterungen, die als Spannungsherd zwischen 
der Institution des Wehrbeauftragten und des Ver-
teidigungsministeriums oft zum Kernstück der öf-
fentlichen Erörterung der Jahresberichte wurde. 

Daß der Herr Wehrbeauftragte das vom Vertei-
digungsausschuß und vom Parlament bestimmte 
Verfahren für das Tätigwerden als Hilfsorgan aus-
drücklich begrüßt, beweist, daß die auf diesem Ge-
biet lange Zeit vorhanden gewesenen Schwierigkei-
ten nun weitgehend ausgeräumt . werden konnten. 
Es wurde ein Weg gefunden, die Arbeit des Wehr-
beauftragten damit in allen Bereichen voll und un-
kompliziert praktikabel zu machen. 

Mit Genugtuung hat unsere Fraktion zur Kennt-
nis genommen, daß der Herr Wehrbeauftragte im 

Berichtszeitraum verstärkt Truppenbesuche durch-
geführt hat, womit er einer Bitte nachgekommen ist, 
die wir wiederholt an ihn herangetragen hatten. 
Dem Dank hierfür füge ich die Bitte hinzu, dies wei-
terhin zu tun und, wenn möglich, noch zu ver-
stärken. 

Im Bericht 1966 wird erstmals auf die ausführliche 
Darstellung von Einzelfällen verzichtet. Damit wird 
vermieden, daß aus Einzelbeispielen verallgemei-
nernde Schlußfolgerungen gezogen werden, die den 
tatsächlichen Gegebenheiten nicht gerecht werden. 
Wir halten das im Prinzip für richtig. Allerdings 
sind wir der Meinung, daß der Wehrbeauftragte in 
besonders gravierenden Fällen und bei Vorgängen, 
die sowohl für die Bundeswehr als auch für 'die 
Öffentlichkeit von allgemeiner Bedeutung sind, 
nicht darauf verzichten sollte, sie im Jahresbericht 
aufzuführen und ausführlich Auskunft darüber zu 
geben, wie die Fälle behandelt und welche Maßnah-
men eingeleitet wurden. 

Einen besonderen Vorzug dieses Jahresberichts 
sehe ich darin, daß Herr Hoogen ihn in Beziehung 
zu den vorangegangenen Jahresberichten bringt und 
damit zu einer kontinuierlichen Berichterstattung 
kommt. Mit dieser Methode werden immer wieder-
kehrende Probleme deutlich und ergeben sich Hin-
weise darauf, wo den Soldaten am meisten der 
Schuh drückt. 

Wie der uns vorliegende Jahresbericht ausweist, 
ist das nach wie vor im Fürsorgebereich der Fall. 
Solche Beschwerden machen schon seit Jahren rund 
zwei Drittel aller Eingaben an den Wehrbeauftrag-
ten aus. Dabei fällt auf, daß einige Probleme seit 
Jahren in den Berichten des Wehrbeauftragten wie-
derkehren. Darunter fallen Fragen der Wohnraum-
beschaffung und der Unterkünfte in den Kasernen 
und auf den Übungsplätzen, Fragen der Berücksich-
tigung berechtigter familiärer Anliegen bei Verset-
zungen und Kommandierungen, die schon so lange 
in der Diskussion befindliche Frage einer Laufbahn-
neuregelung und die auch den Verteidigungsaus-
schuß immer wieder bewegende Frage des Mangels 
an Unteroffizieren in der Bundeswehr. Vom Herrn 
Wehrbeauftragten in ganz besonders erfreulicher 
Weise angesprochen worden ist die Frage der Stel-
lung der kriegsgedienten Unteroffiziere. 

Zu den letzten drei Punkten sind vom Verteidi-
gungsministeriums bis Mitte September Lösungvor-
schläge zugesagt. Nach jahrelanger Diskussion, Ver-
sprechungen und Vertröstungen ist es auch höchste 
Zeit, zu konkreten Maßnahmen zu kommen. Auch 
die Zusage des Ministeriums, die Notwendigkeit 
einer Versetzung eingehend zu prüfen, wenn da-
durch nachweislich der Bestand einer Ehe oder Fa-
milie gefährdet ist, nehmen wir gern zur Kenntnis. 
Wir hoffen, daß damit einige Härten in Zukunft ver-
mieden werden können. 

Im Bereich der Wohnraumbeschaffung und der 
Unterkünfte muß man wohl den Hinweis auf die 
Haushaltslage in Kauf nehmen. Trotzdem halte ich 
es nicht für gut, ich möchte sagen, für unerträglich, 
daß es Einheiten gibt, die, obwohl man sie schon vor 
zehn Jahren in Kasernen untergebracht hat, die in 
jeder Hinsicht als nur bedingt tauglich angesehen 
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werden können, von Jahr zu Jahr mit dem Hinweis 
vertröstet werden, daß sie in Bälde in eine geeig-
nete Kaserne am endgültigen Standort umquartiert 
würden. Das ist nicht nur der Sache nach schlecht, 
sondern macht auch den Dienstherrn unglaubwürdig. 

Der Herr Wehrbeauftragte spricht in seinem Be-
richt besonders die ärztliche Verantwortung an. Auch 
wenn  man  sich, wie die Diskussion im Verteidi-
gungsausschuß ergeben hat, seinen Schlußfolgerun-
gen nicht anzuschließen vermag, muß doch sicher-
gestellt werden, daß zumindest bei der Einstellungs-
untersuchung die Hinweise durch Gutachten privater 
oder beamteter Ärzte nicht außer acht gelassen wer-
den. 

Im Abschnitt „Disziplinarwesen und Strafrechts-
pflege" greift der Herr Wehrbeauftragte das leidige 
Thema der Doppelbestrafung auf. Dieses und andere 
Probleme der Wehrdisziplinarordnung werden nur 
gelöst werden können, wenn eine Anpassung an die 
Neufassung der Bundesdisziplinarordnung erfolgt, 
die uns vom Bundesministerium der Verteidigung 
zugesagt wurde. In diesem Zusammenhang möchte 
ich aber die Anregung des Herrn Wehrbeauftragten 
nicht untergehen lassen, die Dauer der Strafausset-
zung zur Bewährung zu verlängern. 

Der Wehrbeauftragte macht auch für eine Reihe 
anderer Gebiete Vorschläge und gibt Anregungen, 
die ernsthaft geprüft werden sollten. Das betrifft die 
Behandlung der Krankmeldungen, das betrifft die 
Vorschrift über die Beschäftigung von Soldaten, die 
nicht am Gottesdienst oder am lebenskundlichen 
Unterricht teilnehmen, das betrifft die Einbeziehung 
von Vertretern der Öffentlichkeit in die Gestaltung 
des staatsbürgerlichen Unterrichts, und das betrifft 
das Liedgut und die Truppenbücherei. 

Ganz besonders möchte ich namens meiner Frak-
tion den Vorschlag des Herrn Wehrbeauftragten, 
den er schon wiederholt gemacht hat, unterstreichen, 
den sehr abstrakt gefaßten Erlaß „Bundeswehr und 
Tradition" in eine klare Form zu bringen, die keinen 
Spielraum für falsch verstandene Traditionspflege 
läßt. 

In ausführlicher Form ist der Herr Wehrbeauf-
tragte auf Fragen der Dienstgestaltung eingegangen. 
Er kam dabei auf den bei der militärischen Führung 
ebenso verpönten wie bei den Wehrpflichtigen be-
liebten Begriff des Gammelns zu sprechen. Die Wehr-
pflichtigen verstehen darunter aber nicht das Nichts-
tun, sondern vielmehr eine nach ihrer Ansicht wenig 
sinnvolle Beschäftigung. Dabei wird nicht selten der 
militärische Wert des Wach- und Sicherungsdienstes 
ebenso verkannt wie die Notwendigkeit der stän-
digen Pflege und Wartung des hochwertigen militä-
rischen Geräts aller Gattungen. Daß das für die Ein-
satzbereitschaft der Bundeswehr von elementarer 
Bedeutung ist, kann meines Erachtens nicht bestrit-
ten werden. Daß das für den Ausübenden nicht im-
mer voll befriedigend sein kann, liegt in der Natur 
der Sache. Mit „Gammeln" — um bei diesem Aus-
druck zu bleiben — hat das nichts zu tun. 

Trotzdem stellt sich einem bei allen Beobachtun-
gen in der Truppe die Frage, ob nicht zu viele Fähig

-

keiten und zuviel berufliches und fachliches Können 
Wehrpflichtiger in der Bundeswehr ungenützt blei-
ben. Wenn man — und ich würde Sie, verehrte Kol-
leginnen und Kollegen, soweit Sie in Kasernenberei-
chen zu tun haben, bitten, das einmal zu unter-
suchen — die personellen Anforderungslisten mili-
tärischer, vor allen Dingen hochtechnischer militä-
rischer Einheiten mit dem vergleicht, was dann von 
den Wehrersatzämtern zugeleitet wird, kann man 
teilweise nur verwundert darüber sein, daß der mili-
tärische Betrieb in diesen Spezialeinheiten überhaupt 
noch funktioniert. In sehr vielen Fällen weiß und 
hört man, daß gerade die Tatsache, daß die beruf-
liche Qualifikation nicht mit in den militärischen 
Dienst einbezogen wird, dazu führt, daß diese jun-
gen Leute den Dienst in der Bundeswehr unwillig 
tun. 

Ich hoffe, daß der Herr Wehrbeauftragte auf Grund 
der Änderung der Geschäftsordnung noch das Wort 
nehmen wird. Für alle hier von ihm aufgeworfenen 
Fragen gibt es keine Patentlösung. Der Herr Wehr-
beauftragte hat sich offensichtlich auf Grund seiner 
Aufgabenstellung mehr Sorgen gemacht als eine 
Fraktion dieses Hauses, die glaubt, die Patentlösung 
für alle diese Fragen in der Tasche zu haben. Nach 
ihrer Ansicht können das Gammeln und viele andere 
Erscheinungen dadurch abgeschafft werden, daß man 
die Dauer der Wehrpflicht verkürzt. 

Ich würde allerdings vor allen Dingen meinen 
Vorredner von der FDP bitten, sich noch einmal die 
Seite 6 des Berichts des Wehrbeauftragten zu Ge-
müte zu führen, wo deutlich von der Ü berforderung 
die Rede ist, der die Bundeswehr ausgesetzt ist. Die 
nicht voll befriedigende Auslastung ist ja nur die 
eine Seite des Dienstes in der Bundeswehr. Die 
andere Seite ist die manchmal nicht glaubhafte Über-
forderung. Wer die Art seines Berichts kennt und 
wer weiß, wie abgewogen er sein Urteil abfaßt, muß 
diesen wenigen Bemerkungen, zu denen sich der 
Herr Wehrbeauftragte gezwungen gesehen hat, 
außerordentliches Gewicht beimessen. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Herr Abgeord-
neter Buchstaller, gestatten Sie eine Zwischenfrage 
des Herrn Abgeordneten Jung? 

Buchstaller (SPD) : Gern. 

Jung (FDP) : Herr Kollege Buchstaller, würden 
Sie mir zugestehen, daß der Teil des Berichts des 
Wehrbeauftragten, in dem von der Überforderung 
die Rede ist und in dem auch praktische Beispiele 
angeführt sind, von einer Spezialeinheit handelt, 
nämlich von der Luftwaffe, von der wir ohnehin 
fordern, daß die Mindestzeit 4 1/2 Dienstjahre ist? 

Buchstaller (SPD) : Daß sich diese Untersuchung 
im Bericht des Wehrbeauftragten auf eine solche 
Einheit bezieht, ist mir bekannt, Herr Kollege. Aber 
daß die Überforderung nicht nur in der Luftwaffe 
festzustellen ist, ist mir zumindest, auch wenn es 
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nicht im Bericht des Wehrbeauftragten steht, aus 
dem Kasernenbereich in Koblenz genauso bekannt. 

(Abg. Dr. Rutschke: Dann müssen Sie nicht 
nur den Wehrbeauftragten zitieren! Das ist 

dann schlecht!) 

— Ja, man kann aus eigenen Erfahrungen etwas 
hinzufügen. 

Ich möchte auf die Bemerkung zurückkommen, 
der Wehrbeauftragte habe sich verpflichtet gefühlt, 
auch diesmal wieder darauf hinzuweisen, daß die 
Kenntnisse über die Grundrechte und ihre überra-
gende Bedeutung auch bis heute noch nicht hin-
reichend verbreitet seien. Ich möchte sagen — und 
damit eine Empfehlung an meine Kolleginnen und 
Kollegen in diesem Hause aussprechen —: Lassen 
Sie sich einmal beim Besuch einer militärischen Ein-
heit die Testergebnisse zeigen, die bei den Zuwei-
sungen z. B. an eine Kompanie bekannt werden. 
Wenn Sie die orthographischen Testseiten hinter 
sich haben, die schon genug Bestürzung hervorrufen, 
und zur staatsbürgerlichen Auswertung kommen, 
dann werden Sie begreifen, mit welchem großen 
Problem die Bundeswehr es gerade auf dem Gebiet 
zu tun hat, wo es darum geht, die Grundwerte und 
die Grundrechte zu verdeutlichen, was offensicht-
lich den vorhergehenden Erziehungseinrichtungen 
nicht in ausreichendem Maße gelungen ist. 

(Zuruf von der FDP: Zwergschule!) 

— Man kann sich alle Probleme möglichst einfach 
machen. 

Ich habe mit Interesse vermerkt, daß der Herr 
Wehrbeauftragte sich gezwungen sah, noch einmal 
darauf hinzuweisen, daß die Grundsätze der Inneren 
Führung ein bindendes Gesetz darstellen und daß 
Zuwiderhandlungen als Gesetzesverstoß betrachtet 
werden müssen. Darin scheint mir eine Begründung 
dafür zu Degen, daß der Herr Wehrbeauftragte es 
für notwendig hielt, diesen Tatbestand auch in die-
sem Bericht noch einmal deutlich zu machen. Offen-
bar hat er das Gefühl, daß der eine oder andere 
dieses Hinweises noch bedarf. 

Im Verteidigungsausschuß — da sind die Bericht-
erstatter, Mitberichterstatter und die Mitglieder des 
Verteidigungsausschusses einig — haben wir mit 
sehr viel Sorge die Bemerkungen des Herrn Wehr-
beauftragten über die Verkennung des Beschwerde-
rechts zur Kenntnis genommen. Es sind Bemerkun-
gen über immer noch vorhandene Beschwerdeunter-
drückung und vor allen Dingen über das Gefühl der 
Soldaten, daß Beschwerden zwangsläufig Benach-
teiligungen nach sich ziehen. Es ist deshalb notwen-
dig, dem Nachdruck zu verleihen, was der Herr 
Wehrbeauftragte In dieser Passage seines Berichtes 
ausspricht: wie wichtig es ist, auf die Respektie-
rung des Beschwerderechts besonders bei Komman-
deursbesprechungen und bei anderen Gelegenhei-
ten hinzuweisen. 

Mit einer abschließenden Bemerkung richte ich 
eine Bitte an das Plenum dieses Hohen Hauses. 
Vieles, was der Herr Wehrbeauftragte in dem Jah-
resbericht sagt, sagt er weniger für die Bundeswehr 
als für das Parlament, Ich möchte nicht gern, daß  

die immer wiederkehrenden Mahnungen des Herrn 
Wehrbeauftragten, seine Anregungen und Empfeh-
lungen sich nur deshalb von Jahresbericht zu Jah-
resbericht fortpflanzen, weil in den zuständigen 
Gremien des Parlaments die allfälligen und notwen-
digen Entscheidungen hinausgezögert wurden. Das 
heißt: es wäre nicht gut, wenn die Truppe zu der 
Ansicht käme, der Jahresbericht des Wehrbeauf-
tragten sei sozusagen der schriftliche Kummer

-

kasten, der durch das Parlament zu den Akten ge-
legt werde. Gerade deshalb sollten wir dem Herrn 
Wehrbeauftragten sehr zu Dank verpflichtet sein, 
daß er uns die Handhabe liefert und Anregungen 
gibt, vorhandene Mißstände und auch vorhandenen 
Unmut durch notwendige Maßnahmen innerhalb der 
und für die Bundeswehr auszuräumen. Daß sowohl 
der Verteidigungsausschuß und dieses Hohe Haus 
als auch der Herr Wehrbeauftragte ihre wichtigste 
Aufgabe darin sehen, dem Anliegen unserer be-
waffneten Streitkräfte zu dienen, versteht sich ganz 
von selbst. Eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem Parlament und seinem Hilfsorgan, dem Wehr-
beauftragten, bietet die Möglichkeit, viel Sorge und 
viel Unmut, der sich teilweise schon seit Jahren an-
gestaut hat, abzuräumen und für ein gutes, gedeih-
liches Klima in der Bundeswehr Sorge zu tragen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich wäre nicht ein zweites Mal 
ans Rednerpult gegangen, wenn nicht der Kollege 
Jung sich in seinen Ausführungen bemüht hätte, 
erneut an der alten Legende von der Parteiarmee 
in der einen oder anderen Form zu häkeln. 

(Abg. Dr. Rutschke: Er hat das Gegenteil 
gesagt!) 

— Ich werde es Ihnen gleich darlegen, Kollege 
Rutschke. Ich glaube, daß endlich einmal der Zeit-
punkt gekommen sein muß — und gerade der 
Bericht des Wehrbeauftragten hat uns einen sehr 
guten Ausgangspunkt dafür geboten —, wo es für 
uns alle ganz selbstverständlich ist, daß der demo-
kratische Rechtsstaat und seine Struktur in der 
Armee, wie es in der Entschließung des Bundes-
tages vom 21. September des vergangenen Jahres 
heißt, voll anerkannt und auch von uns als eine 
politische Realität gesehen wird. 

Lassen Sie mich verdeutlichen, was ich meine. 
Herr Kollege Jung hat hier davon gesprochen — 
man  muß das doch einmal in der Tiefe durch-
denken —, daß der Offizier nicht nur gegenüber 
der politischen Führung, sondern auch gegenüber 
den Soldaten und dem Volk loyal sein müsse. Da 
stellt man sich natürlich die Frage: Was soll eine 
solche Aussage, auch noch auf dem Hintergrund des 
von ihm vorher zitierten, was weiß ich, Schriftver-
kehrs. Man muß sich doch einmal die Frage stellen: 
Was ist nun eigentlich die Grundlage der Bezie-
hung, die jeder Waffenträger, speziell aber jeder 
Offizier und Unteroffizier, zu diesem Staat hat? 
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Die Grundlage ist doch sein Diensteid, den er ab-
gelegt hat, nämlich der Bundesrepublik Deutschland 
treu zu dienen und Freiheit und Recht des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen. Es geht nicht an, etwa 
auch nur Andeutungen davon in unsere politischen 
Überlegungen und Verhaltensweisen hinüberzu-
nehmen, daß der Soldat als Staatsbürger manipu-
liert oder gegängelt würde. Nur die kommunisti-
schen Parteien gebärden sich als die Herren des 
Staates. Die Parteien der Bundesrepublik Deutsch-
land sind eben Organe, die berufen sind, an der 
Willensbildung mitzuwirken und der Gemeinschaft 
zu dienen. 

Deshalb möchte ich ausdrücklich folgendes her-
vorheben. Der Herr Wehrbeauftragte hat dankens-
werterweise davon geschrieben, daß seine Zusam-
menarbeit mit der Truppe und mit dem Ministerium 
getragen war vom Geiste des Vertrauens; ich 
brauche diesen Geist nicht noch einmal zu beschwö-
ren. Falls es aber an jenem 26. Juni 1957, als die 
Institution des Wehrbeauftragten hier in diesem 
Hause geschaffen wurde — also vor fast genau 
zehn Jahren —, strittig gewesen sein sollte, ob der 
Wehrbeauftragte als ein Organ des Mißtrauens 
gegenüber der Armee anzusehen sei, so muß ich 
darauf hinweisen, daß es heute völlig unstreitig ist, 
daß der Wehrbeauftragte — er hat das auf den 
ersten zwei Seiten seines Berichts ganz klar dar-
gelegt — seine Funktion darin sieht, vertrauensvoll 
mit der Armee und mit diesem Hause zusammen-
zuarbeiten, um gerade die Möglichkeiten, die in 
unseligen Entwicklungsprozessen liegen könnten, 
von vornherein auszuschalten. Ich bin glücklich 
darüber, daß sein Bericht widerspiegelt, welch große 
und entscheidende Fortschritte wir gemacht haben. 

Deshalb möchte ich ganz nachdrücklich hervorhe-
ben: wir wollen doch nicht an der Loyalität eines 
Soldaten Differenzierungen vornehmen. Seine Stel-
lung ist ganz klar durch das Soldatengesetz geregelt. 
Seine Stellung ist ganz klar durch die Einordnung 
in die verfassungsmäßige Ordnung des Staates be-
stimmt. Ich sehe deshalb nicht, wie wir auseinander-
zudividieren versuchen könnten: Loyalität gegen-
über Führung, Loyalität gegenüber Soldaten — wo-
bei Soldat ja ein sehr weit gespannter Begriff sein 
kann — und Loyalität gegenüber Volk. Für mich 
gibt es immer nur die Reflektion auf die fixierte 
Ordnung, also die Bestimmung nach dem Diensteid 
und die Festlegung seiner Rechte und seiner Pflich-
ten, die dem Offizier wie jedem anderen in dieser 
Gesellschaft zukommt. 

Vizepräsident Dr. Mommer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Abgeordnerten Schultz? 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Bitte schön! 

Schultz (Gau-Bischofsheim) (FDP) : Herr Kollege 
Klepsch, ich kann mich also in Zukunft vertrauens-
voll an Sie wenden, wenn ich das Gefühl habe, daß 
bestimmte Leute wegen einer bestimmten Parteizu-
gehörigkeit benachteiligt werden bzw. wenn be-
stimmte Abgeordnete nicht die Auskünfte bekom-
men, die sie eigentlich bekommen sollten? 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Aber verehrter Kollege 
Schultz, in dieser Frage können Sie sich immer an 
mich wenden! 

(Heiterkeit in der Mitte.) 

Sie werden aus dem Ausschuß wissen, daß ich 
sicher zu den Kollegen gehöre, die am kritischsten 
darauf achten, daß alle derartigen Bedenken, alle 
derartigen Sorgen sorgfältig geprüft und geklärt 
werden. Ich glaube, daß gerade Sie sich nicht be-
schweren können, daß der Ausschuß zu wenig Zeit 
darauf verwendet, Anliegen, die Sie in diesem Fra-
genkomplex vortragen, zu behandeln. 

(Abg. Schultz [Gau-Bischofsheim] : Ich 
meinte das Ministerium, Herr Klepsch!) 

— Na, gut, wenn Sie das Ministerium meinen, soll-
ten Sie sich aber nicht an mich wenden, verehrter 
Herr Kollege. 

Ich möchte zum Schluß nur noch einmal sagen: 
auch für den Offizier — und für ihn besonders — 
gilt  in seinem Verhältnis zum Staat und zur Füh-
rung des Staates der Grundsatz von Befehl und 
Gehorsam, wie es in der ganzen Armee gilt. Der 
oberste Befehlsgeber — das muß an dieser Stelle 
noch einmal gesagt werden — ist die verfassungs-
mäßige Ordnung, sind die Gesetze, ist die Struktur 
dieses demokratischen Rechtsstaates, so wie sie 
fixiert ist. Ich glaube, wir sollten nicht versuchen, 
das durch eine Art parteipolitischer Auseinander-
setzung, wofür gerade die Armee der ungeeignetste 
Faktor ist, in Frage zu stellen. Ich möchte sagen, 
gerade in der gegenwärtigen Situation sind solche 
Anmerkungen, die als Verdächtigungen erscheinen 
können, meines Erachtens deplaziert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Abgeordnete Jung. 

Jung (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Herr Kollege Klepsch hat 
soeben hier ausgeführt, ich hätte den Begriff der 
Parteiarmee wieder ins Gespräch gebracht oder wie-
der aufgewärmt. Nun, ich habe mich abschließend 
an dieses Haus gewandt, weil ich dazu nämlich An-
laß hatte. Ich habe ja ausgeführt, daß ein Kollege 
Ihrer Fraktion sich gegen einen Offizier ausgespro-
chen hat, der es wagte, ihn zu korrigieren. Herr 
Kollege Klepsch, nun sehe ich mich natürlich ver-
anlaßt, Ihnen diesen Passus vorzulesen, damit das 
deutlicher wird. Dieser Ihr Kollege schreibt an die-
sen Offizier, der ihn in der Öffentlichkeit korri-
gierte, weil er falsche Zahlen verwandt hat: 

Darüber hinaus wäre ich Ihnen dankbar — Sie 
wissen, daß ich ein neuer Abgeordneter bin und 
daher mit den Gepflogenheiten der Deutschen 
Bundeswehr noch nicht sehr vertraut —, wenn 
Sie mich einmal darüber aufklären könnten, wie 
es mit der Loyalität eines aktiven Offiziers zu 
vereinbaren ist, wenn er Zahlen, die ein Abge-
ordneter in der Presse veröffentlicht und die 
er von dem diesem Offizier vorgesetzten Mini-
sterium bekommen hat, in der Öffentlichkeit in 
dieser Weise korrigiert und dadurch entweder 
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den Abgeordneten oder — was noch schlimmer 
wäre — seine eigene vorgesetzte Behörde un-
richtiger Angaben beschuldigt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das war 
der Grund, weswegen ich sagte: der Offizier hat 
eben seine Loyalität nicht nur gegenüber der vor-
gesetzten Behörde oder gegenüber einem Abgeord-
neten einer bestimmten Partei zu wahren, vielmehr 
hat er, wenn er sieht, daß in der Öffentlichkeit 
irgendwelche falschen Angaben umhergeistern, nicht 
nur das Recht, sondern meines Erachtens sogar die 
Pflicht, diese Angaben richtigzustellen. Das, Herr 
Kollege Klepsch, war der Grund, weswegen ich mich 
an die Kolleginnen und Kollegen wandte. 

(Zurufe von den Regierungsparteien: Das 
ist unbestritten!) 

— Ich wollte das hier nur noch einmal klargestellt 
haben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Jetzt ist es deut

-

lich, danke schön!) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Meine Damen 
und Herren, die Herren Geschäftsführer der Fraktio-
nen der CDU/CSU und der SPD haben gemäß 
§ 116 c der Geschäftsordnung gebeten, der Herr 
Wehrbeauftragte möge jetzt das Wort ergreifen. 
Dem ist zu entsprechen, wenn 30 anwesende Mit-
glieder dieses Verlangen unterstützen. Darf ich fra-
gen, ob das der Fall ist. — Das dürfte gut reichen. 
— Herr Wehrbeauftragter, Sie haben das Wort. 

Hoogen, Wehrbeauftragter des Deutschen Bun-
destages: Herr Präsident! Meine Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich danke Ihnen, Herr Präsident, 
und dem ganzen Hohen Hause dafür, daß ich heute 
an dieser Stelle zwar nicht zum erstenmal, zum 
erstenmal aber als Wehrbeauftragter zu Ihnen spre-
chen darf. Ich freue mich 'darüber aus zwei Grün-
den. 

Der erste Grund: Aus mancherlei Anlässen stand 
das Amt des Wehrbeauftragten in der Vergangen-
heit in der öffentlichen Kritik und Diskussion. In 
dieser Diskussion mußte ich als Wehrbeauftragter 
mir selber Zurückhaltung auferlegen. Ich bin näm-
lich der Meinung, wenn über Amt und Aufgabe des 
Wehrbeauftragten .diskutiert werden muß, dann ist 
diese Stelle hier, jedenfalls für den Wehrbeauf-
tragten, der  richtige Ort. Deswegen glaubte ich, 
mich an der öffentlichen Auseinandersetzung nicht 
beteiligen zu können, bis  ich zum erstenmal die 
Gelegenheit gehabt hätte, an dieser Stelle meine 
Meinung zu sagen. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Zum anderen freue ich mich, folgendes feststel-
len zu können, und damit darf ich gleich auf die 
Gedanken zurückkommen, die Sie, Herr Abgeordne-
ter Dr. Klepsch, soeben ins Gespräch gebracht ha-
ben. Bei vielen Truppenbesuchen und in vielen Ge-
sprächen mit Soldaten aller Dienstgrade aus ande-
ren Anlässen habe ich erfahren, daß vielfach die 
Meinung verbreitet ist, das Grundgesetz habe die 
Soldaten unter eine Art Sonderkontrolle gestellt, 

weil man ihnen mißtraue. Obwohl es mir, wie ich 
glaube, gelungen ist, meinem jeweiligen Gesprächs-
partner gegenüber diese Meinung und Befürchtung 
zu widerlegen, bin ich doch froh, daß ich in meinem 
heute zur Beratung anstehenden Jahresbericht für 
das vergangene Jahr in der Lage war, die Soldaten 
auf 'den Beschluß des  Hohen Hauses vom Septem-
ber  des  vergangenen Jahres, der heute in der Dis-
kussion schon einige Male angesprochen wurde, 
hinzuweisen. Die Stelle scheint mir so bedeutsam zu 
sein, .daß ich sie aus meinem eigenen Jahresbericht 
verlesen sollte, da dieser Jahresbericht, wie Sie 
wissen, in einer Gesamtzahl von 8000 Exemplaren 
bis zu den einzelnen Kompanien, Batterien und Staf

-

feln verteilt wird. In diesem Beschluß des Bundes-
tages, der, wie ich glaube, der einzige in diesem 
Hohen Hause einstimmig gefaßte Beschluß dieser 
Art ist, heißt es: 

Der Deutsche Bundestag dankt den Angehörigen 
der Bundeswehr, an welcher Stelle sie immer 
stehen — Soldaten, Beamten, Angestellten und 
Arbeitern —, für ihre Leistung, die sie in den 
zehn Jahren des Aufbaus vollbracht haben. 

Die Bundeswehr hat ihren staatspolitischen Auf-
trag verfassungsgetreu und zielstrebig erfüllt, 
ohne sich durch Mißtrauen und Schwierigkeiten 
vielfältiger Art beirren zu lassen. Das verdient 
uneingeschränkte Anerkennung. Der Deutsche 
Bundestag ist überzeugt, daß sie auch weiterhin 
im Dienst an Volk und Staat ihr Bestes leisten 
wird. 

Meine Damen und Herren Abgeordneten, einen 
solchen Vertrauensbeweis, eine solche Vertrauens-
kundgebung hat der Bundestag der Armee  bis  zu 
diesem Tag, bis zu diesem 21. September 1966, noch 
nie ausgesprochen. Auf dieser Vertrauensbasis baut 
auch die Tätigkeit des Wehrbeauftragten auf. Staat 
und Soldat .sind durch gegenseitige Treue mitein-
ander verbunden. 

Meine Damen und Herren, das ist keine unver-
bindliche Deklamation, sondern die wörtliche Wie-
dergabe des § 1 Abs. 1 Satz 2 des Soldatengesetzes. 
Deshalb beinhalten diese Worte für alle, auch für 
dieses Hohe Haus und für sein Hilfsorgan, den 
Wehrbeauftragten, eine Rechtspflicht. Diese Treue 
schuldet der Soldat dem Staate. Diese Treue schul-
det aber auch der Staat, d . h. seine verfassungs-
mäßigen Organe, seinen Soldaten. Treue ohne Ver-
trauen ist nicht denkbar, aber nicht nur weil es im 
Soldatengesetz allen Soldaten gewissermaßen ge-
setzlich befohlen ist, sich gegenseitig ,die Treue zu 
halten, Vertrauen zueinander zu haben und dieses 
Vertrauen auch ,durch entsprechende Taten zu be-
kunden, sondern weil mangelndes Vertrauen in 
Mißtrauen ausarten müßte, Mißtrauen der Soldaten, 
Mißtrauen der Bundeswehr gegenüber dem Staat 
und seinen Organen. Eine von Mißtrauen erfüllte 
oder angekränkelte Armee würde aber in ihrem 
Kampfwert erheblich herabgesetzt und beeinträch-
tigt. Treuer Dienst, Tapferkeit im Kampf, Tapferkeit 
auf ,dem Gefechtsfeld, hohe Kampfmoral setzen ein 
Höchstmaß an Vertrauen voraus. Deshalb bekämpfe 
ich da und dort auftretendes Mißtrauen mit aller 
Entschiedenheit und werbe um Vertrauen bei den 
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Soldaten. Mein Jahresbericht soll dazu nur ein Be-
trag sein. 

Nunmehr zu einzelnen Fragen, die in der Dis-
kussion angeschnitten wurden. Es  war  vom Gammel-
dienst die Rede. Es ist schon gesagt worden — und 
ich habe es in meinem Bericht ausgeführt —, daß 
nicht aller Dienst, der dem Soldaten eintönig er-
scheint und ihm nicht gefällt, schon Gammeldienst 
sei, wie ich überhaupt das Wort „Gammeldienst" 
nicht gerne ausspreche, aber es gehört nun einmal 
zum Sprachschatz des Soldaten. Was mir sehr große 
Sorge macht und wie ich aus vielen Eingaben weiß 
und auch bei einem Truppenbesuch mit dem Inspek-
teur der diesbezüglichen Teilstreitkraft zusammen 
erfahren habe, ist das Problem  des  sehr eintönigen 
Schichtdienstes, den manche Soldaten ein Jahr und 
länger zu leisten haben. Nicht einmal die unintelli-
gentesten Soldaten müssen diesen Dienst leisten, 
weil er einen sehr verantwortungsbewußten Solda-
ten erfordert, weil die zu bewachenden Gegenstände 
das erforderlich machen und weil auch nicht alle 
Soldaten sich dazu eignen, da eine Sicherheitsüber-
prüfung diesem Wachdienst vorangehen muß; dar-
über kann ich hier nicht mehr sagen. Im Verteidi-
gungsausschuß habe ich es deutlicher gesagt. Sie 
wissen, was gemeint ist. Daß der Inspekteur der 
Luftwaffe sich darum bemüht, diesen Zustand zu 
ändern, weiß ich. Ich hoffe, daß ich im nächsten Jah-
resbericht über Erfolge in diesem Punkte berichten 
kann. 

Herr Abgeordneter Jung, Sie haben die Frage der 
Versetzung angeschnitten. Daß Soldaten in einem 
höheren Maße als Beamte versetzt werden können, 
wissen wir alle. Wogegen ich mich aber wende, und 
zwar weil die Ehe mit einem Grundrechtsschutz 
ausgestattet ist, ist die unsinnige Versetzung, bei 
der es einfach heißt: Aus dienstlichen Gründen war 
die Versetzung notwendig, und bei der mir keine 
Tatsachen vorgetragen werden, aus denen ich die 
dienstlichen Gründe schließen kann. Darauf dränge 
ich, damit das stereotype Abschreiben von Gesetzes-
vorschriften in diesem Bericht endlich aufhört. 

Zur Wohnungsfürsorge darf ich sagen, daß sämt-
liche Ministerien in Bund und Land auf diesem Ge-
biet Erhebliches geleistet haben. Für die Schwierig-
keiten, die jetzt zunehmend auftauchen, kann man, 
glaube ich, nicht den Bundesverteidigungsminister 
und schon gar nicht die Bundeswehrführung verant-
wortlich machen; denn sie hängen weitgehend mit 
folgendem zusammen. Es ist die Zeit gekommen, in 
der mehr Berufssoldaten in .den Ruhestand treten, 
die in Dienstwohnungen wohnen, aber bei Beendi-
gung des Dienstverhältnisses aus diesen Dienst-
wohnungen nicht entfernt werden können, weil ihre 
Ruhestandsbezüge nicht dazu ausreichen, eine Woh-
nung auf dem freien Wohnungsmarkt zu bekommen. 
Es gehört, glaube ich, zur Sorgepflicht des Vorge-
setzten und des Bundes als Dienstherren, den Solda-
ten, die dem Staate treu gedient haben, über die Be-
endigung der Dienstzeit hinaus die Wohnung min-
destens zunächst einmal zu belassen. Dadurch ent-
stehen die Schwierigkeiten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dann ist gesagt worden, daß die Soldaten nicht 
ihren Fachkenntnissen entsprechend eingesetzt wür-
den. Bei der Größe der Bundeswehr wird es sehr 
schwierig sein, alle Soldaten ihren Fachkenntnissen 
entsprechend einzusetzen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Aber wogegen ich mich wende und mit welcher Bitte 
ich mich auch vor einigen Wochen an den Herrn 
Generalinspekteur gewendet habe, ist folgendes: 
daß bei den Einstellungsgesprächen Freiwilligen und 
auch Wehrpflichtigen von militärischen Dienststel-
len oft Versprechungen gemacht werden, die später 
nicht eingehalten werden können. Das dient nicht 
dem Ansehen der  Bundeswehr und ihrer — auch 
zivilen — Behörden, und das bringt den Soldaten 
Enttäuschung für die weitere Lebensplanung. Das 
sollte man vermeiden. Dann lieber gar keine Ver-
sprechung als eine Versprechung, die  später nicht 
gehalten wird! 

(Beifall.) 

Ich sage das nicht deswegen, weil es mir zwei- oder 
dreimal vorgekommen ist. Es ist mir verhältnismä-
ßig oft vorgekommen, und zwar bei Soldaten aller 
Dienstgrade. 

Herr Abgeordneter Buchstaller, Sie haben mir da-
für gedankt, daß ich auf die Aufstellung der einzel-
nen Fälle, die immer diese unangenehme Neben-
folge hatte — ich habe es im Bericht ausgeführt —, 
verzichtet habe, und haben mich gebeten, natürlich 
auf die Darstellung gravierender Fälle in der Zu-
kunft nicht zu verzichten. Ich bitte Sie, versichert 
zu sein, daß ich das auf keinen Fall tue, sondern 
daß Dinge, die beim Namen genannt werden müs-
sen, auch beim Namen genannt werden. Ich glaube 
nicht, daß Sie von mir den Eindruck haben, daß ich 
mich da irgendwie fürchte. 

Ferner ist in der Diskussion davon gesprochen 
worden — auch Sie, Herr Abgeordneter Buchstaller, 
haben darauf hingewiesen —, daß die Grundsätze 
der Inneren Führung ein Gesetzesgebot seien. Ich 
habe mich in der Tat veranlaßt gesehen, darauf 
hinzuweisen. Daß über ihre Ausgestaltung in Ein-
zelheiten, über ihre Verfeinerung diskutiert und 
gesprochen werden kann, weil sich diese mit der 
gesellschaftspolitischen Lage mitentwickeln, ist 
selbstverständlich. Aber über die Frage, ob über-
haupt, kann mit mir jedenfalls nicht diskutiert wer-
den. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Um mich dagegen zur Wehr zu setzen, habe ich das 
ein für allemal klar und deutlich in den Bericht hin-
eingeschrieben und werde auch nicht aufhören, das 
weiter zu tun. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Zum Schluß darf ich noch etwas sagen, was ich 
auch während meiner Ausführungen schon angedeu-
tet hatte. Mein nächster Bericht wird einen Absatz 
zusätzlich enthalten, nämlich den Absatz, der auf 
den Antrag des Ausschusses, .der Ihnen zur Abstim-
mung vorliegt, eingeht, in dem es heißt: 

Die in dem Bericht enthaltenen Empfehlungen 
werden als Anregungen für weitere, die Bun- 
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deswehr fördernde Arbeit entgegengenommen 
und der Bundesregierung zur Kenntnis gebracht. 

In meinem nächsten Bericht, der zu Beginn des 
kommenden Jahres fällig ist,  wenden  Sie einen 
Abschnitt darüber finden, inwieweit der Bundes-
verteidigungsminister auf diese Anregungen einge-
gangen ist. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Das Wort hat 
der Herr Parlamentarische Staatssekretär beim Bun-
desminister der Verteidigung. 

Adorno, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Auch ich möchte diese 
Debatte zum Anlaß nehmen, dem Herrn Wehrbeauf-
tragten insbesondere im Hinblick darauf, daß die 
Institution des Wehrbeauftragten nun auf zehn Jahre 
Tätigkeit zurückblicken kann, Dank und Anerken-
nung auszusprechen. Der Bericht des Wehrbeauf-
tragten bringt konkrete, allgemein gültige Erkennt-
nisse. Ich begrüße diesen Bericht mit seinen sach-
lichen Schlußfolgerungen, an die bei der weiteren 
Arbeit angeknüpft wird. Lassen Sie mich aber noch 
einige grundsätzliche Gedanken zu dem inneren 
Gefüge der Bundeswehr äußern. 

Die Einordnung unserer Streitkräfte in Staat und 
Gesellschaft ist im ganzen als geglückt anzusehen. 
Der Auftrag, Recht und Freiheit im Rahmen des 
Bündnisses zu verteidigen, mußte selbstverständlich 
auch innerhalb der Bundeswehr an erster Stelle der 
Zielsetzung stehen, um den Grundsätzen der Inne-
ren Führung wie auch den Erfordernissen des Staats-
bürgers in Uniform gerecht zu werden. Hieraus ha-
ben sich in den Jahren des raschen Aufbaus zunächst 
fast zwangsläufig Unsicherheiten und Schwierigkei-
ten ergeben. Das für die Bundeswehr zu schaffende 
Wehrrecht war in Abweichung ehemaligen militäri-
schen Rechts neu zu fassen und bedurfte erst prakti-
scher Bewährung. Erfahrungen in der Umsetzung 
juristischer Formulierung in praktikable Arbeits-
grundlagen für Nichtjuristen des Truppenbereiches 
fehlten häufig und mußten erst gesammelt werden. 
Zahlreiche Fragen des Komplexes „Führung und 
Verwaltung" waren auch auf den für das Innere 
Gefüge wichtigen Gebieten zu regeln. Schließlich 
waren Mißtrauen und Vorbehalte abzubauen. 

Zu berücksichtigen ist, daß die Mehrzahl der 
kriegserfahrenen Offiziere keine Praktiker einer 
langjährigen Friedensarbeit waren und ihnen somit 
Erziehungs- und Ausbildungsaufgaben des Friedens 
nicht selten erstmals in der Bundeswehr übertragen 
wurden. Diejenigen unter uns, die selbst im Kriege 
standen, können ermessen, wie schwer es ist, Ver-
gleiche zwischen dem militärischen Dienst im Kriege 
und dem im Frieden zu ziehen. Auch ist zu beden-
ken, daß das Führer- und Unterführerkorps auf 
Grund der außerordentlich unterschiedlichen Ent-
wicklung zwischen 1945 und 1955 — mit zum Teil 
jahrelanger Kriegsgefangenschaft — erst einer ein-
heitlichen Ausrichtung bedurfte, die nicht vorhanden 
und auch nicht vorauszusetzen war. So darf es nicht 
verwundern, wenn sich die Bundeswehr, besonders 
in ihrem inneren Gefüge, erst finden und festigen 

mußte. Manche Schwierigkeiten sind erst jetzt nach 
Jahren der sorgsamen Prüfung und praktischen Er-
probung so abzugrenzen, daß Berichtigungen mög

-

lich werden. 

Die im Bericht hervorgehobene zunehmende Be-
währung insbesondere der jungen Generation ist 
sehr ermutigend, zeigt sie doch, daß unsere Bundes-
wehr auf einem guten Wege ist. Manches ist sicher 
noch auszugleichen und zu verbessern. Hier kommen 
auch auf das Hohe Haus — ich bin Ihnen, Herr 
Abgeordneter Buchstaller, für Ihren Appell sehr 
dankbar — wichtige Fragen zu, zu deren Lösung es 
durch eigene Initiativen beitragen kann. Hierzu ge-
hört z. B. die Regelung der Unteroffizierslaufbahn 
— das ist auch von dem Bundesminister der Vertei-
digung während der zweiten Lesung .des Haushalts 
angesprochen worden —; die seit Sommer 1963 
immer wieder versuchte Schaffung einer neuen Lauf-
bahnordnung bedarf endgültiger Entscheidung. Wir 
werden das Parlament auf einigen, das innere Ge-
füge besonders berührenden Gebieten um tatkräf-
tige Unterstützung bitten. 

Der weitere Aufbau des Offizier- und Unteroffi-
zierkorps ist von herausragender Bedeutung, um 
allen Erfordernissen des inneren Gefüges gerecht zu 
werden und Überbelastungen zu vermeiden. Die 
Zahl der Offiziersbewerber ist seit Anfang 1967 
erfreulich angestiegen; auch bei den Unteroffizieren 
hat es eine Entlastung gegeben. Trotzdem ist — wir 
wissen es alle — die  Personallage noch immer nicht 
ausgeglichen. 

Es wird weiterhin darauf ankommen, bei Einspa-
rungen zu bedenken, daß die  in allen Sparten für 
den Menschen aufzubringenden Mittel nur in be-
grenztem Umfang Streichungen erlauben. Ich denke 
hierbei an Besoldung, Laufbahnfragen, Fürsorge und 
Betreuung. Ein Zuviel an Sparmaßnahmen würde 
nicht nur für das innere Gefüge der  Bundeswehr, 
sondern auch für die Personalentwicklung schwer-
wiegende Rückwirkungen halben. 

Praktizierung und Weiterentwicklung der Erzie-
hung und Bildung von Offizieren und Unteroffizie-
ren sind von gleich hoher Bedeutung. Der Bundes-
minister der Verteidigung hat  die  Vorarbeiten für 
ein erweitertes Bildungssystem bald abgeschlossen. 
Es werden noch in diesem Jahr entsprechende Lehr-
gänge beginnen. 

Die Angleichung des Bildungsstandes an prakti-
zierte Forderungen anderer Armeen ist vordring-
liche Aufgabe geworden. Der Soldat muß als Vor-
gesetzter in einer modernen demokratischen Armee 
die untrennbaren politischen, zivilen und militäri-
schen Zusammenhänge übersehen können, um sei-
ner Aufgabe gerecht zu werden und in der Gesell-
schaft zu bestehen. Die Verwirklichung dieser Bil-
dungsförderung wird erheblichen Einfluß auf das 
Ansehen des Offizier- und des Unteroffizierstandes 
in der Öffentlichkeit haben und die Attraktivität 
dieser Berufe erhöhen. Gerade in diese Überlegun-
gen sind auch die Forderungen an ,die Neuregelung 
der Laufbahn des Unteroffiziers einzubeziehen. 

Meine Damen und Herren, in den ersten Abschnit-
ten  des Aufbaus der Bundeswehr mußten diese 
Fragen etwas zurückgestellt werden. Jetzt gilt es 
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aber, sie zu verwirklichen. Dabei wind  es vor allem 
darauf ankommen, daß die Bundeswehr ohne 
schwerwiegende Eingriffe in ihre Struktur in Ruhe 
arbeiten kann. Wir sollten gemeinsam unser beson-
deres Augenmerk darauf richten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Mommer: Es liegen keine 
Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe die Aus-
sprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den  Antrag 
des Verteildigungsausschusses auf Drucksache 
V/1926. Wer dem Antrag des Ausschusses zustimmen 
will, gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Annahme 
fest. 

Ich darf dann noch einen Punkt aufrufen, den 
 Punkt 45 unserer Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Zehnten Gesetzes 
zur Änderung des Zollgesetzes 

— Drucksuche V/1921 — 

Ich frage den Herrn Berichterstatter, ob er das 
Wort wünscht. — Das Wort wird nicht gewünscht. 

Dann kommen wir zur Abstimmung in zweiter 
Beratung. Ich rufe die Art. 1, 2 und 3, Einleitung 
und Überschrift auf. — Wer zuzustimmen wünscht, 
gebe das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Einstimmige Annahme! 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort wird 
nicht gewünscht. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung in dritter Beratung. 
Wer dem Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Zollgesetzes zuzustimmen wünscht, der 
möge sich erheben. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Wir sind damit am Ende der heutigen Sitzung. 
Ich berufe die nächste Sitzung des  Deutschen Bun-
destages auf morgen, Freitag, den 30. Juni 1967, 
9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 18.38 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Beurlaubungen 

Dr. Aigner * 
Bading * 29. 6. 
Bazille 30. 6. 
Beuster 30. 6. 
Corterier 30. 6. 
Cramer 30. 6. 
Dr. Dahlgrün 30. 6. 
Dr. Geißler 30. 6. 
Geldner 30. 6. 
Gerlach* 29. 6. 
Gibbert 30. 6. 
Haage (München) 30. 6. 
Hamacher 30. 6. 
Frau Herklotz 30. 6. 
Holkenbrink 30. 6. 
Iven 29.6. 
Kriedemann* 30. 6. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 29. 6. 
Kunze 30. 6. 
Lenz (Trossingen) 30. 6. 
Dr. Lohmar 30. 6. 
Lücker (München) * 30. 6. 
Frau Dr. Maxsein 30. 6. 
Merten 30. 6. 
Michels 30. 6. 
Missbach 30. 6. 
Ott 30. 6. 
Peters (Norden) 30. 6. 
Frau Pitz-Savelsberg 30. 6. 
Pöhler 30. 6. 
Frau Schanzenbach 30. 6. 
Schmitt (Lockweiler) 30. 6. 
Schulhoff 30. 6. 
Schulte 30. 6. 
Struve 30. 6. 
Tönjes 30. 6. 
Vogt 30. 6. 
Wagner 30. 6. 
Wolf 29. 6. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Schmücker vom 27. Juni 1967 
auf die Zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Friderichs 
zu der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten 
Mertes *) 

Sie haben in der Fragestunde vom 12. Mai 1967 
die Zusatzfrage gestellt, ob die Vertreter des Bundes 

*) Siehe 110. Sitzung Seite 5200 C 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

im Aufsichtsrat der Volkswagenwerk AG aus der 
Kritik, die der Herr Bundesminister der Finanzen 
an der Modellpolitik ,des Unternehmens geübt hat, 
Konsequenzen bezüglich der Personalpolitik gezo-
gen haben oder ziehen werden. Der parlamenta-
rische Staatssekrtär des Bundesministers für Wirt-
schaft, Herr Dr. Arndt, hat Ihnen in der Frage-
stunde die Prüfung dieser Frage und einen schrift-
lichen Bescheid zugesagt. Er hat mich gebeten, die 
Beantwortung aus Gründen der Zuständigkeit zu 
übernehmen. 

Herr Staatssekretär Dr. Arndt hat in seiner Ant-
wort in der Fragestunde bereits darauf aufmerksam 
gemacht, daß sich im Vorstand des Unternehmens 
ganz normale Veränderungen vollziehen werden. 
Der langjährige Vorsitzende des Vorstandes, Pro-
fessor Dr. Nordhoff, wird die Leitung des Unter-
nehmens in andere Hände übergeben. Die Frage 
personalpolitischer Konsequenzen stellt sich daher 
in diesem Zusammenhange ohnehin nicht. 

Unabhängig von diesem auf Altersgründen beru-
henden Wechsel im Vorstand sehe ich in der von 
Ihnen angeschnittenen Frage der Modellpolitik des 
Volkswagenwerkes eine der wichtigsten Fragen der 
Unternehmenspolitik, mit der sich die verantwort-
lichen Organe des Unternehmens ständig zu befas-
sen haben und mit der sich Vorstand und Aufsichts-
rat in der Vergangenheit immer wieder auseinander-
gesetzt haben. Ebenso wie es sicher falsch wäre, 
eine solche Frage erst in einer Zeit stagnierender 
oder rückläufiger Umsätze aufzuwerfen, so scheint 
es mir auf der anderen Seite auch nicht richtig, sie 
ausschließlich unter dem Eindruck der gegenwärti-
gen konjunkturellen Abschwächung zu beurteilen. 

Die Entwicklung der Absatzsituation auf dem 
Automobilmarkt und die sich aus dieser Entwicklung 
für das Unternehmen ergebenden Schlußfolgerungen 
sind selbstverständlich und nicht erst seit heute 
Gegenstand sehr eingehender und verantwortlicher 
Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat der 
Volkswagenwerk AG. Die Vertreter des Bundes im 
Aufsichtsrat verfolgen .diese Entwicklung auch wei-
terhin sehr aufmerksam. Sie werden sich mit Nach-
druck dafür einsetzen, daß die Entscheidungen, die 
sich aus dieser Entwicklung für das Unternehmen 
und seine zukünftige Geschäftspolitik ergeben, zeit-
gerecht, verantwortlich und zielstrebig von Vorstand 
und Aufsichtsrat gefaßt und verwirklicht werden. 

Sie werden Verständnis dafür haben, daß ich mich 
hier auf diese allgemeinen Ausführungen beschrän-
ken muß. Mit einer Offenlegung konkreter Absich-
ten der Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat des 
Unternehmens würde ich nicht nur der Entscheidung 
des Aufsichtsrates vorgreifen, sondern zugleich in 
die Vertraulichkeit der Aufsichtsratsberatungen ein-
greifen, die allein die Gewähr für eine sachliche und 
fruchtbare Aufsichtsratsarbeit bietet. Diese Vertrau-
lichkeit respektieren fühle ich mich umso mehr 
verpflichtet, als der Bund heute nur noch zu 16 % 
am Grundkapital der Volkswagenwerk AG beteiligt 
ist. 
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Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Leber vom 29. Juni 1963 auf 
die Mündliche Anfrage des  Abgeordneten Dr. 
Schmidt (Wuppertal) (Drucksache V/1943 Frage 74): 

Wie beurteilt die Bundesregierung eine Erfindung aus Solin-
gen, die die Wuppertaler Polizei empfehlend der Öffentlichkeit 
vorstellt, nämlich einen Leuchtstab für Fußgänger bei Dunkel-
heit, insbesondere beim Überqueren unbeleu chteter Straßen? 

Es ist schon wiederholt angeregt worden, Fuß-
gänger bei Dunkelheit durch rückstrahlende oder 
selbstleuchtende Mittel kenntlich zu machen. Ich 
betrachte .die Sicherung der Fußgänger auch als eine 
dringende Aufgabe. Bereits vor längerer Zeit wurde 
deshalb die Frage geprüft, ob der Gebrauch der 
wiederholt vorgeschlagenen verschiedenartigen Ein-
richtungen zur Sicherung .der Fußgänger Unfälle ver-
hütet. Als Ergebnis wurde seinerzeit der Gebrauch 
von solchen Sicherungsmitteln für Fußgänger auf 
Landstraßen empfohlen. Zuletzt habe ich am 6. Ja-
nuar d. J. durch Aufrufe in der Tages- und Fach-
presse darauf hingewiesen. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Leber vom 29. Juni 1967 auf 
die Mündlichen Anfragen des Abgeordneten Baron 

von Wrangel (Drucksache zu V/1943 Fragen 110, 111 
und 112): 

Ist die Bundesregierung bereit, darauf einzuwirken, daß die 
Stadt Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) in den Ver-
kehrsverbund der Freien und Hansestadt Hamburg mit einbe-
zogen wird, zumal durch die jetzige Regelung denjenigen Arbeit-
nehmern, die in Hamburg arbeiten müssen, durch den Ferntarif 
erhebliche Nachteile entstehen? 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß ein Verbundtarif erst 
dann als gerechtfertigt angesehen werden kann, wenn er wirt-
schaftliche Vorteile für das Unternehmen bringt, oder ob nicht 
doch die Verpflichtung besteht, Härten, die sich bei Einführung 
oder Anwendung des Verbundtarifs ergeben, zu beheben? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß die in Frage 110 
erwähnte Gleichstellung eine dringend notwendige Maßnahme 
ist, um das Zonenrand- und Zonengrenzgebiet nicht schlechter 
als andere Regionen zu stellen? 

Die Bundesregierung wird die Hamburgische Ver-
kehrsbehörde bitten, wohlwollend zu prüfen, ob 
dem dort vorliegenden Antrag der Stadt Schwarzen-
bek auf Einbeziehung in den Hamburger Verbund-
tarif entsprochen werden kann. 

Mit Ihnen bin ich der Ansicht, daß für die Abgren-
zung des Verbundbereiches nicht allein die wirt-
schaftlichen Interessen der beteiligten Verkehrs-
unternehmen ausschlaggebend sein können. Ich habe 
andererseits aber auch Verständnis für die Bemü-
hungen der Hamburgischen Behörden zu verhüten, 
daß der Verbund von Anfang an mit hohen Defiziten 
belastet wird. 

Ich bin davon überzeugt, daß die Hamburgische 
Verbundbehörde die Lage Schrarzenbeks im Zonen-
randgebiet gebührend berücksichtigen wird. 
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